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Präambel  
 
Das Leitbild für die Behinderten- und Teilhabepolitik der brandenburgischen Landesregierung ist 
das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen (Be-
hindertenrechtskonvention, im Folgenden UN-BRK). Nach Art. 1 UN-BRK ist der Zweck des Überein-
kommens „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch 
alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der 
ihnen innewohnenden Würde zu fördern“. Im Koalitionsvertrag zur 6. Legislaturperiode ist als grundle-
gendes Bekenntnis festgeschrieben: „Menschen mit Behinderungen gehören in die Mitte der Gesell-
schaft. Die Koalition wird die Barrierefreiheit weiter verbessern und die bessere Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen ausbauen. Wir wollen weg vom Prinzip der Fürsorge, hin zu gleichberechtigter Be-
teiligung.“ 
 
Mit der UN-BRK wurde ein neues Paradigma für die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teil-
habe von Menschen mit Behinderungen und damit ein neuer Blick auf Autonomie und Freiheit geschaf-
fen. Mit diesem Verständnis ist die Abkehr von der Defizitorientierung und dem Fürsorgeprinzip hin zu 
einem menschenrechtlichen Ansatz verbunden. Durch die UN-BRK wird ein soziales Modell von Behin-
derung vermittelt, das Behinderung als Wechselwirkung von individueller Einschränkung und Umwelt 
versteht und diese mit einem universellen menschenrechtsbasierten Ansatz verknüpft. Menschenrechte 
sind unteilbar und gelten unabhängig von Beeinträchtigungen oder gesundheitlichen Einschränkungen. 
Das menschenrechtliche Modell schließt soziale, kulturelle und wirtschaftliche Menschenrechte nach 
Art. 4 Abs. 2 der UN BRK ein und verankert zudem das Recht zur Gewährleistung sozialer Sicherheit 
für einen angemessenen Lebensstandard. Der bereits bestehende und gesellschaftlich gültige Men-
schenrechtskatalog wird auf die Perspektive der Menschen mit Behinderungen ausgerichtet. Die Lan-
desregierung anerkennt die Unterschiedlichkeit von Menschen mit ihren verschiedenen Ausprägungen 
von Talenten, Fähigkeiten und Einschränkungen und wertschätzt sie als Quelle kultureller Bereicherung 
und als Vielfalt menschlichen Lebens. 
 
In Brandenburg leben rund 450.000 Menschen mit festgestellten Behinderungen, davon gelten 
rund 325.000 als schwerbehindert1. Das ist jede fünfte Person im Land. Eine darüber hinaus gehende 
Zahl von Menschen leben mit gesundheitlichen Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen. Je-
der von uns kennt folglich einen Menschen aus der unmittelbaren Umgebung, der von Beeinträchtigung 
betroffen ist und Behinderung erfährt. Die Frage nach Teilhabechancen angesichts vorhandener Beein-
trächtigungen geht uns alle an. Da die meisten Beeinträchtigungen nicht angeboren, sondern im Le-
bensverlauf erworben werden, wird sich – auch aufgrund des demografischen Wandels – der Bevölke-
rungsanteil von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Zukunft noch erhöhen. 
  
Die Landesregierung setzt sich konsequent für die Umsetzung der in der UN-BRK verankerten Ziele 
und Leitideen ein und wird deren Verständnis im Sinne einer menschenrechtsorientierten Behinderten- 
und Teilhabepolitik weiter fördern. Nach der Ratifizierung der UN-BRK 2009 erarbeitete Brandenburg 
als zweites Bundesland einen eigenen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK, der am 29. November 
2011 beschlossen wurde („Behindertenpolitisches Maßnahmenpaket“).2 Mit dem weiterentwickelten 
Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket schärft die Landesregierung nun ihre eigenen Maßstäbe und 
bringt die Umsetzung der UN-BRK ein entscheidendes Stück voran. Brandenburg ist erneut das zweite 
Bundesland, das nach Rheinland-Pfalz eine umfassende Fortschreibung seines Aktionsplanes auf den 
Weg gebracht hat. Um die Grundsätze und rechtlichen Implikationen der UN-BRK Schritt für Schritt auf 

                                                      
1 Schwerbehinderten-Statistik des Landesamtes für Versorgung und Soziales, Berichtsstand 31. Dezember 2015 
2 Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen trat am 3. Mai 2008 als 
völkerrechtlicher Vertrag in Kraft. Am 26. März 2009 wurde das Übereinkommen in Deutschland rechtlich wirksam. 
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allen Ebenen umfassend und gleichzeitig konkret zu realisieren, folgt der Landesaktionsplan sieben 
Leitlinien, die direkt aus der UN-BRK abgeleitet wurden. 
 
Leitlinie 1: Menschenrechtsorientiertes Verständnis von Behinderung ansetzen 
Das menschenrechtliche Modell von Behinderung als Wechselwirkung aus individueller Beeinträchti-
gung und Umwelt wird dem Maßnahmenpaket und der Behindertenpolitik zu Grunde gelegt. Danach 
entsteht eine Behinderung aus dem wechselseitigen Zusammenwirken verschiedener Barrieren, die die 
Menschen mit Beeinträchtigungen an der vollen, gleichberechtigten und wirksamen Teilhabe an der 
Gesellschaft behindern können. Der Zweck der UN-BRK, der gleichberechtigten Wahrung aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen, soll sich in den Maßnahmen 
und Inhalten des Maßnahmenpaketes verbindlich widerspiegeln.  
 
Leitlinie 2: Allgemeine Grundsätze verwirklichen 
Die folgenden Grundsätze, abgeleitet aus Artikel 3 UN-BRK, wirken grundlegend für das Maßnahmen-
paket der Landesregierung und setzen wesentliche Maßstäbe für die Planung, Realisierung und Aus-
wertung von Maßnahmen und Inhalten: 
 

 Achtung der Würde, Autonomie und Selbstbestimmung, 

 Nichtdiskriminierung, 

 volle und wirksame Teilhabe an allen Bereichen der Gesellschaft, 

 Achtung der Individualität von Menschen mit Behinderungen und deren Würdigung und Akzep-
tanz als Teil der menschlichen Vielfalt, 

 Chancengleichheit, 

 Barrierefreiheit (baulich, sächlich, kommunikativ), 

 Gleichberechtigung der Geschlechter3, 

 Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Ach-
tung ihres Rechtes auf Wahrung ihrer Identität. 

 
Leitlinie 3: Diskriminierungsfreie Umsetzung gewährleisten 
Auf dem Weg einer konsequenten Umsetzung der UN-BRK ist der Diskriminierungsschutz eines der 
höchsten Rechte und auch für das Maßnahmenpaket mit seinen Aktivitäten und Inhalten ein hohes Gut. 
Im Kern bringt das Artikel 4 Abs. 1 UN-BRK zum Ausdruck: „Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die 
volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen 
ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern.“ 
 
Leitlinie 4: Disability Mainstreaming verankern 
Die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft, welche die Normen der UN-BRK vollumfänglich berück-
sichtigt, fußt auf dem Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Säulen: Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
Soziales und Zivilgesellschaft. In diesem Sinne berücksichtigt das Maßnahmenpaket basierend auf dem 
disability mainstreaming-Grundsatz alle Ressorts der Landesregierung und bezieht die gesellschaftli-
chen Partnerinnen und Partner, insbesondere die Kommunen, mit ein. Eine an Inklusion ausgerichtete 
Regierungsarbeit ist weit über die Sozialpolitik hinaus in allen Politikfeldern und auf allen Ebenen umzu-
setzen. Gemeinsame Maßnahmen und Aktivitäten von Land und Kommunen, Wirtschaft sowie zivilge-
sellschaftlichen Vereinigungen finden sich im Maßnahmenpaket wieder4.    
 

                                                      
3 Frauen, Männer, Trans*- und intersexuelle Personen 
4 Um die schnittstellenübergreifende Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Akteure und das Engagement der Partnerinnen 
und Partner der Landesregierung weiter zu befördern und zu vernetzen, wurden nunmehr bei der Maßnahmenlistung auch 
die einbezogenen Institutionen und Gremien genannt. Zudem werden im Kapitel „Schaufenster Inklusion“ gute Beispiele aus 
Kommunen, dem Bildungs-, dem Sozial- und dem Wirtschaftssektor sowie der Zivilgesellschaft vorgestellt. 
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Leitlinie 5: Partizipation leben und Transparenz beherzigen  
Grundprinzip der Behinderten- und Teilhabepolitik sowie des Maßnahmenpaketes ist die konsequente 
Beteiligung von Menschen mit Behinderungen und von ihren Interessenvertretungen nach Artikel 4 Abs. 
3 UN-BRK. Im Prozess der Erarbeitung, Umsetzung und Auswertung des Aktionsprogrammes wird dem 
Grundsatz „Nichts über uns ohne uns“ Rechnung getragen, was sich in der umfangreichen Erarbei-
tungsphase der Inklusionsforen und des Bad Saarower-Kreises bereits manifestierte. Die Partizipation 
von Menschen mit Behinderungen ist zudem Querschnittskriterium für die Planung und Umsetzung von  
teilhabepolitisch relevanten Maßnahmen. Eine wichtige Voraussetzung für wirksame Beteiligung ist die 
Transparenz über Verfahren, Vorhaben und Maßnahmenvollzug.    
 
Leitlinie 6: Bedarfe vulnerabler Personengruppen berücksichtigen 
Menschen mit Behinderungen sind keine homogene Gruppe. Besonders von Diskriminierung bedrohte 
Personengruppen sind in der UN-BRK an verschiedenen Stellen benannt. Aufgrund des Zusammenwir-
kens verschiedener Merkmale wie Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund und sozialer Abhängigkeit 
kann sich die Verletzlichkeit und Schutzbedürftigkeit erhöhen. Die Artikel 6 und 7 der UN-BRK anerken-
nen, dass für Frauen mit Behinderungen ebenso wie Mädchen und Jungen mit Behinderungen ein be-
sonderes Maß an Sorgfalt und Aufmerksamkeit bei der Gewährleistung von angemessenen Vorkehrun-
gen anzusetzen ist. Ebenso sind geflüchtete Menschen mit Behinderungen in den Blick zu nehmen. Die 
Landesregierung achtet querschnittsmäßig bei ihren Teilhabezielen und -maßnahmen auf die erforderli-
che Einbindung und besondere Berücksichtigung der Belange vulnerabler Personengruppen.   
 
Leitlinie 7: Sukzessive Umsetzung, Controlling, Evaluierung und Weiterentwicklung realisieren 
Die Landesregierung verpflichtet sich mit den verschiedenen Maßnahmen die vielfältigen Rechte und 
Bedarfe von Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-BRK möglichst effizient, unter Ausschöp-
fung der verfügbaren Mittel nach und nach zu verwirklichen – wie in Artikel 4 Abs. 2 UN-BRK verankert. 
Dafür werden Umsetzungskontrolle und systematische Evaluierung ein wichtiger Gradmesser sein. Die 
konkreten Inhalte und das Erkenntnisinteresse der begleitenden Analyse und Bewertung werden in 
einem partizipativen und transparenten Verfahren festgelegt. Der menschenrechtliche Schutzansatz 
findet Anwendung, wobei die staatlich einzuhaltenden Gewährleistungs-, Schutz- und Achtungspflichten 
Berücksichtigung finden. Maßnahmen werden in einem lebendigen Prozess über den Umsetzungszeit-
raum kontinuierlich fortentwickelt und neue Maßnahmen aufgenommen. 
 
Die Mitglieder des Kabinetts anerkennen und achten die Leitlinien zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention und wirken innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches auf deren Implemen-
tierung hin.  
 
(offizielles Pressefoto des Kabinetts ) 
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1. Einleitung 
 
1.1 Bedeutung und Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Brandenburg 
 
Am 26. März 2009 trat die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) durch die 
Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Alle staatlichen Ebenen sind an die Umsetzung der Rechte und 
Pflichten gebunden. Bund, Länder und Kommunen sind verpflichtet, die UN-BRK unter „Ausschöpfung 
ihrer verfügbaren Mittel“ umzusetzen.5 Während Bund und Länder im Rahmen des parlamentarischen 
Verfahrens zur Ratifizierung sich rechtlich formal zur Umsetzung verpflichtet haben, sind die kommuna-
len Gebietskörperschaften gleichwohl aufgefordert, die in der Konvention ausdifferenzierten Menschen-
rechte gestalterisch und konzeptionell zu berücksichtigen.6 Es gilt der sogenannte progressive Verwirk-
lichungsvorbehalt, das heißt unter dem Vorbehalt der zur Verfügung stehenden Mittel sind diese auszu-
schöpfen. Dies impliziert eine auf Dauer angelegte planmäßige Umsetzung im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel.  
 
Bund und Länder sprachen sich dafür aus, die Umsetzung in Form von handlungspolitischen ressort-
übergreifend erarbeiteten Aktionsplänen anzugehen. Als zweites Bundesland beschloss das Branden-
burger Kabinett am 29. November 2011 das Behindertenpolitische Maßnahmenpaket der Landesre-
gierung. Dem Beispiel folgten bisher 13 weitere Länder. Auch kommunale Gebietskörperschaften orien-
tierten sich daran.7 
 
Die Umsetzung der UN-BRK in der Bundesrepublik und den Bundesländern wurde am 26./27. März 
2015 erstmalig vom UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Genf 
geprüft. An der deutschen Delegation nahm als eines von zwei Bundesländern ein Vertreter des 
MASGF Land Brandenburg teil. 
 
Als Ergebnis der Staatenprüfung verabschiedete der Ausschuss am 17. April 2015 die sogenannten 
Abschließenden Bemerkungen. Darin beschreibt der Ausschuss Probleme, benennt Kritikpunkte und 
formuliert Empfehlungen. Diese Empfehlungen setzen wegweisende Akzente für die weitere Umsetzung 
der UN-BRK in Deutschland. Bund, Länder und Kommunen sind aufgerufen, sich der Umsetzungsauf-
träge in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen anzunehmen. Bis zum 24. März 2019 wird Deutsch-
land unter besonderer Berücksichtigung dieser Empfehlungen erneut über den Stand der Verwirkli-
chung der Rechte von Menschen mit Behinderungen berichten und dahingehend vom UN-
Fachausschuss überprüft und bewertet.8 
 

                                                      
5 Art. 4 Absatz 5 UN-BRK: „Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle 
Teile eines Bundesstaats.“; siehe dazu auch Auszüge aus den „Abschließende Bemerkungen über den ersten Staatenbe-
richt Deutschlands“, 17. April 2015, 5.1 Daten- und Informationsanhang 
6 Die Zuständigkeit zur Umsetzung der UN-BRK wird für die staatlichen Ebenen Bund, Länder und Kommunen für alle we-
sentlichen Artikel der UN-BRK auch im aktuellen „Ersten Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland - Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über Rechte von Menschen mit Behinderungen“ beschrieben (z.B. Artikel 1 Zweck, Artikel 3 Allge-
meine Grundsätze, Artikel 4 „Allgemeine Verpflichtungen“, Art. 5 „Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung“). Die von der 
Bundesregierung beauftragte Monitoring-Stelle zur Umsetzung der UN-BRK beim Deutschen Institut für Menschenrechte 
bestätigt die Auffassung in verschiedenen Publikationen (vgl.  http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-
un-brk/). 
7 Eine große Zahl von Landeshauptstädten, Landkreisen und kreisfreien Städten legten in den vergangenen Jahren eigene 
kommunale Aktionspläne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention vor. In Brandenburg ist die Landeshauptstadt 
Vorreiter („Teilhabe für alle!  Lokaler Teilhabeplan der Landeshauptstadt Potsdam“, 2012). 36 kommunale Aktionspläne sind 
auf der Internetseite des BMAS gelistet.  
(http://www.gemeinsam-einfach-machen.de/GEM/DE/AS/Aktionsplaene/Aktionsplaene_Landkreise_Kommunen_ 
Staedte.html, 07. November 2016). 
8 Vgl. http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/staatenpruefung/ 
 

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/staatenpruefung/
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Das Behindertenpolitische Maßnahmenpaketes 2.0 wurde daher unter besonderer Berücksichtigung 
und in enger Anbindung an die UN-BRK und die Abschließenden Bemerkungen weiterentwickelt.  
 
1.2 Disability Mainstreaming und Diversity Mainstreaming als politikfeldübergreifende Handlungsansät-
ze 
 
Disability Mainstreaming und Diversity Mainstreaming werden mit dem Behindertenpolitischen Maß-
nahmenpaket 2.0 zu Grundprinzipien der Landesregierung. Sie stellen politikfeldübergreifende Hand-
lungsansätze dar, die in der Arbeit der Landesverwaltung in diesem Zusammenhang flächendeckend 
und auf allen Ebenen umgesetzt werden sollen.  
Der englische Begriff Disability Mainstreaming (deutsch Integration der Perspektive von Menschen mit 
Behinderung oder auch Gleichstellung von Menschen mit Behinderung als Querschnittsaufgabe) ist 
eine Analogie zum, in der Bewegung der Gleichstellung der Geschlechter verwendeten Begriff, Gender 
Mainstreaming und bezeichnet die Absicht, die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auf 
allen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen. Die Einforderung von Disability Mainstreaming stützt 
sich auf die UN-Behindertenrechtskonvention. 
 
Der englische Begriff Disability kann übersetzt werden mit Behinderung. Der Begriff Behinderung lässt 
sich dabei unterscheiden vom Begriff Einschränkung/ Beeinträchtigung als Beschreibung körperlicher 
oder geistiger bzw. seelisch/ psychischer Gegebenheiten. Behinderung bezeichnet in diesem Sinne die 
von außen erfolgende soziale Ausgrenzung oder Definierung infolge einer persönlichen Einschränkung. 
Auf diese Unterscheidung verweist auch die Behindertenszene mit ihrem Leitspruch „Man ist nicht be-
hindert – man wird behindert“. Behinderung ist in dieser Sichtweise eine Erfahrung, die ein Mensch mit 
einer Einschränkung vor allem durch seine Umwelt und sein Umfeld erfährt und weniger durch (s)eine 
persönliche Eigenschaft.  
 
Der englische Begriff Mainstreaming bedeutet, dass eine bestimmte inhaltliche Vorgabe, die bisher 
nicht das Handeln bestimmt hat, nun zum zentralen Bestandteil bei allen Entscheidungen und Prozes-
sen gemacht werden soll – hier also die konsequente Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
in der Landesverwaltung bezogen auf die Beschäftigten und die Bürgerinnen und Bürger.9 
 
Diversity Mainstreaming (Diversity ist Englisch und bedeutet Vielfalt) beruht auf dem Konzept der 
Chancengleichheit. Chancengleichheit ist ein erstrebenswerter Idealzustand, der allen Menschen, un-
geachtet ihres Geschlechtes10, Alters, ihrer ethnischen Herkunft, Religion/ Weltanschauung, sexuellen 
Identität oder einer Behinderung, die gleiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zusichert. Dabei gilt 
es, gesellschaftshistorisch gewachsene Diskriminierungen bestimmter Gruppen abzubauen oder zu 
verhindern und ein neues gesellschaftliches Bewusstsein im Umgang mit Vielfalt zu fördern.   
 
Im Unterschied zu Diversity-Maßnahmen, die sich auf nur ein oder mehrere Diskriminierungsmerkmale 
beziehen können, werden beim Diversity Mainstreaming alle Diskriminierungsmerkmale gleichwertig 
und zielgruppenübergreifend mitgedacht. Darüber hinaus geht es auch darum, bestehende Maßnahmen 
auf ihre unterschiedlichen Auswirkungen und Effekte nicht nur auf die Zielgruppe, sondern auf alle Men-
schen zur prüfen. Gleichsam sollte die Vielfalt von Beschäftigten und Bürgerinnen und Bürgern bei der 
Planung und Umsetzung neuer Maßnahmen nach innen und außen mitbedacht und mögliche Ungleich-
behandlungen, die durch diese Maßnahmen entstehen könnten, im Vorhinein ausgeräumt werden.11 
 

                                                      
9 Die Definition ist www.wikipedia.de entnommen.  
10 Frauen, Männer, Trans*- und intersexuelle Personen 
11 Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Diversity-Prozesse in und durch Verwaltungen anstoßen, 2012, S. 57f. 

http://www.wikipedia.de/
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Insofern ist auch das Behindertenpolitische Maßnahmenpaket 2.0 dem Disability Mainstreaming und 
dem Diversity Mainstreaming verpflichtet. Beispielhaft setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass die 
EU Strukturfondsmittel auch zur Herstellung der Chancengleichheit zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderungen eingesetzt werden. 
 
In Abgrenzung zu auf spezielle Personengruppen orientierte Aktionspläne der Landesregierung, wie 
dem Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm, dem Familien- und Kinderpolitischen Programm, 
den Seniorenpolitischen Leitlinien und dem Landesintegrationskonzept, finden sich im Maßnahmenpa-
ket 2.0 sozialpolitische Maßnahmen wieder mit einem teilhabepolitischen Fokus. Die verschiedenen 
Aktionspläne werden nicht losgelöst voneinander entwickelt, sondern sind miteinander abgestimmt, um 
Synergien nutzbar zu machen, aber auch Doppelungen weitgehend zu vermeiden. 
 
In sehr wenigen Fällen werden Maßnahmen in mehreren Aktionsplänen des Landes gleichzeitig veror-
tet, weil diese nicht klar für einzelne Personengruppen abgrenzbar sind. So kommen beispielsweise 
Programme für den sozialen Wohnungsbau oder für Verkehrsmobilität mit ihren verschiedenen Förder-
achsen Familien ebenso zu Gute wie älteren Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, Frauen 
und Mädchen oder Menschen mit Behinderungen. Inwiefern diese Programme zur Herstellung oder 
dem Erhalt von Barrierefreiheit genutzt werden, ist erst im Vollzug erkennbar und abrechenbar. Diese 
Doppelungen sind im Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket speziell gekennzeichnet.   
 
 
1.3 Aufbau des Maßnahmenpaketes 2.0 und Handlungsfelder  
 
Das Behindertenpolitische Maßnahmenpaket 2.0 umfasst die bisherigen acht sowie zwei neue Hand-
lungsfelder zu Kindern und Jugendlichen und geflüchteten Menschen mit Behinderungen: 

 Handlungsfeld 1: Erziehung und Bildung 

 Handlungsfeld 2: Arbeit und Beschäftigung 

 Handlungsfeld 3: Inklusiver Sozialraum und Wohnen 

 Handlungsfeld 4: Barrierefreiheit – Bauen, Mobilität, Kommunikation, Information 

 Handlungsfeld 5: Gesundheitliche Versorgung und Pflege 

 Handlungsfeld 6: Tourismus, Kultur, Freizeit, Sport 

 Handlungsfeld 7: Selbstbestimmtes Leben, Freiheits- und Schutzrechte 

 Handlungsfeld 8  Bewusstseinsbildung, Partizipation, Interessenvertretung 

 Handlungsfeld 9: Inklusive Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 

 Handlungsfeld 10: Inklusive Teilhabe von geflüchteten Menschen mit Behinderungen 
 
Die Handlungsfelder werden nach folgendem Muster dargestellt: 
 
A) UN-BRK und teilhabepolitische Vision 
Einleitend werden in dem jeweiligen Handlungsfeld die zu Grunde liegenden Artikel der UN-BRK be-
nannt. Zudem sind die für die Bundesländer relevanten Empfehlungen aus den Abschließenden Bemer-
kungen des UN-Ausschusses aufgeführt. Daran orientiert ist eine teilhabepolitische Vision für das Hand-
lungsfeld formuliert. 
 
B) Grundsatzziele 
Aus der teilhabepolitischen Vision werden handlungspolitische Grundsatzziele abgeleitet, die die 
Schwerpunktsetzung und Prioritätensetzung im jeweiligen Handlungsfeld widerspiegeln. 
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C) Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes 2011 im Jahr 2016 und Herausforderungen 
Unter der Überschrift wird der Status Quo im Jahr 2016 im jeweiligen Handlungsfeld dargestellt. Als 
wesentlicher Orientierungspunkt dient die Umsetzung des Handlungsfeldes seit dem ersten Beschluss 
des Maßnahmenpaketes 2011. In den verschiedenen Teilbereichen werden aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen formuliert, die es mit den konkreten Maßnahmenvorhaben anzugehen gilt. 
 
D) Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld bis zum Jahr 2021 
In Tabellenform werden die Maßnahmen gelistet, mit denen die aufgestellten Grundsatzziele umgesetzt 
und den diagnostizierten Herausforderungen begegnet werden soll. Alle Maßnahmen werden betreffen-
den Artikeln aus der UN-BRK zugeordnet. Somit soll eine klare menschenrechtliche Basierung herge-
stellt und die Abrechenbarkeit zur Umsetzung der UN-BRK verbessert werden.   
 
 
1.4 Zielsystem 
 
Die inklusive Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft zu sichern, ist das überge-
ordnete Ziel der Landesregierung. Um dieses Ziel in den verschiedenen Handlungsfeldern zu erreichen, 
hat sich die Landesregierung auf ein Zielsystem mit Instrumentalzielen verständigt, zu denen alle Maß-
nahmen zugeordnet werden. 
 
Abgeleitet aus dem Grundverständnis der UN-BRK und orientiert an dem Zielsystem des Nationalen 
Aktionsplanes der Bundesregierung12 konzentriert sich das Zielsystem der Landesregierung auf zwei 
zentrale Ziele: Die Barrierefreiheit zum Abbau und zur Vermeidung umweltbedingter Barrieren und die 
Bewusstseinsbildung zur Änderung von einstellungsbedingten Barrieren. Operationalisiert werden diese 
Grundsatzziele durch sechs Instrumentalziele: Sensibilisierung und Beratung (S), Entwicklung einer 
Barrierefreien Infrastruktur (B), Förderung der Partizipation und Selbstbestimmung (P), Schaffung von 
Nachteilsausgleichen (N), Weiterentwicklung von Vorschriften (W) und Förderung der Vernetzung (V). 
Zu den Instrumentalzielen sind für alle Maßnahmen spezifische Maßnahmenziele formuliert, mit denen 
eine quantitative oder qualitative Abrechnung ermöglicht werden soll. 
 
 

                                                      
12 „Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft“ – Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung 2.0 zur UN-
Behindertenrechtskonvention, vom 28.06.2016  
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Mit dem mehrstufigen Zielsystem soll die Übersicht über die inhaltliche Ausrichtung des Maßnahmen-
paketes verbessert werden. Zudem wird die Umsetzung und Abrechnung der Maßnahmen erleichtert. 
Die Formulierung von quantitativen und qualitativen Zielen auf der Maßnahmenebene ist stark abhängig 
von der Maßnahmenart. Bei manchen Maßnahmenarten sind quantitative Indikatoren allein nicht ziel-
führend wie die Weiterentwicklung von Vorschriften (z. B. Gesetzgebungsvorhaben). Deren Wirksamkeit 
soll in der Regel umfassend beispielsweise durch Evaluationen überprüft werden. Ebenso sind Dialog-
prozesse und Vernetzungsaktivitäten schwer quantifizierbar. Zwar können Sitzungsfrequenzen oder 
Teilnehmerzahlen gezählt werden. Diese sagen allerdings nichts über die Güte der Ergebnisse und die 
Geeignetheit des Kommunikationsformates aus. Insoweit kann der Erfolg vieler Maßnahmen nicht allein 
durch die Erreichung quantitativer Ziele bemessen werden, sondern fordert auch eine klare qualitative 
Einordnung. Einer quantitativen Zielbeschreibung gut zugänglich sind in der Regel Förderprograme und 
einzelne Förderprojekte. Aber auch hier sagen Teilnehmerzahlen allein nicht abschließend aus, ob ein 
Programm gelungen und nachhaltige Wirkung erzielt werden konnte. Von daher wird bei der künftigen 
Ziel-Wirkungsanalyse des Maßnahmenpaketes auf eine ausgewogene Balance von quantitativen und 
qualitativen Ergebnisdarstellungen Wert gelegt. 
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2. Umsetzungsstrukturen, Partizipation und Transparenz 
 
2.1 Der Prozess der Weiterentwicklung des Maßnahmenpaketes 
 
Regionale Inklusionsforen von Januar bis März 2016 
Mit einer Dialog-Reihe lud Sozialministerin Diana Golze alle Brandenburgerinnen und Brandenburger 
mit und ohne Behinderungen ein, gemeinsam über die zukünftige Politik für Menschen mit Behinde-
rungen zu diskutieren. Die Ergebnisse sind in die Weiterentwicklung des Behindertenpolitischen Maß-
nahmenpaketes eingeflossen.  

 13. Januar 2016 Potsdam (Bürgerhaus am Schlaatz) 

 10. Februar 2016 Cottbus (Niedersorbisches Gymnasium) 

 17. Februar 2016 Frankfurt/Oder (Europa-Universität Viadrina) 

 24. Februar 2016 Eberswalde (Paul-Wunderlich-Haus) 

   2. März 2016 Oranienburg (Grundschule Havelschule) 
 
Die fünf Foren waren mit insgesamt rund 500 Teilnehmenden sehr gut besucht. Als Veranstaltungsfor-
mat wurde das „World-Café“ gewählt, weil damit ein Austausch über Ideen, Anregungen, Kritik zum 
Maßnahmenpaket auf Augenhöhe möglich wurde. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zu den Ver-
anstaltungen waren sehr positiv. Mehr als 20 Personen nahmen auch das Angebot der eigens geschal-
teten Mailadresse: Inklusionsforum@masgf.brandenburg.de wahr und übersandten im Nachgang inhalt-
liche Ideen und Anregungen. Bei zwei Inklusionsforen in Frankfurt/Oder und Oranienburg überstiegen 
die Anmeldungen die vorhandenen Raumkapazitäten, weshalb zeitnah durch Sozialministerin Diana 
Golze ein weiteres Inklusionsforum zur Vorstellung des Arbeitsentwurfes angekündigt wurde. 
 
Die Inklusionsforen wurden umfangreich auf der Internetseite des MASGF mit schriftlichen Einzeldoku-
mentationen der Veranstaltungen und einer Bildergalerie dokumentiert.13 Anschließend wurden sie den 
Ministerien zur Auswertung übersandt. Die Ergebnisse flossen in die Erarbeitung des Arbeitsentwur-
fes zum Maßnahmenpaket 2.0 ein. Gesammelte Hinweise, die sich an andere Akteure als das Land 
richteten, wurden an die Adressaten weitergeleitet. Diese waren zum Beispiel die Kommunen, die Regi-
onaldirektion der Bundesagentur für Arbeit oder die Deutsche Bahn. 
 
Bad Saarower-Kreis 
Auf Einladung des Beauftragten der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen 
wurde am 7./8. März 2016 der Bad Saarower-Kreis einberufen. Mit Vertretungen der Landesbehin-
dertenverbände und kommunaler Behindertenbeauftragter wurden die Inklusionsforen ausgewertet 
und auf dieser Basis konkrete Maßnahmenvorschläge, adressiert an die Ressorts, erarbeitet. In folgen-
den Themenfeldern wurden Empfehlungen entwickelt: 

 Arbeit und Beschäftigung 

 Barrierefreiheit 

 Erziehung und Bildung  

 Gesundheitliche Versorgung und Pflege 

 Geflüchtete Menschen mit Behinderungen 

 Inklusiver Sozialraum, Wohnen, Selbstbestimmung, Kultur, Freizeit 

 Partizipation Kinder und Jugendliche 
 
Neben dem das Maßnahmenpaket koordinierenden MASGF waren Vertretungen des MBJS und des 
MIL am Bad Saarower-Kreis beteiligt. Die Ergebnisse des Bad Saarower-Kreises wurden durch den 

                                                      
13 Link: www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.428198.de 
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Beauftragten an die Mitglieder der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe übersandt sowie im Dialog mit 
den Ministerinnen und Ministern thematisiert.  
 
Erarbeitung des Behindertenpolitischen Maßnahmenpaketes 2.0 
Auf Einladung der Sozialstaatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt tagte die interministerielle Arbeits-
gruppe zur Weiterentwicklung des Maßnahmenpaketes mehrfach. Die Ressorts sind umfänglich in den 
Prozess der Weiterentwicklung einbezogen, dafür wurden eigens Ressortkoordinatoren/innen benannt. 
Im Folgenden werden die Zusammenkünfte der Arbeitsgruppe halbjährlich organisiert. Die Ministerien 
waren aufgefordert, Zuarbeiten für die Weiterentwicklung des Maßnahmenpaketes in Auswertung fol-
gender Arbeitsgrundlagen zu liefern: 

 Evaluation zum Behindertenpolitischen Maßnahmenpaketes 1.0 des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte von 2014, 

 Stellungnahme des Landesbehindertenbeirates, veröffentlicht im Abschlussbericht zum Maß-
nahmenpaket 2015, 

 Abschließende Bemerkungen des UN-Ausschusses zur Umsetzung der UN-BRK vom 17. April 
2015, 

 Landtagsbeschluss vom 19. November 2015 (Drucksache 6/2715-B), 

 Dokumentationen der Inklusionsforen von März 2016, 

 Ergebnisse des Bad Saarower-Kreises von März 2016. 
 
6. Inklusionsforum am 7. Juli 2016  
Im Rahmen eines landesweiten zusätzlichen Inklusionsforums im Kleist Forum in Frankfurt/Oder wurde 
der Arbeitsentwurf zum Maßnahmenpaket 2.0 im Beisein der Sozialministerin Diana Golze erstmalig 
der Öffentlichkeit vorgestellt und in sechs Themenforen diskutiert. In einem transparenten Verfahren 
sollte den Menschen mit Behinderungen und ihren Interessenvertretungen bereits in der Erarbeitungs-
phase die Möglichkeit gegeben werden, Hinweise und Anregungen zu den entworfenen Maßnahmen zu 
geben. Auf der Basis der Ergebnisse der rund 140 Teilnehmenden wurde eine Überarbeitung des Ar-
beitsentwurfes zum sogenannten Referentenentwurf vorgenommen. 
 
Verbändeanhörung, Ressortabstimmung, Kabinettverfahren und Landtagsbefassung  
Mit der Vorlage des Referentenentwurfes Ende Juli 2016 eröffnete das MASGF das formelle Verfah-
ren. Zur erneuten Beteiligung der Verbände und insbesondere der Interessenvertretungen der Men-
schen mit Behinderungen wurde eine schriftliche Verbändeanhörung eingeleitet. In Auswertung der 
Stellungnahmen überarbeitete die Landesregierung das Maßnahmenpaket erneut. Im Anschluss daran 
konnte im Oktober 2016 die förmliche Ressortabstimmung und daran anschließend das Mitzeichnungs-
verfahren eingeleitet werden. Am 13. Dezember 2016 beschloss die Landesregierung das Behinderten-
politische Maßnahmenpaket 2.0.  
 
 
2.2 Informierte Beteiligung von Zivilgesellschaft und Interessenvertretungen 
 
Die frühzeitige Einbeziehung und Partizipation von Menschen mit Behinderungen und ihren Interessen-
vertretungen sind eine Grundfeste der Teilhabepolitik. Wie im vorhergehenden Kapitel dargestellt, ist 
bei allen wesentlichen Schritten zur Weiterentwicklung des Maßnahmenpaketes eine Beteiligung der 
Zivilgesellschaft und insbesondere der Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen ein-
geplant und umgesetzt worden. Wichtige Erkenntnisse und Ergebnisse daraus sind in das neue Maß-
nahmenpaket eingeflossen. Dies knüpft an die seit Jahren gelebte Tradition in Brandenburg an, sich mit 
den Landesbehindertenverbänden und mit Bürgerinnen und Bürgern zu wichtigen behindertenpoliti-
schen Fragen Dialog orientiert zu verständigen. Auch in der letzten Legislaturperiode gehörte es zur 
gelebten Praxis, sich schon im Vorfeld des Maßnahmenpaketes über die strukturelle Partizipation der 
Menschen mit Behinderungen und im Anschluss daran konkret bei der Entwicklung, Umsetzung und 
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Auswertung des Maßnahmenpaketes abzustimmen. Bei Strategiegesprächen auf Leitungs- und Ar-
beitsebene, Sitzungen des Landesbehindertenbeirates, Facharbeitskreisgesprächen, Fachveranstaltun-
gen und Bürgerforen wurde Partizipation nicht nur propagiert, sondern auch am Ergebnis orientiert und 
mit Mehrwert für beide Seiten angewandt. 
 
Dies soll in Zukunft ebenso gehandhabt werden. Ein stärkerer Fokus wird auf die Mitwirkung von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten und von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen gelegt. 
Hier sollen auch Gesprächs- und Veranstaltungsformate in Leichter Sprache stärker zum Tragen kom-
men. 
 
 
2.3 Staatliche Anlaufstelle, Koordinierungsstelle, unabhängiger Mechanismus 
 
Die in der UN-BRK im Artikel 33 formulierte organisationale Trias hat sich in Brandenburg bewährt und 
wird fortgeführt: 

 

 Staatliche Anlaufstelle – Organisation von innerstaatlichen Aktivitäten im Hinblick auf Verfah-
ren und Mechanismen: MASGF/Referat 24 „Behindertenpolitik/Sozialhilfe“, 

 

 Staatliche Koordinierungsstelle – Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen staatlichen 
Institutionen und der Zivilgesellschaft: Beauftragter der Landesregierung für die Belange der 
Menschen mit Behinderungen, 
 

 Unabhängiger Mechanismus – Kontrolle eines unabhängigen Dritten über die staatlichen Ak-
tivitäten: 2013 bis 2014 war die Monitoring-Stelle beim Deutschen Institut für Menschenrechte 
beauftragt, das Maßnahmenpaket begleitend zu bewerten. Die Beauftragung eines unabhängi-
gen Dritten zur Evaluierung des Umsetzungszeitraumes bis 2021 wird geprüft. 
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3. Teilhabepolitische Handlungsfelder 
 
3.1 Handlungsfeld: Erziehung und Bildung 
 
A) UN-BRK und teilhabepolitische Vision 
 
Das Land Brandenburg geht mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
einen seit dem 26. März 2009 für Deutschland völkerrechtlich vorgezeichneten Weg. Mit ihm geht eine 
grundlegend veränderte Perspektive auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserer 
Gesellschaft einher. Diese Veränderung findet u. a. ihren Ausdruck in Artikel 24 der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK), in dem es heißt:  
 

"Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bil-
dung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleich-
heit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssystem auf 
allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel, die menschlichen Möglichkeiten so-
wie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfal-
tung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der 
menschlichen Vielfalt zu stärken(…)". 

 
Die UN-BRK wurde in einem intensiven und breiten Diskussionsprozess unter aktiver Beteiligung von 
internationalen und nationalen Interessenvertretungen für Menschen mit Behinderungen zur Wahrung 
ihrer Grundrechte erarbeitet. Die Schaffung eines inklusiven Schulsystems ist darin eine wesentliche 
Forderung. Die Fortführung von gesonderten Schulen für Menschen mit einer Behinderung wird 
dadurch nicht ausdrücklich ausgeschlossen, aber vor dem Hintergrund der Forderung nach Teilhabe als  
nachrangig  eingeordnet.  
 
Die Landesregierung Brandenburgs verfolgt damit das Ziel, eine gleichberechtigte Teilhabe von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen im Schulsystem sicherzustellen. Perspektivisches Ziel ist es dabei 
zugleich, möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu einem bundesweit anerkannten Schulabschluss 
zu führen.  
 
Die Vertragsstaaten sollen ferner sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen „ohne Diskriminie-
rung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, 
Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen“ haben. Zu diesem Zweck sind die Vertragsstaaten 
aufgefordert, sicher zu stellen, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen 
getroffen werden. 
 
In Auswertung der Abschließenden Bemerkungen des UN-Ausschusses zur Staatenprüfung der Bun-
desrepublik Deutschland von April 2015 wurde u. a. die Entwicklung eines Zeitplans und von Zielvorga-
ben empfohlen, um den Zugang zu einem qualitativ hochwertigen, inklusiven Bildungssystem herzustel-
len, einschließlich der notwendigen Finanzmittel und des erforderlichen Personals auf allen Ebenen. In 
diesem Zusammenhang wird die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen auf allen Bildungsebenen 
sowie deren rechtliche Durchsetzbarkeit und Einklagbarkeit vor Gericht empfohlen. Die Schulung der 
Lehrkräfte auf dem Gebiet der inklusiven Bildung ist zudem umzusetzen. 
 
Diesen Empfehlungen trägt das Land Brandenburg mit der derzeitigen Erstellung eines Landeskonzep-
tes “Gemeinsames Lernen in der Schule" Rechnung, in dem Schlussfolgerungen aus dem Abschluss-
bericht der Begleitforschung zum Pilotprojekt „Inklusive Grundschule“ bezogen auf die Schulstufen auf-
gezeigt sowie Vorschläge für eine weitere Entwicklung zum Ausbau des Gemeinsamen Lernens in der 
Primarstufe und in den weiterführenden Schulen dargestellt werden. Des Weiteren werden im Konzept 
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die Möglichkeiten von unterrichtsunterstützenden Maßnahmen sowie personellen, baulichen und finan-
ziellen Rahmenbedingungen sowie zur Fachkräftegewinnung dargelegt. Die Empfehlungen „ des wis-
senschaftlichen Beirats werden im Konzept berücksichtigt. Auch im Bereich der Hochschulen werden 
verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um den benannten Anforderungen gerecht zu werden. 
 
Als Vision für das Land heißt das:  
Wohnungsnahe, gute Erziehung- und Bildungsangebote für möglichst alle Kinder und Jugendlichen 
unabhängig von persönlichen Voraussetzungen und sozialem Umfeld, Anerkennung der Vielfalt und 
Wertschätzung individueller Fähigkeiten, Talente und Potentiale jedes einzelnen Kindes und Jugendli-
chen sind für die Landesregierung Anspruch und Maßstab zugleich. In Brandenburg erhalten Schülerin-
nen und Schüler mit Behinderungen eine an ihre Bedarfe angepasste vertiefende Berufsorientierung, 
die auf eine tragfähige Berufswahlentscheidung am Übergang Schule-Beruf ausgerichtet ist. Junge 
Menschen mit Behinderungen können nach ihrem Schulabschluss aus verschiedenen beruflichen Per-
spektiven auswählen. Qualifizierte Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten werden vorrangig auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden, ergänzt durch Angebote besonderer Einrichtungen und Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderungen. In Brandenburg haben Menschen mit und ohne Behinderungen 
gleichberechtigt Zugang zu Studium und Ausbildung an der Hochschule. Die Hochschulen berücksichti-
gen die besonderen Bedürfnisse von Hochschulmitgliedern mit Behinderungen und treffen in allen Be-
reichen die erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Integration. Für die Durchführung des Studiums und der 
Prüfungen sind dabei geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die unter Wahrung der Gleichwertigkeit ei-
nen Nachteilsausgleich und die diskriminierungsfreie und gleichberechtigte Teilhabe am Studium ge-
währleisten. 
 
 
B) Grundsatzziele 
 
Mit dem Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket werden Grundsatzziele für inklusive Erziehung und 
Bildung festgelegt. Die Bereitstellung inklusiver Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Unterstützungsbedarf ist weiter zu verbessern. Menschen mit Behinderungen soll  der gleichberechtigte 
Zugang zum Studium ermöglicht werden. Sie sollen dafür die individuelle Unterstützung erhalten, die sie 
brauchen: 
 

 Fortentwicklung der Früherkennung und Frühförderung („Komplexleistung“), 
 

 wohnortnahe gemeinsame Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, 
 

 Erstellung eines Landeskonzeptes "Gemeinsames Lernen in der Schule", vor allem für 
die Primarstufe und die weiterführenden Schulen,  
 

 Ausweitung der Bereitstellung von sonstigem pädagogischem Personal an Schulen,  
 

 Neuausrichtung von schulischer Diagnostik und Förderung,  
 

 langfristige, auf die wohnungsnahe Versorgung in allen Förderschwerpunkten orientierte 
Schulentwicklungsplanung 
 

 Verstetigung des vertiefenden Berufsorientierungsverfahrens im Anschluss an die Mo-
dellförderung der „Initiative Inklusion – Handlungsfeld 1“: Das vertiefende Berufsorientie-
rungsverfahren für Schülerinnen und Schüler mit Schwerbehinderungen (Förderbedarf „geistige 
Entwicklung“, „körperlich-motorische Entwicklung“, „Hören, „Sehen“) soll im Ergebnis der Mo-
dellförderung der Bund-Länder-Initiative weitergeführt werden. 
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 Bereitstellung von vertiefenden Berufsorientierungsmaßnahmen für Schülerinnen und 
Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf „Lernen“: Für Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf „Lernen“ steht ein spezifisches Angebot an 
Berufsorientierung mit dem Ziel bereit, mehr Übergänge von der Schule in eine betriebliche 
Ausbildung zu befördern. 
 

 Stärkung der Studierfähigkeit: Für Studierende mit körperlichen und psychischen Beeinträch-
tigungen sollen die Chancen bei der Aufnahme, Durchführung und dem Abschluss des Studi-
ums verbessert werden. Um dies zu erreichen, sollen die Studierenden bei der individuellen 
Bewältigung von studienbedingten Problemen insbesondere durch Vermittlung und Erwerb 
grundlegender Kernkompetenzen und Entwicklung von Fähigkeiten zur Planung, Organisation 
und Durchführung des wissenschaftlichen Arbeitens unterstützt werden. Mit der Stärkung der 
Studierfähigkeit soll einem Studienabbruch und langen Studierzeiten entgegengewirkt werden. 
Zugleich sollen damit auch grundlegende Voraussetzungen für die Bewältigung einer künftigen 
Berufstätigkeit geschaffen werden. 

 

 Organisation der Studienbedingungen nach den Bedürfnissen von Mitgliedern der Hoch-
schulen mit Behinderungen: Die besonderen Bedürfnisse sollen bei Planung, Organisation 
und Ablauf individuell berücksichtigt werden. Das Spektrum vielfältiger Maßnahmen umfasst u. 
a. individuelle Studienberatung, bevorzugte Berücksichtigung bei der Vergabe von Wohnheim-
plätzen und spezielle Ausstattung, Umsetzung individueller Maßnahmen der Eingliederungshilfe 
(z. B. technische Hilfsmittel, Assistenz), Angebote der psychologischen Beratungsstellen der 
Universität Potsdam bzw. der Studentenwerke, sowie die Gewährung von Nachteilsausgleichen 
im Studium. 

 

 Gewährleistung von Rahmenbedingungen für die Teilhabe am Studium: Studierende mit 
körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen sollen befähigt werden, Planung und Organi-
sation ihres Studiums entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen zu gestalten. Hierzu gehö-
ren insbesondere die Bereitstellung von speziell ausgestatteten studentischem Wohnraum an 
allen Hochschulstandorten und die Barrierefreiheit. In baulicher Hinsicht sollen die Vorausset-
zungen für eine weitgehend barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Gebäude und Lie-
genschaften Brandenburger Hochschulen und Forschungseinrichtungen geschaffen werden. 

 
 
C) Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes 2011 im Jahr 2016 und Herausforderungen 
 
Inklusion in der Kindertagesbetreuung 
Im Land Brandenburg hat das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderun-
gen Vorrang. Alle Kinder mit Behinderungen sollen gemeinsam mit anderen Kindern wohnortnah eine 
Kindertagesstätte besuchen können, insofern wird die Aufnahme und Förderung durch bedarfsgerech-
te Angebote zur speziellen Förderung in Kindertagesstätten verstärkt. Alle an der Bildung und Förde-
rung der Kinder vor Ort Beteiligten arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen und stimmen ihre Ange-
bote aufeinander ab. 
 
Im Jahr 2015 erhielten im Land Brandenburg 2.758 Kinder mit körperlichen, geistigen und/oder seeli-
schen Behinderungen eine Eingliederungshilfe nach SGB VIII bzw. SGB XII in einer Kindertagesstät-
te.14 Bereits in den 1990er Jahren wurden die damaligen Sonderkindertagesstätten in Integrationskin-

                                                      
14 Bundesjugendstatistik, Stichtag 1. März 2015 
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dertagesstätten (sogenannte „I-Kitas“) umgewandelt, von denen es derzeit 83 im Land gibt.15Zusätzlich 
werden Kinder mit Behinderungen auch in allgemeinen Kindertagesstätten betreut. Im Kindertagesstät-
tengesetz ist verankert, dass Kinder mit einem besonderen Förderbedarf in Kindertagesstätten aufzu-
nehmen sind, wenn eine bedarfsgerechte Förderung und Betreuung gewährleistet werden kann. Die für 
alle Kitas verbindlichen Grundsätze elementarer Bildung entsprechen mit der Wertschätzung der Indivi-
dualität aller Kinder, dem Respekt gegenüber Unterschiedlichkeit und der Förderung von Gemeinschaft-
lichkeit und Rücksichtnahme dem Ziel der Inklusion. Vor diesem Hintergrund und angesichts der klein-
räumigen Angebotsstruktur der Kindertagesbetreuung bestehen gute Voraussetzungen dafür, dass alle 
Kinder eine wohnortnahe Kindertagesbetreuung erhalten.  
 
Die Landesregierung strebt auch weiterhin an, den Anteil von Kindern mit und ohne Behinderungen in 
gemeinsamer wohnortnaher Kindertagesbetreuung zu erhöhen. Den Fachkräften sollen hochwertige 
Qualifizierungs- und Praxisunterstützungsangebote zur Verfügung stehen.  
 
Frühförderung 
Das Land Brandenburg verfügt über ein flächendeckendes Netz an Frühförderstellen. In der Vergan-
genheit wurde intensiv daran gearbeitet, für die Frühförderung von Kindern mit Behinderungen medizi-
nische und heilpädagogische Frühförderung als interdisziplinäre Komplexleistung zu implementieren. 
Moderiert und koordiniert durch das Sozialministerium wurden gemeinsam mit allen beteiligten Akteu-
rinnen und Akteuren Anstrengungen unternommen, um zu einer geeigneten Lösung in Form einer Um-
setzungsvereinbarung zu kommen. Im Ergebnis des bisher moderierten Prozesses sind sich nahezu 
alle Akteure einig, dass die notwendige Rechtssicherheit und -klarheit durch verbindliche gesetzliche 
Klarstellung erreicht werden soll. Brandenburg hat gemeinsam mit anderen Bundesländern über die 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf zur Opti-
mierung des SGB IX und zur Frühförderverordnung (FrühV) dem Bundestag zur Abstimmung vorzule-
gen. Aktuell läuft der Prozess zur Erarbeitung eines Bundesteilhabegesetzes. Hier werden auch die 
Regelungen zur Frühförderung als Komplexleistung konkretisiert. Ziel ist die flächendeckende Veranke-
rung der Komplexleistung „Frühförderung“ durch Abschluss von Vereinbarungen zwischen Sozialhilfe-
trägern, Krankenkassen und Frühförderstellen auf kommunaler Ebene. Das Land unterstützt den Pro-
zess bei Bedarf moderierend. Flankierend hierzu begleitet das Land den Prozess der Umsetzung der 
neuen Regelungen zur Frühförderung. 
 
Erziehung und Bildung in der Schule 
Im Land Brandenburg hat der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf an den Grundschulen, weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und in Ober-
stufenzentren Vorrang vor dem Unterricht in Förderschulen oder Förderklassen, so steht es im Bran-
denburgischen Schulgesetz. Da der gemeinsame Unterricht seit mehr als 20 Jahren erfolgreich prakti-
ziert wird, gibt es bereits wertvolle Erfahrungen damit. Bundesweit haben im Schuljahr 2014/2015 etwa 
34 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit den sonderpädagogischen Förderbedarfen „Lernen“, 
„Emotionale und soziale Entwicklung“, „Sprache“, „Körperliche und motorische Entwicklung“, „Sehen“, 
„Hören“ und „Geistige Entwicklung“ eine allgemeine Schule besucht16, im Land Brandenburg waren es 
bereits 45 Prozent.17 Ein Jahr später, im Schuljahr 2015/2016, haben schon 47 Prozent der branden-
burgischen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf den gemeinsamen Un-

                                                      
15 LASV, Stand 2014 
16 Datengrundlage: Sonderpädagogische Förderung in Schulen 2005 bis 2014; Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonfe-

renz, Dokumentation Nr. 210 – Februar 2016 
17 Datengrundlage: Schuldatenerhebung 2014/2015 des Landes Brandenburg 
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terricht besucht18. Damit gehört das Land Brandenburg bundesweit zu den Vorreitern auf dem Weg zur 
Inklusion.  
 
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung im Land Brandenburg hinsichtlich der Förderquote, der För-
derschulquote und der Integrationsquote (gemeinsamer Unterricht) seit 1996/1997 bis heute19: 

          1996/97 1999/00 2005/06 2008/09 2012/13  2015/16  
 Förderquote 5,44 6,16 8,18 8,51 8,04 7,84 
 Förderschulquote 4,68 5,14 6,14 5,41 4,66 4,12 
 Integrationsquote                  

(GU-Quote) 0,76 1,02 2,04 3,10 3,38 3,73 
       

Die Umsetzung des Gemeinsamen Lernens stellt die Weiterentwicklung des gemeinsamen Unterrichts 
dar. Gemeinsames Lernen ist im Land Brandenburg ein zentrales Zukunftsthema und wird es auch in 
der Bildungspolitik der kommenden Jahre sein. "Schulen für Gemeinsames Lernen" sind die Lernorte, in 
denen dies in besonderer Weise gelingen wird. 
 
Jede Schule soll langfristig bereit und in der Lage sein, möglichst jedes Kind aus dem Wohnumfeld der 
Schule aufzunehmen und angemessen zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, ist unter anderem vor-
gesehen, das derzeitige parallele System von Förderschulen und gemeinsamen Unterricht in Grund-
schulen und weiterführenden Schulen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf „Lernen“, „sozial-emotionale Entwicklung“ und „Sprache“ (LES) schrittweise zu einem inklusiven 
Schulangebot an allen allgemeinen Schulen umzubauen.  
 

Das Land Brandenburg hat mit einem dreijährigen Pilotprojekt „Inklusive Grundschule (PInG)“ kon-
krete Erfahrungen zum gemeinsamen Lernen gesammelt. Aus den Ergebnissen des Projektes konnte 
abgeleitet werden, dass in den Pilotschulen alle Schülerinnen und Schüler mit und ohne sonderpädago-
gischen Förderbedarf in ihrer Lernentwicklung gut unterstützt werden konnten. Die Ergebnisse des Ab-
schlussberichtes der Begleitforschung fließen in das Landeskonzept "Gemeinsames Lernen in der 
Schule" ein, das im Jahr 2016 an den Landtag übergeben werden wird.  
 

Das Land Brandenburg beabsichtigt, das Gemeinsame Lernen ebenso an weiterführenden allge-
meinbildenden Schulen zu entwickeln, um möglichst vielen Jugendlichen mit unterschiedlichen Beein-
trächtigungen das Erreichen eines bundesweit anerkannten Schulabschlusses zu ermöglichen. Hierfür 
beabsichtigt das MBJS u. a. die Einführung eines neuen Bildungsganges zum Erreichen der Berufsbil-
dungsreife / Hauptschulabschluss. 
 

Das Land unterstützt die Kommunen beim Ausbau des gemeinsamen Lernens. Von Ende 2016 bis 
Ende 2019 stehen für die inklusive Bildung 56 Millionen Euro zur Verfügung.  
 

Seit dem Schuljahr 2015/2016 liegt dem Land Brandenburg ein gemeinsam mit dem Land Berlin entwi-
ckelter Rahmenlehrplan für alle Fächer vor, die in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 unterrichtet werden. 
Der Rahmenlehrplan orientiert sich am Kompetenzmodell und stellt in einer allgemeinen Form die Ziele 
und Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs in den Fächern und Schulstufen dar. Die Lehrkräfte werden 
intensiv auf den Beginn der Unterrichtswirksamkeit des neuen Rahmenlehrplans ab dem Schuljahr 
2017/2018 vorbereitet.  
                                                      
18 Datengrundlage: Schuldatenerhebung 2015/2016 des Landes Brandenburg; Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Unter-

stützungsbedarf im Autismus-Spektrum werden in den Standard-Auswertungen nach der Schuldatenerhebung nicht als solche ausgewie-
sen, da "Autismus" kein Förderschwerpunkt im Sinne des BbgSchulG ist. 
19 Datengrundlage: Schuldatenerhebungen des MBJS seit 1996/1997 
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Für die Hortbetreuung von Kindern mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung wurde im 
Jahr 2014 im Kita-Gesetz eine wichtige Regelung verabschiedet: Für die zusätzliche Förderung und 
Unterstützung dieser Kinder ist nun der Zugang zum Hort deutlich erleichtert, weil die Eltern für die zu-
sätzliche Förderung nicht zu den Kosten herangezogen werden. 
 
Als neue Maßnahme zur Verzahnung von Kita, Schule, Kinder- und Jugendhilfe sowie Sozialhilfe 
wurde die „Kooperationsstelle inklusives Aufwachsen“ Ende 2013 auf den Weg gebracht. Die Koopera-
tionsstelle mit Sitz in Potsdam will jungen Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Unterstützungs- 
und Hilfeangeboten im Land Brandenburg erleichtern. Zentrale Aufgabe ist es, die Arbeit der verschie-
denen an der Inklusion beteiligten Akteure im Land – wie beispielsweise Kitas, Schulen und kommunale 
Ämter – durch Moderation, Beratung, Prozessbegleitung, Wissens- und Erfahrungstransfer sowie Quali-
fikation zu unterstützen. Außerdem sollen die unterschiedlichen Leistungssysteme für Eltern und Kinder 
besser aufeinander abgestimmt und gebündelt werden. Das Projekt wurde bisher vom Bildungsministe-
rium und dem Sozialministerium mit rund 100.000 Euro aus Lottomitteln zuzüglich einer Vollzeitstelle 
gefördert. Träger ist kobra.net – Kooperation in Brandenburg gGmbH. Weitere Informationen im Internet 
sind unter www.kooperationsstelle-inklusion.de verfügbar.  
 
Eine gute Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte ist für das Gelingen der „Schule für Gemein-
sames Lernen“ wesentlich, denn der Unterricht in heterogenen Lerngruppen erfordert zuallererst ent-
sprechende Kompetenzen bei den Lehrerinnen und Lehrern. Das beginnt bei der Ausbildung der künfti-
gen Lehrkräfte: Seit dem Wintersemester 2013/14 erwerben die Studierenden aller angebotenen lehr-
amtsbezogenen Studiengänge an der Universität Potsdam inklusionspädagogische Grundkompeten-
zen, die sie in den Schulpraktika praktisch anwenden können. Den Studierenden des Lehramtes für die 
Primarstufe wird im Studium zudem eine inklusionspädagogische Schwerpunktbildung ermöglicht. 

Die Schulen erhalten vielseitige Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Unterrichts- und Schul-
entwicklung, insbesondere zu inklusionspädagogischen Aspekten. Um die sonderpädagogische Kompe-
tenz in den Schulen qualitativ und quantitativ zu erweitern, können sich Lehrkräfte im Rahmen entspre-
chender Studienangebote berufsbegleitend qualifizieren.  

Es ist festzustellen, dass die Einbindung des paralympischen Sports in das Schule-Leistungssport-
Verbundsystem gelungen ist und sich für die Zukunft ausbaufähig darstellt.  

Die „Schule für Gemeinsames Lernen" braucht eine breite, interessierte und unterstützende Öffent-
lichkeit und gelingt nur gemeinsam mit den Beteiligten – mit Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und 
Schülern, den Verantwortlichen in den Kommunen und Verbänden und mit vielen Menschen im Land. 
Deshalb wurden im Herbst 2013 regionale Fachtage durchgeführt, um in den Regionen über inklusive 
Praxis, neue Erkenntnisse und Rahmenbedingungen für Inklusion mit den an Schule Beteiligten auszu-
tauschen. Seit Anfang des Jahres 2013 stellt das MBJS mit dem Webportal www.inklusion-
brandenburg.de eines der bundesweit umfangreichsten Informationsangebote zum Thema Inklusion in 
der Bildung bereit. Das Portal bietet umfassende Informationen über den aktuellen Stand der „Schule 
für Gemeinsames Lernen“ im Land Brandenburg. Aktuelle Artikel und Reportagen spiegeln die Diskus-
sion im Land wider, kurze Videoporträts erzählen hautnah Geschichten über Inklusion, beim „Blick über 
den Tellerrand“ erfährt man, wie andere Bundesländer die „Schule für Gemeinsames Lernen“ umsetzen 
oder unsere Europäischen Nachbarinnen und Nachbarn sie längst praktizieren.  
 
Am Runden Tisch „Inklusive Bildung“ wird die Landesregierung seit über fünf Jahren von rund 40 
Partnern aus Politik, Gewerkschaften, Kirchen und Verbänden bei der Umsetzung von Inklusion im 
Land Brandenburg beraten. Der wissenschaftliche Beirat „Inklusive Bildung", der die Landesregie-
rung seit 2011 fachlich bei der Entwicklung inklusiver Schulstrukturen begleitet hat, überreichte im März 
2014 seine Empfehlungen zur Inklusionsentwicklung im Land Brandenburg bis 2020. Bei der Ausarbei-
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tung des Landeskonzepts "Gemeinsames Lernen in der Schule" werden die Empfehlungen des wissen-
schaftlichen Beirats „Inklusive Bildung“ und des Runden Tisches „Inklusive Bildung“ einbezogen. Hierbei 
gilt der Grundsatz: Qualität vor Geschwindigkeit. Die Entwicklung von inklusiven Schulstrukturen ist ein 
Langzeitprojekt und wird sich über mehrere Legislaturperioden erstrecken.  
 
Paralympischer Leistungssport 
Die Förderung des paralympischen Leistungssports war eine bedeutende Aufgabe, die seit 2011 im 
Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket verankert ist. Dazu zählen insbesondere die Stärkung des 
Wettbewerbs „Jugend trainiert für Paralympics“ und die Erweiterung der paralympischen Angebo-
te des Leistungssports an den Eliteschulen des Sports in Brandenburg. In beiden Bereichen wurden 
positive Ergebnisse erzielt. Diese sind fortzuführen.  
 
Der schon im Schuljahr 2009/2010 im Land erstmals durchgeführte Landeswettbewerb „Jugend trainiert 
für Paralympics“ hat sich zu einem festen Bestandteil des Brandenburger Schulsports entwickelt. Nach 
den Sportarten Leichtathletik und Schwimmen hat sich auch der Wettbewerb Fußball für den Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in Brandenburg etabliert und ist mit Begeisterung von den Schüle-
rinnen und Schülern angenommen. Beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Paralympics“ sind Branden-
burger Schulmannschaften in den teilnehmenden Sportarten sehr erfolgreich. 
 
An der Eliteschule des Sports in Potsdam gehört die Förderung der Sportart „paralympisches Schwim-
men“ zum festen Bestandteil des sportlichen Angebots. Im Umfeld der Lausitzer Sportschule Cottbus 
gewinnen die paralympischen Sportarten Leichtathletik und Radsport immer mehr an Bedeutung, so 
dass hier auch die Einbindung an das bestehende Schulsystem eine aktuelle Zielstellung ist. Dies wird 
ein Schwerpunkt der Entwicklung des paralympischen Leistungssports für den Zeitraum 2016 bis 2020 
im Land sein. 
 
Berufsorientierung/ Übergang Schule-Beruf 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf fällt es schwerer, eine betriebliche 
Ausbildung zu finden. Für diejenigen mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf „geistige Entwick-
lung“ gab es in der Vergangenheit nach dem Schulabschluss selten eine Alternative zur Werkstatt für 
behinderte Menschen. Eine vertiefende auf die besonderen Bedarfe der Schülerschaft mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf abgestellte Berufsorientierung kann maßgeblich dazu beitragen, Ausbildungs- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten in Betrieben und Dienststellen zu finden. Mit verschiedenen Initiativen 
wurden die Grundlagen für vertiefende Berufsorientierungsangebote in Brandenburg geschaffen. 
 
Seit dem Schuljahr 2011/2012 etablierte das Sozialministerium auf Basis einer Kooperationsvereinba-
rung mit dem Bildungsministerium und der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für 
Arbeit ein landesweites Berufsorientierungsverfahren für Schülerinnen und Schüler mit Schwerbe-
hinderungen. In Umsetzung der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales initiierten und finan-
zierten „Initiative Inklusion – Handlungsfeld 1 Berufsorientierung“ und ergänzt durch Mittel der Aus-
gleichsabgabe des Landes setzte das LASV-Integrationsamt das mehrjährige Verfahren um. Beginnend 
mit der Jahrgangsstufe 8 führten die vom LASV-Integrationsamt beauftragten Integrationsfachdienste in 
Regel- und Förderschulen (Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“, „körperlich-motorische Entwick-
lung“, „Hören“, „Sehen“) in Kooperation mit Lehrkräften und Beratungsfachkräften der Agenturen für 
Arbeit als Kernelemente des Verfahrens vertiefte Elternarbeit, Potentialanalysen, Berufswegekonferen-
zen und begleitete Praktika durch. Das Verfahren soll verstetigt und qualitativ weiterentwickelt werden. 
Für das Schuljahr 2016/2017 stehen dafür 1,5 Mio. € aus der Ausgleichsabgabe des Landes bereit. 
Eine gemeinsame Finanzierung ab dem Schuljahr 2017/2018 durch das Land Brandenburg und die 
Regionaldirektion Berlin-Brandenburg wird derzeit geprüft. 
 



22 
 

Ein vergleichbares Verfahren für Schülerinnen und Schüler an Förderschulen mit dem sonderpä-
dagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ wurde ab 2011 in drei Modellregionen finanziert aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds (ESF) erprobt. Im Ergebnis sind die Ausbildungschancen der Teil-
nehmenden deutlich gestiegen. Lehrkräfte gaben an, dass sich die persönlichen Kompetenzen der Ju-
gendlichen im Berufsorientierungsverfahren, vor allem durch die begleiteten betrieblichen Praktika er-
heblich verbesserten und sogar schulische Leistungssteigerungen zu resümieren waren. Im Rahmen 
des 2015 aufgelegten ESF-Programmes „Initiative Sekundarstufe I“ besteht nunmehr für alle Förder-
schulen „Lernen“ jährlich die Möglichkeit gemeinsam mit einem Projektträger vertiefende Berufsorientie-
rungsprojekte umzusetzen. 860.000 € stehen dafür bis 2021 jährlich bereit.  
 
Studium und Ausbildung an Hochschulen 
Eine genaue Zahl der Studierenden mit Behinderungen im Land Brandenburg ist nicht bekannt, da eine 
Erhebung aus Datenschutzgründen nicht erfolgt. Im Ergebnis der 20. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks (DSW) sind bundesweit 8 % der Studierenden an deutschen Hochschulen bei der Be-
wältigung des Studiums von körperlichen und/oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen. Der-
zeit erfolgt eine bundesweite Datenerhebung des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissen-
schafts-forschung (DZHW), deren Ergebnisse für 2017 zu erwarten sind. 
 
Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hat 2009 ihre Empfehlungen „Eine Hochschule für alle“ verab-
schiedet, bei der es um das Ziel geht, Menschen mit Behinderungen auch beim Studium Chancen-
gleichheit zu ermöglichen. Die Rahmenbedingungen für ein flexibles Handeln der brandenburgischen 
Hochschulen in diesem Bereich werden durch das Brandenburgische Hochschulgesetz gesetzt (insbe-
sondere §§ 3 und 20).  
 
Im Rahmen der Hochschulautonomie erarbeiten die Hochschulen Diversity-Konzepte und Manage-
mentstrategien mit hochschulspezifischen Maßnahmen zum Umgang mit personeller und kultureller 
Vielfalt. Ziel ist die Entwicklung und Stärkung von Einstellungen und Kompetenz auf diesem Gebiet zur 
Sicherung einer nachhaltigen Integration dieses Themas in alle Bereiche der Hochschule. 
 
Die im Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket 2011 aufgeführten Maßnahmen werden fortgesetzt 
bzw. sind fortlaufende Maßnahmen. Das unter „Umsetzung der HRK-Empfehlungen zur Vermeidung 
von Studienabbruch und zur Erhöhung der Abschlussquoten der Studierenden mit Behinderung“ bei-
spielhaft aufgeführte ESF-Projekt „Back UP team“ wurde 2014 beendet. Ein Teil der Angebote dieses 
Projekts ist in die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle an der Universität Potsdam eingegangen. 
Aktuell fördert das MWFK das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanzierte Projekt „Eine Uni-
versität für alle – Studieren mit gesundheitlicher Beeinträchtigung – mit Erfolg studieren“. 
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D) Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld „Erziehung und Bildung“ bis zum Jahr 2021 
 
Nr. Titel/Artikelbezug UN-BRK Ziel bis 2021  Teilziele/ Vorgehen/ Abrechenbarkeit Zuständigkeit Laufzeit Finanzierung 

Inklusion in der Kindertagesbetreuung  

1 Sensibilisierung und Qualifizie-
rung der pädagogischen Fach-
kräfte zum Thema „Inklusion“ 
(Artikel 24 „Bildung“ UN-BRK) 

Instrumentalziel: S - Sensibilisie-
rung und Beratung 

Qualifizierung, Fortbildung, Fachbera-
tung, Publikationen, u. a. 

 

1. Umsetzung des Programms des 
SFBB 
 
 
2. Förderung der Praxisberatung für             
Kindertagesstätten 

MBJS 
 
 
 
MBJS 

laufend 
 
 
 
laufend 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Ressourcen 
 
Ca. 85.000 € 
/Jahr 
 

2 Verbesserung der  
Rahmenbedingungen in der Kin-
dertagesbetreuung 
(Artikel 24 „Bildung“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsaus-
gleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wohnortnahe Aufnahme von Kin-
dern mit Behinderungen durch be-
darfsgerechte Angebote zur speziel-
len Förderung in der Kindertagesbe-
treuung ermöglichen 
 
2. Abschaffung der Heranziehung zu 
den Kosten der Eingliederungshilfe 
für Eltern von Hortkindern mit Behin-
derungen 
 
3. Unterstützung der Einführung und 
Umsetzung eines Bundesteilhabege-
setzes bzw. eines „inklusiven SGB 
VIII“ 
 

Steigerung des Anteils von Kindern mit 
und ohne Behinderung in gemeinsamer 
wohnortnaher Betreuung  
 
 
 
Einführung des § 17 Abs. 4 KitaG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASF/ MBJS / 
Träger der Ein-
gliederungshilfe, 
Kita-Träger 
 
 
MASGF/MBJS  
 
 
 
 
MBJS/MASGF  
 
 
 
 

laufend 
 
 
 
 
 
Inkrafttre-
ten 
1.1.2014  
 
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Ressourcen 
 
 
 
Im Rahmen 
des Einglie-
derungshilfe 
(Einzelhaus-
halt MASGF)  
 
 
 
 
 

3 Verminderung von Unsicherheiten 
im Hinblick auf Rechts- und Ver-
fahrensfragen durch Fachinforma-
tion 
 

 Überarbeitung / Erstellung von Rund-
schreiben, Fachinformationen 

MBJS/MASGF bei Be-
darf 
 

Keine zusätz-
lichen Kosten 
 
 

Frühförderung und Vernetzung 

 Vernetzung und lösungsorientierte 
Zusammenarbeit der regionalen 
Akteure unterstützen 
(Artikel 24 „Bildung“ UN-BRK) 

 

Instrumentalziel: V – Vernetzung 
 
 
fachliche Weiterentwicklung der 

Beratung, Unterstützung, Vernetzung 
u. a. von regionalen Arbeitsgruppen, 
überregionalen Fachforen, Weiterbil-
dungen 
 
 
 
1. Entwicklung von Qualitätskriterien, 
Fachinformationen etc. durch die 

Förderung der ÜAFB 
 
 
 
 
 
 
Förderung der ÜAFB 

 MASGF/MBJS 
 
 
 
 
 
 
MASGF/MBJS 

laufend 
 
 
 
 
 
 
laufend 
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Frühförderung, Qualifizierung und 
Beratung der Frühförder- und Bera-
tungsstellen 
 
Instrumentalziel: 
 
 
 

Überregionale Arbeitsstelle Frühför-
derung 
 
 
2. Umsetzung des Bundesteilhabege-
setzes und der Frühförderverordnung 
des Bundes / Anpassung landesrecht-
licher Regelungen (wie Landesrah-
menvereinbarung zur Frühförderung) 
Verankerung des offenen Zugangs in 
Frühförder- und Beratungsstellen 
Sicherstellung von fachspezifischer 
Frühförderung für Kinder mit Hör- und 
Sehstörungen und Autismus 
 

Erziehung und Bildung in der Schule 

4 Sukzessiver Ausbau des gemein-
samen Lernens in Grundschulen 
und weiterführenden Schulen mit 
dem Ziel der Partizipation und 
Teilhabe von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderem Unter-
stützungsbedarf sowie der Erhö-
hung des Anteils der Schülerinnen 
und Schüler, die einen Abschluss 
an einer allgemeinbildenden Schu-
le in ihrem Wohnumfeld anstreben 
(Artikel 24 „Bildung“ UN-BRK) 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie 
Infrastruktur 

 

1.Qualitative Verbesserung und quan-
titative Ausweitung inklusiver Unter-
richtsangebote in Schulen der Pri-
marstufe und Sekundarstufe I, insbe-
sondere an Oberschulen und Ge-
samtschulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Erarbeitung einer Landeskonzeption 
zum Gemeinsamen Lernen zur Vorlage 
an den Landtag 

2. Sukzessive Ausweitung der Bereit-
stellung inklusiver Schulangebote in der 
Primarstufe, an weiterführenden Schu-
len und in der beruflichen Bildung  
 
3. Entwicklung von regionalen Schwer-
punktschulen, vorrangig aus Oberschu-
len und Gesamtschulen mit Grund-
schulteil mit dem Ziel der Bündelung 
sonder-pädagogischer Fachkompetenz  
 
4. Moderation und Begleitung von 
übergreifenden und externen Abstim-
mungen zwischen den an Schule betei-
ligten Systemen. 
 
5. Benennung jeweils einer/s Koordina-
torin/s für Gemeinsames Lernen an den 
beteiligten Grundschulen, Oberschulen 
und Gesamtschulen zur Steuerung des 
Qualitätsprozesses Gemeinsames 
Lernen in der Schule. 
 

MBJS 
 
 
 
MBJS 
 
 
 
 
MBJS 
 
 
 
 
 
MBJS/  
MASGF 
 
 
 
MBJS 
 
 
 
 
 
 

ab 2017/ 
2018 bzw. 
2019/2020 
 
ab 2017/ 
2018 
 
 
 
ab 2017/ 
2018 
 
 
 
 
ab Aug. 
2016 
 
 
 
ab 2017/ 
2018  
 
 
 
 
 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Ressourcen 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Ressourcen 
 
 
Keine zusätz-
lichen Kosten 
 
 
 
 
Bis zu 150. 
000 € im 
Rahmen 
verfügbarer 
Ressourcen 
 
Keine zusätz-
lichen Kosten 
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2. Erprobung von Inklusionskonzep-
ten und Entwicklung von Beispielen 
guter Praxis 

 

3. Qualitätssicherung des gemeinsa-
men Unterrichts 

 
 
 
 
 
 
 
4. Übernahme von überregionalen, 
landesweiten Auf-gaben der Wilhelm - 
von-Türk - Schule in Potsdam und der 
Brandenburgischen Schule für Blinde 
und Sehbehinderte in Königs Wuster-
hausen hinsichtlich der Weiter-
entwicklung von Qualitäts-standards 
zur sonder-pädagogischen Förderung 
in den Förderschwerpunkten „Hören“ 
und „Sehen“. 
 
 
 
 
5. Schaffung von Rechtsgrundlagen 
für die Realisierung des Rechts auf 

6.Ausbau der personellen Ressourcen 
an Schulen mit sonstigem pädagogi-
schen Personal  
 
7.Durchführung von landesweiten Fo-
ren zur Beteiligung bei der Erarbeitung 
der Landeskonzeption  
 
1. Durchführung von ergänzenden 
Projekten für „Temporäre Förderung 
von Schülerinnen und Schülern im 
Förderschwerpunkt emotionale-soziale 
Entwicklung“.  
 
1. Entwicklung und Umsetzung der 
lernprozessbegleitenden Diagnostik 
und Förderung sowie Bereitstellung 
entsprechender Förder- und Bera-
tungsangebote 
 
2. Ausweitung und Qualifizierung des 
Bildungsberatungsangebotes für Schü-
lerinnen und Schüler mit besonderen 
Unterstützungsbedarfen sowie deren 
Personensorgeberechtigten 
 
1. Beratung und diagnostische Aufga-
ben für Schülerinnen und Schüler mit 
den sonderpädagogischen Förder-
schwer-punkten „Sehen“ und „Hören“ 
sowie deren Eltern und Lehrkräften. 
 
2. Entwicklung und Fertigung individuel-
ler behindertenspezifischer Lehr- und 
Lernmittel für Schülerinnen und Schüler 
mit entsprechenden besonderen Unter-
stützungsbedarfen in den Bereichen 
„Hören“ und „Sehen“. 
 
 
 
1. Änderung von § 68 Abs. 1 
BbgSchulG mit dem Ziel, den Einsatz 

MBJS 
 
 
 
MBJS 
 
 
 
MBJS 
 
 
 
 
 
MBJS 
 
 
 
 
 
MBJS/ SPFB 
 
 
 
 
 
MBJS/ genannte 
Schulen 
 
 
 
 
MBJS/ genannte 
Schulen 
 
 
 
 
 
 
 
MBJS 
 

ab 2017/ 
2018 
    
 
2016 
 
 
 
ab 2017/ 
2018 
 
 
 
 
ab 2017/ 
2018 
 
  
 
 
laufend 
 
 
 
 
 
laufend 
 
 
 
 
 
laufend 
 
 
ab 2017 
 
 
 
 
 
ab 2017/ 
2018 

 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
Keine zusätz-
lichen Kosten  
 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
 
 
 
 
Einsatz von 
zusätzlich ca. 
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inklusive Bildung von sonstigem pädagogischen Perso-
nals auch in den Förderschwerpunkten  
„Lernen“, „Emotionale und soziale Ent-
wicklung“ und „Sprache“ zuzulassen 
2. Implementierung von verbindlichen 
curricularen Grundlagen für den Unter-
richt in einer inklusiven Schule; verbes-
serte Möglichkeiten zum Erreichen von 
bundesweit anerkannten Schulab-
schlüssen; Außerkraftsetzen des Rah-
menlehrplans für den Förderschwer-
punkt Lernen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MBJS 

 
 
 
 
 
 
 
 
ab 2017/ 
2018 

30 Beschäfti-
gungsmög-
lichkeiten je 
Jahr zusätz-
lich in den 
nächsten 
mindestens  3 
Jahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
 
 
 

5 Entwicklung einer gemeinsamen 
Strategie von Land, Schulträgern 
und den Kommunalen Spitzenver-
bänden zum Aufbau eines flächen-
deckenden Netzes inklusiver Schu-
len und umfassende Berücksichti-
gung der „Inklusion“ bei der Erstel-
lung von Schulentwicklungsplä-
nen“ 
(Artikel 24 „Bildung“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie 
Infrastruktur 

1. Aufbau eines flächendeckenden 
Netzes inklusiver Schulen 
 
 
 
 
 
2. Investive Förderung modellhafter 
inklusiver Vorhaben im Schulbereich  
 
 

1. Einsatz eines pädagogisch und 
schulentwicklungsplanerisch qualifizier-
ten Teams zur Beratung der Schulträ-
ger im Hinblick auf die langfristige 
Schulentwicklungsplanung insbesonde-
re für sonderpädagogische Angebote. 
 
1. Unterstützung der Schulträger im 
Bereich investiver Maßnahmen zur 
Herstellung von Barrierefreiheit sowie 
von Aus- und Umbaumaßnahmen im 
Innen- und Außenbereich der Schulen 
und konzeptionell begründeten Raum-
programmen.  
 
2. Unterstützung der Schulträger zur 
Schaffung modellhafter inklusiver Vor-
haben im Rahmen des Stadt-Umland-
Wettbewerbs. 
 

MBJS 
 
 
 
 
 
 
MBJS 
 
 
 
 
 
 
 
MBJS 
 

ab 2016 
 
 
 
 
 
 
2016-2019  
 
 
 
 
 
 
 
2014-2020 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
 
 
 
Kommunales 
Infrastruktur-
programm in 
Höhe von 
56 Mio. € 
 
 
 
Investitions-
förderpro-
gramm „In-
klusive Schu-
le“ in Höhe 
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 von 30 Mio. € 
(EU-
Strukturfonds) 

Berufsorientierung/ Übergang Schule-Beruf 

6 Umsetzung vertiefender Berufsori-
entierungsmaßnahmen im Rahmen 
des Programmes „Initiative Sekun-
darstufe I“ für Schülerinnen und 
Schüler mit Lernschwierigkeiten 
(Artikel 24 „Bildung“, Artikel 27 „Arbeit und 
Beschäftigung“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsaus-
gleich 

Vertiefende Berufsorientierungsange-
bote werden in Förderschulen mit 
sonderpädagogischem Förder-
schwerpunkt „Lernen“ in der Sekun-
darstufe I umgesetzt. 
 
 

1. Inkraftsetzung der Richtlinie zur 
„Initiative Sekundarstufe I“ zum Schul-
jahr 2015/2016 am 1. August 2015 
 
2. Förderung der Inanspruchnahme 
vertiefender Berufsorientierungsmaß-
nahmen in Förderschulen „Lernen“ mit 
dem Ziel der Teilnahme von mehr als 
60 % aller 43 Förderschulen „Lernen“ 
bis zum Schuljahr 2020/2021 
 
3. Überprüfung der Inanspruchnahme 
und wiederkehrender Erfahrungsaus-
tausch der beteiligten Schulen    
 

MBJS, MASGF 
 
Einbezogen: 
Förderschulen 
„Lernen“, Zu-
wendungsemp-
fänger der INI-
SEK I-
Förderung, 
Bildungsträger, 
Wirtschafts-
partner 
 

2015-2021 Bis zu 
860.000 Euro 
aus Mitteln 
des Europäi-
schen Sozial-
fonds pro 
Schuljahr 

7 Verstetigung der „Initiative Inklusi-
on“ - Handlungsfeld 1 Berufsorien-
tierung (vertiefendes Berufsorien-
tierungsverfahren) für Schülerin-
nen und Schüler mit Schwerbehin-
derungen 
(Artikel 24 „Bildung“, Artikel 27 „Arbeit und 
Beschäftigung“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsaus-
gleich 

Ein vertieftes Berufsorientierungsver-
fahren unter Anwendung des § 48 
SGB III für Schülerinnen und Schüler 
mit Schwerbehinderungen (in erster 
Linie Förderbedarf „geistige Entwick-
lung“, „körperlich-motorische Entwick-
lung“, „Hören, „Sehen“) soll in der 
Sekundarstufe I zur Verfügung ste-
hen. 

1. Inanspruchnahme der kostenneutra-
len Laufzeitverlängerung der Bund-
Länder-Richtlinie „Initiative Inklusion – 
Handlungsfeld Berufsorientierung“ für 
das Schuljahr 2016/2017  
 
 
2. Schaffung einer gesetzlichen Rege-
lung im SGB IX zur Beteiligung der 
Ausgleichsabgabe 
 
3. Verstetigung der Initiative Inklusion – 
Handlungsfeld Berufsorientierung durch 
ein landesseitiges vertieften Berufsori-
entierungsverfahrens ab Schuljahr 
2017/2018 
 
4. Abschluss einer Kooperationsverein-
barung zwischen Land und Regionaldi-
rektion Berlin-Brandenburg der BA 
 
5. Koordinierung und Begleitung des 
Prozesses durch einen Landesbeirat 
der beteiligten Akteure des Berufsorien-

MASGF, MBJS, 
LASV- Integrati-
onsamt, Regio-
naldirektion der 
Berlin-
Brandenburg 
der BA 
 
Einbezogen: 
Integrations-
fachdienste, 
Regel- und 
Förderschulen 
Sek. I, Kammern 
 

2016-2021 
dann fort-
laufend 

Zu 1.  
rd. 1,5 Mio. €  
aus Mitteln 
der Aus-
gleichsabga-
be  
 
Zu 2. 
Keine Kosten 
 
 
Zu 3.  
Finanzierung 
durch LASV-
Integrations-
amt, ggf. 
durch Regio-
naldirektion 
Berlin-
Brandenburg 
der BA, MBJS 
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tierungsverfahrens  
 
6. Durchführung eines Fachworkshops 
und einer Landeskonferenz  

 

Paralympischer Leistungssport 

8 Förderung des paralympischen 
Leistungssports 
(Artikel 24 „Bildung“, Artikel 30 „Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit 
und Sport“ UN-BRK) 

 
Instrumentalziel: N - Nachteilsaus-
gleich  

1. Vollständige Einbindung in die 
Leistungssportstruktur des Landes  
 
 
 

 
 
 
2. Qualitative und quantitative Weiter-
entwicklung der Angebote des para-
lympischen Leistungssports an den 
Eliteschulen des Sports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Verstärkung des Wettbewerbs 
„Jugend trainiert für Paralympics“ 

 

1. Stetige Weiterentwicklung und Aus-
bau der Strukturen im Schule-
Leistungssport-Verbundsystem für den 
paralympischen Sport 
 
 
 
 
1. Förderung der sportlichen Begabung 
der Schülerinnen und Schüler mit Be-
hinderungen in den Schwerpunktsport-
arten 
 
2. Zusätzlich zur Einschulung von 
Schülerinnen und Schülern mit Behin-
derungen im Schwimmen an der Sport-
schule Potsdam sind für den paralym-
pischen Zyklus 2016-2020 Vorausset-
zungen für die Einschulung von para-
lympischen Talenten an der Lausitzer 
Sportschule zu schaffen 
 
1. Verstärkte Durchführung als inklusi-
ver Wettbewerb 
 
2. Sukzessive Erweiterung und Anpas-
sung des Schulsport-
Wettkampfprogramms an die Erforder-
nisse und Möglichkeiten im Land 
 
3. Sukzessive Erweiterung eines quali-
fizierten Trainerteams für den paralym-
pischen Sport in Brandenburg 
 

MBJS, Behin-
derten-
Sportverband 
Brandenburg, 
Olympiastütz-
punkt, Sportver-
eine 
 
MBJS, Olympia-
stützpunkt, 
Verband 
 
 
MBJS/ 
Schule-
Leistungssport-
Verbundsystem 
 
 
 
 
 
MBJS  
 
 
MBJS 
 
 
 
 
MBJS, LSB, 
Olympiastütz-
punkt 
 

laufend 
 
 
 
 
 
 
 
laufend 
 
 
 
 
laufend 
 
 
 
 
 
 
 
 
laufend 
 
 
 
laufend 
 
 
 
laufend 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
 
 
 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Ressourcen 
 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Ressourcen 
 
 
 
 
 
 
ca. 10.000 €  
/ Jahr 
 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Ressourcen. 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Ressourcen. 

Studium und Ausbildung an Hochschulen  

9 Einführung eines Studienganges 
„Inklusionspädagogik“ 
(Artikel 24 „Bildung“ UN-BRK) 
 

Vermittlung von Kompetenzen in 
der allgemeinen Inklusionspädagogik 
in Lehramtsstudiengängen 

Die Einführung des Studienganges 
Lehramt Primarstufe mit inklusionspä-
dagogischer Schwerpunktsetzung er-

MWFK seit 
2013/14 
laufend 

3 Mio. € p.a. 
Landesmittel 
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Instrumentalziel: B - Barrierefreie 
Infrastruktur 

folgte an der Universität Potsdam zum 
Wintersemester 2013/14 und wird fort-
geführt. 
 

10 Bedarfsgerechte Versorgung mit  
rollstuhlgerechten Wohnheimplät-
zen 
(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, 24 „Bildung“ UN-
BRK) 
 
Instrumentalziel: B - Barrierefreie 
Infrastruktur  
 

Gewährleistung der Rahmenbedin-
gungen für eine Teilhabe behinderter 
Menschen am Studium im Bereich 
des studentischen Wohnens 
 
 
 
 

1. Bereitstellung von speziell ausgestat-
teten Zimmern für behinderte Studie-
rende an allen Hochschulstandorten 
 
2. Bevorzugte Aufnahme für Studieren-
de mit Behinderungen 
 
3. Erfassung vorgehaltener, beantragter 
sowie von Anspruchsberechtigten ge-
nutzten Wohnheimplätzen 

MWFK, 
Studentenwerke  
 
 
 
 
 
 

fortlaufend 
 
 
 
 
 
 
 

Aus Haus-
haltsmitteln 
der Studen-
tenwer-
ke/keine 
staatlichen 
Zuschüsse für 
Bau und 
Unterhalt von 
Wohnheimen 
 

11 Umsetzung der HRK-Empfehlung 
zur Vermeidung von Studienab-
bruch und zur Erhöhung der Ab-
schlussquoten der Studierenden 
mit Behinderungen 

Förderung des ESF-Projektes „Eine 
Universität für alle – Studieren mit 
gesundheitlicher Beeinträchtigung – 
mit Erfolg studieren“ 
(Artikel 24 „Bildung“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsaus-
gleich 

Stärkung der Studierfähigkeit, um 
einem Studienabbruch und langen 
Studierzeiten entgegenzuwirken 

1. Entwicklung und Umsetzung von 
Konzepten für Workshops und individu-
elle Beratungsangebote für Studierende 
mit Behinderungen sowie gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen und mit be-
sonderen familiären Belastungen sowie 
besonderer Hochschulzugangsberech-
tigung 
 
2. Zielgerichtetes individuelles Bewälti-
gen von studienbedingten Problemen, 
Vermittlung von notwendigen Kern-
kompetenzen und Fähigkeiten der 
Planung, Organisation und Durchfüh-
rung des wissenschaftlichen Arbeitens 
(Planungs- und Studiertechniken) 
 
3. Überprüfung der Umsetzung von 
Zielstellung und Wirksamkeit der Maß-
nahmen des Projekts (projektbegleiten-
de Evaluation) 
 
4. Berichterstattung und Erfahrungs-
austausch im Rahmen der Netzwerk-
Treffen der Behindertenbeauftragten 
der Hochschulen 

 

MWFK 

 
1.1.2016 
bis 
30.4.2018 

 

310.000 € 
80% ESF-
Mittel 
20% Mittel 
der Universi-
tät Potsdam 
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12 Stärkung der Stellung der Behin-
dertenbeauftragten für die Belange 
von Hochschulmitgliedern mit 
Behinderungen 
(Artikel 24 „Bildung“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 

Mitwirkung bei der Organisation der 
Studienbedingungen nach den Be-
dürfnissen behinderter Mitglieder der 
Hochschulen 

1. Recht auf notwendige und sachdien-
liche Information sowie Teilnahme-, 
Antrags- und Rederecht in allen Gremi-
en der Hochschulen in Angelegenhei-
ten, welche die Belange der Behinder-
ten berühren 
 
2. Regelmäßige Berichterstattung der 
Behindertenbeauftragten gegenüber 
den Präsidentinnen oder den Präsiden-
ten der Hochschulen zu ihrer Tätigkeit 
gem. § 69 BbgHG  
 
3. Vernetzung und Austausch der Be-
hindertenbeauftragten der Hochschu-
len; Treffen mit den Behindertenbeauf-
tragten der Hochschulen, dem Landes-
behindertenbeauftragten und dem 
Landesbehindertenbeirat 

MWFK, Hoch-
schulen 

fortlaufend Personalmit-
tel MWFK 
und Hoch-
schulen 
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3.2 Handlungsfeld: Arbeit und Beschäftigung 
 
A) UN-BRK und teilhabepolitische Vision 
 
Menschen mit Behinderungen haben das Recht auf eine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie 
Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung. Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) Art. 27 „Ar-
beit und Beschäftigung“ normiert die zentralen Rechte: 
 

„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf 
die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen in-
klusiven und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsum-
feld frei gewählt oder angenommen wird.“ 

 
In Auswertung der Abschließenden Bemerkungen des UN-Ausschusses zur Staatenprüfung der Bun-
desrepublik Deutschland von April 2015 sind verschiedene Herausforderungen in Zuständigkeit der 
Länder benannt. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat: 

 durch entsprechende Vorschriften wirksam einen inklusiven, mit dem Übereinkommen in Ein-
klang stehenden Arbeitsmarkt zu schaffen,  

 die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten an zugänglichen Arbeitsplätzen, insbesondere 
für Frauen mit Behinderungen,  

 die schrittweise Abschaffung der Behindertenwerkstätten in Verbindung mit Anreizen für die 
Beschäftigung bei öffentlichen und privaten Arbeitgebern im allgemeinen Arbeitsmarkt,  

 die Sicherstellung, dass Menschen mit Behinderungen keine Minderung ihrer Sozial- und Al-
tersversicherung erfahren, die gegenwärtig an die Behindertenwerkstätten gebunden ist,  

 die Sammlung von Daten über die Zugänglichkeit von Arbeitsplätzen auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt. 
 

Als Vision für das Land heißt das:  
In Brandenburg arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam in Betrieben und Dienst-
stellen des allgemeinen Arbeitsmarktes mit der notwendigen Unterstützung und Begleitung. Auch Aus-
bildung findet primär dort statt. Für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf gibt es verschiedene 
Angebote bei Einrichtungen wie Werkstätten für behinderte Menschen, aber auch Chancen auf eine 
Beschäftigung in Betrieben oder Dienststellen. Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen 
werden in kompetenten Stellen schnittstellenübergreifend beraten und unterstützt. Sie erzielen durch 
ihre Ausbildung und Beschäftigung ein Einkommen, das ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung 
ermöglicht.20 Menschen mit und ohne Behinderungen wird gleichermaßen zugestanden, nach ihren 
Möglichkeiten gleiche Chancen und Risiken im beruflichen Leben einzugehen. An den Stärken von 
Menschen mit Behinderungen orientierte Arbeitsplätze ermöglichen nachhaltige Beschäftigung. Arbeit-
geber nehmen die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen als Chance und 
Potential für die Arbeits- und Fachkräftesicherung im Betrieb und in Dienststellen war – soziale Verant-
wortung verbindet sich mit betriebswirtschaftlich sinnvollen Entscheidungen. Arbeitgeber und betriebli-
che Funktionsträger werden durch ein eng zusammen arbeitendes Netzwerk der Leistungsträger beglei-
tet, das Beratung aus einer Hand sicherstellt. Menschen mit Behinderungen mit besonders hohem Un-
terstützungsbedarf sollen zukünftig ihr Wunsch- und Wahlrecht anwenden können, ob sie in geschütz-
ten Werkstätten für behinderte Menschen oder unterstützt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten 
wollen.  
 

                                                      
20 Für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten setzt sich dies nach gegenwärtiger Rechtslage aus einem Entgelt und 
anderen Sozialleistungen zusammen. 
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B) Grundsatzziele 
 
Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Anstrengungen für die berufliche Integration und 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt – wie es die UN-BRK in 
Artikel 27 fordert und vom UN-Ausschuss vertieft wurde – weiter zu erhöhen. Der Koalitionsvertrag zur 
6. Legislaturperiode formuliert ein besonderes politisches Augenmerk: „Die Koalition wird alle Anstren-
gungen unternehmen, die zu einer stärkeren Arbeitsmarktöffnung für Menschen mit Behinderungen und 
zu ihrer besseren Integration führen.“ Jeder Mensch mit Behinderungen soll entsprechend seinem indi-
viduellen Leistungsvermögen durch passgenaue Leistungen und Förderung die für ihn größtmögliche 
Teilhabe am Arbeitsleben erreichen. Die besonderen Belange von Frauen mit Behinderungen werden 
dabei berücksichtigt. 
 
Mit dem Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket werden Grundsatzziele festgelegt, um einen inklusi-
ven Arbeitsmarkt sukzessive und effektiv im Rahmen der Zuständigkeiten des Landes zu befördern. Die 
Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen: Dies kann nicht durch das Agieren eines Einzelnen gelin-
gen. Die vernetzte Zusammenarbeit der beteiligten Arbeitsmarkt- und Rehabilitationsakteure auf Lan-
des- und regionaler Ebene spielt eine zentrale Rolle für nachhaltig wirksame Ergebnisse. Die Grund-
satzziele spiegeln gleichzeitig die Prioritätensetzung im Handlungsfeld wider: 
 

 Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zum allge-
meinen Arbeitsmarkt: Für Jugendliche mit Behinderungen sollen die Chancen verbessert 
werden, eine betriebliche Ausbildung erfolgreich absolvieren zu können. Die Möglichkeiten ei-
ner existenzsichernden sinnstiftenden Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sind 
kontinuierlich zu verbessern. Die Beschäftigungszahl von Menschen mit Behinderungen soll 
insgesamt erhöht werden. 
 

 Beschäftigungssicherung für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben: Mit der de-
mografisch bedingten Alterung der Belegschaften ist der Beschäftigungssicherung von Men-
schen mit Behinderungen ein besonderes Augenmerk zu widmen. Der Erhalt von Arbeitsver-
hältnissen durch behinderungsspezifische Maßnahmen wird erstrebt. 
 

 Konsolidierung des niedrigen Standes an Arbeitslosigkeit: Die Arbeitslosigkeit von Men-
schen mit Behinderungen hat einen historisch niedrigen Stand erreicht, den es zu halten gilt. 
Bei volkswirtschaftlich und konjunkturell stabilen Verhältnissen wird ein weiterer Abbau der Ar-
beitslosenzahlen angestrebt, indem neue Beschäftigungsmöglichkeiten, auch für langzeitar-
beitslose Menschen mit Schwerbehinderungen, geschaffen werden. 
 

 Verbesserung der Beschäftigungsquote und Förderung der Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderungen im Landesdienst: Die hohe Quote an Landesbeschäftigten mit 
Behinderungen soll gehalten und perspektivisch ausgebaut werden. Die Beschäftigungssiche-
rung, gerade auch der älter werdenden Beschäftigten in enger Zusammenarbeit von Dienst-
stellen und Schwerbehindertenvertretung, bildet dabei einen Schwerpunkt.  
 

 Effektive und unbürokratische Unterstützung von Arbeitgebern bei Neuschaffung und 
Erhalt von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen: Kompakte Informations- und 
Beratungsangebote werden vorgehalten. Beratungen von Arbeitgebern erfolgen weitestgehend 
schnittstellenübergreifend – möglichst wie „aus einer Hand“. Prävention und das betriebliche 
Eingliederungsmanagement wird weiter befördert und die Arbeit der Schwerbehindertenvertre-
tungen unterstützt. 
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 Verbesserung der Beschäftigungsangebote für Menschen mit Behinderungen mit be-
sonders hohem Unterstützungsbedarf und Schaffung von Alternativen: Für voll erwerbs-
geminderte Menschen mit Behinderungen wird die Angebotsvielfalt an Beschäftigung erhöht, 
ihre Rechte weiter gestärkt und Alternativen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt entwickelt.    
 

 Ausbau der Vernetzung von Arbeitsmarkt- und Rehabilitationsakteuren auf allen Ebe-
nen: Im Sinne eines schnittstellenübergreifenden, bürokratieabbauenden und synergiebewuss-
ten Verständnisses der Teilhabe am Arbeitsleben wird eine intensivierte Zusammenarbeit von 
Landes- und regionalen Akteuren angestrebt und mit konkreten Vereinbarungen manifest. Da-
bei werden die vorhandenen Daten über die Zugänglichkeit des Arbeitsmarktes zusammenge-
tragen und ausgewertet. 

 
 
C) Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes 2011 im Jahr 2016 und Herausforderungen 
 
Arbeit und Beschäftigung ist Teilhabe an der Gesellschaft und Grundlage für ein selbstbestimmtes Le-
ben. Als integrales Lebens- und Handlungsfeld verknüpft es persönliche Lebensentfaltung, Existenzsi-
cherung und sozialen Austausch. Die Entwicklungen und Ergebnisse seit 2011 in den Bereichen Aus-
bildung, Neuschaffung, Erhalt von Beschäftigung, alternative Beschäftigungsformen sowie gesundheitli-
che Prävention am Arbeitsplatz werden folgend zusammengefasst21: 
 
Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen 
Eine erfolgreich bestandene Ausbildung ist nicht nur in Brandenburg für Jugendliche mit und ohne Be-
hinderungen nach wie vor ein Pfund für einen Job mit Entwicklungsperspektive. Die duale Ausbildung 
mit einem betrieblichen Ausbildungsvertrag bietet gerade auch Jugendlichen mit Beeinträchtigungen 
und Behinderungen gute Chancen für den beruflichen Einstieg. Auf die Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für die betriebliche Ausbildung wurde daher fokussiert. Die Bund-Länder „Initiative Inklusi-
on“ bildete den Ausgangspunkt dafür, dass eine große Anzahl von neuen betrieblichen Ausbildungsver-
hältnissen seit 2011 geschaffen werden konnte. Erweitert durch eine Landesförderung zur Sicherung 
einer Anschlussbeschäftigung und verlängert durch das Landesprogramm „Inklusive Ausbildung und 
Arbeit“ des LASV-Integrationsamtes konnten bisher 95 neue betriebliche Ausbildungsverhältnisse ab-
geschlossen werden. Davon übernahmen die Ausbildungsbetriebe und -dienststellen mit Hilfe der För-
derung bereits 11 Jugendliche in einen befristeten oder sogar unbefristeten ausbildungsadäquaten Job. 
Darüber hinaus erklärten 50 Arbeitgeber ihre Bereitschaft, die Jugendlichen nach erfolgreichem Ab-
schluss der Ausbildung zu übernehmen. Im Rahmen der „Initiative Inklusion“ wurden 495.000 Euro aus 
Mitteln des Ausgleichsfonds des Bundes eingesetzt. Aus Mitteln der Ausgleichsabgabe des Landes 
setzte das LASV-Integrationsamt 1.180.000 Euro zur Ausbildungs- und Anschlussförderung ein. Mittels 
Kooperationsvereinbarungen mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, dem MASGF 
und dem LASV konnte eine unbürokratische Leistungsbewilligung für Arbeitgeber in Abstimmung von 
LASV-Integrationsamt und Agenturen für Arbeit oder den Jobcentern realisiert werden. Bei der Ausbil-
dungsförderung wurde eine nachhaltige Wirkung nachgewiesen, daher ist die Fortführung des Förder-
ansatzes für mind. 60 Auszubildende und ihren Betrieben mit einem Volumen von rund 1.000.000 € in 
Planung.  
 
Herausforderung bleibt es auch in Zeiten hoher Fachkräftenachfrage, Betriebe und Dienststellen von 
den Fähigkeiten, der Leistungsfähigkeit und Motivation junger Menschen mit Behinderungen zu über-
zeugen und neue Ausbildungsmöglichkeiten zu erschließen. Das gilt insbesondere für Jugendliche mit 
Lernbeeinträchtigungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Es werden auch zukünftig landesseitig verschie-

                                                      
21 Der Bereich Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zur Verbesserung 
des Überganges Schule-Beruf findet sich im Handlungsfeld 1 „Erziehung und Bildung“ wieder. 
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dene Anstrengungen unternommen, um Arbeitgeber für die Ausbildung von Jugendlichen mit Beein-
trächtigungen und Behinderungen aufzuschließen. Im Ausbildungskonsens zwischen der Landesre-
gierung und den Wirtschafts- und Sozialpartnern soll zeitnah eine Vereinbarung zur Gestaltung inklusi-
ver betrieblicher Ausbildung aufgenommen werden. Ein Angebot an die Kammern als zuständige Stel-
len nach dem Berufsbildungsgesetz eigene Kompetenzen für die Ausbildung und Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen weiterzuentwickeln, ist erstellt und kann umgesetzt werden. Nachteils-
ausgleiche für Auszubildende mit Behinderungen sollen noch umfassender genutzt werden. Weitere 
Verbesserungen bei der gemeinsamen Beschulung von Auszubildenden mit und ohne sonderpädagogi-
schen Förderbedarf und bei dem Ausbau des Angebotes an anerkannten sogenannten theoriereduzier-
ten Ausbildungen nach § 66 BBiG/42m Handwerksordnung werden angestrebt. Das Spektrum an Aus-
bildungsberufen für junge Menschen mit Lernschwierigkeiten kann damit erweitert werden. Vorausset-
zung dafür sind qualitativ geeignete Ausbildungsbedingungen. Die jährliche Vergabe des Ausbil-
dungspreises an engagierte Ausbildungsbetriebe von Jugendlichen mit Behinderungen wird weiterge-
führt zur Vorstellung guter inklusiver Ausbildungspraxis und ihrer Würdigung. 
 
Das Land wird sich als Arbeitgeber im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterhin dafür einsetzen, junge 
Menschen mit Behinderungen eine berufliche Praxis im Rahmen der „verzahnten Ausbildung“ und 
auch eigene Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten. Die Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungswerk 
im Oberlinhaus gGmbH hat sich in den vergangen Jahren bewährt und wird fortgeführt. Im Berufsbil-
dungswerk werden Jugendliche außerbetrieblich ausgebildet, mit wachsenden Anteilen betrieblicher 
Praktika und betrieblicher Ausbildungsanteile.  
 
Die Landesregierung verfolgt mit den getroffenen Maßnahmen das Ziel, im Rahmen der Ausbildung und 
Erlangung von Berufspraxis mittelfristig und nachhaltig die Beschäftigungsquote von Menschen mit 
Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu steigern.  
 
Beschäftigung, Beschäftigungssicherung und neue Arbeitsplätze 
Im Land Brandenburg leben rund 123.800 Menschen mit Schwerbehinderungen im Alter von 15 bis 
65 Jahren22 im erwerbsfähigen Alter. Die Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderungen und 
ihnen gleichgestellte23 ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2009 waren in Bran-
denburg 16.920 Arbeitsplätze mit Menschen mit Schwerbehinderungen bei beschäftigungspflichtigen 
Arbeitgebern besetzt24. 2014 betrug die Anzahl der besetzten Pflichtarbeitsplätze bereits 19.925. Das 
entspricht einem Zuwachs von 17,8 %. Diese waren mit 24.121 Personen mit Schwerbehinderungen in 
Teilzeit- oder Vollzeit besetzt, darunter 13.124 Frauen und 10.997 Männer25. Die Beschäftigungsquo-
te ist in diesem Zeitraum von 4,1 % (Bund 4,5 %) auf 4,3 % (Bund 4,7 %) gestiegen. Auch wenn die 
gesetzliche Zielquote von 5 % damit noch nicht erreicht ist, so lässt sich eine positive Tendenz feststel-
len. Im gleichen Zeitraum nahm auch die Anzahl der beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber um 10,9 % 
zu.  
 
Ungeachtet des fortschreitenden Stellenabbaus in der Landesverwaltung zwischen 2010 und 2015 
konnten bei jahresdurchschnittlichen Arbeitsplätzen 51.862 auf 50.125 die Beschäftigungsquote von 
5,83 % im Jahr 2010 auf 6,19 im Jahr 2015 gesteigert werden.  
 
 
 

                                                      
22 Schwerbehinderten-Statistik LASV, Stand 12/2015 
23 Im Folgenden sind von der Formulierung „Menschen mit Schwerbehinderungen“ auch die ihnen gleichgestellten Personen 
umfasst (Anerkennungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit). 
24 Private und öffentliche Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen auf mindestens 5 % ihrer Arbeitsplätze 
Menschen mit Schwerbehinderungen beschäftigen. 
25 Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (Anzeigeverfahren SGB IX), Stand März 2016 
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Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (Anzeigeverfahren SGB IX) 
erscheint jährlich, Stand März 2016 

Art des Arbeitgebers Arbeitgeber Pflichtarbeitsplätze Ist-Quote 

  
Soll besetzt  unbesetzt  

 
2014 

Privater Arbeitgeber 3.905 15.172 11.414 5.593 3,5 

Summe öffentliche Arbeitgeber 503 6.710 8.511 506 6,3 

Insgesamt 4.408 21.882 19.925 6.099 4,3 

2013 

Privater Arbeitgeber 3.888 15.246 11.468 5.695 3,5 

Summe öffentliche Arbeitgeber 492 6.610 8.278 526 6,2 

Insgesamt 4.380 21.856 19.746 6.221 4,3 

2012 

Privater Arbeitgeber 3.745 14.671 11.109 5.415 3,5 

Summe öffentliche Arbeitgeber 501 6.666 8.227 523 6,1 

Insgesamt 4.246 21.337 19.335 5.938 4,3 

2011 

Privater Arbeitgeber 3.682 14.447 10.788 5.395 3,5 

Summe öffentliche Arbeitgeber 481 6.486 7.991 526 6,1 

Insgesamt 4.163 20.933 18.779 5.921 4,3 

2010 

Privater Arbeitgeber 3.593 13.975 10.280 5.266 3,4 

Summe öffentliche Arbeitgeber 472 6.223 7.530 514 6,0 

Insgesamt 4.065 20.197 17.810 5.780 4,2 

2009 

Privater Arbeitgeber 3.493 13.392 9.657 5.187 3,3 

Summe öffentliche Arbeitgeber 480 6.129 7.263 553 5,8 

Insgesamt 3.973 19.520 16.920 5.740 4,1 

 
Der gute Beschäftigungstrend kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen im Land weiterer Handlungsbedarf besteht. Ältere 
Menschen mit Behinderungen sind proportional zur Altersverteilung von Menschen mit Behinderungen 
von Arbeitslosigkeit betroffen, zahlenmäßig gehören sie damit zur größten Gruppe unter den arbeitslo-
sen Menschen mit Behinderungen. Bei der Betrachtung der Behinderungsarten nehmen seelische Be-
hinderungen seit Jahren bundesweit zu. Erklärtes Ziel der Landesregierung ist es, die im Bundesver-
gleich niedrigen Arbeitslosenzahlen von Menschen mit Schwerbehinderungen zu konsolidieren und 
perspektivisch weiter zu senken, insbesondere auch unter den älteren Menschen mit Behinderungen 
und Menschen mit seelischen Behinderungen. In den vergangenen Jahren seit 2011 konnte die Anzahl 
der arbeitslosen Menschen mit Behinderungen kontinuierlich um rund 26 % auf 5.505 im Juni 2016 
verringert und neue Beschäftigungsperspektiven geschaffen werden. Davon waren 40 % weiblich und 
60 % männlich. Im Vergleichszeitraum sank die Arbeitslosigkeit bundesweit um 6 %.26 Ursächlich für 
diese positive Entwicklung im Land ist neben dem gewachsenen Engagement der Arbeitgeber sicherlich 
auch das wirksame Ineinandergreifen der Leistungen und Angebote des Landes (MASGF/LASV-
Integrationsamt) und der Rehabilitations- und Sozialleistungsträger – insbesondere der Regionaldirekti-
on Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, der Agenturen für Arbeit und der Jobcenter – so-
wie der Wirtschafts- und Sozialpartner. So konnten in Umsetzung der „Initiative Inklusion – Hand-
lungsfeld III“ und mit dem Landesprogramm „Inklusive Ausbildung und Arbeit“ mehr als 500 neue 
dauerhafte Arbeitsplätze für Menschen mit Schwerbehinderungen geschaffen werden. Neben den 1,3 

                                                      
26 Arbeitsmarktstatistik der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit: Sonderauswertung Juni 2016 
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Mio. € aus Mitteln des Ausgleichsfonds des Bundes wurden landesseitig 5,5 Mio. € aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe dafür eingesetzt. Wenn die volkswirtschaftlichen und konjunkturellen Verhältnisse stabil 
bleiben, kann ein weiterer Abbau der Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Schwerbehinderungen gelin-
gen.  
 
Anzahl der arbeitslos gemeldeten Menschen mit Schwerbehinderungen – Angaben der Regio-
naldirektion Berlin–Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit 
zum 30. Juni eines Jahres 
 

 Brandenburg Veränderung 
zum Vorjahr in % 

BRD Veränderung 
zum Vorjahr in % 

2011 7.411  179.793  

2012 6.962 - 6 % 174.231 -  3 % 

2013 6.329 - 9 % 176.013 + 1 % 

2014 6.253 - 1 % 180.236 + 2 % 

2015 5.951 - 5 % 177.170 -  2 % 

2016 5.505 - 7 % 168.684 -  5 % 

 
Als eine wesentliche künftige Herausforderung gilt, dass die Alterung der Belegschaften in den kom-
menden Jahren Demografie bedingt weiter ansteigt. Damit ist der Beruflichen Sicherung und der 
Vermeidung von Kündigungen aufgrund von akuten und/oder chronischen Erkrankungen als häufige 
Ursache für Schwerbehinderungen ein großer Stellenwert beizumessen. Auch gilt es, neue Beschäfti-
gungsperspektiven insbesondere für langzeitarbeitslose Menschen mit Schwerbehinderungen zu er-
schließen, und hier auch für Menschen mit seelischen Behinderungen. Die durchschnittliche Dauer der 
Arbeitslosigkeit bei Arbeitslosen mit Schwerbehinderungen ist bundesweit erkennbar höher als bei nicht 
schwerbehinderten, auch wenn sie sich in den vergangenen Jahren auf aktuell durchschnittlich 83 Wo-
chen reduziert hat und der Abstand zu nicht schwerbehinderten Langzeitarbeitslosen mit durchschnitt-
lich 69 Wochen verkürzt werden konnte27. Zwar stellt sich in Brandenburg die Situation umgekehrt dar: 
Menschen mit Schwerbehinderungen sind mit 31,6 % im SGB III-Bezug und mit 68,4 % im SGB II-
Bezug. Das Verhältnis bei allen Arbeitslosen fällt im Hinblick auf Langzeitarbeitslosigkeit schlechter aus 
(23,9 % im SGB III-Bezug und 76,1 % im SGB II-Bezug). Gleichwohl sind wirksame Schritte zu unter-
nehmen, um langzeitarbeitslose Menschen mit Schwerbehinderungen wieder in Beschäftigung zu brin-
gen.28 
 
In länderseitiger Umsetzung des Bundesprogrammes „Inklusionsinitiative II - AlleImBetrieb“ sollen neue, 
möglichst auf Dauer angelegte Arbeitsstellen für besonders betroffene langzeitarbeitslose Menschen mit 
Schwerbehinderungen in Integrationsprojekten29 entstehen. Integrationsprojekte, als rechtlich und 
wirtschaftlich selbstständige Unternehmen oder Abteilungen von Unternehmen zur Beschäftigung von 
Menschen mit Schwerbehinderungen, bieten gerade für Menschen, deren berufliche Teilhabe auf be-
sondere Schwierigkeiten stößt, eine adäquate Beschäftigungsmöglichkeit auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt. Das Land hat sich in den letzten Jahren unter anderem mit einem eigenen Förderansatz 
dafür eingesetzt, dass die bestehenden Integrationsprojekte auch nach Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohnes zum 01.01.2015 nachhaltig arbeiten können und neue Angebote geschaffen werden. 
Derzeit bestehen 29 Integrationsprojekte mit insgesamt 280 Arbeitsplätzen für besonders betroffene 
Menschen mit Schwerbehinderungen, die durch das LASV-Integrationsamt gefördert werden. Der Be-
stand der Projekte soll auch mittels eines betriebswirtschaftlichen Monitorings, finanziert aus Mitteln der 
Ausgleichsabgabe, gesichert werden. Potentiale für neue Arbeitsplätze, neue Geschäftsfelder und neue 

                                                      
27 Bundesagentur für Arbeit. 2015. Kurzinformation: Die Arbeitsmarktsituation schwerbehinderter Menschen. Veröffentlichung 
der Arbeitsmarktberichterstattung, Nürnberg November 2015 
28 Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Berlin 2016 
29 Die Bezeichnung „Integrationsprojekt“ soll im Bundesteilhabegesetz neu gefasst werden. 
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Integrationsprojekte werden ausgelotet. Insbesondere der Übergang aus WfbM in Integrationsprojekte 
als sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse z. B. im Rahmen des Budgets für Arbeit 
soll gefördert werden. 
 
Gemeinsam mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit wird das Land sich dafür einsetzen, 
die Schnittstellen von Teilnehmenden der Maßnahme „Unterstützte Beschäftigung“ (§ 38a SGB IX) 
am Übergang in eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weiter zu verbessern. Diese 
Maßnahme wurde bundesweit im Jahr 2008 insbesondere für junge Menschen mit Lernschwierigkeiten 
oder seelische Behinderungen entwickelt. Dafür wird eine Kooperationsvereinbarung des Landes aus 
dem Jahr 2013 evaluiert und entsprechend angepasst.  
 
Zudem ist geplant, einen neuen Ansatz zur Akquise von neuen Arbeitsstellen in Betrieben und 
Dienststellen gemeinsam mit einem Integrationsfachdienst zu erproben. Beim sogenannten „Job Car-
ving“ beraten arbeitspädagogisch und betriebswirtschaftlich speziell geschulte Beratungsfachkräfte 
Arbeitgeber zur (Neu-) Organisation von Arbeitsprozessen im Sinne der Sicherung und Neuschaffung 
von Arbeitsstellen. Mit intensivierter Beratung von beschäftigungspflichtigen, aber auch nicht beschäfti-
gungspflichtigen Arbeitgebern kann der Langzeitarbeitslosigkeit von Menschen mit Schwerbehinderun-
gen ebenso begegnet werden, wie neue Beschäftigungspotentiale für Menschen mit Schwerbehinde-
rungen mit besonders hohem Unterstützungsbedarf, z. B. aus Werkstätten für behinderte Menschen, 
ausgelotet werden. 75 % der Betriebe in Brandenburg zählen mit weniger als 10 Beschäftigten zu den 
kleinen Arbeitgebern30, die auch durch die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen betriebs-
wirtschaftlich und sozial hinzugewinnen können. LASV-Integrationsamt, Integrationsfachdienste aber 
auch zunehmend Kammern widmen sich der Aufgabe und vertiefen und ergänzen damit die Bemühun-
gen der Agenturen für Arbeit und Jobcenter. 
 
Beschäftigungsalternativen für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen mit Schwerbehinderun-
gen 
Nach einem kräftigen Anstieg der Beschäftigtenzahlen in Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) insbesondere in den Jahren 2003 bis 2008, nehmen die Zugänge in den vergangenen Jahren 
deutlich ab. Die Zugangszahlen in den Berufsbildungsbereichen sind auch aufgrund der konsequenten 
beruflichen Orientierung in den allgemeinbildenden Schulen und der stärkeren Inanspruchnahme alter-
nativer beruflicher Rehabilitationsangebote in den letzten Jahren um bis zu 40 % zurückgegangen. Wo-
bei sich in der Betrachtung der Behinderungsarten eine deutliche Verschiebung hin zu Menschen mit 
seelischen Behinderungen mit Erwerbsbiografien feststellen lässt. Dies ist bei allen Maßnahmen mit 
Anknüpfung zur WfbM zu beachten. Zum 30. Juni 2015 waren in WfbM 11.350 Personen beschäftigt. 
Wie können dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen mit Behinderungen ihr Wunsch- und Wahlrecht für 
die Teilhabe am Arbeitsleben auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt umsetzen? Wie kann die langjäh-
rig bestehende Struktur der WfbM im Sinne der UN-Konvention flexibilisiert und durchlässig für Beschäf-
tigte mit Behinderungen gestaltet werden? Diese Fragen haben das MASGF und das LASV in Zusam-
menarbeit mit einem Fachbeirat wissenschaftlich fundiert untersuchen lassen. 2015 wurde der bundes-
weit beachtete Abschlussbericht „Rahmenbedingungen für den Übergang aus WfbM auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt – Untersuchung der Beschäftigungssituation in WfbM im Land Brandenburg“31 vorge-
legt und bei einer Fachkonferenz32 in Rheinsberg intensiv diskutiert. Auf der Basis der Befunde und 
Handlungsempfehlungen sieht sich das Land gut gerüstet, die Herausforderungen für mehr Durchläs-
sigkeit und Flexibilität der beruflichen Teilhabeangebote gemeinsam mit allen Akteuren anzugehen. 
 

                                                      
30 MASGF: Entwicklung von Betrieben und Beschäftigung in Brandenburg - Ergebnisse der neunzehnten Welle des Be-
triebspanels Brandenburg, 2015, S. 14. 
31 www.lasv.brandenburg.de/media_fast/4055/Studie_WfbM.pdf 
32 www.integrationsaemter.de/Zur-Wahlfreiheit-der-WfbM-BeschaeftigtenBeschaeftigungsalternativen-
erschliessen/560c8075i1p62/index.html 
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Bei der beruflichen Teilhabe in WfbM besteht zwischen Bund und Ländern Einhelligkeit darüber, dass 
Werkstätten in ihren Kernaufgaben vorerst nicht verändert werden können. WfbM leisten seit vielen 
Jahren kontinuierliche und verlässliche Arbeit zur Integration von Menschen mit Behinderungen, die 
aufgrund ihrer Art und Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Die Angebote werden von der großen Mehrheit der 
dort Beschäftigten geschätzt, wirken sozial integrativ und identitätsstiftend. Gleichwohl ist man sich 
darin einig, dass auch alternative Leistungsanbietende und Beschäftigungsangebote im Sinne der An-
gebotsvielfalt und Durchlässigkeit gebraucht werden. Diese zentralen Forderungen der Länder haben 
nunmehr Einzug gefunden in das größte teilhabepolitische Reformgesetz der aktuellen Legislaturperio-
de der Bundesregierung, das Bundesteilhabegesetz. Das Land Brandenburg macht sich im Gesetzes-
verfahren gemeinsam mit anderen Ländern dafür stark, die präventiven Instrumente im SGB II- und 
SGB VI-Bereich zur Vermeidung des behinderungsbedingten Austrittes aus dem allgemeinen Arbeits-
markt zu schärfen. Ferner soll die Möglichkeit anderer Leistungsanbietenden, (Teil-) Leistungen des 
Berufsbildungs- und/oder Arbeitsbereiches anbieten zu können, wirkungsstark entwickelt werden. We-
sentlicher Kern für die Verbesserung von Übergängen aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wird 
das „Budget für Arbeit“ werden, dessen Ausgestaltung attraktiv für dauerhaft voll erwerbsgeminderte 
Menschen, Arbeitgeber und unterstützende Dienste im Sinne einer guten Inanspruchnahme zu formulie-
ren ist. Dazu gehört vor allem auch ein Rückkehrrecht in die WfbM. Die Umsetzung und landesspezifi-
sche Ausgestaltung der voraussichtlich ab 2018 geltenden Regelungen, und hier insbesondere des 
„Budgets für Arbeit“, wird eine Schwerpunktaufgabe in den nächsten Jahren. Dabei fließen die Ergeb-
nisse der seit 2012 und 2014 arbeitenden Modellprojekte „Wege in Arbeit“ und „Wege in Beschäfti-
gung“ in der Prignitz ein. Die Ergebnisse und Konsequenzen aus dem Bundesteilhabegesetz, der Bran-
denburger WfbM-Studie und den beiden Modellprojekten werden differenziert mit allen Beteiligten beim 
Runden Tisch „Alternativen zur WfbM-Beschäftigung“ erörtert und die Landesstrategie angepasst. Eine 
zentrale teilhabepolitische Forderung der Landesregierung an die Bundesebene im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens zum BTHG ist die Öffnung der WfbM für Menschen mit Behinderungen 
ohne die Zugangsbedingung „wirtschaftlich verwertbarer Leistungen“ (sog. „Öffnung nach unten“). 
 
Gesundheitliche Prävention und Betriebliches Eingliederungsmanagement 
Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz ist für alle Arbeitgeber ein wichtiges Thema. Durch Unfälle, 
Krankheiten oder bestehende Behinderungen kann die Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten kurz-, mittel- 
oder langfristig bedroht sein. Angesichts der demografischen Entwicklungen und verlängerten Lebens-
arbeitszeiten müssen Arbeitgeber sich zusätzlich auf alternde Belegschaften einstellen. Beschäftigten 
stellt sich die Herausforderung eines längeren Erwerbslebens, bei Veränderungen ihres gesundheitli-
chen Befindens. Betriebe und Dienststellen sind gut beraten, wenn sie sich präventiv und strukturell so 
aufstellen, dass ihre Beschäftigten im Erwerbsverlauf arbeitsfähig bleiben. Das LASV-Integrationsamt 
setzt sich nachhaltig für die Beschäftigungssicherung von Menschen mit Behinderungen ein. In diesem 
Zuge führt es regelmäßig Schulungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) von 
Arbeitgebern, den Schwerbehindertenvertretungen und den weiteren betrieblichen Funktionsträgern 
durch. Durch die gemeinsamen BEM-Schulungen (Grundkurs, Aufbaukurs und Schulung) sollen Arbeit-
geber mit den rechtlichen Grundlagen des BEM vertraut gemacht und zu Fragen von Arbeit und Behin-
derungen informiert und weiter sensibilisiert werden. 
 
Vernetzung mit Arbeitsmarkt- und Rehabilitationsakteuren 
Nach der Philosophie des Teilhaberechts und bei der Anwendung im Einzelfall wird die bestmögliche 
berufliche Teilhabe erreicht, wenn die verschiedenen Arbeitsmarkt- und Rehabilitationsakteure koope-
rierend und vernetzt zusammenarbeiten. Dadurch können nicht nur Synergien für effiziente und ergeb-
nisorientierte Beratung und Leistungsanwendung erreicht, sondern auch neue gemeinsame (Modell-) 
Projekte und Aktivitäten vorangebracht werden, deren Ziel bei positiven Verlauf grundsätzlich eine Ver-
stetigung ist.  
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Wenn es um die Teilhabe am Arbeitsleben nach der UN-BRK geht, spielen Kammern eine entscheiden-
de Rolle als Türöffner zu den Arbeitgebern und als Expertinnen und Experten für betriebliche Fragen33. 
Für die verbesserte berufliche Orientierung, Ausbildung, Beschäftigung und Weiterbildung von Men-
schen mit Behinderungen – mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen und Leistungspotentialen – ist 
die Bewusstseinsbildung, Sensibilisierung und Beratung von Arbeitgebern essentiell. Das LASV-
Integrationsamt als wichtiger Ansprechpartner und Leistungserbringer für Arbeitgeber unterstützt des-
halb aufbauend auf den Erfahrungen aus der „Initiative Inklusion“ – Handlungsfeld IV „Inklusionskompe-
tenz bei Kammern“ seit 2014 die Strukturentwicklung und Vernetzung bei Kammern und wird dies auch 
zukünftig tun. Viele gute gemeinsame Aktivitäten, wie Ausbildungsmessen und Unternehmertreffen, 
sind aus der Zusammenarbeit mit zwei Kammern im Land bereits entstanden. Eine Reihe neuer betrieb-
licher Ausbildungsverhältnisse wurde geschaffen. Weitere Kammern sind für die Kooperation angefragt. 
 
In Brandenburg sind die Arbeitsmarkt- und Rehabilitationspartner bemüht, das Paradigma der vernetz-
ten Zusammenarbeit zu pflegen. Beispielhaft sind Kooperationsvereinbarungen zur Umsetzung der 
Handlungsfelder I, II, III der „Initiative Inklusion“, im Anschluss daran zum Landesprogramm „Inklusive 
Ausbildung und Arbeit“ und zur Umsetzung der Unterstützten Beschäftigung an der Schnittstelle zwi-
schen „Individueller betrieblicher Qualifizierung“ und „Begleitender Hilfe am Arbeitsleben“ zwischen dem 
Land und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zu nennen. Diese bewährten Formen der 
Zusammenarbeit sind eingeflossen in das gemeinsame Arbeitsmarktprogramm des Landes Bran-
denburg und der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, welches am 19. 
August 2015 von Arbeits- und Sozialministerin Diana Golze und der Vorsitzenden der Geschäftsführung 
der Regionaldirektion, Jutta Cordt, unterzeichnet wurde. Richtungsweisend sind die Aussagen zur ab-
gestimmten vertieften Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler mit Schwerbehinderungen, die 
Förderung betrieblicher Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderungen sowie 
der Übergangsförderung aus WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.     
 
In verschiedenen Gremien, Fachbeiräten und Arbeitskreisen arbeiten die Arbeitsmarkt-, Rehabilitati-
onsträger und Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen kontinuierlich oder projektori-
entiert zusammen. Gute Beispiele hierfür sind der Beratende Ausschuss beim LASV-Integrationsamt, 
der Landesauschuss für Berufsbildung, der Runde Tisch „Alternativen zur WfbM“, die Landesarbeits-
gruppe zur WfbM-Studie oder der Fachbeirat zum Modellprojekt „Wege in Arbeit“/„Wege in Beschäfti-
gung“ Prignitz und der Landesbehindertenbeirat. An diesem bewährten Austausch soll festgehalten 
werden. 
 
Es gilt somit, eine Vernetzung auf der Ebene des Landes und mit den regionalen Akteuren weiter vo-
ranzubringen. Mit den bisherigen Erfolgen auch im Bundesmaßstab und den Erkenntnissen aus der 
Netzwerkarbeit wird das Land auch auf Bundesebene34 wahrgenommen und bringt sich verstärkt ein. 
 
Im Folgenden werden die Maßnahmen gelistet, die das Land bis 2021 gemeinsam mit den Arbeits-
markt- und Rehabilitationspartnern im Land umsetzen wird. 
  

                                                      
33 Zum Beispiel wurde in der vom MASGF und LASV in Auftrag gegebenen WfbM-Studie die Rolle der Kammern bei der 
Arbeitsmarktintegration von Menschen mit besonders hohem Unterstützungsbedarf im Zusammenhang mit der notwendigen 
sozialräumlichen Kooperation und ihrer besonderen „Türöffner“-Funktion für die Akquise von Arbeitgebern mehrfach betont.  
34 Arbeit im Beirat für Teilhabe, bei der Erarbeitung und Auswertung von Bundesprogrammen oder in Gesetzgebungsverfah-
ren 
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D) Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld „Arbeit und Beschäftigung“ bis zum Jahr 2021 
 
Nr. Titel/Artikelbezug UN-BRK Ziel bis 2021  Teilziele/Vorgehen/Abrechenbarkeit 

 
Zuständigkeit Laufzeit Finanzierung  

Übergreifend 

1 Verbesserung der Beratungsangebote 
für Menschen mit Behinderungen zum 
Themenfeld „Arbeit und Beschäfti-
gung“ in Zuständigkeit des Landes  
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: S – Sensibilisierung und 
Beratung 

Die Beratungsangebote in Zu-
ständigkeit des Landes zum The-
menfeld „Arbeit und Beschäfti-
gung“ für Menschen mit Behinde-
rungen sind verbessert, insbeson-
dere im Hinblick auf die Nied-
rigschwelligkeit und die kommuni-
kative Barrierefreiheit 

1. Weiterentwicklung der Beratungsan-
gebote des LASV-Integrationsamt und 
der Integrationsfachdienste hinsichtlich 
Niedrigschwelligkeit und Barrierefreiheit, 
sachgemäße Vernetzung mit unabhängi-
gen Beratungsstellen nach dem BTHG   
 
2. Anwendung der Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung 2.0 für 
Internetseiten des LASV-
Integrationsamtes und der Integrations-
fachdienste – u. a. Einsatz von Gebär-
densprachvideos und Übersetzung in 
Leichter Sprache für die Onlinebera-
tungsangebote 
 
3. Stärkung der Vernetzung von Bera-
tungsangeboten der zuständigen Träger 
(Rehabilitationsträger, Agenturen für 
Arbeit, Jobcenter, LASV-Integrationsamt 
beim LASV) weitestgehend schnittstel-
lenübergreifend  
  

MASGF, 
LASV-
Integrations-
amt  
 
Einbezogen: 
Rehabilitati-
onsträger, 
Agenturen für 
Arbeit, Job-
center 
 

2016-2021 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

2 Harmonisierung des Vergaberechtes 
des Landes mit der bundesdeutschen 
Reform des Vergaberechtes  
 

Instrumentalziel: W – Weiterentwicklung 
von Vorschriften 

Das Land vergibt öffentliche Auf-
träge zusätzlich an WfbM und 
Integrationsprojekte zur Wettbe-
werbssicherung der Einrichtungen 
und Unternehmen zur Arbeits-
marktintegration besonders be-
troffener Beschäftigter mit Behin-
derungen   

Prüfung der Anpassung des Landes-
vergaberechtes und der ausführenden  
Vorgaben (Vergabehandbuch) an das 
Gesetz zur Modernisierung des Vergabe-
rechtes des Bundes (GWB) in Bezug auf 
die vorbehaltliche Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen an WfbM und Integrati-
onsprojekte als Auftragnehmer 

Initiative 
MASGF 
 
 
 
 
 

 

bis 2018 
 

Keine zusätz-
lichen Kosten 

Neue Praktikums- und Ausbildungsplätze 

3 Schaffung neuer Praktikums- und 
Ausbildungsplätze in der Landesver-
waltung 
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-

Es werden neue Praktikums- und 
Ausbildungsplätze in der Landes-
verwaltung mit jungen Menschen 
mit Behinderungen besetzt 

1. Verstetigung der Zusammenarbeit zur 
„Verzahnten Ausbildung“ mit dem Be-
rufsbildungswerk beim Oberlinhaus durch 
Ausbildungsangebote in der Landesver-
waltung (mindestens fünf) 

alle Ressorts 
und nachge-
ordneten obe-
ren Landesbe-
hörden, die 

2016-2021 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
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struktur 
 
 
 
 
 

 

 
2. Ausbildung von jungen Menschen mit 
Behinderungen in der Landesverwaltung 
(mindestens fünf) 
 

ausbilden 

4 Werbung um Menschen mit Behinde-
rungen für eine Ausbildung/ ein Studi-
um in der Steuerverwaltung  
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 

 
Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Neue Ausbildungs- und Studien-
plätze für junge Menschen mit 
Behinderungen werden geschaf-
fen 

Für die Ausbildung im mittleren und das 
Studium im gehobenen Dienst der Steu-
erverwaltung soll gezielt um Menschen 
mit Behinderungen geworben werden. 
Die Internetseite des Aus- und Fortbil-
dungszentrums Königs Wusterhausen 
soll um Informationen zum Thema „Ler-
nen/ Studieren mit Behinderung“ ergänzt 
werden. Es wird weiterhin ein barriere-
freies Auswahlverfahren stattfinden. Im 
Rahmen der Ausbildung / des Studiums 
wird es weiterhin einen Nachteilsaus-
gleich bei Prüfungen für Menschen mit 
Behinderungen geben.  Bei der Einrich-
tung der Arbeitsplätze wird auf Attraktivi-
tät und eine Anpassung an die jeweilige 
Behinderung geachtet. 
 

MdF 2017- 
2021 

Aus Haus-
haltsmitteln 
des MdF 

5 Förderung von neuen betrieblichen 
Ausbildungsplätzen für junge Men-
schen mit Schwerbehinderungen 
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Es werden kontinuierlich neue 
betriebliche Ausbildungsplätze für 
junge Menschen mit Schwerbe-
hinderungen geschaffen  

1. Verlängerung der Förderung für neue 
betriebliche Ausbildungsplätze nach Art. 
1 des Förderprogrammes „Inklusive Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze“ im Rahmen 
eines Landesförderprogramms 
 
2. Schaffung von mindestens 60 neuen 
betrieblichen Ausbildungsplätzen bis 
2021 
 
3. Ausbau der Kooperation und Vernet-
zung für betriebliche Ausbildungen mit 
der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 
BA und den Kammern (Kooperationsver-
einbarung)  
 

MASGF, 
LASV-
Integrations-
amt  
 
 
Einbezogen: 
Regionaldirek-
tion Berlin-
Brandenburg 
BA, Kammern 

2016-2021 Rd. 1 Mio. € 
aus Mitteln 
der Aus-
gleichsabga-
be des Lan-
des 

6 Vergabe des Ausbildungspreises für 
das Engagement in der Ausbildung 
junger Menschen mit Behinderungen 
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 

Es wird jährlich der Ausbildungs-
preis für das Engagement in der 
Ausbildung junger Menschen mit 

Jährliche Vergabe des Ausbildungsprei-
ses zur Anerkennung guter betrieblicher 
Praxis und Bewusstseinsbildung (sechs 

MASGF/ 
Landesbeauf-
tragter für die 

2016-2021 Jährliches 
Preisgeld: 
1.000 € 
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Instrumentalziel: S – Sensibilisierung und 
Beratung 

Behinderungen vergeben  Ausbildungspreise im Umsetzungszeit-
raum) im Rahmen des Brandenburgi-
schen Ausbildungspreises 

Belange der 
Menschen mit 
Behinderun-
gen 
 

7 Ausbildungskonsens – Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für betriebli-
che Ausbildung als Vereinbarung der 
Wirtschafts- und Sozialpartner 
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: V - Vernetzung 

Die Rahmenbedingungen für 
betriebliche Ausbildung sind ver-
bessert und flexibilisiert. Mehr 
Jugendliche mit Behinderungen 
schließen eine betriebliche Aus-
bildung erfolgreich ab 

1. Aufnahme einer Vereinbarung zur 
Verbesserung und Flexibilisierung der 
betrieblichen Ausbildung für junge Men-
schen mit Behinderungen im Land im 
Rahmen des Ausbildungskonsens 
 
2. Vereinbarung konkreter Maßnahmen 
im Landesausschuss für Berufsbildung 
zwischen den Wirtschafts- und Sozial-
partnern sowie der Landesregierung zur 
Verbesserung und Flexibilisierung der 
betrieblichen Ausbildung 
 

Vereinba-
rungspartner 
des Ausbil-
dungskon-
sens, Landes-
ausschuss für 
Berufsbildung, 
MASGF 

2016 
 
 
 
 
 
2016-2021 

Zu 1.  
Keine zusätz-
lichen Kosten 
 
 
 
Zu 2. 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Mittel 

Neue Arbeitsplätze und Beschäftigungssicherung 

8 Beschäftigungsinitiative in der Lan-
desverwaltung 
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: B - Barrierefreie Infra-
struktur 

Neue Beschäftigungsmöglichkei-
ten in der Landesverwaltung sind 
geschaffen sowie bestehende 
Beschäftigungsverhältnisse für 
Mitarbeitende mit Schwerbehinde-
rungen gesichert 

1. Neue Fortbildungsangebote für Perso-
nalverantwortliche der Ressorts und 
nachgeordneten Behörden zur Stellenbe-
setzung und -sicherung von Menschen 
mit Schwerbehinderungen in Zusam-
menarbeit mit dem LASV-Integrationsamt 
 
2. Vereinbarungen der Ressorts zur Zu-
sammenarbeit mit der Bundesagentur für 
Arbeit – Zentrale Auslands- und Fach-
vermittlung (ZAV) für die Förderung der 
Besetzung von Akademikerstellen mit 
Menschen mit Schwerbehinderungen bei 
Auswahlverfahren 
 
3. Erfüllung der Beschäftigungsquote von 
Menschen mit Schwerbehinderungen mit 
mindestens 6,5 % (Arbeitgeber Land 
insgesamt) 
 
 
4. Vergabe eines Gutachtens über die 
Möglichkeiten der Neuschaffung von 
Arbeitsplätzen für schwerbehinderte 

Zu 1., 2. und 
3. 
 Alle Ressorts 
und ihre nach-
geordneten 
Behörden, 
LASV-
Integrations-
amt 
 
 
Einbezogen: 
ZAV BA, zu 
beauftragen-
des Institut 
 
 
 
 
 
Zu 4.  
MASGF, 
LASV, Aus-
wahl eines 

2016-2021 Zu 1. 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
 
 
Zu 2. 
Keine zusätz-
lichen Kosten 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Im Rahmen 
der verfügba-
ren Haus-
haltsmittel 
Zu 4. 
Aus Mitteln 
der Aus-
gleichsabga-
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Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf in der Landesverwaltung ggf. in 
Verbindung mit einem Modellprojekt 
(Anm. zu beteiligende Ressorts und obe-
re Landesbehörden noch offen) 
 

Ressorts und 
einer oberen 
Landesverwal-
tung 

be des Lan-
des 

9 Landesseitige Ausgestaltung und 
Umsetzung der Richtlinie „Inklusions-
initiative II – AlleImBetrieb“ des BMAS 
in Brandenburg 
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in Verbindung mit einem ergänzenden 
Landesprogramm zur Unterstützung 
des Überganges aus der WfbM auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt oder zur 
Sicherung einer Anschlussbeschäfti-
gung nach einer Unterstützte Beschäf-
tigung-Maßnahme (InbeQ) nach § 38 
Abs.2 SGB IX 
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung“ Art. 4 
Abs. 3 „Allgemeine Vorschriften“) 
 

Neue Ausbildungs- und Arbeits-
plätze in Integrationsprojekten 
nach § 132 SGB IX sind geschaf-
fen worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neue Arbeitsplätze auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt für 
schwerbehinderte Menschen aus 
der WfbM oder nach Abschluss 
einer individuellen betrieblichen 
Qualifizierung (§ 38 Abs. 2 SGB 
IX) sind geschaffen 

1. Festlegung von landeseitigen Förder-
schwerpunkten  
 
2. Abschluss einer Kooperationsverein-
barung zwischen beteiligten Landespart-
nern 
 
3. Aufruf zur Beteiligung an regionale 
Arbeitsmarktakteure und Ausbau der 
Netzwerkarbeit 
 
4. Fachveranstaltung zur Schaffung von 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für 
Menschen in Integrationsprojekten ge-
mäß der Zielgruppe des Förderpro-
gramms   
 
5. Schaffung von mindestens 60 Arbeits-
plätzen in Integrationsprojekten der Ziel-
gruppe des Förderprogramms (beson-
ders betroffene Menschen mit Schwer-
behinderungen im Sinne des § 132 Abs. 
2 SGB IX, sowie insbesondere WfbM-
Übergängerinnen und -Übergänger und 
langzeitarbeitslose Menschen mit 
Schwerbehinderungen) 
 
6. Ausgründung von Integrationsprojek-
ten aus Werkstätten für behinderte Men-
schen zur Förderung des Übergangs 
WfbM-allgemeiner Arbeitsmarkt (mindes-
tens drei) 
 
7. Schaffung von zusätzlichen Integrati-
onsabteilungen (mindestens zwei)  
 
8. Förderung von mind. 20 neuen Ar-

MASGF, 
LASV-
Integrations-
amt 
 
Einbezogen: 
Landesar-
beitsgemein-
schaft WfbM, 
Landesar-
beitsgemein-
schaft Integra-
tionsfirmen, 
Regionaldirek-
tion Berlin-
Brandenburg 
der BA, Kam-
mern, Integra-
tionsfach-
dienste, Bera-
tender Aus-
schuss beim 
LASV-
Integrations-
amt 

2016-2021 4,2 Mio. € aus 
Mitteln des 
(Bundes-) 
Ausgleich-
fonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 Mio. € 
Mittel der 
Ausgleichs-
abgabe  
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beitsplätzen in Betrieben und Dienststel-
len in Ergänzung der o. g. Richtlinie (au-
ßerhalb eines Integrationsprojektes)  
 
9. Abschluss einer Zielvereinbarung für 
den Übergang von WfbM-Beschäftigten 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zwi-
schen Landesarbeitsgemeinschaft WfbM, 
Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatträte 
und Land  
 
10. Steuerung, Begleitung, Analyse und 
Bewertung der Umsetzung der Bundes-
richtlinie durch eine Steuerungsgruppe 
der Kooperationspartner und Informati-
onsaustausch in einem Begleitgremium 
unter Beteiligung u. a. der LAG Integrati-
onsfirmen, der LAG WfbM, des Landes-
behindertenbeirates, des Beratenden 
Ausschusses beim LASV-Integrationsamt  

 
10 Sicherung von bestehenden Integrati-

onsprojekten 
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 

Bestehende Integrationsprojekte 
mit ihren Arbeitsplätzen für be-
sonders betroffene Menschen mit 
Schwerbehinderungen sind stabi-
lisiert   

1. Intensivierung der (betriebswirtschaftli-
chen) Beratung von Integrationsprojekten 
zur Sicherung der bestehenden Arbeits-
plätze durch eine gezielte Innovationsför-
derung  
 
2.  Förderung des Erfahrungsaustau-
sches, der Vernetzung und des Monito-
ring von Integrationsprojekten 

MASGF, 
LASV-
Integrations-
amt 
 
Einbezogen: 
LAG Integrati-
onsfirmen, 
FAF Fachbe-
ratung für 
Arbeits- und 
Firmenprojekte 
gGmbH 
 

2016-2021 1,1 Mio. € aus 
Mitteln der 
Ausgleichs-
abgabe des 
Landes 

11 Optimierung der Übergänge im Rah-
men der Unterstützten Beschäftigung 
nach § 38 SGB IX  
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: V - Vernetzung 

Nach erfolgreicher individueller 
betrieblicher Qualifizierungsmaß-
nahme von Teilnehmenden mit 
Schwerbehinderungen, insbeson-
dere Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten oder seelischen Behin-
derungen, erfolgt der Übergang in 
ein sozialversicherungspflichtiges 

Prüfung und Weiterentwicklung der 
Rahmenvereinbarung zwischen der Re-
gionaldirektion Berlin-Brandenburg der 
BA und dem LASV-Integrationsamt für 
eine abgestimmte Zusammenarbeit an 
der Schnittstelle des Zuständigkeits-
wechsels (Individuelle betriebliche Quali-
fizierung – Begleitung nach Abschluss 

MASGF, 
LASV-
Integrations-
amt und Regi-
onaldirektion 
Berlin-
Brandenburg 
der BA 

2016-2021 Kein Mittel-
einsatz erfor-
derlich 
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Beschäftigungsverhältnis mit einer 
bedarfsgerechten Begleitung  

des Beschäftigungsverhältnisses) 
 
 

12 Erprobung des Job Carving-Ansatzes 
zur Akquise von Arbeitsplätzen für 
schwerbehinderte Menschen mit be-
sonderem Unterstützungsbedarf 
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: N -Nachteilsausgleich 

Neue Arbeitsplätze für schwerbe-
hinderte Menschen mit besonde-
rem Unterstützungsbedarf werden 
in Betrieben und Dienststellen 
durch geschulte Fachkräfte akqui-
riert  

1. Entwicklung eines Modellprojektes 
zum Job Carving in Brandenburg im 
Sinne einer Ergänzung der Maßnahmen 
zur Beschäftigung von Menschen mit 
besonderem Unterstützungsbedarf (z. B. 
„AlleImBetrieb und Landesprogramm“; 
Übergang aus der WfbM auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt) und zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen für leistungsgewan-
delte schwerbehinderte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer – Schulung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der In-
tegrationsfachdienste zu Beratungsfach-
kräften „Job Carving“ 
 
2. Umsetzung des Modellprojektes „Job 
Carving“ in Zusammenarbeit mit Arbeits-
marktakteuren 
 
3. Auswertung des modellhaften Ansat-
zes und Prüfung der landesweiten Ver-
stetigung 
 

MASGF, 
LASV-
Integrations-
amt  
 
Einbezogen: 
Integrations-
fachdienste, 
Kammern, 
Regionaldirek-
tion Berlin-
Brandenburg 
der BA, Bera-
tende Aus-
schuss beim 
LASV-
Integrations-
amt 

 480.000 € aus 
Mitteln der 
Ausgleichs-
abgabe des 
Landes  

13 Förderung des Schriftspracherwerbs 
für Menschen mit Hörbehinderung  
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 

Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mit einer Hörbehinderung 
können sich im Arbeitsprozess 
besser schriftlich einbringen; die 
Kommunikation zwischen gehör-
losen und hörenden Menschen 
hat sich verbessert 

1. Nach Ablauf des Bundesmodellpro-
jekts (03/2017) zum Schriftspracherwerb 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern mit einer Hörbehinderung in Be-
schäftigungsverhältnissen wird eine 
Übertragbarkeit bzw. Nutzung der Ergeb-
nisse im Land Brandenburg geprüft 
 
2. Bei Nachweis der Wirksamkeit, der 
Übertragbarkeit und des Förderbedarfes 
wird eine geeignete Förderung gewährt  

 

MASGF, 
LASV-
Integrations-
amt 
 
Einbezogen: 
Fortbildungs-
akademie der 
Wirtschaft, 
Landesver-
band der Ge-
hörlosen 

2018 Zu 1. 
Keine Mittel 
erforderlich 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
320.000 € aus 
Mitteln der 
Ausgleichs-
abgabe des 
Landes 
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WfbM und Beschäftigungsalternativen für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen mit Schwerbehinderung 

14 Auf- und Ausbau von Angebotsalter-
nativen zur WfbM-Beschäftigung  
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung, Art. 4 
Abs. 3 „Allgemeine Vorschriften“) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 

Das Budget für Arbeit nach dem  
§ 61 BTHG als alternative Be-
schäftigungsform für dauerhaft 
erwerbsgeminderte Menschen auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist 
mit Inkraftsetzung der Regelung 
im BTHG implementiert; ein 
Rückkehrrecht wird gewährleistet 
 
Das Angebot für WfbM-
Beschäftigte an ausgelagerten 
Arbeitsplätzen in Betrieben und 
Dienststellen ist erweitert 
 
Alternativ können Menschen mit 
einer wesentlichen Behinderung 
bei anderen Leistungsanbietern 
als einer WfbM eine Beschäfti-
gung nach der Inkraftsetzung des 
BTHG aufnehmen 
 

1. Fortführung der Modellprojekte Wege 
in Arbeit und Wege in Beschäftigung 
 
 
2. In Auswertung der o. g. Modellprojekte 
Einwicklung eines Übergangsmanage-
ments WfbM – allgemeiner Arbeitsmarkt  
 
3. Angebotserweiterung von auf Dauer 
ausgelagerten WfbM-Arbeitsplätzen in 
Betrieben und Dienststellen  
 
4. Schaffung von Beschäftigungsalterna-
tiven für WfbM-Beschäftigte auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt mit dem 
Budget für Arbeit mit Inkraftsetzung des 
BTHG 
 
5. Begleitung, Analyse und Bewertung 
der Maßnahmen beim Runden Tisch 
„Alternativen zur WfbM-Beschäftigung“ 
 

MASGF, LASV 
(Fachdienst 
und Integrati-
onsamt), 
öSHT 
 
Einbezogen: 
LAG WfbM, 
LAG Werkstat-
träte,  
Regionaldirek-
tion Berlin-
Brandenburg 
der BA, Lan-
desbehinder-
tenbeirat, 
LIGA der 
Freien Wohl-
fahrtspflege, 
Landkreistag 
und Städte- 
und Gemein-
debund 

Zu 1.  
bis 31.12. 
2018 
 
Zu 2. 
2018/2019 
 
 
Zu 3. 
fortlaufend  
 
 
Zu 4.  
2018-2021 
 
 
 
 
Zu 5. 
fortlaufend 

Mittel der 
Sozialhilfe - 
Eingliede-
rungshilfe;  
ggf. Mittel der 
Ausgleichs-
abgabe (in 
Abhängigkeit 
der gesetzli-
chen Rege-
lungen im 
BTHG) 
 

15 Optimierung der Arbeitsweise der 
Fachausschüsse in Werkstätten für 
behinderte Menschen 
 (Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 

 

Instrumentalziel: V -Vernetzung 

Der Fachausschuss nimmt seine 
gesetzlichen Aufgaben umfassend 
und kompetent wahr; er ist ein 
wichtiges Gremium für die Teilha-
be von Menschen mit Behinde-
rungen am Arbeitsleben und ar-
beitet vernetzt mit den entspre-
chenden Akteuren in der Region 

1. Eruierung der Arbeitsweise der Fach-
ausschüsse und Auswertung 
 
2. Entwicklung einer Geschäftsordnung 
unter Berücksichtigung der neuen Anfor-
derungen durch das BTHG 
 
3. Abschluss einer Geschäftsordnung auf 
Landesebene zwischen Regionaldirektion 
Berlin-Brandenburg BA - MASGF/LASV - 
Kommunen - LAG WfbM 

LASV(Fach-
dienst), 
MASGF  
 
Einbezogen: 
Kommunen, 
Regionaldirek-
tion Berlin-
Brandenburg 
BA, LAG 
WfbM und 
LAG Werkstat-
träte 

2017 – 
2020 
(noch in 
Abstim-
mung) 

Keine zusätz-
lichen Kosten 

Vernetzung und Ausbau der Beschäftigungspotentiale 

16 Aufbau und Verstetigung von Inklusi-
onskompetenz bei Kammern 

Die Kammern im Land Branden-
burg verfügen über eine vertiefte 

1. Förderung von Inklusionskompetenz 
bei Kammern und intensivierte Zusam-

MASGF, 
LASV-

2015-2021 2,1 Mio. € aus 
Mitteln der 
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(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: S – Sensibilisierung und 
Beratung 

Beratungsexpertise für Ausbildung 
und Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen  

menarbeit mit dem LASV-
Integrationsamt; allen Kammern im Land 
steht abhängig von ihrem Bedarf eine 
Förderung offen 
 
2. Veranstaltungen zum Erfahrungsaus-
tausch und zur Vernetzung der Kammern 
im Bereich Inklusionskompetenz 
 
 
3. Schaffung neuer Ausbildung- und 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinde-
rungen durch die Akquise und Begleitung 
der Inklusionsberaterinnen und -berater 
der Kammern 

 

Integrations-
amt, Kammern 
 
 

Ausgleichs-
abgabe des 
Landes 

Prävention und Schwerbehindertenvertretung 

17 Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment und betriebliche Prävention nach 
§ 84 SGB IX  
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: S – Sensibilisierung und 
Beratung 

Kleine und Mittlere Unternehmen 
(KMU) werden zum Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement 
(BEM) und betrieblicher Präventi-
on informiert 
 
 

Beratung und Unterstützung der KMU bei 
der Umsetzung von BEM/Prävention 
durch zielgerichtete Angebote sowie 
Informations- und Beratungsstände bei 
Veranstaltungen der Unternehmerver-
bände und Kammern für die KMU 
 
 

LASV-
Integrations-
amt und IFD 

2017-2021 
 
 
 
 
 
 

Keine zusätz-
lichen Kosten 

18 Stärkung der Schwerbehindertenver-
tretungen 
(Art. 27 UN-BRK Arbeit und Beschäftigung) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Schwerbehindertenvertretungen 
(SBV) gestalten den Prozess der 
Sicherung der Arbeitsplätze für 
Kolleginnen und Kollegen mit 
Behinderungen aktiv mit 

1. Erstmalig Durchführung einer Fortbil-
dungsveranstaltung für SBV im Rahmen 
der internationalen Fachmesse REHA 
CARE  
 
2. Prüfung der Durchführung alle zwei 
Jahre 

LASV-
Integrations-
amt und IFD 

2016-2021 Keine zusätz-
lichen Kosten 
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3.3 Inklusiver Sozialraum und Wohnen 
 
A) UN-BRK und teilhabepolitische Vision 
 
In Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wird den Menschen mit Behinderungen 
das Recht zugeschrieben, mit den gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemein-
schaft zu leben. Dabei ist unabhängige Lebensführung im Sinne von selbstbestimmter Lebensführung 
zu verstehen. Menschen mit Behinderungen sollen gleichberechtigt mit anderen die Möglichkeit haben, 
ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben möchten.  
 
Der UN-Ausschuss hebt in seinen Abschließenden Bemerkungen zur Staatenprüfung der Bundesre-
publik Deutschland vom April 2015 den hohen Grad der Institutionalisierung und den Mangel an alterna-
tiven Wohnformen hervor. Er empfiehlt, das SGB XII zu novellieren mit dem Ziel, durch erhöhte soziale 
Assistenzleistungen die Leitprinzipien Inklusion, Selbstbestimmung und Leben in der Gemeinschaft zu 
stärken. Hierfür sei es erforderlich, gemeindenahe ambulanter Dienste vorzuhalten, die Menschen mit 
geistigen oder psychosozialen Behinderungen die erforderliche Unterstützung auf Grundlage der freien 
und informierten Einwilligung gewähren. Zudem sei der Zugang zu Programmen und Leistungen zu 
erweitern, die das Leben in der Gemeinschaft unterstützen und behinderungsbedingte Aufwendungen 
decken. 
 
Als Vision für das Land heißt das:  
Menschen mit Behinderungen leben gleichberechtigt mitten in der Gemeinschaft. Sie können selbstbe-
stimmt, die für ihre individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen geeignete Wohnform aus einem vielfäl-
tigen Angebot aussuchen. Alle Angebote sind sozialräumlich inklusiv ausgerichtet. Die besondere Be-
darfe und Interessen von älteren Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf werden berücksichtigt. 
 
 
B) Grundsatzziele  
 
Die Landesregierung verfolgt das Ziel, Selbstbestimmung und Teilhabe für Menschen mit Behinderun-
gen und/oder Menschen mit Pflegebedarf zu stärken durch folgende Schwerpunktsetzung: 

 Förderung barrierefreier Wohnmöglichkeiten 
Bürgerinnen und Bürger bekommen so die Möglichkeit den Ort, an dem sie wohnen möchten 
selbstbestimmt wählen zu können. Die Lebensqualität und persönliche Zufriedenheit des Menschen 
werden maßgeblich durch die Wohnung oder das eigene Heim sowie durch das unmittelbare Woh-
numfeld mitbestimmt. Eine barrierefreie Einrichtung ermöglicht den Menschen mit Behinderungen 
oder aber auch älteren Menschen die gefahrlose und selbstbestimmte Nutzung des Eigenheims. 
 

 Entwicklung neuer Wohnformen, Etablierung kleiner sozialräumlicher Wohnangebote, 
Flexibilisierung der Wohn- und Versorgungsstrukturen 

Bürgerinnen und Bürger wählen ihr Wohnumfeld mitten in der Gesellschaft selbst. Vielfältige Wohn-
konzepte, die Isolation verhindern und ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben ermöglichen sind 
vorhanden. Die Landesregierung unterstützt das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Be-
hinderungen. 
 
 Auf- und Ausbau lokal verankerter alltagsunterstützender Angebote  
Bürgerinnen und Bürger, die Angehörige mit Behinderungen pflegen oder selbst pflegebedürftig 
sind sollen frühzeitig und ortsnah beraten und unterstützt werden. 
 
 

http://www.einfach-teilhaben.de/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html?lv2=5411046&lv3=299254
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 Schaffung bedarfsgerechter Infrastruktur und Angebote zur Teilhabe der zunehmenden 
Zahl ältere Menschen mit Behinderungen 

Ältere Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit in ihrem gewohnten Wohnumfeld zu bleiben. 
Spezielle Unterstützungsarrangements sowie allgemeine Angebote stehen zur Verfügung. 

 
C) Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes 2011 im Jahr 2016 und Herausforderungen 
 
Barrierefreier Wohnraum im inklusiven Sozialraum 
Die Herstellung von individuell barrierefreien Wohnraum ist ein Baustein dafür, der jedem ermöglicht, 
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) 
hat vor dem Hintergrund des demografischen Wandels im Land damit begonnen, Anreize für individuel-
len barrierefreien Wohnraum zu schaffen. In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention haben 
die Aktivitäten kontinuierlich an Fahrt gewonnen. Mit der Neuausrichtung der Wohnraumförderung ab 
dem Programmjahr 2007 konzentrieren sich die Maßnahmen auf die generationsgerechte Umgestaltung 
von Mietwohnungen in den Innenstadtbereichen der Brandenburger Städte. Zu dieser Umgestaltung 
gehört auch der Abbau von bestehenden Barrieren in den Bestandsmietwohnungen, unter anderem 
durch die Nachrüstung der Mietwohngebäude mit Aufzugsanlagen zum barrierefreien Erreichen der 
Mietwohnungen. Zum generationsgerechten Umbau der Mietwohnungen gehört neben der energeti-
schen Sanierung auch die Beseitigung bestehender Barrieren bis hin zum behindertengerechten Um-
bau im Bedarfsfall.  
 
Mit der Entscheidung des Bundes zur Fortführung der Bereitstellung der Kompensationsleistungen im 
Rahmen der Föderalismusreform bis zum Jahre 2019 ist die Fortführung der Wohnraumförderung zum 
generationsgerechten Umbau von Mietwohnungen auf dem gegenwärtigen Niveau von durchschnitt-
lich 40 Mio. € pro Jahr sichergestellt. Seit Beginn der Maßnahme wird dieses Förderprogramm von der 
Wohnungswirtschaft gut angenommen und mit der Aufzugsrichtlinie kombiniert, um neben dem genera-
tionsgerechten Umbau der Bestandswohnungen auch barrierefreien Zugang zu diesen sicher zu stellen. 
  
Über die Mietwohnungsbauförderungsrichtlinie konnte beispielsweise im Zeitraum 1. Januar 2014 
bis 31. Dezember 2015 der generationsgerechte Umbau bzw. Neubau von 810 Mietwohnungen der 
Brandenburger Wohnungswirtschaft gefördert werden. Das schloss auch im Bedarfsfall den behinder-
tengerechten Umbau von Mietwohnungen ein. Dafür hat das Land 47,8 Mio. € an Fördermittel als zins-
verbilligtes Darlehen bereitgestellt. Insgesamt wurden für die Herstellung der generationsgerechten 
Mietwohnungen bei gleichzeitigem Barriereabbau seither 4,2 Mrd. € vom Land zur Verfügung gestellt. 
Das Förderprogramm wird bis einschließlich 2019 zur Verfügung stehen. Die neue, ab 1. Januar 2016 
gültige Mietwohnungsbauförderungs-Richtlinie, wurde noch mehr den Bedürfnissen an den sozialen 
Wohnungsmarkt und die aktuellen Herausforderungen angepasst. 
 
Mit dem Förderprogramm zur Wohneigentumsbildung konnten für die Herstellung von innerstädti-
schem Wohneigentum in 2014 und 2015 ca. 4.810.500 Mio € Fördermittel als Darlehen ausgereicht 
werden. Auch für dieses Förderprogramm ist die Verlängerung bis zum 31. Dezember 2017 vorgese-
hen. Ob das Förderprogramm, das bisher nur für Haushalte mit schwerbehinderten Angehörigen vor-
sieht ein weiteres Baudarlehen zur Nachrüstung für Barrierefreiheit zu gewähren, stärker an vorsorgli-
cher Barrierefreiheit ausgerichtet werden kann, auch wenn (noch) keine Beeinträchtigung vorliegt, muss 
fachlich noch weiter diskutiert werden. Immerhin erweisen sich Nachrüstungen als teurer als konzeptio-
nell verankerte Barrierefreiheit bei anstehenden Aus- und Umbauten.  
 
Darüber hinaus wurden im Zeitraum 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2015 für 43 Mieterinnen, Mieter, 
Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer im Rahmen der Wohnraumanpassung Verbes-
serungen der Wohnsituation erreicht. Das Programm soll auch in Zukunft fortgeführt werden. Bis 2019 
ist der finanzielle Rahmen gesichert. Die aktuelle Richtlinie zur Förderung der Anpassung an die Beein-
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trächtigung durch Abbau von Barrieren bei vorhandenem Wohnraum (Wohnraumanpassungs-Richtlinie) 
vom 20. Juni 2014 wurde bis zum 31. Dezember 2017 verlängert. Das Förderprogramm soll über 2017 
hinaus fortgeführt werden. 
 
Angebote im inklusiven Sozialraum35 
Ein gutes Beispiel auf dem Weg zu einer sozialräumlich ausgerichteten inklusiven Infrastruktur ist 
die seit 2013 jährlich durchgeführte Veranstaltungsreihe der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege unter 
Förderung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie zu den Themen Sozialraum, Teil-
habeplanung und Gestaltung eines barrierefreien Sozialraums in einer Modellregion. Hier wurden Fra-
gestellungen zur Personenzentrierung diskutiert und Modelle im Umbau der bisherigen Hilfesysteme 
vorgestellt. Die erhaltenen Anregungen werden sowohl auf Seiten der politisch Verantwortlichen auf 
Landesebene als auch bei Verbänden und Institutionen der Sozialwirtschaft vertiefend diskutiert.  
 
In Brandenburg ist die Ambulantisierung der wohnbezogenen Unterstützungsangebote weiter vo-
rangeschritten. Gleichwohl leben immer noch mehr Menschen mit Behinderungen stationär in Einrich-
tungen. Angaben des Amtes für Statistik Berlin Brandenburg zufolge bezogen 2011 (Jahresende) 3.577 
Menschen mit Behinderungen Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) zum selbstbestimmten Leben 
in ambulant betreuten Wohnformen (eigene Wohnung oder Wohngemeinschaft). Bis zum Jahr 2014 
stieg diese Zahl auf 4.688 an. Der Anstieg der Anzahl der Empfänger von EGH-Leistungen, die in Ein-
richtungen leben, fiel im Vergleichszeitraum 2011-2014 mit 1.356 Personen geringer aus als der Auf-
wuchs an Empfänger von EGH-Leistungen, die nicht in Einrichtungen leben (2.288).  
 
Im Jahr 2011 bezogen 8.100 Menschen außerhalb von Einrichtungen und 16.810 Menschen in Einrich-
tungen Leistungen der Eingliederungshilfe. Im Jahr 2014 (am Jahresende) waren es 10.388 Menschen 
mit Behinderungen außerhalb von Einrichtungen und 18.166 Menschen in Einrichtungen, die Leistun-
gen der Eingliederungshilfe bezogen.  
 
Eine breite Angebotspallette für unterschiedliche Wohn- und Lebensbedürfnisse ist eine wesentliche 
Voraussetzung, um den Vorgaben der UN-BRK nachzukommen. Zudem könnten öffentliche und private 
Haushalte bei den Pflege- und Unterbringungskosten allein durch ausreichend geeigneten Wohnraum 
entlastet werden (siehe HF 4). Mit der notwendigen landeseitigen Umsetzung des Bundesteilhabege-
setzes und der Schwerpunktsetzung auf Personenzentrierung und Sozialraumorientierung werden neue 
Formen unterstützender Wohnangebote und Betreuungssettings im Kontext des Sozialraums in der 
Perspektive entwickelt. Dies soll verstärkt u. a. unter Zuhilfenahme von Modellprojekten im Rahmen 
von § 10 AG SGB XII erprobt werden. Entsprechende Abstimmungen mit Trägerverbänden und Kom-
munen werden kontinuierlich seitens des Landes geführt.  
 
Ein wichtiges Instrument zur selbstbestimmten Teilhabe und Einbeziehung in die Gesellschaft im Sinne 
von Artikel 19 der Behindertenrechtskonvention ist das Persönliche Budget nach § 17 SGB IX: Leis-
tungsberechtigte haben einen Anspruch, dass Leistungen zur Teilhabe anstelle von Dienst- und Sach-
leistungen in Form eines Persönlichen Budgets erbracht werden. Persönliche Budgets werden grund-
sätzlich als Geldleistung und trägerübergreifend als Komplexleistung erbracht. Das Persönliche Budget 
unterstützt die Leistungsberechtigten, in eigener Verantwortung ein möglichst selbständiges und selbst-
bestimmtes Leben zu führen. 
 
Für die Ausgestaltung eines „inklusiven Sozialraums“ stellt diese Form der Leistungsgewährung einen 
wichtigen Baustein dar. In Brandenburg besteht ein großes Interesse, das Persönliche Budget insge-
samt weiter zu befördern. Ziel der Landesregierung ist es weiterhin, die Inanspruchnahme des Persönli-

                                                      
35 Um Doppelnennungen zu vermeiden sind Schnittstellen zur pflegerischen Versorgung hier nicht näher ausgeführt. Es wird 
auf das Handlungsfeld 3.5 verwiesen. 
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chen Budgets zu erhöhen. Der Vergleich der Antragszahlen zur Nutzung des Persönlichen Budgets für 
2010 und 2014 verdeutlicht einen leichten Anstieg der Inanspruchnahme von 143 auf 284 Nutzerinnen 
und Nutzer. 
 
 
Tabelle Inanspruchnahme Persönliches Budget 
 

 
 
Quelle: Basisdatenkatalog 2014: Landesamt für Soziales und Versorgung (LASV) 

 
Da die Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Persönlichen Budgets und die regionale Umsetzung 
im Land Brandenburg immer noch stark differieren, hat das Landesamt für Soziales und Versorgung 
(LASV) 2014 „Handlungsempfehlungen für die örtlichen Sozialhilfeträger des Landes Brandenburg“ 
erarbeitet. Diese sollen den Sozialhilfeträgern konkret Hilfestellung für das Budgetverfahren bieten. 
Entsprechende Handlungsempfehlungen für das Verfahren „Trägerübergreifendes Budgets“ folgen in 
einem zweiten Schritt unter Einbindung der Rehabilitationsträger. Vor dem Hintergrund der geplanten 
Einführung eines Bundesteilhabegesetzes und der hier getroffenen Regelungen zur Leistungsform Per-
sönliches Budget wird das Land die Handlungsempfehlungen aktualisieren. Das Land wird weiterhin 
Fort- und Weiterbildungsangebote für die Sozialhilfeträger im Rahmen von § 5 Abs. 2 AG SGB XII be-
reitstellen, falls Bedarf auf Grund gesetzlicher Änderungen dies erfordern.  
 
 
Wohnen von Menschen mit Unterbringungsbeschluss 
Im Sinne der Förderung von Inklusion und Selbstbestimmung sollten Menschen mit Unterbringungs-
beschluss wohnortnah, möglichst in ihrem gewohnten sozialen Umfeld und ihren Wünschen entspre-
chend betreut werden. Eine Unterbringung in anderen Bundesländern fernab der Heimat soll vermieden 
werden. Hierzu sollen geeignete stationäre Plätze zur Unterbringung nach § 1906 BGB im Land Bran-
denburg vorgehalten werden. Das Land sollte gemeinsam mit den Landkreisen und kreisfreien Städten 
als den zuständigen Trägern der Sozialhilfe darauf hinarbeiten, eine wohnortnahe und fachlich qualifi-
zierte Betreuung von betroffenen Menschen mit Unterbringungsbeschluss in stationären Wohnformen in 
Brandenburg zu ermöglichen.  
Den Leistungsanbietern soll auf dieser Grundlage empfohlen werden, Konzepte zu entwickeln / nutzen, 
welche die Vorhaltung vereinzelter Plätze für Bewohner/innen mit Unterbringungsbeschluss in beste-
henden Einrichtungen der Eingliederungshilfe vorsehen (maximal 10 % der Gesamtkapazität). Durch 
die so erhaltene Heterogenität innerhalb der Bewohnerschaft von Wohnstätten soll die Unterbringung 
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auf das fachlich unerlässliche Maß beschränkt werden. Zugleich werden auch Chronifizierungsprozesse 
vermieden. 
 
 
Angebote für ältere Menschen mit Behinderungen im inklusiven Sozialraum 
Einen weiteren Schwerpunkt wird die Landesregierung auf die Angebote zur Teilhabe der zunehmen-
den Zahl älterer Menschen mit Behinderungen legen. 
Im Alter stellt sich für viele Menschen mit Behinderungen verstärkt die Frage nach dem sozialen An-
schluss, wenn sie das Rentenalter erreichen, das Arbeitsumfeld wegfällt und auch die Herkunftsfamilie 
– altersbedingt – ausfällt oder die notwendige Unterstützung nicht mehr ohne weiteres gewährleisten 
kann. Für spezifische Gruppen, deren Arbeitsumfeld oft auch Lebensumfeld innerhalb einer Einrichtung 
war, fällt dieser Lebensphasenwechsel besonders stark ins Gewicht. Vor diesem Hintergrund sind sie 
vermehrt auf Sozialräume angewiesen, die ihnen die Möglichkeit bieten, mit anderen zusammenzu-
kommen, an gesellschaftlichen Entwicklungen und Angeboten teilzuhaben, Tagesstrukturen zu pflegen 
und sich zugehörig zu fühlen. Mit Blick auf die erwartbar steigende Unterstützungs- und Pflegebedarfe 
im Alter bedarf es zudem spezieller Unterstützungsarrangements. 
 
Hinzu kommt ein höheres Risiko für Pflegebedarf durch degenerative Erkrankungen als Folge von chro-
nischen Erkrankungen oder langer Kompensation von Beeinträchtigungen, wie dies beispielsweise von 
Contergan-Geschädigten berichtet wird.   
 
Das Land begleitet weiterhin die fachliche Auseinandersetzung und erarbeitet konkrete Handlungs-
schritte mit dem Ziel der Sicherstellung einer personenzentrierten und bedürfnisorientierten Leis-
tungserbringung. Den hierfür erforderlichen Kommunikationsprozess mit allen Akteurinnen und Akteu-
ren – allen voran den kommunalen Leistungsträgern und Leistungserbringern – führt das Land in den 
nächsten Jahren verstärkt fort. Erste Ideen und Konzepte werden derzeit auf Landesebene diskutiert. In 
diesem Zusammenhang wird es Aufgabe der Landespolitik und darüber hinaus in Zusammenarbeit mit 
den Trägerverbänden und Kommunen sein, eine breite Öffnung der Einrichtungen in den Sozialraum 
und die Nutzung unterstützender Strukturen zu erreichen. Damit können in gewissem Umfang Pflege-
bedürftigkeit vermieden und akute Pflegeverläufe gemildert werden. Eine trägerübergreifende Vernet-
zung und Betreuung ist zu unterstützen, ebenso wie die sukzessive Nutzung bestehender Angebote für 
Seniorinnen und Senioren gemeinsam mit älter werdenden Menschen mit Behinderungen.  
 
Familien mit Angehörigen mit Behinderungen 
Eine inklusive Gesellschaft soll die Voraussetzungen schaffen, dass Familien mit und ohne Angehörige 
mit Behinderung gleichberechtigt leben können. Der Erfolg von Inklusion wird in den Kommunen ent-
schieden: Fühlen sich Familien und Kinder dort wohl, bleiben sie, andernfalls ziehen sie weg. Eine den 
Ansprüchen von Menschen mit Behinderungen gerecht werdende, familienfreundliche Infrastruktur ist 
dabei ein erheblicher Faktor neben anderen Aspekten, wie dem Arbeitsplatzangebot, Freizeit- und Kul-
tureinrichtungen. Das Land unterstützt darauf gerichtete Anstrengungen der Kommunen.  
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D) Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld „Inklusiver Sozialraum und Wohnen“ bis zum Jahr 2021 
 
Nr. Titel/Artikelbezug UN-BRK Ziel bis 2021  Teilziele/Vorgehen/Abrechenbarkeit Zuständigkeit Laufzeit Finanzierung  

 

Barrierefreier Wohnraum 

1 Schaffung von generationsgerechten 
Mietwohnungsgebäuden und Erhö-
hung des Anteils an barrierefreien 
Mietwohnungen in den entsprechen-
den Förderkulissen-Richtlinien zur 
Förderung der generationsgerechten 
Anpassung von Mietwohnungsgebäu-
den durch Modernisierung und In-
standsetzung des Mietwohnungsneu-
baus (MietwohnungsbauförderungsR) 
 (Artikel 9 UN-BRK Zugänglichkeit) 

 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Schaffung barrierefreier Zugänge 
zu Mietwohnungen. Erhöhung des 
Anteils generationsgerechter 
Wohnungen im Bestand. Bedarf 
an barrierefreien Wohnungen für 
Haushalte mit geringem Einkom-
men abdecken. 

1. Zusammenführung der Mietwoh-
nungsbauförderungsR und der Auf-
zugsR seit dem 01.01.2016 
 
2. Mittelabfluss nach Haushaltslage 
 
3. Analyse und Bewertung der Maß-
nahme 
 
4. Auch in den kommenden Jahren 
sind weitere Anstrengungen zu unter-
nehmen, um insbesondere den Bedarf 
an barrierefreien Wohnungen für Haus-
halte mit geringem Einkommen abde-
cken zu können 
 

MIL 2014-2019 Kompensati-
onsleistungen 
des Bundes 
im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

2 Behindertengerechte Anpassung von 
vorhandenem Wohnraum für Men-
schen mit schwersten Mobilitätsbeein-
trächtigungen – Richtlinie zur Förde-
rung Abbaus von Barrieren bei vor-
handenem Wohnraum (Wohnrauman-
passungsR) 
(Artikel 9 UN-BRK Zugänglichkeit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Verbesserung der Wohnsituation, 
insbesondere der Nutzungs- und 
Zugangsmöglichkeiten, in vorhan-
denen Mietwohnungen und im 
selbst genutztem Wohneigentum 
im Bestand für schwerstmobili-
tätsbehinderte Menschen, um 
ihnen ein weitgehend selbstbe-
stimmtes Leben in vertrauter Um-
gebung zu ermöglichen 
  

1. Die Fortschreibung der ursprünglich 
bis zum 31.12.2015 gültigen Richtlinie 
erfolgte am 17.12.2015. Die Richtlinie 
wurde bis zum 31.12.2017 verlängert. 
2. Weiterer Mittelabfluss 
3. Die Fortführung des Förderpro-
gramms wird auch in den kommenden 
Jahren für notwendig erachtet. 

MIL  2015-2017 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel  

3 Schaffung von generationsgerechtem 
Wohneigentum und Erhöhung des 
Anteils an barrierefreiem Wohneigen-
tum in den entsprechenden Förderku-
lissen – Richtlinie zur Förderung von 
selbst genutztem Wohneigentum in 
Innenstädten 
(Artikel 9 UN-BRK Zugänglichkeit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Erhöhung des Anteils barrierefrei-
en, innerstädtischen Wohneigen-
tums durch Erwerb vorhandenen 
Gebäudebestands, Um- und Aus-
bau, Erweiterung oder Neubau. 

1. Die Richtlinie wurde bis zum 
31.12.2017 verlängert. 
2. Alle gestellten Anträge, die die För-
dervoraussetzungen erfüllten, wurden 
bislang bewilligt (ca. 30 pro Jahr) 
3. Die Fortführung des Förderpro-
gramms wird auch in den kommenden 
Jahren für notwendig erachtet. 

MIL 2013-2017 In 2014 und 
2015 4,8 Mio 
Fördermittel 
als Darlehen 
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Inklusiver Sozialraum 

4 Förderung der Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft  
(Artikel 19 UN-BRK „Selbstbestimmt Leben und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft“) 

 
Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Etablierung von Modellvorhaben 
zur Förderung einer sozialräumli-
chen Entwicklung (Sozialraum-
manager, Sozialraumbudgets) 

1. Fachveranstaltung/Workshops zur 
Sozialräumlichen Angebotsentwicklung 
(u. a. Angebote für älter gewordene 
Menschen mit Behinderungen) 
2. Durchführung von Modellvorhaben in 
zwei Modellregionen (Landkreis, kreis-
freie Stadt) 
3. Fachveranstaltung mit Wissenstrans-
fer  
 

MASGF, LASV, 
LIGA/ Leis-
tungserbringer, 
Kommunale 
Leistungsträger 

2016-2021 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

5 Schaffung von kleinen sozialräumlich 
eingebundenen Wohnangeboten 
(Artikel 19 UN-BRK „Selbstbestimmt Leben und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft“) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Umstrukturieren von bisher statio-
nären Einrichtungen in klein per-
sonenzentriete Wohnangebote 

1. Partnergewinnung für die Bereit-
schaft bei Träger und Kommunen hier 
gemeinsam ein Projekt zu etablieren 
2. Moderierende Begleitung der Mo-
dellvorhaben durch einen Projektbeirat 
3. Durchführung und Evaluierung 
4. Wissenstransfer der Ergebnisse in 
andere Regionen mittels Workshop 
 

MASGF, LASV, 
LIGA/ Leis-
tungserbringer, 
Kommunale 
Leistungsträger 
 

2017-2021 Modellvorha-
ben über die 
Kostenerstat-
tung AG SGB 
XII 

6 Verwirklichung der Inklusion durch die 
Umsetzung des Bundesteilhabegeset-
zes auf Landesebene 
(Artikel 19 UN-BRK „Selbstbestimmt Leben und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft“) 

 

Instrumentalziel: W  – Weiterentwicklung 
von Vorschriften 
 

Die Eingliederungshilfe ist als 
personenzentrierte Teilhabeleis-
tung ausgerichtet 
 
 

1. Neufassung gesetzlicher Regelun-
gen auf Landesebene  
2. Bildung von Steuerungsgruppen zur 
Umsetzung von Rahmenvereinbarun-
gen  
3. Stärkung der kommunalen Planungs- 
und Steuerungskompetenzen für die 
Ausgestaltung der regionalen Angebote 
 

MASGF, LIGA/ 
Leistungserbrin-
ger, Kommunale 
Leistungsträger 

2017-2021 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

7 Weiterentwicklung der individuellen 
Teilhabeplanung, Bedarfsentwicklung 
(Artikel 19 UN-BRK „Selbstbestimmt Leben und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft) 

 

Instrumentalziel: N  – Nachteilsausgleich 

 

Etablierung eines Systems zur 
Teilhabebedarfsermittlung und 
Planung, das die individuellen 
Bedarfe mit Blick auf die Umset-
zung des BTHG individueller ab-
bildet  

1. Berücksichtigung der ICF Klassifika-
tion bei der Weiterentwicklung perso-
nenzentrierter Teilhabeplanung  
2. Neuregelung der Vergütungsstruktu-
ren zur Stärkung sozialräumlicher 
Wohn- und Betreuungsangebote 

MASGF, LASV, 
LIGA/ Leistungs-
träger, Kommu-
nale Leistungs-
träger 

2017-2021 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel; bei Mo-
dellvorhaben 
über die Kos-
tenerstattung 
AG SGB XII 

8 Förderung der Nutzung des persönli-
chen Budgets 
(Artikel 19 UN-BRK „Selbstbestimmt Leben und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft) 

 

Instrumentalziel: W  – Weiterentwicklung 
von Vorschriften 

Nutzerinnen und Nutzern führen  
in eigener Verantwortung ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben  

1. Anpassung der „Handlungsempfeh-
lungen für die örtlichen Sozialhilfeträ-
ger“ vom 29.04.2015 entsprechend den 
neuen Regelungen im Bundesteilhabe-
gesetz 
 

LASV, MASGF 2017-2021 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
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9 Förderung der Teilhabe von älteren 
Menschen mit Behinderungen 
(Artikel 19 UN-BRK „Selbstbestimmt Leben und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Dienste und Einrichtungen der 
Behindertenhilfe und der Pflege  
in der Region sind vernetzt und 
verfolgen das Ziel, für ältere Men-
schen mit Behinderungen Ange-
bote zu eröffnen oder zu organi-
sieren  
 
Aufbau und Unterstützung von 
inklusiven Ehrenamtsgruppen und 
Selbsthilfenetzwerken 

Erarbeitung eines Konzeptes in Aus-
wertung der Ergebnisse des im Jahr 
2016 durchgeführten Werkstattgesprä-
ches „Weiterentwicklung der Lebens-
räume von älteren Menschen mit Be-
hinderung“  
 
 

MASGF, LASV, 
LIGA/ Leis-
tungserbringer, 
Kommunale 
Leistungsträger 
 
 
 
 
MASGF, Werk-
stätten 

2017-2021 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel; bei Mo-
delvorhaben 
über die Kos-
tenerstattung 
AG SGB XII 
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3.4 Handlungsfeld: Barrierefreiheit – Bauen, Mobilität, Kommunikation, Information 
 
A) UN-BRK und teilhabepolitische Vision 
 
Die Herstellung von Barrierefreiheit als eine wesentliche Bedingung für eine unabhängige Lebensfüh-
rung ist in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Artikel 9 „Barrierefreiheit“ beschrieben. 
Die Vertragsstaaten sind aufgefordert, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Be-
hinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, zu Informati-
on und Kommunikation, einschließlich dem Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien 
und -systemen, sowie zu anderen Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und 
ländlichen Gebieten offenstehen, zu ermöglichen. Damit fordert die Konvention alle staatlichen Ebenen 
auf, Umsetzungsstrategien und entsprechende Maßnahmen einzuleiten: Bund, Länder und Kommunen. 
 
Der UN-Ausschuss empfiehlt in seinen Abschließenden Bemerkungen vom April 2015 der Bundesre-
publik Deutschland im Hinblick auf die Umsetzung des Artikels 9 

 gezielte, wirksame Maßnahmen einzuführen, wie etwa zwingende Auflagen, Überwachungs-
mechanismen und wirksame Sanktionen bei Verstoß, um die Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen in allen Sektoren und Lebensbereichen, einschließlich des Privatsektors aus-
zuweiten36, 

 öffentlich-rechtliche und private Rundfunkanstalten dazu anzuhalten, ihre Arbeit hinsichtlich der 
Umsetzung des Rechts auf Zugänglichkeit, insbesondere hinsichtlich des Gebrauchs der Ge-
bärdensprache, umfassend zu evaluieren. 

 
Als Vision für das Land heißt das:  
In Brandenburg haben Menschen mit und ohne Behinderungen barrierefreien Zugang zu sämtlichen 
Gebäuden/-komplexen und Angeboten des Landes. In der Landesverwaltung sind die Informationen für 
alle Personengruppen barrierefrei zugänglich. Auf die Bedarfe von Menschen mit Sinnesbeeinträchti-
gung und für Menschen mit Lernschwierigkeiten wird durch angemessene Vorkehrungen eingegangen. 
Das Programm des Rundfunk Berlin-Brandenburg gestaltet sich barrierefrei und entspricht in der Pro-
grammauswahl einer an Vielfalt ausgerichteten Gesellschaft im Sinne des gleichberechtigten Miteinan-
ders von Menschen mit und ohne Behinderungen. Die barrierefreie Mobilität im Land ist umfassend 
hergestellt, mit barrierefreien Reiseketten.  
 
 
B) Grundsatzziele 
 
Mit dem Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket werden Grundsatzziele festgelegt, um das Recht auf 
barrierefreie Lebensführung zu verwirklichen. Eines der zentralen Handlungsfelder des Maßnahmenpa-
ketes ist die Barrierefreiheit. Sie ist ein Querschnittsanliegen und Voraussetzung für die Realisierung 
aller anderen Handlungsfelder. Die Anforderungen der UN-BRK und der „Abschließenden Bemerkun-
gen“ sind umfänglich im Hinblick auf bauliche, sächliche und kommunikative Barrierefreiheit. Die Reali-
sierung in einem Flächenland wie Brandenburg und unter Berücksichtigung der verschiedenen Zustän-
digkeiten ist herausfordernd. Die Verantwortlichkeiten für barrierefreie Angebote vor Ort liegen in erster 
Linie bei den Kommunen und bei Privaten. Die Institutionen und Angebote des Landes sind sukzessive 
barrierefrei zu gestalten und die Zugänglichkeit für alle zu erreichen. Folgende Schwerpunktziele im 
Handlungsfeld werden gesetzt:  
 

                                                      
36 Dies richtet sich in erster Linie an die Bundesebene. Im Rahmen der Neufassung des Behindertengleichstellungsgesetzes 
des Bundes wurde von verschiedenen Seiten gefordert, dass der Bund auch den Privatsektor in den Geltungsbereich des 
Gesetzes aufnehmen soll. 
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 Etablierung von barrierefreier Kommunikation und Information in der Landesverwal-
tung: Die Kommunikation und Information in der Landesverwaltung wird bedarfsorientiert bar-
rierefrei gestaltet. Internetangebote orientieren sich an dem Standard der Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) des Bundes und beziehen mit konkreten Angebo-
ten Nutzerinnen und Nutzer mit Seh- oder Hörbehinderung oder Lernschwierigkeiten umfas-
send mit ein. 
 

 Anpassung des Landesrechtes an die neuesten bautechnischen Standards: Die bundes-
rechtlich geltenden bautechnischen Standards sind für das Land orientierend. Landesrechtliche 
Anpassungen werden unter Einbeziehung der Interessenvertretungen von Menschen mit Be-
hinderungen geprüft und wenn erforderlich, zeitnah umgesetzt. 
 

 Nutzung von Förderprogrammen und Wettbewerben für gute Beispiele: Bundes- und EU-
Förderprogramme werden genutzt, um barrierefreie Zugänge herzustellen. Im Rahmen von 
Wettbewerben, wird auf Best Practice aufmerksam gemacht und diese gewürdigt. Förderkrite-
rien für neue Vorhaben werden weiterhin an das Kriterium der Barrierefreiheit gebunden. 

 

 Fortentwicklung der Barrierefreiheit von Gebäuden und Liegenschaften des Landes: 
Gebäude und Liegenschaften des Landes im Bestandsbau werden sukzessive an die barriere-
freien Baustandards DIN 18040 Teil 1 und 2 angepasst. Bei Neubauten wird verbindlich auf die 
Einhaltung der Mindeststandards der relevanten DIN-Normen in Bauplanung und -ausführung 
geachtet. 
 

 Förderung einer Mobilität ohne Barrieren im Rahmen der Landeszuständigkeiten: Die 
Mobilität im Rahmen des örtlichen Personennahverkehrs und des Schienenpersonennahver-
kehrs in Zuständigkeit des Landes wird weiterhin mit der Zielstellung barrierefreier Reiseketten 
umgesetzt. 
 

 Barrierefreiheit des Programmes des rbb: Im Rahmen der Beteiligung an der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalt rbb wirkt das Land auf eine barrierefreie Programmgestaltung hin. 

 
 

C) Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes 2011 im Jahr 2016 und Herausforderungen 
 
Barrierefreies Bauen, Baurecht: 
Im Bereich des Bauens kann die Landesregierung über gesetzliche Regelungen, deren Aufsicht (Bau-
aufsicht) und Förderprogramme gestaltend tätig werden. Die Förderprogramme des Ministeriums für 
Infrastruktur und Landwirtschaft (MIL) im Bereich Stadtentwicklung und Wohnen sind nunmehr gänzlich 
an das Kriterium der Barrierefreiheit gekoppelt37. Neben der Förderung durch den Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) gilt dies über die Praxisregeln zur Barrierefreiheit auch in den Bund-
Länder-Programmen. In der Perspektive werden diese Programme auch in der neuen Legislaturperiode 
wie bisher fortgesetzt. Hier gilt es den neuen Stadt-Umland-Wettbewerb innerhalb der beabsichtigten 
Konzepte auch mit Vorhaben zur Barrierefreiheit zu füllen. Alleinige und seltene Ausnahmen von der 
permanenten Berücksichtigung der gesetzlich festgeschriebenen behindertenpolitischen Belange in den 
Auflagen aller Zuwendungen des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) gibt es 
im Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege. Mit Blick auf den demografischen Wandel in Branden-
burg und die aktuellen behindertenpolitischen Regelungen sind viele Kultureinrichtungen jedoch be-
strebt, mit geeigneten Maßnahmen und infrastrukturellen Investitionen den Kreis der Besuchenden kon-
stant zu halten bzw. möglichst noch zu erweitern. Zu solchen Investitionen zählten in letzter Zeit der 

                                                      
37 Die Maßnahmen zur Anpassung barrierefreien Wohnraumes finden sich im Handlungsfeld 3. 
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Einbau von Aufzügen, die Einführung neuer Besucherleitsysteme (inkl. Museums- und Parkführer mit 
Brailleschrift) und die Anschaffung spezifischer innovativer Besucher-Audioguides. Ausblickend wird 
auch über zusätzliche Anreize nachgedacht. Das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 
Landwirtschaft (MLUL) hat die aktuelle Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die 
Förderung des Natürlichen Erbes und des Umweltbewusstseins so verändert, dass bei einzelnen För-
dersäulen die Förderhöhe um 10 % höher liegt, wenn die Maßnahmen erkennbar über die gesetzlichen 
Vorgaben hinausgehend barrierefrei ausgestaltet sind.  
 
Im Baurecht wurden nicht nur die neuen DIN-Vorschriften 18040 in den Teilen 1-3 zur Barrierefreiheit 
implementiert, sondern auch die Änderung der Bauordnung vorbereitet und umgesetzt. Die neuen 
Normen gilt es nun mit Leben zu füllen. Damit wird sich die Zahl der barrierefreien Wohnungen in Bran-
denburg voraussichtlich weiter erhöhen. Dass diese Schritte Teilschritte auf einem nicht nur menschen-
rechtlich, sondern auch volkswirtschaftlich wichtigen Weg sind, zeigt die Studie „Potentialanalyse al-
tersgerechte Wohnungsanpassung“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Die Studie hat gezeigt, dass allein durch die 
Versorgung von pflegebedürftigen Menschen mit altersgerechten bzw. Barriere reduzierten Wohnun-
gen, öffentliche und private Haushalte bei den Pflege- und Unterbringungskosten entlastet werden kön-
nen. Insgesamt würde sich auf der Grundlage des angenommenen demografischen Wandels im Jahr 
2030 ein Gesamteinsparpotenzial von 7,5 Mrd. Euro ergeben. Vorgaben für die Privatwirtschaft werden 
deshalb weiterhin Bestandteil der fachlichen Diskussion bleiben. 
Neben der rechtlichen Normierung setzt das Land im Bereich des Baurechts auf eine umfassende 
Kommunikation. So wurden Aspekte der Barrierefreiheit bei Amtsleitertagungen der Kommunalbehör-
den, mit dem Landesbehindertenbeirat und den kommunalen Behindertenbeauftragten erörtert. Ferner 
fanden Schulungen zur Umsetzung der DIN-Normen statt. Dies wird fortgeführt. 
 
Städtebauförderung, nachhaltige Stadtentwicklung und Wettbewerbe: 
Mit der Städtebauförderung konnten die gewachsenen baulichen Strukturen der Städte und Gemeinden 
erhalten und unter Berücksichtigung demografischer Rahmenbedingungen zeitgemäß fortentwickelt 
werden. Sie hatte allein im Jahr 2014 ein Fördervolumen von über 41 Mio. Euro. Ziel einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung jeder Gemeinde muss es sein, die sozialen, demografischen, wirtschaftli-
chen und die Umwelt schützenden Anforderungen in ihrem Bereich miteinander in Einklang zu bringen 
und dabei die besonderen Anforderungen einzelner Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel von Men-
schen mit Behinderungen zu berücksichtigen. Zur noch umfassenderen Berücksichtigung der Barriere-
freiheit im öffentlichen Raum wurde im Bilanzzeitraum innerhalb der nationalen Städtebauförderung ein 
Dialog zur Umsetzung der Vorgaben der UN-Konvention begonnen. Als weiteres Ergebnis sind in die 
Fortschreibung der Städtebauförderungsrichtlinie die „Praxisregeln zur Barrierefreiheit“ aufgenom-
men worden. Ferner wurde im Rahmen der turnusmäßigen Gespräche zwischen MIL und Landesbehin-
dertenbeirat eine Übersicht der Förderstädte im jeweiligen Programmjahr vereinbart. Hierdurch werden 
die Beteiligungsmöglichkeiten vor Ort deutlich gestärkt.  
 
Im Rahmen der Richtlinie zur Nachhaltigen Stadtentwicklung konnten im Zeitraum von 2007 bis 2013 
mit Stand 31. Dezember 2013 in den Segmenten „Zuschuss-Kommunen“ und „Zuschuss für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU)“ insgesamt 430 Projekte mit einem Bewilligungsvolumen von 106,2 Mio. 
Euro gefördert werden. Der Anteil für kleine und mittlere Unternehmen betrug 309 Wohneinheiten mit 
einer Mittelbindung von 7,3 Mio. Euro. Auch in der künftigen Förderperiode wird die Schaffung von Bar-
rierefreiheit dabei ein wichtiges Thema sein – sie bleibt Fördervoraussetzung. Zudem sollen in dem 
Themenfeld „Infrastruktur und Umwelt“ modellhafte inklusive Bildungseinrichtungen unter Einbeziehung 
spezifischer sonderpädagogischer Bedarfe mit EU-Mitteln unterstützt werden, wie beispielsweise die 
Grundschule Wilhelm Gentz in Neuruppin. Als neue Maßnahme ist die Förderung aus dem Europäi-
schen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen der Richtlinie zur nachhaltigen Entwick-
lung von Stadt und Umland (NESUR) zu nennen. Einen Schwerpunkt bilden Vorhaben an inklusiven 
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Schulen und Vorhaben im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Aufwertung und Stabilisierung in den 
ausgewählten Stadt-Umland-Kooperationen. 
 
Der 4. Innenstadtwettbewerb „Innenstadt! Barrierefrei?“ wurde 2011 ausgelobt. Vier Beiträge der Städte 
Bernau, Dahme/Mark, Eberswalde und Rathenow wurden mit Preisgeldern gewürdigt. Darüber hinaus 
wurden drei weitere Anerkennungen vergeben. Die Beiträge des Innenstadtwettbewerbs lassen erken-
nen, dass die Städte beim Thema „Barrierefreie Gestaltung der Innenstadt“ auf dem richtigen Weg sind. 
Viele Städte können bereits auf eine längere Tradition bei der Entwicklung von Strategien und der Um-
setzung von Maßnahmen der Barrierefreiheit zurückblicken. Im Jahr 2013 wurde im Nachgang zum 
Wettbewerb eine Fachtagung zum Thema „Barrierefreie (Um-) Gestaltung Brandenburger Städte“ 
durchgeführt, in deren Rahmen u. a. Praxisbeispiele aus dem Innenstadtwettbewerb vorgestellt wurden. 
 
Für die Bewerbungen um die Landesgartenschau 2017 wurde die Barrierefreiheit zu einem Bewertungs-
kriterium gemacht. 
 
Mobilität und öffentlicher Personennahverkehr: 
Mit der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention soll allen Menschen von vornherein die gleichbe-
rechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden. Die Gesellschaft hat die Aufgabe, 
sich auf die Belange der Betroffenen einzustellen. Neben der eigentlichen Zielgruppe sind alle in ihrer 
Mobilität eingeschränkten Personen von der Thematik berührt. Dazu zählen Personen mit zeitweiligen 
Mobilitätseinschränkungen ebenso wie ältere Menschen und Kinder. Darüber hinaus bieten barrierefrei 
gestaltete Schienenpersonennahverkehr-Anlagen günstige Voraussetzungen für die Mitnahme von 
Fahrrädern und großem bzw. schwerem Gepäck und können somit einen Beitrag zur Erschließung zu-
sätzlicher Fahrgastpotenziale leisten.  
 
Durch die Änderungen des Personenbeförderungsrechts ist zum 1. Januar 2022 eine vollständige 
Barrierefreiheit der Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für motorisch und senso-
risch beeinträchtigte Menschen durch eine entsprechende Ausrichtung der Nahverkehrspläne unter 
Beteiligung von Beauftragten und Betroffenenvertretungen umzusetzen. Trotz vielfältiger Aktivitäten in 
der Vergangenheit ist das ÖPNV-Gesamtsystem im Sinne dieses Gesetzes im Land Brandenburg noch 
nicht durchgehend barrierefrei. Die barrierefreie Umgestaltung des öffentlichen Verkehrs in Branden-
burg muss deshalb perspektivisch zu einem allen Menschen gerecht werdenden Gesamtsystem im 
Sinne einer „barrierefreien Reisekette“ entwickelt werden. Die Maßnahmenstrategie hierfür hat das Mi-
nisterium für Infrastruktur und Landesplanung im Landesnahverkehrsplan 2013-2017 beschrieben, der 
unter dem Paradigma der Barrierefreiheit entsprechend fortzuschreiben ist.  
 
Für die Bereiche der Infrastruktur und der Fahrgastinformation bestehen durch verschiedene DIN-
Normen und Empfehlungen des Deutschen Behindertenrats Anforderungsprofile, aufgrund derer die 
konkreten Maßnahmen zu planen und auszuführen sind. Für Stationen ab 1.000 Reisende pro Tag 
realisiert die Deutsche Bahn AG derzeit den barrierefreien Zugang bei Umbauten oder Neubauten ent-
sprechend dem bundesdeutschen Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG). Das Land 
Brandenburg unterstützt – im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten und nach Prioritäten geordnet – 
auch die Herstellung der Barrierefreiheit bei Zugangsstellen mit weniger als 1.000 Ein- und Aussteigen-
den pro Tag. Zum barrierefreien Zugang zählt auch die passfähige Gestaltung der Bahnsteige entspre-
chend dem Bahnsteighöhenkonzept des Landes Brandenburg. Bei einer barrierefreien bahnsteigseiti-
gen Erreichbarkeit wird unabhängig von der vorhandenen Bahnsteighöhe der Terminus „stufenfreier 
Zugang“ verwendet. Eine barrierefreie Station ist somit per Definition auch immer stufenfrei. Im Land 
Brandenburg werden auf Strecken des Regionalverkehrs und der S-Bahn insgesamt 337 Stationen 
bedient. Davon sind 178 Stationen barrierefrei, zusätzlich 127 Stationen stufenfrei und 22 Stationen 
einseitig stufenfrei erreichbar. Mindestens 40 Stationen sind mit Aufzügen ausgerüstet. Für weitere rund 
50 Stationen ist mittelfristig der barrierefreie Ausbau vorgesehen. Die künftige Verbesserung der Barrie-
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refreiheit im Schienenpersonennahverkehr kann über verschiedene Förderkulissen realisiert werden: 
Die Richtlinie ÖPNV-Invest, die Rahmenrichtlinie des Ministeriums der Finanzen zur Umsetzung des 
Kommunalen Infrastrukturprogramms 2016-2019 (KIP) und das Zukunftsinvestitionsprogramm des 
Bundes (ZIP). Hiervon sollen in einem ersten Schritt für 10 Stationen die Barrierefreiheit im Rahmen des 
ZIP bis 2018 hergestellt werden. Der Ausbau der Barrierefreiheit von SPNV-Stationen liegt in der urei-
gensten Verantwortung des Anlageneigentümers. Das MIL fördert weiterhin auf Antrag den Ausbau der 
Barrierefreiheit. 
 
Beim Ausbau von Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes- und Landesstrasse wurden regelmäßig die 
Belange der Barrierefreiheit unter Beachtung verkehrlicher, städtebaulicher und gestalterischer Aspekte 
berücksichtigt. Das Ziel der Verkehrsraumgestaltung war dabei, dass unabhängig von einer Mobilitäts-
einschränkung die Teilhabe am öffentlichen Leben ohne besondere Erschwernisse ermöglicht wird. Die 
Berücksichtigung von Belangen zur Barrierefreiheit erfolgt im Rahmen der gängigen Regelwerke der 
Straßenplanung, des Bedarfes und der verfügbaren Haushaltsmittel. Der Ausbau von Ortsdurchfahrten 
muss hierbei als Gemeinschaftsaufgabe erfolgen, da Maßnahmen außerhalb der Fahrbahn nur gemein-
sam mit dem zuständigen Baulastträger für die Seitenbereiche (Kommunen) durchgesetzt werden kön-
nen. Dabei stellt die Umsetzung der Barrierefreiheit in Ortsdurchfahrten besondere Anforderungen an 
die Planung, da hier verschiedene Interessenlagen berücksichtigt werden müssen. Mit einer funktiona-
len Gestaltung der Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Ansprüche von mobilitätseingeschränk-
ten Personen und einer Organisation des Verkehrs kann ein sicheres Miteinander aller Verkehrsteil-
nehmer erreicht werden.   
Kommunikation und Information: 
Allzu oft wird unter Barrierefreiheit nur die bauliche Gestaltung für Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen verstanden. Barrierefreiheit umfasst deutlich mehr, etwa die Ebene von Kommunikation und 
Information und andere Beeinträchtigungen wie Sinnesbehinderungen. Damit verbunden ist beispiels-
weise die Übersetzung in Gebärdensprache für gehörlose Menschen oder die Übersetzung von alltags-
sprachlichen oder fachsprachlichen Informationen in Leichte Sprache für Menschen mit Lernschwierig-
keiten und andere Gruppen von Nutzenden, wie jene mit wenig Deutschkenntnissen.  
 
Gute Beispiele für barrierefreie Informationen lieferte in den letzten Jahren das Landesamt für Soziales 
und Versorgung (LASV) mit einer Vielzahl von barrierefreien Broschüren und seinem Internetangebot. 
Das MASGF hat 2016 ebenfalls verschiedene barrierefreie Broschüren herausgegeben sowie sein In-
ternetangebot in Leichter Sprache und eine Gebärdensprache erweitert. Auch die anderen Ressorts 
setzen sich mit dem Maßnahmenpaket 2.0 zum Ziel, ihre Internetseiten entsprechend auszubauen. Im 
Bereich der Polizeiarbeit sind nunmehr bei der „Internetwache“ (www.internetwache.brandenburg.de) 
Gebärdensprachenvideos abrufbar. Zudem wird ein Screenreader für Menschen mit Sehbehinderung in 
die Internetwache eingebunden. Die Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg prüft 
die Barrierefreiheit bei Fördermaßnahmen, welche aus dem Europäischen Fonds für Regionale Ent-
wicklung (EFRE) realisiert werden, zum Aufbau einer regionalen Geodateninfrastruktur. Zukünftig sollen 
der Bevölkerung zudem ausgewählte Inhalte des Dienstleistungsportals www.service.brandenburg.de 
schrittweise in Leichter Sprache angeboten werden. Die Vielzahl an Beispielen zeigt, wie barrierefreie 
Information und Kommunikation in Verwaltung gestaltet werden kann. Gleichzeitig bleibt es aber eine 
kontinuierliche Aufgabe der Landesregierung, auf eine flächendeckende Barrierefreiheit hinzuwirken. 
Bei der Gestaltung der Internetseiten sowie bei Veranstaltungen der Ministerien wird künftig nachhaltig 
die Barrierefreiheit als Maßstab angelegt. 
 
Derzeit werden die europarechtlichen und landesrechtlichen Regelungen zur Informationstechnik von 
staatlichen Stellen angepasst. Die Landesregierung wird in diesem Zuge die Brandenburgische-
Informationstechnik-Verordnung (BbgBITV), welche 2004 in Kraft getreten ist, überprüfen und an-
passen. Die Implementierung der weiterentwickelten Norm betrifft alle Landesbehörden und wird vom 
Innen- und vom Sozialministerium begleitet. 
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Die Programmgestaltung des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) konnte in den vergangenen Jahren 
in intensiver Zusammenarbeit mit dem Landesbehindertenbeirat (LBB) und dem Landesbeauftragten für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen barrierefrei weiterentwickelt werden. So wurde bei-
spielsweise in verschiedenen Inklusionsworkshops Moderatorinnen und Moderatoren zum sprachlichen 
Umgang und zur Berichterstattung über Menschen mit Behinderung geschult. Im Rahmen des EU-
Projektes „HBB4ALL“ (1.12.2014 – 28.02.2017) arbeitet der rbb unterstützt durch den LBB an der Wei-
terentwicklung technischer Möglichkeiten, um das Fernsehen barrierefreier zu gestalten. Das betrifft die 
Untertitelung auch für neue Medien (PC, Smart-TV, mobile Geräte) sowie die bessere Sprachverständ-
lichkeit im Fernsehen für schwerhörige Menschen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit soll fortgesetzt 
werden. 
 
Land als Arbeitgeber: 
Parallel setzt sich das Land in seiner Verantwortung als großer Arbeitgeber für die Herstellung und Ein-
haltung von baulicher, sächlicher und kommunikativer Barrierefreiheit ein. Im Geschäftsbereich 
des Innenministeriums werden gegenwärtig mehrere Projekte erarbeitet, die für die Beschäftigten des 
Landes und ihrem barrierefreien Zugang relevant sind, wie das Projekt „Barrierefreies EL.DOK“ im 
Rahmen der Weiterentwicklung von EL.DOK (elektronisches Dokumentenmanagement- und Vorgangs-
bearbeitungssystem). 
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D) Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld „Barrierefreiheit - Bauen, Mobilität, Kommunikation, Information“ bis zum Jahr 2021 
 
Nr. Titel/Artikelbezug UN-BRK Ziel bis 2021  Teilziele/Vorgehen/Abrechenbarkeit Zuständigkeit Laufzeit Finanzierung  

 

Barrierefreiheit von Gebäuden, Liegenschaften und Beschaffungen des Landes sowie Verwendung von Zuwendungsmitteln 

1 Erneuerung der Telefonanlage im MWE 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Im Zuge der Erneuerung der 
Telefonanlage ist die Nutzung 
durch Beschäftigte mit Hörbeein-
trächtigung gewährleistet 

Im Rahmen der Umstellung der Tele-
fonanlage auf „Voice over IP-Telefonie“ 
wird ein Interessenkreis organisiert, 
welcher die Möglichkeiten zur optima-
len Nutzung des Telefons für Bediens-
tete mit verminderter Hörfähigkeit erar-
beitet und für die Umsetzung sorgt 
 

MWE 2016 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

2 Erneuerung der Drucktechnik im MWE 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Im Zuge der Erneuerung der 
Drucktechnik ist durch systemati-
sche und individuelle Lösungen 
die Nutzung durch Beschäftigte 
mit Behinderungen gewährleistet 

Im Rahmen einer neu erarbeiteten 
Konzeption der Drucktechnik/des 
Druckmanagements wird den Belangen 
von Menschen mit Behinderungen ein 
hoher Stellenwert beigelegt(z. B. Behalt 
von Arbeitsplatzdruckern bei Gehbe-
hinderung) 
   

MWE 2016 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

3 Bindung von Landesmitteln an das Kri-
terium der Barrierefreiheit für Infrastruk-
tur, Produkte und Dienstleistungen 
(Allgemeine Vorschriften UN-BRK)  

 
Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Unterstützung bei der Umsetzung Handreichung für Bewilligungsbehör-
den, wie die Bindung von Zuwen-
dungsmitteln an das Kriterium Barriere-
freiheit in der Bewilligungspraxis umge-
setzt werden kann  

BLMB 2017 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

Förderung Barrierefreier Städtebau und ländlicher Raum 

4 Nationale Städtebauförderung 
(Art. 9 UN-BRK Zugänglichkeit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Die Belange von Menschen mit 
Behinderungen in den Förderpro-
grammen der nationalen Städte-
bauförderung in den entspre-
chenden Förderkulissen sind 
berücksichtigt 
 

Anstoß und Abwicklung der einzelnen 
Maßnahmen erfolgt durch die Kommu-
nen (kommunale Selbstverwaltung, 
Subsidiaritätsprinzip) und im Rahmen 
der Städtebauförderrichtlinie des Lan-
des Brandenburg 

MIL 
 
Einbezogen: 
Kommunen 

kontinuier-
lich 

Bund/Land/ 
Kommune im 
Rahmen ver-
fügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

5 EFRE-Förderung im Rahmen der Richtli-
nie zur nachhaltigen Entwicklung von 
Stadt und Umland (NESUR) 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Die Chancengleichheit und Nicht-
Diskriminierung, einschließlich 
der Gewährleistung der Zugäng-
lichkeit für Menschen mit Behin-
derungen als übergreifendes Ziel 
der EU-Förderung und Umset-
zung der landesspezifischen 

Einen Schwerpunkt bilden Vorhaben an 
inklusiven Schulen und Vorhaben im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen 
Aufwertung und Stabilisierung in den 
ausgewählten Stadt-Umland-
Kooperationen 

MIL 
 
Einbezogen: 
Kommunen 

2014-2020 EU/Land/ 
Kommune 



63 
 

Prinzipien und Strategien, ist 
gewährleistet. Verbesserungen 
gegenüber dem Ausgangsstand 
2016 sind realisiert.  
 

6 Sensibilisierung von Entscheidungstra-
genden in den Kommunen  
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: S – Sensibilisierung und 
Beratung 

Informationen zur Sensibilisierung 
von Entscheidungsträgern wer-
den bereitgestellt 

Online-Handreichung für Interessierte, 
was unter Barrierefreiheit verstanden 
wird und welche Umsetzungsschritte 
angegangen werden können  

BLMB in Zu-
sammenarbeit 
mit den Res-
sorts mit För-
dermaßnah-
men 

2017 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

Barrierefreie Mobilität 

7 Förderung des barrierefreien Umbaus 
von SPNV-Haltepunkten in Umsetzung 
der Richtlinie zur Förderung von Investi-
tionen für den Öffentlichen Personen-
nahverkehr im Land Brandenburg (RiLi 
ÖPNV-Invest), der Rahmenrichtlinie zur 
Umsetzung des Kommunalen Infrastruk-
turprogramms 2016-2019 (KIP) und des 
Zukunftsinvestitionsprogramms des 
Bundes (ZIP) 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Die Barrierefreiheit im Schienen-
personennahverkehr ist gegen-
über dem Ausgangsstand 2016 
verbessert. 

Der Ausbau der Barrierefreiheit von 
SPNV-Stationen liegt in der ureigensten 
Verantwortung des Anlageneigentü-
mers. Das MIL fördert weiterhin auf 
Antrag den Ausbau der Barrierefreiheit. 

MIL, MIK 
 
Einbezogen: 
DB Station & 
Service AG, 
Kommunen 

2016, 
jährliche 
Fort-
schreibung 
entspre-
chend HH-
Plan 
 

Jahrespro-
gramm 
ÖPNV-
Investitionen 
2011, teilwei-
se aus EFRE-
Mitteln 

8 Neuausschreibung von SPNV-Leistung-
en im Rahmen der Umsetzung der Richt-
linie zur Förderung von Investitionen für 
den Öffentlichen Personennahverkehr 
im Land Brandenburg (RiLi ÖPNV-
Invest) 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Die Barrierefreiheit im Schienen-
personennahverkehr ist gegen-
über dem Ausgangsstand 2016 
verbessert. 

Fahrzeuganforderungen sind auf die 
Belange von Menschen mit Körper- 
und/oder Sinnesbehinderungen abzu-
stimmen 

MIL  
 
 

jährlich 
fortlaufend 
 

Jährlich im 
Zuge der 
Aufgabenträ-
gerschaft des 
Landes für 
den SPNV 
 

9 Verbesserung der Barrierefreiheit im 
Schienenpersonennahverkehr 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Die Mittelvergabe zur Förderung 
des Schienenpersonennahver-
kehrs ist konsequent an die  
Barrierefreiheit gebunden. 

Grundsätzliche Beteiligung des Lan-
desbehindertenbeirats Brandenburg bei 
Angelegenheiten von Förderrichtlinien 
Beteiligung der örtlichen Behinderten-
beauftragten bei zu fördernden Bau-
maßnahmen  

MIL 
 
Einbezogen: 
Landesbehin-
dertenbeirat, 
kommunale 
Behinderten-
beauftragte 

jährlich 
fortlaufend 

Jahrespro-
gramm 
ÖPNV-
Investitionen 
2011, teilwei-
se aus EFRE-
Mitteln 
 

http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.414462.de#KIP
http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.414462.de#KIP
http://www.mdf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.414462.de#KIP
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10 Barrierefreie Gestaltung von Ortsdurch-
fahrten im Zuge von Bundes- und Lan-
desstraßen 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 
Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Die Verkehrsverhältnisse sind im 
Sinne einer barrierefreien Gestal-
tung gegenüber dem Ausgangs-
stand 2016 verbessert. 

Der Ausbau der Ortsdurchfahrten im 
Zuge von Bundes- und Landesstraße 
erfolgt im Rahmen der Planungs- und 
Bauprogramme des Landesbetriebes 
Straßenwesen. Die Berücksichtigung 
der Barrierefreiheit erfolgt unter Beach-
tung der gängigen Regelwerke und in 
Abstimmung mit den Behindertenver-
bänden Vor-Ort.  

MIL 
 
Einbezogen: 
Kommunen 

fortlaufend Im Rahmen 
der zur Verfü-
gung stehen-
den Haus-
haltsmittel 

Barrierefreie Kommunikation und Information  

11 Barrierefreie Veranstaltungen der  
Ministerien und nachgeordneten Lan-
desbehörden 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Die Veranstaltungen der Ministe-
rien und nachgeordneten Lan-
desbehörden werden barrierefrei 
durchgeführt. 

Veranstaltungen der Ministerien und 
nachgeordneten Landesbehörden wer-
den in barrierefreien Räumlichkeiten 
geplant. Besondere Bedarfe, wie Ge-
bärdendolmetschung, Hörschleife und  
Leichte Sprache werden abgefragt und 
berücksichtigt. 
 

alle Ressorts, 
nachgeordnete 
Landesbehör-
den  

fortlaufend Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

12 Weiterentwicklung der Brandenburgi-
schen Barrierefreie-Informationstechnik-
Verordnung - BbgBITV" 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Die Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über 
den barrierefreien Zugang zu 
Webseiten des öffentlichen Sek-
tors (Richtlinie über den barriere-
freien Webzugang) ist umgesetzt. 

1. Novellierung der BbgBITV in Umset-
zung der RL über den barrierefreien 
Webzugang 
 
2. Erarbeitung einer Handreichung zur 
Umsetzung der neuen BbgBITV 

MASGF, MIK 
alle Ressorts 
 
 
Einbezogen: 
Brandenburgi-
scher IT-
Dienstleister 

Ab 2018/ 
2019 
 
 
2019 

Zu 1. Keine 
zusätzlichen 
Kosten 
 
Zu 2. Im 
Rahmen ver-
fügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

13 Barrierefreie Internetseiten der Ministe-
rien nach der Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung 2.0 
(BITV 2.0) 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Die Internetseiten der Ministerien 
sind gemäß der BITV 2.0 barrie-
refrei gestaltet. 

1. Anwendung der Barrierefreie-
Informationstechnik-Verordnung 2.0 für 
Internetseiten der Ministerien – u.a. 
Einsatz von Gebärdensprachvideos 
und Übersetzung in Leichter Sprache 
zur Zusammenfassung des Internetan-
gebotes 
 
2. Weiterentwicklung des Basisangebo-
tes an Informationen in Gebärdenspra-
che und Leichter Sprache 
 

alle Ressorts 2016-2018 Zu 1. 
Ca. 4.000 € je 
Ressort 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

14 Fortführung von „Handicap und Steu-
ern“, einer Broschüre zu Steuererleich-
terungen für Menschen mit Behinderun-

Die Broschüre „Handicap und 
Steuern“ ist aktualisiert und neu 
aufgelegt. 

Im Jahr 2014 ist die Broschüre „Handi-
cap und Steuern“ neu erschienen. Die 
Broschüre wird nach Möglichkeit aktua-

MdF 2014 - 
2019 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
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gen 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

lisiert und neu aufgelegt.   tel des MdF 

15 Veröffentlichungen von Publikationen 
des MdF nach Möglichkeit in „Leichte 
Sprache“ übersetzen 
(Art. 9 UN-BRK Barrierefreiheit) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 
 

Veröffentlichungen des MdF sind 
in einfacher, klarer und verständ-
licher Sprache formuliert. Über-
setzungen in Leichte Sprache 
werden geprüft.  

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des MdF achtet darauf, dass Veröffent-
lichungen des Hauses in möglichst 
einfacher, klarer und verständlicher 
Sprache gehalten sind. Dieses fortlau-
fende Ziel wird besonders angewandt 
bei den Broschüren der Kinderleicht-
Reihe. In dieser Reihe werden finanz-
politische Themen in einfacher, ver-
ständlicher Sprache für Schülerinnen 
und Schüler erläutert. Eine Broschüre 
nach dem Konzept der „Leichten Spra-
che“ ist noch nicht erschienen, dies 
wird geprüft. 

MdF 2014 - 
2019 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel des MdF 

Barrierefreiheit im Bereich Verbraucherschutz 

16 Verbesserung der Barrierefreitheit in 
den Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Brandenburg e. V. 
(Art. 9 „Barrierefreiheit“) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Der Zugang zu den Beratungs-
stellen der Verbraucherzentrale 
Brandenburg e. V. für Menschen 
mit Hörbehinderung ist verbes-
sert. 
 
Bauliche Maßnahmen zur Ver-
besserung der Barrierefreiheit von 
Beratungsstellen der Verbrau-
cherzentrale sind umgesetzt. 

Beratung von hörbehinderten Men-
schen mit Hilfe von Gebärdenspra-
chendolmetschern/innen  
 
 
 
Verbesserung der Barrierefreiheit in 
den Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. 
bei bestehenden 
Anmietungen sowie insbesondere bei 
Neuanmietungen 
Teilziel - Zusammenlegung der Bera-
tungsstelle und des deutsch-polnischen 
Verbraucherinformationszentrums (VIZ) 
in Frankfurt/Oder 

MdJEV 
 
Einbezogen: 
Verbraucher-
zentrale Bran-
denburg e. V. 

fortlaufend  
 
 
 
 
 
fortlaufend 

ca. 30.000 €  
 
 
 
 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
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3.5 Handlungsfeld: Gesundheitliche Versorgung und Pflege 
 
A) UN-BRK und teilhabepolitische Vision 
 
Der Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) regelt das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund einer 
Behinderung. Menschen mit Behinderungen ist der Zugang zu geschlechtsspezifischen Gesundheits-
diensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, zu gewährleisten. Artikel 17 UN-BRK regelt den 
Schutz der Unversehrtheit der Person. Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit ande-
ren das Recht auf Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit. Gemäß Artikel 9 UN-
BRK, in welchem die Zugänglichkeit geregelt ist, sollen Zugangshindernisse und Barrieren festgestellt 
und beseitigt werden.  
 
Der UN-Ausschuss empfiehlt in seinen Abschließenden Bemerkungen zur Staatenprüfung vom April 
2015 Pläne für die Zugänglichkeit von Gesundheitsdiensten – einschließlich Diensten für Flüchtlinge – 
zu erarbeiten und umzusetzen sowie entsprechende Mittel bereitzustellen für die rechtebasierte Aus- 
und Fortbildung von Gesundheitsfachkräften, die Kommunikation, die Information, die Achtung der 
freien, informierten Einwilligung des Einzelnen und für Hilfsmittel nach universellem Design.  
 
Als Vision für das Land Brandenburg heißt das:  
Die Patientinnen- und Patientenrechte sind gestärkt. Menschen mit Behinderungen oder mit Pflegebe-
darf können wohnortnah Angebote gesundheitlicher Versorgung nutzen wie jede andere Person auch. 
Die gesundheitliche Versorgung für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und Mehrfachbehinde-
rungen ist entsprechend den spezifischen Bedarfen gesichert. Gesundheitliche Versorgungsangebote 
und Hilfsmittel entsprechen dem universellen Design.  
 
 
B) Grundsatzziele 
 
Alle Schwerpunkte liegen unter dem Fokus der Stärkung der Patientenrechte. Dabei geht es um die 
Durchsetzung legitimer Ansprüche, um Information, Kommunikation, Beratung und Achtung der freien, 
informierten Einwilligung des Einzelnen als informierte Zustimmung/Entscheidung. Mit dem Behinder-
tenpolitischen Maßnahmenpaket werden Grundsatzziele festgelegt, um die gesundheitliche Versorgung 
auch für Menschen mit Behinderungen weiter zu verbessern: 

 

 Stärkung der Patientenrechte  

 Verbesserung des barrierefreien Zugangs zu allen Gesundheitsdiensten und Einrichtungen der 
gesundheitlichen Versorgung  

 Bestandsaufnahme der Bildung von medizinischen Behandlungszentren, um gesundheitliche 
Versorgung der Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung oder schweren Mehrfachbehinderun-
gen nachhaltig zu verbessern 

 Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Zusammenhang mit der nachhaltigen Verbes-
serung der Versorgung von Menschen mit Behinderungen 

 Langfristige Sicherung der pflegerischen Versorgung für Menschen mit Behinderungen 
 
 
C) Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes 2011 im Jahr 2016 und Herausforderungen  
 
Stärkung der Patientenrechte 
Die Stärkung der Patientenrechte ist ein zentrales Anliegen der Gesundheitspolitik. Mit dem am 26. 
Februar 2013 in Kraft getretenen Patientenrechtegesetz wurden die Rechte und Pflichten der Patientin-



67 
 

nen und Patienten im Behandlungsverhältnis erstmalig zusammenfassend geregelt. Bei Behandlung, 
Pflege, Rehabilitation und Prävention ist die Würde und Integrität als Patient zu achten, das Selbstbe-
stimmungsrecht und Recht auf Privatsphäre zu respektieren.38 
 
Mit dem Ziel der „Stärkung der Patientenrechte in der psychiatrischen Versorgung im Land Branden-
burg“ wurde durch das MASGF ein Projekt initiiert, das neben der Vernetzung auf kommunaler Ebene 
zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen auch die 
Unterstützung und Qualifizierung der Mitglieder der Besuchskommissionen nach dem brandenburgi-
schen Psychisch-Kranken-Gesetz zur Stärkung der Patientenrechte zum Inhalt hat. Im Ergebnis sollen 
weiterer Handlungsbedarfe in Bezug auf die Umsetzung der Stärkung der Patientenrechte sondiert und 
erfasst werden. Die Mitglieder der Besuchskommissionen sollen im Rahmen von Fach- und Fortbil-
dungsveranstaltungen sowie Treffen der Sprecherinnen und Sprecher der Besuchskommissionen un-
terstützt und qualifiziert werden.  
 
Die Maßnahme dient der Verbesserung der Versorgung von Menschen mit schweren psychischen Er-
krankungen, insbesondere durch die Verbesserung der Zusammenarbeit und Vernetzung der verschie-
denen Leistungs- und Kostenträger. Zudem wird die Handlungssicherheit der Akteurinnen und Akteure 
in der psychiatrischen Versorgung vor allem im Hinblick auf die Umsetzung der Stärkung der Patienten-
rechte gefördert. 
 
Gesundheitliche Prävention für Kinder mit Behinderungen  
Alle Kinder im Alter vom 30. bis 42. Lebensmonat werden zur Prävention und Früherkennung von 
Krankheiten, Entwicklungsstörungen und Behinderungen durch den Kinder- und Jugendgesundheits-
dienst (KJGD) kinderärztlich untersucht. Ziel der Untersuchung ist es, so früh wie möglich gesundheitli-
che Beeinträchtigungen zu erkennen und differenzierte Empfehlungen zu Fördermaßnahmen und zu 
weiteren diagnostischen und therapeutischen Schritten zu geben. Denn dieser Zeitraum ist in der kindli-
chen Entwicklung eine wichtige Phase im Hinblick auf die Früherkennung von Entwicklungsstörungen, 
Behinderungen und drohenden Behinderungen, so dass Fördermaßnahmen in dieser Lebensphase 
meist erfolgreich wirken. Durch das eingerichtete Controlling werden Kinder mit auffälligen Befunden 
weiter durch den KJGD betreut. So wurden im Jahr 2014 insgesamt 72,5 % der Kinder in diesem Le-
bensalter vom KJGD untersucht. Dabei wurden bei 29 % der Kinder medizinisch relevante Befunde 
festgestellt, wobei es sich bei 40 % um Erstdiagnosen handelte. 
 
Auch das Zentrale Einladungs- und Rückmeldewesen (ZER) dient der gesundheitlichen Prävention 
für Kinder mit Behinderungen: Alle Kinder werden zu den altersentsprechenden Früherkennungsunter-
suchungen von der Zentralen Stelle beim Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Ge-
sundheit eingeladen. Eine externe Evaluierung hat gezeigt, dass das ZER die Teilnahmerate an den 
altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchungen steigern konnte. Insbesondere Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien profitieren vom ZER. Auch wurde deutlich, dass ein enger Zusammenhang zu 
den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen besteht. Kinder, die bei der altersent-
sprechenden Früherkennungsuntersuchung gewesen sind, hatten einen besseren Impfschutz. 
 
Sowohl die kinderärztliche Untersuchung als auch das Zentrale Einladungs- und Rückmeldewesen zu 
den Früherkennungsuntersuchungen wurden 2008 im Brandenburgischen Gesundheitsdienstgesetz 
(BbgGDG) festgeschrieben und sind daher als gesetzliche Aufgaben dauerhaft auszuführen. 
 
Allen Neugeborenen in Deutschland ist ein Neugeborenen-Hörscreening anzubieten. Ziel im Land 
Brandenburg ist es, möglichst alle Neugeborenen zu erreichen. Damit sollen Kinder mit einer angebore-

                                                      
38 Bundesministerium für Gesundheit, Patientenrechte, 
http://www.bmg.bund.de/themen/praevention/patientenrechte/patientenrechte.html, Aufruf vom 21.03.2016 

http://www.bmg.bund.de/themen/praevention/patientenrechte/patientenrechte.html
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nen Hörstörung frühzeitig identifiziert und entsprechende Hilfen zur Vermeidung irreversibler Folge-
schäden rechtzeitig eingeleitet werden. Neben dem Tracking im Neugeborenen-Hörscreening durch die 
Charité Berlin als Screeningzentrale für das Land Brandenburg wurde ein Modellprojekt „Regionale 
Koordinierungsstelle für das universelle Neugeborenen-Hörscreening“ mit dem Oberlinhaus in Potsdam 
und dem Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus entwickelt. Hiermit soll neben der möglichst vollständigen Teil-
nahme an dieser Früherkennungsuntersuchung auch die frühzeitige Einleitung und Nachverfolgung von 
notwendigen Maßnahmen für Kinder mit auffälligen Befunden dauerhaft sichergestellt werden. 
 
Gesundheitliche Selbsthilfe 
Die Landesregierung Brandenburg hat es sich zum Ziel gesetzt, die gesundheitliche Selbsthilfe zu för-
dern und die Strukturen der Selbsthilfe weiterzuentwickeln. Zudem sollen die gesundheitliche Versor-
gung und die Integration und Selbstbestimmung chronisch kranker Menschen verbessert werden. So-
ziale Isolation soll vermieden und die Informationslage über chronische Erkrankungen und die Versor-
gungsstrukturen verbessert werden. Hierzu werden Selbsthilfevereine und -verbände, in denen sich 
Menschen mit neurologischen Erkrankungen, Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen organi-
sieren, jährlich gefördert. Um die Effizienz der eingesetzten Mittel weiter zu erhöhen, werden seit 2015 
Projektförderungen nach neuen Fördergrundsätzen gewährt. Damit soll ein Beitrag zur Sicherung der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geleistet werden. Die Förderung der gesundheitlichen Selbsthilfe 
wird als Daueraufgabe angesehen. Jährlich werden Fördermittel, welche als freiwillige Leistungen des 
Landes die pflichtige Förderung der gesetzlichen Krankenkassen ergänzen, als Projektförderung in 
Form von Fehlbedarfsfinanzierungen ausgereicht. Die Landesregierung unterstützt Selbsthilfeorganisa-
tionen im Rahmen der Förderung der Selbsthilfe und der Angehörigenarbeit einschließlich der Kinder 
psychisch kranker Eltern. 
 
Qualifizierung und Fortbildung 
Im Rahmen der Qualifizierung in den Bereichen stationäre Krankenhaus- und Reha-
Aufenthalte/ambulante Versorgung wurde die Bewusstseinsbildung beim Personal durch geeignete 
Fortbildungsangebote unterstützt. Es gibt regelmäßige Fortbildungsangebote zum Thema „Zahnärztli-
che Betreuung von Patientinnen und Patienten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung“. Kooperati-
onsverträge zwischen Zahnärzten und Behinderten- und Pflegeeinrichtungen sind seit 2014 ausdrück-
lich gesetzlich möglich. Dabei verpflichten sich die Einrichtungen zu einer regelmäßigen Fortbildung des 
Personals zur Mundgesundheit bzw. die Zahnärzte zu regelmäßigen Untersuchungen der Bewohner-
schaft. Seit 2013 gibt es neue Abrechnungspositionen in der vertragszahnärztlichen Versorgung, die die 
aufsuchende Betreuung von Zahnärzten besser honorieren. Die Landesärztekammer Brandenburg hat 
sich dem Thema der Bewusstseinsbildung beim ärztlichen Personal zum Umgang mit Menschen mit 
Behinderungen gewidmet. So ist dieses Thema bereits in den laufenden Fortbildungsveranstaltungen 
integriert und wird auch in den zukünftigen Veranstaltungen berücksichtigt werden. 
 
Die Ausbildungen in den 17 Gesundheitsfachberufen (ohne Altenpflege und Altenpflegehilfe) sind 
bundesrechtlich geregelt und die Curricula der 42 staatlich anerkannten Ausbildungsstätten in Branden-
burg (ohne Altenpflege und Altenpflegehilfe) müssen den bundesrechtlich geregelten Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnungen entsprechen. Für die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeausbildung gibt es 
in Brandenburg einen landeseinheitlichen Rahmenlehr- und Ausbildungsplan mit empfehlender Wir-
kung, der auf der Grundlage der bundesrechtlich geregelten Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen 
entwickelt wurde. Dieser enthält verschiedene Inhalte zum Thema „Behinderung“ und „Umgang mit 
Sinnesbehinderungen“, wie beispielsweise: 
 

 Grundlagen der Betreuung von Menschen mit Behinderungen 

 Besonderheiten der Pflege bei Menschen mit Behinderungen 

 Rehabilitation bei kognitiver und körperlicher Behinderungen sowie Sinnesbehinderungen 

 Schwerbehindertenrecht. 
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Barrierefreiheit und Zugänglichkeit  
Ein besonderes Augenmerk lag in der Verbesserung des barrierefreien Zugangs zu Arztpraxen. Be-
stehende Förderprogramme wurden gezielt genutzt, um Arztpraxen im Bestand nach Standards umzu-
rüsten, die die Zugänglichkeit und Inanspruchnahme des Versorgungsangebots erlaubt. Die Verbesse-
rung des barrierefreien Zugangs zu Arztpraxen ist im Bedarfsplan 2013 für den Bereich der kassenärzt-
lichen Vereinigung Brandenburg explizites Planungsthema geworden. Insbesondere im Rahmen der 
Niederlassungsberatung und im Auswahlverfahren bei der Bewerbung um Vertragsarztsitze fanden und 
finden die Vorgaben zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der ambu-
lanten vertragsärztlichen Versorgung besondere Beachtung. 
 
Barrierefreie Zugänglichkeit zu den gesundheitlichen Versorgungsangeboten ist weiterhin eine zentrale 
Herausforderung.  
 
Stationäre Versorgung in Krankenhäusern, pflegerische Versorgung  
Schwerpunkte des Behindertenpolitischen Maßnahmenpaketes 2.0 sind die Erstellung einer Bestands-
aufnahme der baulichen Barrierefreiheit in den Brandenburger Krankenhäusern, der Dialog zwischen 
Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg und Landesbehindertenbeirat Brandenburg zur Behand-
lung von Menschen mit Behinderungen als Patienten in Krankenhäusern sowie die Erstellung von ge-
eigneten Arbeitsmaterialien für die Beschäftigten in den Krankenhäusern. Durch die Transparenz des 
IST-Standes der baulichen Barrierefreiheit in den Brandenburger Krankenhäusern, den gemeinsamen 
Dialog, in welchen neben der Behandlung der Ergebnisse des Partizipationsprozesses auch auf gute 
Praxisbeispiele und regionale Initiativen geschaut wird sowie die Erstellung von Checklisten, in welchen 
einzelne Aspekte im Umgang mit Menschen mit Behinderungen als Patientinnen und Patienten in Kran-
kenhäusern systematisiert werden, soll die stationäre Versorgung von Menschen mit Behinderungen 
weiter nachhaltig verbessert werden. 
 
Pflegerische Versorgung 
Fast ein Viertel der Menschen mit Behinderungen ist zugleich pflegebedürftig. Die Bewältigung dieser 
Pflegebedürftigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für ihre Teilhabe. Die 2014 veröffentlichte „Bran-
denburger Fachkräftestudie Pflege“ hat den demografisch bedingten Handlungsdruck für die pflegeri-
sche Versorgung deutlich gemacht, aber auch Handlungsempfehlungen aufgezeigt. Schwerpunkte der 
auf dieser Basis entwickelten Pflegeoffensive des Landes sind: 

 die Unterstützung pflegender Angehöriger durch Beratung, Schulung und Entlastung sowie die 
Erleichterung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, 

 Angebote für lokale professionelle und ehrenamtliche Akteure bezüglich Beratung, Fachaus-
tausch und praktischer Hilfestellung bei der alternsgerechten Gestaltung der Sozialräume, 

 die Verbesserung der Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Pflege sowie des qualifikati-
onsgerechten Einsatzes der Pflegefachkräfte. 

 
Ausgehend hiervon sind als zentrale Maßnahmen der Pflegeoffensive entwickelt worden: 

 Modellprojekt „Fachstelle Altern und Pflege im Quartier“ 

 Kompetenzzentrum Demenz für das Land Brandenburg 

 Modellprojekt „Innovative Personaleinsatz- und Personalentwicklungskonzepte“ 

 Erarbeitung von Pflegedossiers für alle Landkreise / kreisfreien Städte und das Land Branden-
burg 

 
Nicht alle Menschen mit Behinderungen sind pflegebedürftig, aber alle pflegebedürftigen Menschen sind 
zugleich Menschen mit Behinderungen. Die Pflegeoffensive des Landes ist damit ein Beitrag zur Ver-
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besserung der Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und konzeptionell verschränkt 
mit dem Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket.  
 
Das größte Vorhaben der Pflegeoffensive ist das Modellprojekt „Fachstelle Altern und Pflege im 
Quartier“. Seine Überschneidung mit modernen Ansätzen der Behindertenpolitik ist groß. Das Land 
geht davon aus, dass ganz entscheidende Rahmenbedingungen für die Lebenssituation von unterstüt-
zungs- und pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen nicht durch die Pflegeversicherung 
oder die Eingliederungshilfe, sondern in der Gemeinde, im angestammten Sozialraum gestaltet werden. 
Eine nachhaltige Pflegepolitik geht daher weit über die pflegerische Versorgung im engen Sinne hinaus. 
Pflege ist –wie die Inklusion von Menschen mit Behinderungen- eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.  
 
Es bestehen hohe Potentiale zur Prävention, die bisher noch nicht hinreichend genug genutzt werden. 
Einsamkeit sowie körperliche und geistige Inaktivität sind relevante Risikofaktoren für das Entstehen 
und Fortschreiten von Pflegebedarf sowie dessen unzureichender Bewältigung. Um älteren und 
pflegebedürftigen Menschen Selbstständigkeit und Teilhabe zu ermöglichen, bedarf es dort, wo sie 
wohnen, einer alternsgerechten Infrastruktur. Es bedarf alternsgerechten Wohnraums und eines 
altengerecht gestalteten Wohnumfelds. Es bedarf Möglichkeiten zu Kontakten und Begegnungen, 
Alltagshilfen und Unterstützung im Haushalt. Angebote zur Mobilität und Kultur sind von zentraler 
Bedeutung. Eine alternsgerechte Infrastruktur trägt nachweislich zur Verringerung von Pflegebedarf bei.  

 
Kommunen verfügen über vielfältige Möglichkeiten, sowohl ihre eigenen Leistungen der Daseinsvorsor-
ge auf den wachsenden Personenkreis älterer Menschen auszurichten als auch die Bedingungen dafür 
zu schaffen bzw. zu verbessern, dass sich die Zivilgesellschaft vor Ort als „sorgende Gemeinschaft“ 
versteht und eine Vielfalt innovativer Unterstützungs- und Versorgungsformen entwickelt. Hierbei soll 
die Fachstelle Kommunen in nachfolgenden Feldern beraten und unterstützen:  

1. Begleitung und Koordinierung des landesweiten Auf- und Ausbaus niedrigschwelliger Be-
treuungs- und Entlastungsangebote (NBEA) gemäß § 45 b SGB XI, 

2. Unterstützung der Gestaltung von alterns- und pflegegerechten Sozialräumen, 
3. Einrichtung einer Plattform und eines Beratungsangebotes für den Ausbau alternsgerechter 

Wohnangebote (Wohnen und Technik im Alter), 
4. Entwicklung von neuen Wohnformen für ältere Menschen und Pflegebedürftige, 
5. Unterstützung der Landkreise / kreisfreien Städte bei der Planung und Gestaltung lokaler 

Altenhilfe- und Pflegestrukturen.  
 

Die Fachstelle richtet sich mit ihren Angeboten in erster Linie an Städte, Gemeinden, Akteure vor Ort, 
nicht an die Pflegebedürftigen selbst. Sie ist damit keine Doppelstruktur zu den Pflegestützpunkten. 
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D) Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld „Gesundheitliche Versorgung und Pfege“ bis zum Jahr 2021 
 
Nr. Titel/Artikelbezug UN-BRK Ziel bis 2021  Teilziele/Vorgehen/Abrechenbarkeit Zuständig-

keit 
Laufzeit Finanzierung 

(Hö-
he/Quelle) 

Gesundheitliche Versorgung 

1 Stärkung der Patientenrechte in der 
psychiatrischen Versorgung im Land 
Brandenburg 
(Art. 17 und 25 UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: V – Vernetzung 

Ein Projekt zur Stärkung der Pati-
entenrechte ist durchgeführt wor-
den 

1. Die Vernetzung auf kommunaler Ebe-
ne mit dem Ziel der Verbesserung der 
Versorgung von Menschen mit schweren 
psychischen Erkrankungen ist verbes-
sert. Der Fachtag der Kontakt- und Bera-
tungsstellen für psychisch Kranke am 
16.06.2016 hat stattgefunden. 
 
2. Die Mitglieder der Besuchskommissi-
onen sind unterstützt worden und quali-
fiziert. Eine Fortbildungsveranstaltung 
am 23.05.2016, ein Treffen der Spreche-
rinnen und Sprecher der Besuchskom-
missionen am 11.07.2016 sowie eine 
Fachveranstaltung am 07.12.2016 ha-
ben stattgefunden.  
 
3. Weitere Handlungsbedarfe in Bezug 
auf die Umsetzung der Stärkung der 
Patientenrechte sind sondiert und er-
fasst.  

 

MASGF 
Gesundheit 
Berlin-
Brandenburg 
e. V. 

2016 50.000 EUR 
Landesmittel/ 
Projektförde-
rung in 2016 

2 Bestandsaufnahme der Bildung Medizi-
nischer Behandlungszentren im Sinne 
von § 119 c SGB V 
(Art. 25 UN-BRK) 

 

Instrumentalziel: N – Nachteilsausgleich  

Die Möglichkeit der Bildung Medi-
zinischer Behandlungszentren für 
Erwachsene mit geistiger Behin-
derung oder schweren Mehrfach-
behinderungen ist mit dem GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz 
2015 neu eingeführt worden. Im 
Maßnahmenzeitraum soll die 
Umsetzung dieser neuen Mög-
lichkeit in Brandenburg beobach-
tet und ggf. befördert werden. 
 
 
 
 

Eine Bestandsaufnahme der Bildung 
Medizinischer Behandlungszentren i. S. 
v. § 119 SGB V für das Land Branden-
burg liegt vor. 

MASGF 
Medizinische 
Behand-
lungszentren 
i.S.v. § 119 
SGB V 

2017-2021 Keine zusätz-
lichen Lan-
desmittel 
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3 Weiterentwicklung des barrierefreien 

Zugangs zu den Angeboten der Kran-
kenkassen 
(Art. 9 und 25 UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 

Die Arbeitsgemeinschaft der 
Verbände der Krankenkassen im 
Land Brandenburg (ARGE) wurde 
konsultiert, zunächst mit dem Ziel 
der Sachstandsdarstellung zur 
Umsetzung der UN-BRK.   

1. Die Konsultation der Arbeitsgemein-
schaft der Verbände der Krankenkassen 
im Land Brandenburg (ARGE) ist erfolgt. 
Die ARGE ist um Sachstand zur Umset-
zung der UN-BRK bei den Krankenkas-
sen gebeten worden und diese Informa-
tionen liegen dem MASGF vor. 
 
2. Aus der Sachstandsmitteilung sind 
ggf. Handlungsbedarfe identifiziert. 
 
3. Aus den identifizierten Handlungsbe-
darfen sind im Dialog mit den Kranken-
kassen ggf. weitere Schritte abgeleitet. 

 

MASGF 
Arbeitsge-
meinschaft 
der Verbände 
der Kranken-
kassen im 
Land Bran-
denburg 
(ARGE) 

2016-2018 Keine zusätz-
lichen Lan-
desmittel 

4 
 

Barrierefreie Zugänge zu Arzt- und 
Zahnarztpraxen sowie zu den Heil- und 
Hilfsmittelerbringern verbessern 
(Art. 9 und 25 UN-BRK) 

 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Der barrierefreie Zugang zu den 
Arzt- und Zahnarztpraxen sowie 
zu den Heil- und Hilfsmittelerbrin-
gern ist verbessert. 

1. Der Bestand mit dem Ziel der Trans-
parenz zum IST-Stand der baulichen 
Barrierefreiheit in der ambulanten medi-
zinischen und therapeutischen Versor-
gung ist aufgenommen. 
 
2. Die Programme von Bund und Land, 
welche geeignet sind, die Barrierefrei-
heit zu verbessern, sind identifiziert und 
allen Beteiligten bekannt. 
 
3. Die Barrierefreiheit wird durch geeig-
nete Maßnahmen verbessert. 

MASGF; 
für Program-
me zuständi-
ge Ressorts 
der Bundes- 
und Landes-
regierung; 
Kassenärztli-
che Vereini-
gung (KVBB); 
Kassenzahn-
ärztliche 
Vereinigung 
(KZVLB); 
Verbände der 
Heil- und 
Hilfsmitteler-
bringer 
 

2017-2021 Keine zusätz-
lichen Lan-
desmittel 

5 Stärkung des öffentlichen Gesundheits-
dienstes (ÖGD) im Zusammenhang mit 
der nachhaltigen Verbesserung der Ver-
sorgung von Menschen mit Behinderun-
gen 
(Art. 25 UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Um die Versorgung von Men-
schen mit Behinderungen nach-
haltig zu verbessern, bedarf es 
auch eines leistungsfähigen 
ÖGD. Die Amtsärztinnen und 
Amtsärzte des Landes Branden-
burg werden konsultiert zu der 
Frage, wie der ÖGD im Kontext 

1. Die Amtsärztinnen und Amtsärzte sind 
zu der Frage, wie der ÖGD im Kontext 
des behindertenpolitischen Maßnah-
menpaketes gestärkt werden kann, 
konsultiert worden und die Rückmeldun-
gen liegen vor. 
 
 

MASGF; 
Gesundheits-
ämter des 
Landes Bran-
denburg 

2016-2021 Keine zusätz-
lichen Lan-
desmittel 
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der Weiterentwicklung des Behin-
dertenpolitischen Maßnahmenpa-
ketes gestärkt werden kann. 
 

2. Aus den Rückmeldungen sind ggf. 
weitere Handlungsschritte abgeleitet. 

6 Bestandsaufnahme der baulichen Barri-
erefreiheit in den Brandenburger Ge-
sundheitsämtern* 
(Art. 9 und 25 UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 
 

Der Bestand der baulichen Barrie-
refreiheit in den Brandenburger 
Gesundheitsämtern ist aufge-
nommen. Ziel ist, Transparenz 
zum IST-Stand zu erhalten. 

1. Eine Bestandsaufnahme der bauli-
chen Barrierefreiheit in den Brandenbur-
ger Gesundheitsämtern liegt vor. 
 
2. Aus der Bestandsaufnahme sind ggf. 
weitere Handlungsschritte abgeleitet. 

MASGF; 
Gesundheits-
ämter des 
Landes Bran-
denburg 
 
 

2016-2021 Keine zusätz-
lichen Lan-
desmittel 

7 Bestandsaufnahme der baulichen Barri-
erefreiheit in den Brandenburger Kran-
kenhäusern 
(Art. 9 und 25 UN-BRK Gesundheit) 

 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 
 

Eine Bestandsaufnahme der 
baulichen Barrierefreiheit in den 
Brandenburger Krankenhäusern 
liegt vor. 

1. Bestandsaufnahme (IST-Stand) liegt 
vor. 
2. Spezielle Lösungen für begründete 
Einzelfälle (der Nichtbarrierefreiheit) mit 
dem Ziel der baulichen Barrierefreiheit 
sind erarbeitet. 

 

LKB 
 
MASGF 

2017-2021 Keine zusätz-
lichen Lan-
desmittel 

8 Dialog zwischen Landeskrankenhausge-
sellschaft Brandenburg (LKB) und Lan-
desbehindertenbeirat Brandenburg 
(LBB) zur Behandlung von Menschen 
mit Behinderungen als Patienten in 
Krankenhäusern 
(Art. 25 UN-BRK Gesundheit) 
 

Instrumentalziel: V - Vernetzung 

Ein Dialog zwischen LKB und 
LBB zur Behandlung von Men-
schen mit Behinderungen als 
Patienten in Krankenhäusern mit 
dem Ziel, die Situation nachhaltig 
zu verbessern, ist durchgeführt 
worden.  

1. Durchführung einer Fachveranstal-
tung zum beiderseitigen Austausch und 
zur Schärfung der Themen (Was sind 
die Kernpunkte? Mit welchen Akteuren? 
Welche Handlungsbedarfe bestehen?) 
2. Berücksichtigung der Ergebnisse des 
im Rahmen der Weiterentwicklung des 
behindertenpolitischen Maßnahmenpa-
ketes durchgeführten Partizipationspro-
zesses. 
2. Herausarbeitung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Situation für Men-
schen mit Behinderungen als Patienten 
in den Krankenhäusern. 
  

LKB 
LBB 
 
MASGF 

2017-2021 Keine zusätz-
lichen Lan-
desmittel 

9 Erstellung von spezifischen Materialien 
für das Krankenhauspersonal zur Be-
handlung von Menschen mit Behinde-
rungen in den Krankenhäusern 
(Art. 25 UN-BRK Gesundheit) 
 

Instrumentalziel: S – Sensibilisierung und 
Beratung 

Spezifische Materialien für das 
Krankenhauspersonal zur Be-
handlung von Menschen mit Be-
hinderungen in den Krankenhäu-
sern sind unter Federführung des 
LKB und in Abstimmung mit dem 
LBB erstellt. Die Materialien kön-
nen spezifische Schwerpunkte 
zum Inhalt haben.  

1. Die spezifischen Materialien sind 
erstellt. Hierzu werden einzelne Aspekte 
im Umgang mit Menschen mit Behinde-
rungen systematisiert. Die Erfahrungen 
aus den Krankenhäusern und des LBB 
werden verknüpft. 
 

LKB 
LBB 
 
MASGF   

2017-2021 Keine zusätz-
lichen Lan-
desmittel  
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Pflege 

10 Flächendeckende Etablierung von Om-
budspersonen nach § 16 des Branden-
burgischen Pflege- und Betreuungs-
wohngesetzes und § 9 Einrichtungsmit-
wirkungsverordnung für Einrichtungen 
der Behindertenhilfe 
(Art. 25 UN-BRK Gesundheit) 

 
Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 

In jedem Landkreis und jeder 
kreisfreien Stadt tragen ehren-
amtlich tätige Ombudspersonen 
zu einer Öffnung zwischen Ein-
richtung und Sozialraum bei, um 
die Bewohnerschaft der Einrich-
tung bei der Teilhabe am gesell-
schaftlich-kulturellen Leben zu 
unterstützen. 

1. Sensibilisierung und Aktivierung der 
Kommunen, die die Ombudspersonen 
berufen, sowie der Einrichtungsleitungen 
und Trägerschaft (Informationskampag-
ne). 
 
2. Unterstützung von Maßnahmen zur 
Gewinnung von Ombudspersonen (Öf-
fentlichkeitsarbeit, Netzwerkaufbau). 
 
3. Unterstützung von Maßnahmen zur 
Stärkung der Ombudstätigkeit (Informa-
tionen, Netzwerkbildung, Anerken-
nungskultur). 

 

MASGF in 
Zusammen-
arbeit mit der 
AuW und 
einem Pro-
jektträger 

2. Halbjahr 
2016 – 
31.12.16 
(ggf. Fort-
führung in 
2017) 

Im Rahmen 
der Pflegeof-
fensive Kap. 
07 070/Titel 
684 93 

11 Unterstützung niedrigschwelliger Be-
treuungs- und Entlastungsangebote 
bzw. alltagsunterstützenden Angeboten 
nach § 45b SGB XI (NBEA) – unter Be-
rücksichtigung der Belange von pflege-
bedürftigen Menschen mit Behinderun-
gen 
(Art. 25 UN-BRK Gesundheit) 

 
Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 

Die Landeskoordinierungsstelle 
zum Ausbau und zur Weiterent-
wicklung von NBEA für Menschen 
mit Demenz wurde zum 
01.01.2016 integriert in die Arbeit 
der „Fachstelle Altern und Pflege 
im Quartier“ – einem zentralen 
Projekt der Landespflegeoffensive 
des Landes Brandenburg.  
 
Zugleich wurden die Aufgaben 
der Landeskoordinierungsstelle 
inhaltlich erweitert. Über NBEA 
für Menschen mit Demenz hinaus 
sollen nun auch NBEA für andere 
Zielgruppen (darunter auch NBEA 
für Menschen mit Behinderungen) 
durch Beratung und Begleitung 
fachlich unterstützt werden. 
 

a) Fachliche Unterstützung von Verei-
nen, Verbänden, zivilgesellschaftlichen 
Initiativen u. a. Akteuren beim Auf- und 
Ausbau von NBEA – auch für pflegebe-
dürftige Menschen mit Behinderungen 
b) Unterstützung von Pflegebedürftigen 
in der eigenen Häuslichkeit 
c) Unterstützung und Entlastung pfle-
gender Angehöriger 
 
Der Stand der Maßnahme wird durch 
Evaluation der Fachstellen, regelmäßi-
ger Jour fixe mit der Landeskoordinie-
rungsstelle zum Ausbau und zur Weiter-
entwicklung von NBEA, nachgehalten. 

MASGF in 
Zusammen-
arbeit mit 
dem Modell-
projekt 
„Fachstelle 
Altern und 
Pflege im 
Quartier“ 

2016 (Wei-
terführung 
ab 2017 
steht unter 
Haushalt-
vorbehalt) 

Im Rahmen 
der Pflegeof-
fensive Kap. 
07 070/ Titel 
684 93 

12 Erhöhung des Bekanntheitsgrades der 
Pflegestützpunkte und ihrer Angebote 
(Art. 25 UN-BRK Gesundheit) 

 
Instrumentalziel: S – Sensibilisierung und 
Beratung 

Der Anteil der Pflegebedürftigen 
und ihren Angehörigen, die bei 
der Bewältigung ihrer Lebenssitu-
ation auf das Angebot der Pflege-
stützpunkte zurückgreifen kön-
nen, ist gestiegen. 

1. Im Dialog mit den Trägern der Pflege-
stützpunkte (Landkreise und kreisfreie 
Städte sowie Landesverbände der Kran-
ken- und Pflegekassen) soll darüber 
beraten werden, wie der Bekanntheits-
grad der Pflegestützpunkte erhöht und 

MASGF in 
Kooperation 
mit den Trä-
gern der 
Pflegestütz-
punkte  

2016-2020 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
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dabei insbesondere auch Menschen mit 
Sinnesbehinderungen besser erreicht 
werden können. 
 
2. Es ist geplant, die Öffentlichkeitsarbeit 
der Pflegestützpunkte im Rahmen der 
Pflegeoffensive des Landes auch finan-
ziell zu unterstützen.  
 

13 Weiterentwicklung der Versorgungs-
struktur für Menschen mit Behinderun-
gen und Pflegebedarf 
(Art. 25 UN-BRK Gesundheit) 

 
Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Die Versorgungsstruktur für Men-
schen mit Behinderungen und 
Pflegebedarf ist gesichert 

Erprobung und Weiterentwicklung inno-
vativer Versorgungsstrukturen und Ver-
sorgungskonzepte für Menschen mit 
Behinderungen und Pflegebedarf 
 

MASGF, 
LASV, Kom-
munen 
Wohlfahrts-
verbände, 
Pflegekassen 

2017-2021 Im Rahmen-
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
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3.6 Handlungsfeld: Tourismus, Freizeit, Kultur, Sport 
 
A) UN-BRK und teilhabepolitische Vision 
 
Die Landesregierung hat sich mit Beschluss des Maßnahmenpaketes die sukzessive Umsetzung des 
Artikels 30 „Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Verbindung mit Artikel 9 „Barrierefreiheit“ zum Ziel ge-
setzt. Mit dem Handlungsfeld wird ein umfassender Ansatz zur Zugänglichkeit von Kultur-, Tourismus-, 
Sport- und Begegnungsstätten und barrierefreier Gestaltung von kulturellem Material in seinen vielfälti-
gen Formen verfolgt.  
 
Der UN-Ausschuss empfiehlt in seinen Abschließenden Bemerkungen vom April 2015 der Bundesre-
publik Deutschland im Hinblick auf Artikel 30: 

 möglichst bald alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Ratifikation und 
Umsetzung des Vertrags von Marrakesch, um blinden und sehbehinderten Personen und Per-
sonen, die sonstige Schwierigkeiten beim Zugang zu veröffentlichten Werken haben, den Zu-
gang zu veröffentlichtem Material zu erleichtern. 

 
Als Vision für das Land heißt das:  
In Brandenburg nehmen Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen am kulturellen Leben 
teil, nutzen Freizeit- und Sportangebote gleichberechtigt mit allen Nutzerinnen und Nutzern und sind 
aktive Mitglieder in Vereinen. Sie sind eine Bereicherung des kulturellen, künstlerischen und gesell-
schaftlichen Lebens und sind selbstverständlich einbezogen und respektiert. 
 
 
B) Grundsatzziele 
 
Viele Ziele, die das Maßnahmenpaket 2011 formulierte, werden bereits schrittweise erfüllt und sind 
weiter zu verfolgen. Mit dem Maßnahmenpaket 2.0 werden Grundsatzziele festgelegt, um die Rechte 
auf kulturelle Teilhabe, Erholung, Freizeit und Sport weiter zu verwirklichen. Als Zielrahmen für die Lan-
desregierung zur Umsetzung des Handlungsfeldes dienten die oben genannten Artikel 30 und 9. Fol-
gende Schwerpunkte wurden gesetzt: 

 Ausbau barrierefreier Kulturstandorte, naturnaher Erholungsorte, Sportstätten sowie 
Tourismus- und Freizeitangebote: Ansässige und reisende Nutzende mit Behinderungen er-
halten vielfältige Angebote, um Kultur zu erleben, sich naturnah erholen und Sportstätten, Tou-
rismus- und Freizeitdienstleistungen nutzen zu können. Insbesondere für Kinder und Jugendli-
che mit Behinderungen und ihre Familien ist die barrierefreie Ausgestaltung von weiteren In-
formations- und Freizeitzentren sowie Sportanlagen wichtig. Denkmalpflege berücksichtigt kon-
sequent die Belange der Menschen mit Behinderungen. 
 

 Sukzessive Umsetzung der Maßgabe „Tourismus für alle“ unter den besonderen Anfor-
derungen eines Flächenlandes: Ein systematischer Ausbau der barrierefreien touristischen 
Servicelandschaft und Infrastruktur soll für noch mehr Touristinnen und Touristen mit Behinde-
rungen aus dem In- und Ausland die attraktiven Seiten des Landes Brandenburg erfahrbar ma-
chen. 
 

 Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderungen an sportlichen 
Aktivitäten in und außerhalb von Vereinen: Es werden zunehmend Angebote im Bereich der 
naturnahen sportlichen Erholung und des Vereinssports unterbreitet. Der Breitensport wird wie 
bisher umfangreich gefördert. Brandenburg als Wassersportland wird die Belange von Men-
schen mit Behinderungen besonders berücksichtigen. 
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 Förderung des paralympischen Leistungssportes39: In Brandenburg wird die Stärkung des 
Spitzensportes von Menschen mit und ohne Behinderungen angestrebt. Die Rahmenbedingun-
gen für den paralympischen Leistungssport werden weiterentwickelt und wie bisher umfang-
reich gefördert. Die dabei geschaffenen Strukturen und Angebote wirken sich auch befruchtend 
auf den an Inklusion orientierten Breitensport aus.  
 
 

C) Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes 2011 im Jahr 2016 und Herausforderungen 
 
Wie auch der Inklusionspreis 2014 zeigte, gibt es zunehmend barrierefreie Angebote auch durch Pri-
vate, die jedoch weiter unterstützt und motiviert werden müssen, um Angebote und Dienstleistungen für 
Menschen mit Behinderungen zugänglich zu machen. Der Preis des Sozialministeriums in Zusammen-
arbeit mit dem Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
wurde 2014 unter dem Credo: „Design für Alle“ in den Bereichen Freizeit, Sport, Kultur, Tourismus oder 
Weiterbildung vergeben. Zu den fünf Preisträgern gehörten:  

 das Projekt Kampfkunst und Yoga mit und ohne Handikap – Aikempo Dojo,  

 der Potsdamer Verein Kinder- und Jugendcircus Montelino, 

 der ElsterPark – Eine barrierefreie Erlebniswelt in Herzberg,  

 das inklusive Kinder- und Jugendbildungszentrum für Gewaltprävention, Persönlichkeitsent-
wicklung und Gesundheit des Vereins Preddöhl International in Preddöhl, 

 der interkulturelle Stadtgarten der Volkshochschule Frankfurt (Oder). 
 
Barrierefreier Tourismus 
Die Landestourismuskonzeption 2011-2015 beinhaltete mehrere die Barrierefreiheit betreffende Einzel-
maßnahmen, die alle gut bis sehr gut umgesetzt wurden. Die neue Landestourismuskonzeption, die 
seit März 2016 vorliegt, verfolgt einen grundsätzlich anderen Ansatz einer strategischen Rahmenset-
zung, die keine starre Laufzeit hat und eine ständige und flexible Anpassung an neue Herausforderun-
gen – somit ggf. auch infolge des demografischen Wandels – ermöglicht. Barrierefreiheit wurde hierbei 
als Handlungsprinzip über alle Handlungsfelder, strategischen und operativen Ziele definiert. Dieses 
Querschnittsziel muss im Zuge der Umsetzung der Landestourismuskonzeption bei künftigen Entschei-
dungen, Handlungen oder ganz konkreten Maßnahmen bzw. Projekten berücksichtigt werden. Barriere-
freiheit ist Maßstab und Kriterium für das Wirken aller touristischen Akteure im Land Brandenburg. 
 
Unter Bezugnahme auf den Artikel 9 „Barrierefreiheit“ UN-BRK wurde seit 2007 vom Wirtschaftsministe-
rium des Landes Barrierefreiheit als verbindliches Zugangskriterium für touristische Förderung fest-
geschrieben. Somit sind die Antragsteller und privaten Investoren dazu aufgefordert, Angebote für Men-
schen mit und ohne Behinderungen zu unterbreiten und ihre Belange bei der Planung und Durchfüh-
rung von Serviceangeboten zu integrieren. Insofern ist ein wichtiger Schritt für eine diskriminierungsfreie 
Förderpolitik in der wichtigen Wirtschaftsbranche Tourismus getan.  
 
Das auch bundesweit beispielhafte Informationsportal im Internet www.barrierefrei-brandenburg.de mit 
über 800 Angeboten wird kontinuierlich aktualisiert und breit genutzt. Das Portal kann über 22.000 
Klickzahlen pro Jahr verzeichnen. Die mittlerweile etablierte Broschüre „Brandenburg für alle. Barriere-
frei reisen“ wird jährlich durch die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB) auf den neuesten 
Stand und in Umlauf gebracht. Auch Flyer mit Hinweisen in kontrastreicher Schrift wie auch in Braille-
Schrift weisen auf barrierefreie Angebote und auf die Internetseite hin. TMB bietet ein breites Spektrum 
an Veranstaltungen und Seminaren zur Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderun-

                                                      
39 Maßnahmen zur Förderung des paralymischen Leistungssport im Rahmen der Leistungsstützpunkte des Landes finden 
sich auch im Handlungsfeld 1. 

http://www.barrierefrei-brandenburg.de/
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gen an. Im Rahmen der institutionellen Förderung durch das Wirtschaftsministerium konnte die TMB 
eine Vorreiterrolle Brandenburgs im Bundesgebiet für den barrierefreien Tourismus entwickeln und ver-
stetigen. Vorzeigeprojekt sind die barrierefreien touristischen Serviceketten in den Regionen Ruppiner 
Seenland und Lausitzer Seenland. Ferner trat die TMB auf bundesweiten Fachmessen sowie beim „Tag 
der Mobilität“ auf dem ViP-Betriebshof in Potsdam, Rehamesse des Berufsbildungswerks Oberlinhaus 
und beim Inklusionstag in Brandenburg an der Havel auf. Sie wird sich gemeinsam mit dem Clusterma-
nagement Tourismus an der Organisation der für Herbst 2016 geplanten Veranstaltung „Nahverkehr 
und Tourismus“ mit Schwerpunktthema Barrierefreiheit beteiligen (Kooperationspartner: VBB, MIL, IHK 
Potsdam). 
 
Förderung kultureller Angebote und Strukturen im Land 
Kulturelle Angebote für Menschen mit und ohne Behinderungen gleichermaßen zugänglich zu machen, 
ist Aufgabe von Kultureinrichtungen wie Museen, Gedenkstätten, Galerien, Theatern und Stiftun-
gen. Investitionsmaßnahmen des Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) zur 
Verbesserung der kulturellen Infrastruktur sind bisher bis einschließlich 2013 über das Kommunale 
Kulturinvestitionsprogramm (KKIP), ausgestattet mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE) realisiert worden. Seit 2007 konnten Investitionsvorhaben an der kulturellen 
Infrastruktur des Landes Brandenburg in Höhe von 19 Mio. Euro eingesetzt werden, bei einem Ge-
samtinvestitionsvolumen von 36,5 Mio. Euro. Damit wurden insbesondere Investitionsvorhaben realisiert 
wie ein neues Hedwig-Bollhagen-Museum in Velten, ein moderner Erweiterungsbau für das Kleistmu-
seum in Frankfurt (Oder), Umbau- und Erweiterungsarbeiten in der Gedenkstätte Ravensbrück. Die 
Prüfung der Unterlagen für (Neu-) Baumaßnahmen im Geschäftsbereich des MWFK inklusive der ge-
setzlichen Auflagen bezüglich des behindertengerechten Zugangs erfolgt durch den Brandenburgischen 
Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB). Seit 2014 steht das KKIP auf Beschluss der bran-
denburgischen Landesregierung nicht mehr zur Verfügung, so dass größere Investitionsmaßnahmen 
nunmehr über andere Quellen finanziert werden müssen. 
 
Um auch langfristig eine vitale Kulturlandschaft zu erhalten, erscheint es zielführend, dass das Be-
wusstsein von Kulturanbietern geschärft und erste konkrete Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit vor 
Ort entwickelt werden. Hier nimmt der Museumsverband Brandenburg eine wichtige Rolle als beratende 
Institution ein. Im Umsetzungszeitraum konnten Modelle guter Praxis ganz konkret gefördert werden. In 
der Arbeit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg nehmen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Barrierefreiheit und Angebote für Menschen mit Behinderungen einen festen Platz 
ein. Zum Beispiel ermöglichen zwei Bronzetastmodelle des Parks Sanssouci in Potsdam auch blinden 
und sehbehinderten Menschen, preußische Geschichte und Gartenkunst wahrzunehmen und zu erle-
ben. 
 
Die Website des Archäologischen Landesmuseums Brandenburgs wurde für Menschen mit Behin-
derungen barrierefrei gestaltet. Um mehr Nutzungsmöglichkeiten des Museums für Menschen mit kör-
perlichen und Sinnes-Beeinträchtigungen zu eröffnen, sind verschiedene Maßnahmen und bauliche 
Ergänzungen der Dauerausstellung geplant: Broschüren und Ausstellungstexte in entsprechender 
Schriftgröße für die Dauer- und Sonderausstellungen, Schaffung von „Berührungspunkten“ und „Berühr-
Bars“ mit Materialproben wie Tierfellen, Hirschgeweih, prähistorischer Keramik, Gewandschließen so-
wie unter-schiedlichen Metallen und Naturmaterialien. Dazu sollen für Menschen mit Sehbehinderungen 
„Hör-Bars“ mit Geräuschproben verschiedener Landschaften, von vorzeitlichen Tätigkeiten und Instru-
menten geschaffen werden. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen ist geplant, ein Video-
Führungssystem in Gebärdensprache zur Verfügung zu stellen. In Kooperation mit der Fachhochschule 
Potsdam geht es darüber hinaus um die Entwicklung einer mobilen, digitalen Assistenz für Museums-
gäste mit Lernschwierigkeiten. Die Umsetzung dieser vielfältigen Angebote erfordert personelle sowie 
finanzielle Ressourcen und wird sich über einige Haushaltsjahre erstrecken. 
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In der brandenburgischen Theater- und Orchesterlandschaft gibt es permanente kulturelle Angebote, 
die im Besonderen auf Inklusion und die kulturelle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gerichtet 
sind.  
 
So bietet z. B. das Potsdamer Hans Otto Theater seit 20 Jahren regelmäßig Aufführungen mit Über-
setzung in Gebärdensprache an, um auch Menschen mit Hörbehinderungen ein Tor zur Theaterkunst 
zu öffnen. In seiner Kontinuität und innovativen Form ist das Projekt deutschlandweit einzigartig. Mehr-
mals in der Spielzeit stehen zwei versierte/künstlerisch besonders geschulte Dolmetschende gemein-
sam mit den Schauspielenden auf der Bühne und übertragen das Bühnengeschehen simultan – ein 
inklusives Kulturerlebnis, das auch Besuchende ohne Hörbeeinträchtigung als eine besondere Berei-
cherung empfinden.  
Bei der in Potsdam praktizierten innovativen Methode des „Shadow Interpreting“ folgen die beiden 
Übersetzenden den Schauspielenden wie Schatten und sind aktiver und integraler Teil des Bühnenge-
schehens. Dadurch wird gehörlosen Theaterbesuchenden die Möglichkeit geboten, das jeweilige Stück 
genauso wie alle anderen Zuschauer wahrzunehmen. Sie müssen sich nicht zwischen dem auf der 
Bühne stattfindenden Schauspiel und der neben oder vor der Bühne gebärdeten Sprache entscheiden. 
Die Vorstellungen sind insbesondere bei gehörlosen Kindern und Erwachsenen sehr geschätzt und 
immer ausverkauft. Das Hans Otto Theater ist das einzige Theater bundesweit, das seit mehr als 20 
Jahren kontinuierlich Aufführungen für Menschen mit Hörbehinderungen anbietet.  
 
Musiktheater, Chansonabende, Opern und Musicals sind Genres, die gehörlosen Menschen auf-
grund ihres Nicht-Hörens in der Regel nicht zugänglich sind. Eine Interpretation für gehörloses Publikum 
erfordert mehr als die reine Übersetzung der Liedtexte. Die Gebärdendolmetschenden visualisieren 
Melodie, Rhythmus und Instrumente, übersetzen den gesungenen Text und machen dabei die Stim-
mung der Musik und die individuelle Interpretation der/s vortragenden Künstlers/in sichtbar. Erlebbar ist 
dies bereits mehrmals in der Spielzeit im Nikolaisaal Potsdam. Regelmäßig bieten außerdem die Musik-
festspiele Sanssouci Konzerte für Menschen mit Behinderungen, insbesondere gehörlose Menschen, 
an, wo die Übertragung der Musik ins Visuelle von versierten Gebärdendolmetschenden vorgetragen 
wird. 
 
Begegnung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen und Familienferien 
Ein Erfolgsmodell für gemeinsame Ferien von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen, 
die Erlebnisferien des Allgemeinen Behindertenverbandes e. V., wird auch in den kommenden Jahren 
fortgeführt. Das Sozialministerium beteiligte sich seit vielen Jahren mit einer Förderung an dem Projekt, 
mittlerweile liegt diese bei 50.000 Euro pro Jahr. Rund 360 Kinder und Jugendliche konnten im Jahr 
2014 und 2015 in der Europäischen Jugenderholungs- und Begegnungsstätte (EJB) am Werbellinsee 
bei Joachimsthal in der Schorfheide daran teilnehmen. Zudem sollen weitere Projekte für gemeinsame 
Erlebnisfreizeiten von Kindern und Jugendlichen – wie in den vergangenen Jahren – gefördert werden. 
So bietet beispielsweise der Verein Preddöhl International in Preddöhl Kinder- und Jugendgruppen bar-
rierefreie, moderne und kinderfreundliche Angebote im Bereich Rehabilitationstherapie, Sport, Freizeit, 
Kultur, Gewaltprävention und Persönlichkeitsentwicklung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Be-
hinderungen. Ein Projekt des Vereins wurde 2014 mit dem Brandenburger Inklusionspreis ausgezeich-
net.  
 
Auch im Rahmen der langjährigen Förderung von Familienferienreisen für Familien mit geringem Ein-
kommen können Familien mit behinderten Angehörigen Zuschüsse für einen erholsamen Familienur-
laub erhalten. Das Land stellt dafür jährlich 300.000 EURO zur Verfügung, die pro Jahr an mehr als 
1.000 Familien ausgezahlt werden. Seit 1994 konnten so bereits mehr als 20.000 Ferienaufenthalte 
ermöglicht werden. 
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Barrierefreies Naturerleben und Umweltbildung 
Das Umweltministerium hat sich gemeinsam mit den Nationalen Naturlandschaften in Brandenburg in 
den letzten Jahren dafür stark gemacht, konkrete Projekte für die Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von 
Naturparks, Biosphärenreservaten und Nationalpark zu realisieren. Gute Beispiele sind im Natur-
park Nuthe-Nieplitz, Naturpark Hoher Fläming, im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und im National-
park Unteres Odertal entstanden. So erfolgte im Naturpark-Nuthe-Nieplitz der Ausbau des NaturPark-
Zentrums (Besucherinformationszentrum des Naturparks) als auch seines Außengeländes (Glauer Fel-
der) komplett behindertengerecht. Hier sind inzwischen 10 % der Besucher Menschen mit Handicap. An 
diesen großen und kleinen Erfolgen für die Barrierefreiheit in den Brandenburger Naturlandschaften und 
seinen Besucherzentren soll angeknüpft und diese weiter ausgebaut werden (u. a. durch einen erhöh-
ten Fördersatz, s. Kap.3.4).  
Sport von und mit Menschen mit Behinderungen 
Im Land Brandenburg waren zum 1. Januar 2016 insgesamt 24.650 Menschen Mitglied in einem der 
133 Vereine, die Angebote im Bereich Behinderten-, Reha- oder Gesundheitssport bieten. Davon wa-
ren 15.517 Mitglieder beim Landesfachverband für Sport mit Behinderung, dem Behinderten-
Sportverband Brandenburg, registriert. Angaben zu Mitgliedern mit Behinderungen in Sportvereinen 
ohne behindertenspezifische Ausrichtung werden nicht gesondert erfasst.  
 
Mitglieder in Vereinen mit Angeboten im Behinderten-, Reha- oder Gesundheitssport,  
Verteilung nach Alter und Geschlecht: 
 

Alter  
(bis Jahre) 

-6 -14 -18 -21 -26 -40 -50 -60 Ü 60 Summe 

männlich 6 69 163 97 200 743 705 1.048 3.103 6.134 

weiblich 4 51 141 94 245 1.059 1.280 2.001 4.508 9.383 

Summe 10 120 304 191 445 1.802 1.985 3.049 7.611 15.517 
 
Quelle: Statistische Erhebung des LSB Brandenburg e.V., Stand 01.01.2016 

 
Für den barrierefreien Zugang zu Sportstätten bei Veranstaltungen sind zusätzliche Anstrengungen 
notwendig, um eine Teilhabe an sportlichen Aktivitäten vom Breiten- bis zum Leistungssport, an sportli-
chen Freizeit- und Erholungsaktivitäten zu verwirklichen. Im Bereich des Sportstättenbaus des Landes 
sind die Bauvorschriften entsprechend DIN 18024 bzw. DIN 18040 einzuhalten und umzusetzen. Dies 
ist in zum Teil schon realisierten Bauvorhaben auf beispielhafte Weise gelungen (Cottbus, Potsdam). Im 
Wassertourismus, der maßgeblich durch den Wassersportentwicklungsplan (WEP) gestaltet wird, 
werden kontinuierlich die Belange von Menschen mit Behinderungen in ihrer Vielfalt berücksichtigt. 
Menschen mit Behinderungen sollen darüber hinaus aktiv in eigenen und in anderen Vereinen tätig 
sein. Auf die Aussagen im WEP 4 zur Barrierefreiheit im Wassertourismus wird hingewiesen40. 
 
Im Umsetzungszeitraum sind einige Verbesserungen erzielt worden. Beispielsweise wurden die bauli-
chen Auflagen für die Sportstättenförderung an die neuesten barrierefreien Standards angepasst. 
Gleichwohl bleibt hier in Hinblick auf bestehende Sportstätten und –anlagen noch Einiges zu tun. Die 
Rahmenbedingungen für den paralympischen Leistungssport in Brandenburg, insbesondere in den 
Paralympischen Trainingsstützpunkten Potsdam und Cottbus, werden weiterentwickelt. Auch in 2016 
wurden in den Sportarten Schwimmen, Leichtathletik, Radsport und Reiten Medaillen bei Paralympics 
(drei Mal Silber, drei Mal Bronze) gewonnen. Weitere Informationen dazu sind im Handlungsfeld „Erzie-
hung und Bildung“ (Maßnahmenteil, Ziffer 8) zu finden. Im Bereich des Wassersports werden die Be-
mühungen fortgesetzt. Erreichtes soll evaluiert und danach weiterentwickelt werden, wie die Festlegung 
von besonders geeigneten Orten und Wasserwanderstrecken für barrierefreien Wassersport. 
  

                                                      
40 vergleiche Textfassung WEP 4 S. 45 ff. 



81 
 

D) Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld „Tourismus, Kultur, Freizeit, Sport“ bis zum Jahr 2021 
 
Nr. Titel/Artikelbezug UN-BRK Ziel bis 2021  Teilziele/Vorgehen/Abrechenbarkeit Zuständigkeit Laufzeit Finanzierung 

(Höhe/Quelle) 

Barrierefreier Tourismus 

1 Barrierefreiheit als verbindliches Zu-
gangskriterium für touristische Förde-
rung der Richtlinie „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ Umset-

zung der EU-VO Nr. 1083/2006  

(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Artikel 30 „Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ 

UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Maßnahme wird fortgeführt. Barrierefreiheit wurde in die g. Richtlinie 
als Förderungsvoraussetzung integriert. 
Barrierefreiheit als verbindliches Zu-
gangskriterium für touristische Förde-
rung findet daher bei allen Antragsprü-
fungen konsequente Anwendung 
 
Positiv zu vermerken ist das Engage-
ment der privaten Investoren. Die Ein-
führung der neuen Richtlinie hat zu 
keinem Rückgang von Investitionen 
geführt, d. h. die Antragsteller integrie-
ren das Thema „Barrierefreiheit“ in ihr 
Serviceangebot. Barrierefreiheit wird 
zunehmend als Qualitätsmerkmal ge-
sehen. 
 

MWE und 
andere Förder-
ressorts 

Im Rah-
men der 
Förder-
richtli-
nien, seit 
2007 
fortlau-
fend 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel 

2 Schaffung von Barrierefreiheit in den 
Kur- und Erholungsorten zur umfassen-
den Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben 

Umsetzung des § 2 Abs. 4 des BbgKOG 
(Brandenburgisches Kurortegesetz) 
(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Artikel 30 „Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ 
UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Maßnahme wird fortgeführt.  Bei jedem Antrag auf staatliche Aner-
kennung zum Kur- oder Erholungsort 
müssen die Forderungen des BbgKOG 
(§ 2 Abs. 4 zur Barrierefreiheit) vom 
Antragsteller (Kommune) nachgewie-
sen werden. 
 
Je nach örtlichen Gegebenheiten un-
terscheiden sich die Bedingungen bzw. 
das vorhandene barrierefreie Angebot 
in den Kommunen voneinander. Dies 
wird von Fall zu Fall neu bewertet. Die 
Überprüfung erfolgt auch im Rahmen 
der zehnjährig wiederkehrenden Wie-
derholungsprüfung. 
 
Von Seiten der Landesregierung erfolgt 
die Überprüfung mit den entsprechen-
den Voten. Dadurch werden die Orte 
zur Barrierefreiheit „gezwungen“. Die 
Akzeptanz für Barrierefreiheit in den 

MWE und 
MASGF  

Fortlau-
fend 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel 
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jeweiligen Orten nimmt stetig zu, daher 
wird der Stand der Zielerreichung als 
gut beurteilt. 
 

3 Dauerhafte Sicherung der Touris-
musakademie (TAB) in der TMB 

Die TAB als Bestandteil der TMB ist ver-
antwortlich für die umfangreiche Informati-
onsgestaltung zum Thema Barrierefreiheit 
im Brandenburger Tourismusmarketing und 
für die Begleitung von Aktivitäten zur Um-
setzung der „Barrierefreiheit“ 
(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Artikel 30 „Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ 
UN-BRK) 
 
Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Pflege und Weiterentwicklung des  
    Internetauftrittes der TMB (TAB) 
    www. Barrierefrei-brandenburg.de 
(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Artikel 30 „Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ 

UN-BRK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die institutionelle Förderung der 
TAB ist seitens des MWE auch 
zukünftig klare Zielstellung, um 
die  kontinuierliche Erfüllung der 
Aufgaben (a+b) zu gewährleisten. 
Im Rahmen der Arbeit der TAB 
zählt der Ausbau der Qualität des 
touristischen Angebotes zu den 
Kernaufgaben. Die TAB arbeitet 
weiter daran, die Informations-
plattform bekannt zu machen und 
aktuell zu halten. Ziel ist es, mög-
lichst viele qualitativ hochwertige 
Anbieter aufzunehmen, die das 
Reiseland Brandenburg mit sei-
nen barrierefreien Angeboten 
repräsentieren. Zukünftig sollen 
die Anbieter auch nach deutsch-
landweit einheitlichem Kenn-
zeichnungssystem dargestellt 
werden. 
 
Stand der Zielerreichung: sehr gut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pflege und Weiterentwicklung des 
Internetauftrittes ist fortlaufende Maß-
nahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Webseite 
www.barrierefrei.brandenburg.de als 
landesweite Informationsplattform zum 
Thema barrierefreies Reisen wird kon-
tinuierlich gepflegt und mit aktuellen 
Anbieterinformationen ergänzt (z. B. 
Checklisten und Handlungsempfehlun-
gen). Im Frühjahr läuft regelmäßig die 
Akquise der Leistungsträger, deren 
Eintrag nach drei Jahren abläuft. Dieser 
muss aktualisiert bzw. neu erhoben 
werden, wenn sich die Rahmenbedin-
gungen ändern. Derzeit über 800 An-

MWE, TMB 
(TAB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MWE/TMB 
 
Einbezogen: 
Kommunen, 
Unternehmer-
schaft, Reise-
gebiete 
 
 
 
 
 
 

Fortlau-
fend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortlau-
fend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutionelle 
Förderung der 
TMB im Rah-
men verfügba-
rer Haushalts-
mittel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebenda und 
Unternehmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.barrierefrei.brandenburg.de/
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b) Weiterer Ausbau der bundesweiten  
    Vorreiterposition Brandenburgs auf 
    dem Gebiet des barrierefreien Touris-    
    mus Barrierefreiheit als ein zentrales  
    Betätigungsfeld der Tourismusaka- 
    demie Brandenburg (TAB) 
(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Artikel 30 „Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ 
UN-BRK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Bundesebene wird sukzessi-
ve das Projekt „Einführung des 
Kennzeichnungssystems ‚Reisen 
für alle‘ im Sinne eines Tourismus 
für Alle in Deutschland“ umge-
setzt. 
TMB wird voraussichtlich ab 2017 
Lizenznehmerin in dem Bundes-
projekt.  
Die Zertifizierung innerhalb dieses 
neuen Systems soll arbeits- und 
kostenaufwändig sein, weshalb 
damit gerechnet wird, dass sich 
nicht mehr als 50 Betriebe aus 
Brandenburg daran beteiligen 
werden. 
Brandenburg verfügt – bereits seit 
langem – mit der Webseite 
www.barrierefrei-brandenburg.de 
über eine umfangreiche Daten-
bank mit über 800 Einträgen, die 
auch fortgeführt und zugunsten 
des Bundesprojekts nicht aufge-
geben werden soll. 

gebote (mit Detailinformationen) aus 
den Bereichen Beherbergung, Gastro-
nomie und Freizeit verzeichnet. Die 
Seite wird über Google Adwords im 
Zuge von zeitlich begrenzten Kampag-
nen beworben, um die Seite bekannter 
zu machen. Derzeit wird die Seite von 
über 2000 Personen pro Monat genutzt 
(Zahlen Stand Ende 2015). 
 
Brandenburg ist weiterhin auf Facebook 
zum Barrierefreien Tourismus aktuell 
und berichtet über Aktivitäten der TAB 
und interessante Veranstaltungen im 
Land. 
www.facebook.com/BrandenburgBarrie
refrei 
 
Die Broschüre „Brandenburg für alle. 
Barrierefrei reisen“, als Kooperations-
produkt eines Verlags mit der TMB, 
wird kontinuierlich überarbeitet und 
erfolgreich auf Messen an Endkunden 
verteilt wird.  
Ein neuer Flyer inklusive Braillezeile 
und großer kontrastreicher Schrift, der 
auf die barrierefreien Angebote und die 
Internetseite verweist, wurde ebenso 
erarbeitet und wird auf allen öffentlich-
keitswirksamen Veranstaltungen ver-
teilt. 
 
Die TMB/TAB beteiligte sich in der Jury 
beim ersten Inklusionspreis des Landes 
Brandenburg 2014.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MWE, TMB 
(TAB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 
2008, 
fortlau-
fend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutionelle 
Förderung der 
TMB/TAB im 
Rahmen ver-
fügbarer Haus-
haltsmittel 

4 Sicherung einer barrierefreien touristi-
schen Servicekette 
a) Mitarbeit der Reisegebiete Ruppiner  
    Seenland und Niederlausitz (Lausitzer  
    Seenland) in der Bundes-AG „Barriere  
     freie Reiseziele in Deutschland“   
(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Artikel 30 „Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ 

Maßnahme wird kontinuierlich 
fortgeführt.  
 
 
 
 
 

Aktive Mitarbeit beider Reisegebiete in 
der AG „Barrierefreie Reiseziele in 
Deutschland“. Neuigkeiten werden u. a. 
via www.barrierefreie-reiseziele.de 
kommuniziert. Gemeinsame Marketing-
aktivitäten (Mitaussteller am Gemein-
schaftsstand „Barrierefreies Reisen in 

MWE/TMB 
 
Einbezogen: 
Reisegebiete 
Ruppiner und 
Lausitzer 
Seenland  

Seit 2009 
fortlau-
fend 
 
 
 
 

Mitgliedsreise-
gebiete 
 
 
 
 
 

http://www.barrierefreie-reiseziele.de/
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UN-BRK) 
 
 
b) Erarbeitung, Koordinierung, und Um- 
    setzung von Schulungsangeboten  
    zum Thema „Barrierefreiheit“ im  
    Rahmen der touristischen Serviceket- 
    te 
 
Brandenburg als Mitglied des Bundes-
arbeitskreises „Barrierefreie Reiseziele“ 
der Landesmarketingorganisationen 
(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Artikel 30 „Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ 
UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

 
 
 
Maßnahme wird weitergeführt 
und ein wichtiger Bestandteil der 
TAB-Seminarthemen bleiben. 
 
 
 
Der Länder-Arbeitskreis wird 
seine Arbeit solange fortsetzen, 
wie es die aktuellen deutschland-
weiten Entwicklungen notwendig 
machen. 

Deutschland“ TMB/TAB Mit- bzw. 
Hauptaussteller) 
 
Diverse Seminarveranstaltungen in den 
vergangenen Jahren, Barrierefrei-
Workshops 
 
 
 
Die TAB hat diese Aufgabe seit Jahren 
engagiert verfolgt. Aufgrund der rotie-
renden Sprecherrolle hat Brandenburg 
im Herbst 2012 diese Aufgabe an die 
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
übergeben. Seit 2014 ist die Tourismus 
Marketing Gesellschaft Sachsen mbH 
Sprecher. Die aktive Mitarbeit im Län-
derarbeitskreis bleibt davon unberührt. 
Dies betrifft derzeit vor allem das Bun-
desprojekt „Entwicklung und Vermark-
tung barrierefreier Angebote und 
Dienstleistungen im Sinne eines Tou-
rismus für Alle in Deutschland“.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MWE, TMB 
(TAB) 

 
 
 
Ständig 
 
 
 
 
 
Seit ITB 
2012 
fortlau-
fend 

 
 
 
Durch Koopera-
tionspartner 
und touristische 
Leistungsträger 
 
 
Die Mitglieder-
marketingorga-
nisationen im 
Rahmen ihrer 
Mittel 

Erlebnisfreizeiten 

5 Integrative Erlebnisfreizeiten für Kinder 
und Jugendliche mit und ohne Behinde-
rungen 
(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Artikel 30 „Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ 

UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 

Es wird ein regelmäßiges Ange-
bot an integrativer Erlebnisfreizeit 
vorgehalten.  

Erlebnisfreizeiten für Kinder und Ju-
gendliche mit und ohne Behinderungen 
des Allgemeinen Behindertenverban-
des Brandenburg e. V. werden jährlich 
gefördert. 
 
 
 

MASGF 
 
 
Einbezogen: 
Allgemeiner 
Behinderten-
verband Bran-
denburg e. V. 
und weitere 
Projektträger  

Fortlau-
fend 

Bis zu 50.000 € 
jährlich im 
Rahmen ver-
fügbarer Haus-
haltsmittel 
 
 

Sport von und mit Menschen mit Behinderungen
41

 

6 Umsetzung des Wassersportentwick-
lungsplanes (WEP4) 
(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Artikel 30 „Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ 
UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-

Umsetzung des WEP4 im Sinne 
der Förderung der behinderten-
freundlichen Nutzung der Routen 
und Reviere in praktikablen Be-
reichen und Modellen 

Entwicklung von Maßnahmen auf Basis 
der Aussagen des WEP4  

MWE, MIL, 
MBJS, MLUL 

Laufend Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel 

                                                      
41 Maßnahmen zum paralympischen Leistungssport sind im HF 1 gelistet. 
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struktur 
7 Barrierefreie Zugänglichkeit und Nut-

zungsmöglichkeit von Sportanlagen 
(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Artikel 30 „Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ 
UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Umsetzung von Sportstättenbau-
projekten unter dem Kriterium der 
Barrierefreiheit 

Entwicklung des paralympischen Zent-
rums des Landes Brandenburg im 
Sportzentrum Cottbus; barrierefreier 
Umbau des ehemaligen Fitnesszent-
rums „Chakra“ zum Zentrum des para-
lympischen Sports in Brandenburg 

MBJS, MIL, 
MWE 
 
Einbezogen: 
Landessport-
bund 

Laufend Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel 
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3.7 Handlungsfeld: Selbstbestimmtes Leben, Freiheits- und Schutzrechte 
 
A) UN-BRK und teilhabepolitische Vision 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) stellt die Menschenwürde und Persönlichkeitsrechte 
von Menschen mit Behinderung unter besonderem Schutz. In diesem Rahmen ist die gleiche Anerken-
nung vor dem Recht (Art. 12 UN-BRK), der Zugang zur Justiz (Art. 13 UN-BRK), die Freiheit von Gewalt 
(Art. 16 UN-BRK) und der Schutz der Unversehrtheit der Person (Art. 17 UN-BRK) von Bedeutung. 
 
Nach Art. 12 Abs. 2 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) genießen Menschen mit Behinde-
rungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit. Die 
Vertragsstaaten erkennen dies an. Die Konvention verpflichtet nach Art. 12 Abs. 3 UN-BRK die Ver-
tragsstaaten geeignete Maßnahmen zu treffen, die Menschen mit Behinderungen den Zugang zu der 
Unterstützung verschaffen, die diese bei der Ausübung der Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benöti-
gen. Die Vertragsstaaten haben sicherzustellen, dass für Maßnahmen, die die Ausübung der Rechts- 
und Handlungsfähigkeit betreffen, geeignete und wirksame Sicherungen vorgesehen werden, die ge-
währleisten, dass der Schutz der Selbstbestimmung geachtet wird. 
 
Die Vertragsstaaten sollen gemäß Artikel 13 der UN-BRK gewährleisten, dass Menschen mit Behinde-
rungen gleichberechtigt mit anderen wirksamen Zugang zur Justiz erhalten, unter anderem durch ver-
fahrensbezogene und altersgemäße Vorkehrungen, um ihre wirksame unmittelbare und mittelbare Teil-
nahme, einschließlich als Zeuginnen und Zeugen, an allen Gerichtsverfahren, auch in der Ermittlungs-
phase und in anderen Vorverfahrensphasen, zu erleichtern. Um zur Gewährleistung des wirksamen 
Zugangs von Menschen mit Behinderungen zur Justiz beizutragen, fördern die Vertragsstaaten geeig-
nete Schulungen für die im Justizwesen tätigen Personen, einschließlich des Personals von Polizei und 
Strafvollzug. 
 
Der UN-Ausschuss empfiehlt die Ergreifung gezielter Maßnahmen zur Steigerung der physischen und 
kommunikativen Zugänglichkeit von Gerichten, Justizbehörden und anderen Einrichtungen der Rechts-
pflege. Zudem wird empfohlen, wirksame Schulungen des im Justiz-, Polizei- und Strafvollzugssystem 
tätigen Personals in Bezug auf die Anwendung menschenrechtlicher Normen zur Förderung und zum 
Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen, zu sichern. 
 
 
Die Forderung nach „Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch“ und nach „Schutz der Unver-
sehrtheit der Person“ werden in Artikel 16 und 17 der UN-BRK formuliert. Die Vertragsstaaten sind da-
hingehend verpflichtet, angemessene Vorkehrungen für den Gewaltschutz von Menschen mit Behinde-
rungen zu treffen.  
 
Der UN-Ausschuss hebt in seinen Abschließenden Bemerkungen vom April 2015 die Bedeutung der 
Gleichheit vor dem Recht und den wirksamen Gewaltschutz für Menschen mit Behinderungen hervor:  

 In diesem Zusammenhang hat er seine Besorgnis über eine Vereinbarkeit des im deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegten und geregelten Instruments der rechtlichen Be-
treuung mit dem Übereinkommen geäußert. Er fordert die volle Rechts- und Handlungsfähigkeit 
aller Menschen, unabhängig von einer etwaigen Beeinträchtigung oder von ihrer Entschei-
dungsfähigkeit und lehnt Systeme von ersetzender Entscheidung ab. Der UN-Ausschuss emp-
fiehlt, alle Formen der ersetzenden Entscheidung abzuschaffen und ein System der unterstüt-
zenden Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Die Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, 
dass der Wille und die Präferenzen der rechtlich zu unterstützenden Menschen voll zum Tragen 
kommen.  
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 Er empfiehlt die Ergreifung gezielter Maßnahmen zur Steigerung der physischen und kommuni-
kativen Zugänglichkeit von Gerichten, Justizbehörden und anderen Einrichtungen der Rechts-
pflege. Zudem wird empfohlen, wirksame Schulungen des im Justiz-, Polizei- und Strafvoll-
zugssystems tätigen Personals in Bezug auf die Anwendung menschenrechtlicher Normen zur 
Förderung und zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen zu sichern. 

 Er empfiehlt ferner im Rückgriff auf bundesdeutsche Studienergebnisse, eine umfassende, 
wirksame und mit angemessenen Finanzmitteln ausgestattete Strategie zu entwickeln, um Ge-
waltschutz für Frauen und Mädchen mit Behinderungen zu gewährleisten. 
 

Den Ausführungen des UN-Ausschusses zum Betreuungsrecht vermag der Bund grundsätzlich nicht zu 
folgen. Denn es sei nicht hinreichend berücksichtigt, dass das deutsche Betreuungsrecht ein System 
unterstützender Entscheidungsfindung – auf der Ebene des Rechts – ist. Kernelement des deutschen 
Betreuungsrechts ist das Selbstbestimmungsrecht. Gegen den freien Willen der betroffenen Person darf 
eine Betreuung nicht eingerichtet werden. Die rechtliche Betreuung (§ 1896 ff BGB) sowie die Vorsor-
gevollmacht entsprechen in ihrer rechtlichen Ausgestaltung dem Konzept der unterstützenden Ent-
scheidungsfindung. Die Bestellung einer Betreuerin, eines Betreuers nach § 1896 BGB beeinflusst nicht 
die Handlungsfähigkeit der Menschen mit Beeinträchtigungen; sie wird weder infrage gestellt noch be-
einträchtigt. Wohl und Wille des Betreuten sind handlungsleitend für die rechtliche Betreuung. Dies 
kommt ausdrücklich in § 1901 BGB zur Geltung; rechtliche Betreuung ist die Unterstützung zur Verwirk-
lichung der Selbstbestimmung. Auf der Ebene der Praxis ist dafür Sorge zu tragen, dass die gesetzli-
chen Vorgaben für eine an der Person und den Fähigkeiten der Betreuten orientierten und unterstüt-
zenden Betreuung im Hinblick auf die UN-BRK in der Praxis umgesetzt werden.  
 
Als Vision für das Land heißt das:  
Das Unterstützungsprinzip innerhalb der Betreuung wird von allen Akteurinnen und Akteuren des Be-
treuungswesens geachtet. Die Rahmenbedingungen von Betreuung und Beratung zu Betreuung und 
Vollmacht haben sich verbessert. Die Betreuerinnen, Betreuer und Bevollmächtigte sind über die 
Grundsätze des Unterstützungsprinzips informiert und wenden diese an. Methoden zur Unterstützung 
sind entwickelt und allen Akteurinnen und Akteuren zugänglich gemacht. Formen von Peer Counceling 
und die Stärkung der Strukturen einer flächendeckenden barrierefreien Selbsthilfe sind geschaffen. Die 
bauliche Barrierefreiheit für alle Justizgebäude wird geschaffen und ein wirksamer Zugang zur Justiz 
von Menschen mit Behinderungen durch geschultes Personal im Justizwesen wird gewährleistet. In 
Brandenburg können Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam und sicher leben, ohne 
Furcht, Opfer von körperlicher oder psychischer Gewalt zu werden. Kommt es doch dazu, dann greifen 
die bestehenden Hilfesysteme. 
 
 
B) Grundsatzziele 
 
Mit dem Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket werden Grundsatzziele festgelegt, um das Recht auf 
selbstbestimmte Lebensführung unter Wahrung der für Menschen mit und ohne Behinderungen gelten-
den Freiheits- und Schutzrechte zu verwirklichen. Die Grundsatzziele spiegeln gleichzeitig die Prioritä-
tensetzung im Handlungsfeld wider: 
 

 Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamtkonzeptes zur rechtlichen Betreuung: Die 
Landesregierung sieht die UN-BRK als Maßstab für die Anwendung der betreuungsrechtlichen 
Regelungen, insbesondere für die strikte Beachtung des Erforderlichkeitsprinzips sowie des 
Konzeptes der unterstützenden Entscheidungsfindung. Um den Anstieg der gesetzlichen Be-
treuung entgegenzusteuern, erfolgt zudem der Einsatz für eine bessere Zusammenarbeit von 
Justiz und Sozialbehörden. 
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 Sicherung des Zugangs zur Justiz: Menschen mit Behinderungen können an gerichtlichen 
Verfahren gleichberechtigt teilhaben. Der Zugang zu Information und Kommunikation mit der 
Justiz wird erleichtert. 
 

 Verbesserung des Gewaltschutzes von Menschen mit Behinderungen mit einem beson-
deren Fokus auf den Schutz von Frauen und Mädchen: Die Landesregierung setzt sich 
zum Ziel, die Anstrengungen für den Gewaltschutz von Menschen mit Behinderungen und ins-
besondere von Mädchen und Frauen – gemäß der UN-BRK und den „Abschließenden Bemer-
kungen“ – zu systematisieren und weiter zu erhöhen. Es werden Maßnahmen ergriffen, dass 
Frauen und Männer mit Behinderungen im privaten und öffentlichen Raum wirksam vor Ge-
walterfahrungen geschützt werden. Das gilt vor allem für die sexuelle Gewaltprävention und 
Krisenintervention.  

 
 
C) Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes 2011 im Jahr 2016 und Herausforderungen 
 
Gleiche Anerkennung vor dem Recht 
Grundsatzziele und weitere Umsetzung der Maßnahmen, die die Durchsetzung des in § 1896 Abs. 2 
BGB formulierten Erforderlichkeitsgrundsatzes sowie die Qualitätssicherung im Betreuungswesen er-
möglichen, werden in einem Gesamtkonzept zur rechtlichen Betreuung festgeschrieben. Die Erarbei-
tung des Gesamtkonzeptes erfolgt durch das Sozialministerium und dem Justizministerium, unterstützt 
und begleitet durch das Innenministerium und der Staatskanzlei. Zur Prozesssteuerung wurde eine 
ressortübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet. 

Zur Vorbereitung der Gesamtkonzeption wurden bereits mit den Betreuungsvereinen, den Wohlfahrts-
verbänden, den beiden Kommunalen Spitzenverbänden, den Landesverbänden der Berufsbetreuerin-
nen und Berufsbetreuer, den Betreuungsbehörden, den Betreuungsgerichten und den Menschen mit 
Unterstützungsbedarf Gespräche geführt, um die Problemlagen zu identifizieren und die Expertise der 
Akteurinnen und Akteure nutzen zu können. 

Landkreise und kreisfreie Städte sind dabei aktiv einzubeziehen. Beide sind Träger der örtlichen Be-
treuungsbehörden und gemeinsam mit den Betreuungsgerichten die zentralen Akteure im Betreuungs-
wesen. Ihnen kommt eine steuernde wie qualitätssichernde Funktion zu. Gleichzeitig übernehmen die 
brandenburgischen Städte und Gemeinden im Wege der kommunalen Daseinsvorsorge eine wichtige 
Rolle in der Schaffung sozialräumlich vernetzter unterstützender – und damit auch – betreuungs-
vermeidenden Strukturen. Der Auf- und Ausbau niedrigschwelliger und der Aufbau notwendiger Ko-
operations- und Vernetzungsstrukturen sind zentrale Maßnahmen, um den Erforderlichkeitsgrundsatz 
effektiv in der Praxis zu stärken. Schon vor diesem Hintergrund sind die Mitglieder der ressortübergrei-
fenden Arbeitsgruppe und die überörtliche Betreuungsbehörde mit den Kommunalen Spitzenverbänden 
im kontinuierlichen Gespräch. 
 
Betreuungsvereine, Berufsbetreuende suchen auch bundesweit den Dialog mit den politisch Verant-
wortlichen. Betreuungsvereine sind von der Geschichte ihrer Entstehung und von ihrem Selbstver-
ständnis her ein Ausdruck der Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen aus der Mitte 
der Gesellschaft heraus. Mit der von ihnen geleisteten Querschnittsarbeit unterstützen und entlasten sie 
sowohl die örtlichen Betreuungsbehörden als auch die Betreuungsgerichte und stärken zugleich das 
Ehrenamt. Auch Berufsbetreuende sind unverzichtbar für Menschen mit komplexem Unterstützungsbe-
darf. Beiden Akteuren ist gemein, dass sie die notwendigen Rahmenbedingungen benötigen, um ihre 
Aufgaben qualitativ hochwertig und zum Wohle der Menschen mit Unterstützungsbedarf ausführen zu 
können. Zur Qualitätssicherung werden Stichproben erhoben, deren Auswertung in die weitere Arbeit 
einfließt 
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Hinzu kommt, dass die Wohlfahrtsverbände/private Organisationen nicht nur Träger der meisten Be-
treuungsvereine sind, sondern auch Interessenvertreter eines großen Teils der Erbringer von Leistun-
gen der Eingliederungshilfe. Die Klärung der Abgrenzungsfragen zwischen Aufgaben der Einrichtungen/ 
soziale Dienste und denen der Betreuerinnen und Betreuer kann dazu beitragen, in der Praxis beste-
henden Unsicherheiten zu beseitigen. 
 
Zur Stärkung der Arbeit der Betreuungsvereine und insbesondere der Ehrenamtsarbeit wurde durch 
das MASGF die Förderung der Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine aus dem Landeshaushalt – 
nach der Einstellung im Jahr 2003 – wieder aufgenommen. Im Jahr 2015 wurden zunächst Projekte zur 
Sicherung der Qualität der Querschnittsarbeit und der Öffentlichkeitsarbeit, ab dem Jahr 2016 anteilig 
Personal- und Sachkosten, gefördert. Die Fördergrundsätze werden bis Ende 2017 – unter Berücksich-
tigung des Qualitätssicherungskonzeptes – fortgeschrieben.  
 
Ausdruck der Stärkung der Ehrenamtsarbeit bei der rechtlichen Betreuung ist neben der von MASGF 
abgeschlossenen allgemeinen Ehrenamtsversicherung, die bei Haftpflicht für Sach- und Personenschä-
den eintritt, auch die von MdJEV für ehrenamtlich Betreuende abgeschlossene Vermögensschaden-
Haftpflicht-Sammelversicherung, die bei Vermögensschäden im Rahmen der Tätigkeit bis zu einer De-
ckungssumme je Schadensfall von 50.000 Euro eintritt. 
 
Die Wahrung des Erforderlichkeitsgrundsatzes macht auch notwendig, über selbstbestimmte rechtli-
che Vorsorgemaßnahmen zu informieren. Mit Blick darauf hat das Justizministerium im Sommer 2014 
die 11. Auflage der Broschüre „Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung – Wer ent-
scheidet, wann und wie?“ aufgelegt. Die Broschüre informiert Bürgerinnen und Bürger über die Vorsor-
gevollmacht sowie über die Betreuungs- und Patientenverfügung. Die Informationen sollen all jenen 
helfen, die für den Fall, dass sie infolge von Behinderungen, Krankheit oder anderen Unterstützungsbe-
darfen nicht mehr selbstbestimmt ihre Angelegenheiten regeln können, rechtzeitig Vorsorge treffen wol-
len.  

Begleitend zu der Broschüre hat das Justizministerium von Mai bis Juli 2014 zu diesen Vorsorgeformen 
eine Informationsveranstaltungsreihe in allen vier Landgerichtsbezirken mit Experten aus den Reihen 
der Rechtsanwaltschaft und der bezirksansässigen Notare über das geltende Betreuungsrecht und die 
verschiedenen Möglichkeiten, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, durchgeführt. Im Jahr 2015 wurde die 
Informationsveranstaltungsreihe von MdJEV und MASGF gemeinsam mit den örtlichen Betreuungsver-
einen zur Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung durchgeführt.  

Des Weiteren wurde die konsequente Umsetzung des am 1. Juli 2014 in Kraft getretenen Betreuungs-
behördenstärkungsgesetzes befördert. Die überörtliche Betreuungsbehörde (LASV) erarbeitete ge-
meinsam mit den örtlichen Betreuungsbehörden eine Handlungsempfehlung zur Umsetzung des Geset-
zes zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde. Ziel war die Erstellung einer den Branden-
burger Verhältnissen entsprechenden Arbeitsmatrix zu „Vermittlung anderer Hilfen“ nebst Empfehlun-
gen zu Formen und Möglichkeiten der Vernetzung, Zusammenarbeit, Kommunikation und Bekanntma-
chung aller beteiligten Akteure für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betreuungsbehörden. Diese 
Systematisierungshilfe ist im Sommer 2014 über die kommunalen Spitzenverbände an die örtlichen 
Betreuungsbehörden herangetragen worden und dient nunmehr als Instrument der Berücksichtigung 
von Hilfen, die der rechtlichen Betreuung vorgeschaltet sein können. Damit wird auch die Verbesserung 
von Rahmenbedingungen für regional vernetzte Strukturen erreicht.  

Die bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen fließen in das Gesamtkonzept zur rechtlichen Betreuung 
ein.  
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Schutz der Menschen vor nicht erforderlichen freiheitsentziehenden Maßnahmen 
Zur selbstbestimmten Lebensführung gehört auch die ungehinderte Bewegung und freie Wahl des Auf-
enthaltsortes. Grund- und menschenrechtlich handelt es sich um Merkmale der persönlichen Freiheit, 
die gemäß Art. 14 UN-BRK geschützt sind. In Einrichtungen der Behindertenhilfe können in Ausnahme-
fällen freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) zum Einsatz kommen. Dazu gehören z. B. das Abschlie-
ßen von Türen, beidseitige Bettgitter oder auch sedierende Psychopharmaka. Diese Maßnahmen dür-
fen immer nur zum Wohl der Person angewendet werden. Freiheitsentziehende Maßnahmen stehen in 
der professionellen Betreuung immer im Spannungsfeld zwischen dem Schutzgedanken einerseits und 
den verfassungsmäßigen Grundrechten und den Rechten der UN-BRK andererseits. Neben der 
Überprüfung und Beratung zur Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen zum Schutz der Bewoh-
nenden durch das Landesamt für Soziales und Versorgung – Aufsicht für unterstützende Wohnformen 
(LASV-AuW) ist eine weitergehende Aufklärung, Sensibilisierung und Beratung der Akteure im Umfeld 
der Menschen mit Behinderung unterstützend voranzutreiben. Hierbei sind neben den Mitarbeitenden 
der Wohnstätten und den rechtlichen Betreuenden insbesondere auch die Akteure der Justiz als Ziel-
gruppen in den Blick zu nehmen. Auf Grundlage einer durch das LASV als überörtliche Betreuungsbe-
hörde, gleichzeitig als Aufsicht für unterstützende Wohnformen und Aufsichtsbehörde für die sozialen 
und die Altenpflegeberufe erarbeiteten Expertise soll eine Handreichung zur Reduzierung von frei-
heitsentziehenden und unterbringungsähnlichen Maßnahmen gemeinsam mit dem Justizressort 
entwickelt werden. 
 
Sicherung des Zugangs zur Justiz 
Mittels Bewusstseinsbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Justizresort ist eine hohe Ak-
zeptanz für die Belange der Menschen mit Behinderungen entstanden. Die Einrichtung eines/einer An-
sprechpartnerIn für Menschen mit Behinderungen in jeder Behörde im Geschäftsbereich des Minis-
teriums hat maßgeblich dazu beigetragen. Durch die Installation dieser Ansprechpartner und Bekannt-
machung, für die Öffentlichkeit auf den Wegweisern, Internetseiten der Behörden, auf Ladungen, 
Schriftverkehr und in Broschüren, kann einer Vielzahl von Problemen bereits im Vorfeld begegnet wer-
den.   
Zur Verbesserung der Kommunikation von Menschen mit Behinderungen mit der Justiz erfolgten für 
Justizbedienstete aller Laufbahngruppen in allen Geschäftsbereichen Fortbildungsveranstaltungen. In 
der Justizakademie des Landes Brandenburg fanden Workshops zum Schwerbehindertenrecht und zu 
Schwerbehindertenangelegenheiten statt. Des Weiteren sind in den Jahren 2013 und 2014 in der Jus-
tizakademie Workshops bzw. Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch, speziell für die Ansprechper-
sonen für Menschen mit Behinderungen, durchgeführt worden. Gemeinsam mit der Bezirksschwerbe-
hindertenvertretung der ordentlichen Gerichte und dem Präsidenten des Brandenburgischen Oberlan-
desgerichts wurde ein Merkblatt für die Ansprechpersonen erarbeitet. Dieses Merkblatt gibt Hinweise zu 
Lösungsmöglichkeiten in verschiedenen Problemlagen. 
 
Hinsichtlich der Barrierefreiheit der Justizvollzugsanstalten des Landes Brandenburg erfolgt regelmäßig 
die Überprüfung der baulichen Situation zur Verbesserung des bestehenden Zustandes für Gefangene 
sowie Besucherinnen und Besucher. 
 
Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen bei der Polizei 
Im Folgenden werden besondere Aktivitäten der Polizei Brandenburg benannt, um die Zugänglichkeit 
und den Schutz von Menschen mit Behinderungen vor Kriminalität zu verbessern. Durch den Vertreter 
Brandenburgs in der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK) wurde im Rahmen der 69. Ar-
beitstagung der KPK im Mai 2013 das Thema „Entwicklung von kriminalpräventiven Broschüren in 
„Leichter Sprache“ durch das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes 
(ProPK)“ angesprochen. In der Folge sprach sich die KPK dafür aus, die Thematik im Rahmen der 
Schwerpunktsetzung „Opferschutz“ in den Jahren 2015/2016 zu behandeln. Die dazu erarbeitete Kon-
zeption sieht u. a. vor, die Thematik „Opferinformationen im Internet-Auftritt des ProPK“ (www.polizei-
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beratung.de) zu überarbeiten und mit leicht verständlichen Texten sowie kurzen Erklärvideos den Op-
ferinteressen Rechnung getragen werden. Die Arbeit der entsprechenden Projektgruppe dauert an. 
Sowohl im Bachelorstudium für den gehobenen als auch in der Ausbildung für den mittleren Polizei-
vollzugsdienst im Land Brandenburg ist der Umgang mit Menschen mit Behinderungen Inhalt von 
Lehrveranstaltungen. So wird beispielsweise im Fach „Training sozialer Kompetenzen“ u. a. der Um-
gang mit psychisch und physisch beeinträchtigten Personen geschult und im Fach „Berufsethik“ werden 
bei der Erarbeitung der Aspekte der Menschenwürde Behinderungen thematisiert. Der Umgang mit 
besonderen Opfergruppen wird auch in den Modulen, in denen Eingriffsrecht, Einsatzlehre, Kriminalistik 
und auch Kriminologie unterrichtet werden, vermittelt.  
Das Opferschutzkonzept der Polizei des Landes Brandenburg wurde im Rahmen der Fortschreibung 
im Jahr 2012 im Kapitel „Verhaltensempfehlungen für den Umgang mit speziellen Opfergruppen“ um 
Hin-weise für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen ergänzt und hat damit zu einer Sensibili-
sierung der Polizeibediensteten beigetragen.  
Die Polizei Brandenburg ist seit November 2015 mit einem vollständig überarbeiteten Bürgerportal im 
Internet präsent. Die polizeilichen Themen/Hilfsangebote werden bürgerfreundlicher, übersichtlicher und 
leichter verständlich zur Verfügung gestellt. Zudem sind einzelne Informationen auch als Videos in Ge-
bärdensprache dargestellt.  
 
Recht auf Elternschaft 
Gemäß Artikel 23 Abs. 1 der UN-BRK besteht das Recht auf Elternschaft. Die Vertragsstaaten unter-
stützen Menschen mit Behinderungen in angemessener Weise bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen 
Verantwortung. 
 
Die Stärkung der Selbstbestimmung und Elternkompetenz von Eltern mit Behinderungen ist ein 
wichtiges Anliegen der Landesregierung. Grundanliegen ist es, allen Familien die gesellschaftliche Teil-
habe zu ermöglichen. Daher zielen die Aktivitäten der Familienpolitik auch auf Eltern mit Behinderungen 
bzw. auf Familien mit ihren behinderten Angehörigen ab. Familienunterstützende Systeme nehmen 
dabei eine wichtige Rolle ein. Mit den regionalen „Netzwerken Gesunde Kinder“, „Lokale Bündnisse für 
Familie“, „Eltern-Kind-Zentren“ und „Eltern-Kind-Gruppen“ werden niedrigschwellige Angebote der Be-
treuung, Bildung und Lebenshilfe aus einer Hand angeboten und tragen dazu bei, die elterlichen Erzie-
hungskompetenzen – auch von Eltern mit Behinderungen – zu stärken.  
 
In der Praxis ergibt sich aus der derzeit unklaren Rechtslage (s. § 10 Abs. 4 SGB VIII) häufig ein Zu-
ständigkeitskonflikt zwischen den Trägern der Sozialhilfe und den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. 
Der Deutsche Verein hat sich dem Thema angenommen und Empfehlungen für eine praxisgerechte 
Unterstützung von Eltern mit Beeinträchtigungen und deren Kinder im September 2014 Jahres verab-
schiedet. Die Landesregierung plant, diese Empfehlungen vor dem Hintergrund der im BTHG zu erwar-
tenden rechtlichen Klarstellungen zu erörtern und Möglichkeiten der Umsetzung zu prüfen. 
 
Gewaltschutz von Menschen mit Behinderungen mit einem besonderen Fokus auf den Schutz 
von Frauen und Mädchen 
Der Gewaltschutz von Menschen mit Behinderungen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der in 
allen Lebensbereichen und unabhängig ihrer Wohnform und Teilhabemöglichkeiten wirksam sein soll. 
Verschiedene Studien des Bundesfrauenministeriums und des Bundessozialministeriums42, ausgeführt 
durch die Universität Bielefeld, haben eine deutlich höhere Betroffenheit von belastenden Erfahrungen, 
Gewaltbetroffenheit und sexuellen Grenzüberschreitungen sowie sexuellen Übergriffe bei Frauen und 
Männern mit Behinderungen festgestellt. Insbesondere Frauen und Mädchen mit Behinderungen unter-

                                                      
42 BMFSFJ: Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland, 2013 
BMAS: Lebenssituation und Belastungen von Männern mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland, 2013  
BMFSFJ: Gewalterfahrungen von in Einrichtungen lebenden Frauen mit Behinderungen – Ausmaß, Risikofaktoren, Präventi-
on – 2014 
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liegen einem erhöhten Risiko, Opfer von sexuell motivierten Persönlichkeitsverletzungen und Sexual-
straftaten zu werden.  
 
Die Ergebnisse der Bundesstudien zur überproportionalen Gewaltbetroffenheit von Frauen, Männern, 
Mädchen und Jungen mit Behinderungen im privaten und im öffentlichen Bereich veranlassten seit 2013 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) und Gleichstellungs- und Frauenministerkonferenz 
(GFMK) ihrerseits aktiv zu werden. Gegenstand bundesweiter Diskussionen sind z. B. Aktivitäten um 
das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis auch für Personal in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
wie auch die Bund-Länder-Förderung der „Frauenbeauftragte in Einrichtungen. Eine Idee macht 
Schule.“43, an der sich Brandenburg seit 2014 finanziell und fachlich beteiligt. 
 
Laut dem Ministerium des Innern und Kommunales (MIK) wurden im Rahmen der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik in den letzten zwei Jahren 176 Fälle (2014: 84, 2015: 94) im Zusammenhang mit Gewalt 
gegen Menschen mit Behinderungen in Brandenburg polizeilich registriert. Darunter waren neun Fälle 
(2014: 6, 2015: 3) sexueller Gewalt. Weit häufiger werden Körperverletzungs- oder Raubdelikte gegen 
Menschen mit Behinderungen polizeilich erfasst. Die Polizeiliche Kriminalstatistik hat nur wenige Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen registriert. Die sexuelle 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen wird in vieler Hinsicht gesellschaftlich tabuisiert, 
auch wenn hier von verschiedenen Seiten vorsichtige Schritte zur Aufklärung und Aufarbeitung betrie-
ben wurden. Das tatsächliche Ausmaß sexualisierter Gewalt ist aufgrund ihrer strukturellen Bedingtheit 
kaum zu erfassen. Es ist anzunehmen, dass bei in der Behindertenhilfe Tätigen oftmals Unsicherheiten 
im Umgang mit Sexualität und im Umgang mit betreffenden Delikten bestehen. 
 
Die bisher in den verschiedenen Zusammenhängen zusammengetragenen Befunde zur Gewaltbetrof-
fenheit von Menschen mit Behinderungen durch die Aufsicht für unterstützende Wohnformen, die Poli-
zei, die Einrichtungsträger und die Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen lassen 
erkennen, dass die Annahmen zur tatsächlichen Prävalenz von Menschen mit Behinderungen gegen-
über sexualisierter Gewalt im privaten und öffentlichen Raum auseinandergehen. Deshalb liegt es in der 
Verantwortung des Landes, in einen Dialog über strukturelle und konzeptionelle Schutzmechanismen 
sowie deren Vernetzung einzutreten. Dabei sind beispielsweise die Beratung im Rahmen der Aufsichts-
führung über unterstützte Wohnformen (LASV-AuW), des Opferschutzes und der Polizei, die Schaffung 
und Einbindung von Frauenbeauftragten in Einrichtungen, die Struktur der Frauenhäuser und die Arbeit 
der Sexualberatungsstellen zu nennen. Die Entwicklung einer Gewaltschutzstrategie für Menschen 
mit Behinderungen mit einem besonderen Fokus auf Frauen und Mädchen erscheint angezeigt und ist 
für die Jahre 2017/2018 geplant.  
Die Landesregierung unternimmt seit Jahren verschiedene Bemühungen in Form von Projektförderun-
gen, um die Interessenvertretung von Frauen mit Behinderungen und generell den Gewaltschutz 
in Einrichtungen zu fördern. Aktuell entwickelte der pro familia Landesverband Brandenburg e. V. auf-
bauend auf Fachgesprächen mit dem MASGF und dem LASV ein Modellprojekt „Prävention sexueller 
Gewalt im Lebens-, Lern- und Arbeitsumfeld von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit geistiger 
Behinderung“. Ziel ist es, ein Beratungsangebot zu sexueller Gewaltprävention und Kriseninter-
vention für Menschen mit Behinderungen, deren Familienangehörige sowie für das Personal der Be-
hindertenhilfe und der Wohneinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zu erproben. 
Die präventive Gewaltschutzarbeit für Menschen mit Behinderungen soll im Land Brandenburg auf die-
sem Wege systematisch weiterentwickelt werden. Das Fördervolumen von MASGF und MBJS beläuft 
sich für die dreijährige Projektzeit (2015-2018) auf insgesamt 109.000 €. Das Projekt wird fachlich unter 
der Leitung des Sozialministeriums durch einen Projektbeirat aus Einrichtungsträgern, Leistungserbrin-
gern, Landesbehindertenbeirat, Ministerialverwaltung (MBJS, MIK) und Landesamt für Soziales und 

                                                      
43 Die Etablierung von Frauenbeauftragten in Einrichtungen wird im Handlungsfeld 3.8 vertiefend behandelt. 
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Versorgung – Aufsicht für unterstützende Wohnformen (LASV-AuW) – begleitet. Das Modellprojekt und 
die abzuleitenden Ergebnisse sollen in die Gewaltschutzstrategie des Landes einfließen. 
 
Durch das LASV in seiner Eigenschaft als Aufsicht für unterstützende Wohnformen (AuW) wurde die 
Erarbeitung von Eckpunkten zur Prävention und Krisenintervention angeregt. Vertretende in einer 
Arbeitsgruppe unter Beteiligung der örtlichen Träger der Sozialhilfe, des Fachdienstes beim überörtli-
chen Träger der Sozialhilfe (LASV) und der Abteilung Soziales Entschädigungsrecht im LASV (Opfer-
schutz, Entschädigung) haben die jeweilige Perspektive ihrer Organisation eingebracht. Die Eckpunkte 
sollen als kurze und praktikable Orientierungshilfe für Leistungsanbieter dienen. Zielstellung ist, zu sen-
sibilisieren und Handlungsmöglichkeiten und Anlaufstellen aufzuzeigen, um Netzwerke bilden und nut-
zen zu können. Die Eckpunkte benennen keine neuen Anforderungen, sondern konkretisieren lediglich 
die ohnehin bestehenden Anforderungen an die Leistungsanbieter nach dem Brandenburgischen Pfle-
ge- und Betreuungswohngesetz (BbgPBWoG). Auch im Rahmen der leistungsrechtlichen Vereinbarun-
gen wird ein professioneller Umgang mit dem Thema vorausgesetzt. Die Eckpunkte sollen den Einrich-
tungen vorgestellt und veröffentlicht werden. Eine Verankerung im Leistungs- bzw. Vertragsgeschehen 
wird angestrebt. Die Umsetzung der Empfehlungen wird ebenso wie der Schutz vor Gewalt durch das 
LASV-AuW als Landesbehörde und somit als unabhängige Prüf- und Beschwerdestelle überprüft. Der 
Empfehlung der Vereinten Nationen zum ersten Staatenbericht in Ziffer 36 in Verbindung mit Art. 16 
Abs. 3 UN-BRK wird damit Rechnung getragen. 
 
Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ 
Zur Anerkennung von erlittenem Unrecht und Leid sollen ehemalige Heimkinder Unterstützung und 
Anerkennung erfahren. Zwischen Bund, Ländern und Kirchen wurde vereinbart, mit der Stiftung „Aner-
kennung und Hilfe“ ehemaligen Heimkindern, die in der Zeit von bzw.1949 bis 1990 (DDR) bzw. 1949 
bis 1975 (Bundesrepublik Deutschland) in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und der 
Psychiatrie traumatisierenden Lebens- und Erziehungsverhältnissen ausgesetzt waren, Unterstüt-
zungsleistungen zu geben. Darüber hinaus soll das erlittene Leid der Betroffenen öffentlich anerkannt 
sowie die damaligen Geschehnisse und Zustände wissenschaftlich aufbereitet werden. Das Hilfesystem 
wird allen Menschen mit entsprechenden Erfahrungen offen stehen, deren Belastung heute noch an-
dauert. Die Landesregierung setzt sich nachhaltig für diese Form der Anerkennung und Unterstützung 
ein. Das Land Brandenburg beteiligt sich mit 7,9 Mio Euro an den Kosten des Hilfesystems.   
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D) Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld „Selbstbestimmtes Leben, Freiheits- und Schutzrechte“ bis zum Jahr 2021 
 
Nr. Titel/Artikelbezug UN-BRK Ziel bis 2021  Teilziele/Vorgehen/Abrechenbarkeit Zuständigkeit Laufzeit Finanzierung  

 

Gleiche Anerkennung vor dem Recht  

1 Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur 
rechtlichen Betreuung 
(Artikel 12 „Gleiche Anerkennung vor dem Recht“ UN-
BRK) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 

Das Erforderlichkeitsprinzip wird 
im Vorfeld sowie im gesamten 
Betreuungsrechtserfahren be-
rücksichtigt 
 
Die Qualität im Betreuungswesen 
ist unter Berücksichtigung des 
Konzepts der unterstützenden 
Entscheidungsfindung gesichert 
 
Das Ehrenamt ist gestärkt 
 

1. Auswertung der Ergebnisse der 
Forschungsvorhaben des BMJEV 
„Stärkung des Erforderlichkeitsgrund-
satzes“ und „Qualität in der rechtlichen 
Betreuung“ sowie Prüfung der Über-
tragbarkeit auf BB 
 
2. Vorbereitung der Umsetzung, der im 
zu fertigenden Gesamtkonzept enthal-
tenen Maßnahmen 
 
 

MASGF/LASV, 
MdJEV, MIK, 
Stk 
 
 

Bis Ende 
2017 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

2 Sicherung der Vernetzung und Koopera-
tion der Akteurinnen und Akteure im 
Betreuungswesen 
(Artikel 12 „Gleiche Anerkennung vor dem Recht“ UN-
BRK) 

 

Instrumentalziel: V - Vernetzung 

Akteurinnen und Akteure im Be-
treuungswesen sind vernetzt 
 

Institutionalisierung eines regelmäßigen 
Austausches der betreuungsrechtlichen 
Akteurinnen und Akteure 
 
Fortbildung aller im Betreuungswesen 
tätigen Akteurinnen und Akteure 
 
Workshops mit Betreuungsrichterinnen 
und Betreuungsrichtern, Rechtspflege-
rinnen und Rechtspflegern sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen 
Betreuungsbehörden 
 
Erarbeitung einer Handreichung, wie 
Absprachen und Verständigung über 
Verantwortlichkeiten, Verständigung 
über Interessenslagen und Institutiona-
lisierung der Zusammenarbeit gewähr-
leistet werden kann 
 

MASGF, 
MdJEV, LASV, 
Kommunen 
 
MASGF, 
MdJEV 
 
MASGF, 
MdJEV 
 
 
 
 
LASV,  
Kommunen 

Ab 2018 
fortlaufend 
 
 
 
 
 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

3 Erarbeitung von handlungsleitenden 
Kriterien für die Qualitätssicherung in 
der Gemeinwesensarbeit der Betreu-
ungsvereine 
(Artikel 12 „Gleiche Anerkennung vor dem Recht“ UN-

BRK) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 

Die ehrenamtlichen Betreuerin-
nen und Betreuer sowie die Be-
vollmächtigten werden qualifiziert 
unterstützt und begleitet 
 
Die Betreuungsvereine beziehen 
ihre Arbeit aktiv auf Unterstüt-

Erarbeitung einer Förderrichtlinie unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Workshops im Jahr 2016 zur Qualitäts-
sicherung in der Querschnittsarbeit 
 
Fortführung der Fachtagungen zur 
Stärkung der Kooperation der Akteurin-

MASGF/LASV, 
Betreuungs-
vereine 
 
 
LASV 
 

2016-2018 
 
 
 
 
Fortlau-
fend 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
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zungsangebote im Sozialraum nen und Akteure im Betreuungswesen 
 
Erarbeitung eines Leitfadens für Be-
vollmächtigte 
 
 

 
 
MdJEV/ 
MASGF 

4 Schutz der Menschen vor nicht erforder-
lichen freiheitsentziehenden Maßnah-
men  
(Artikel 12 „Gleiche Anerkennung vor dem Recht“ UN-
BRK, Artikel 17 „Unversehrtheit der Person“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 

Freiheitsentziehende Maßnah-
men und unterbringungsähnliche 
Maßnahmen sind auf das Min-
destmaß der Erforderlichkeit 
begrenzt. 

Erarbeitung einer Handreichung zur 
Reduzierung von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen und unterbringungsähnli-
chen Maßnahmen 
 
 
 

MASGF, 
LASV, MdJEV 

Noch zu 
konkreti-
sieren 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel  

5 Sensibilisierung der Justiz  
(Artikel 13 „Zugang zu Justiz“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: N - Nachteilsausgleich 

Die Kommunikationskompetenz 
im Umgang mit Ehrenamtlichen 
ist gestärkt.  

Überarbeitung der Formulare, die durch 
die Betreuungsgerichte auch gegen-
über ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuern verwendet werden, im Sinne 
von mehr Verständlichkeit 
 
Fortbildung zu den Themen „verständli-
che Sprache“, Kommunikation 

MdJEV 
 
 
 
 

Noch zu 
konkreti-
sieren 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

Zugang zur Justiz 

6 Sicherstellung des Zugangs zur Justiz 
(Artikel 13 „Zugang zu Justiz“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur  

AnsprechpartnerInnen für Men-
schen mit Behinderungen im 
gesamten Geschäftsbereich, an 
jedem Standort 
(Gerichte, Staatsanwaltschaften, 
Justizvollzugsanstalten). 

Hilfestellung bei der Beantwortung von 
Fragen und der Formulierung von An-
trägen; Bekanntmachung auf der jewei-
ligen Internetseite und den Leitsyste-
men, Schulungen der Ansprechpartner,  
Aktualisierung der Ansprechpartner 
Internetseiten der Gerichte in leichter 
Sprache 
 

MdJEV Fortlau-
fend 

Keine zusätz-
lichen Kosten 

7 Menschen mit Behinderungen in Justiz-
vollzugsanstalten 
(Artikel 9 „Barrierefreiheit“, Artikel 13 „Zugang zu Justiz“ 
UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: B - Barrierefreie Infrastruk-
tur 

Bauliche Maßnahmen hinsichtlich 
der Barrierefreiheit sind umge-
setzt. 

Verbesserung des bestehenden Zu-
standen in den Justizvollzugsanstalten 
für Gefangene, Besucherinnen und 
Besucher 
 
 
 

MdJEV Dauerhaft Nicht beziffer-
bar 

8 Bewusstseinsbildung über die Belange 
von Menschen mit Behinderungen im 
Bereich Justiz, Polizei und Feuerwehr 
(Artikel 13 „Zugang zu Justiz“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: S – Sensibilisierung und 
Beratung 

Fortbildungsveranstaltungen für 
Justizbedienstete aller Laufbahn-
gruppen in allen Geschäftsberei-
chen insbesondere die Ansprech-
personen für Menschen mit Be-
hinderungen 
   

MdJEV 
MIK/LakÖV 
 
Einbezogen: 
GJPA, JAK 

Fortlau-
fend 

Keine zusätz-
lichen Kosten 
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Freiheits- und Schutzrechte, Gewaltschutz 

9 Konkretisierung einer Gewaltschutzstra-
tegie für Menschen mit Behinderungen 
(Art. 16 „Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Miss-
brauch“, Art. 17 „Schutz der Unversehrtheit der Person“ 
i.V.m. Artikel 4 „Allgemeine Verpflichtungen“) 
 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 

Es ist eine Gewaltschutzstrategie 
für Menschen mit Behinderungen 
auf Landesebene formuliert und 
abgestimmt mit den zuständigen 
Akteurinnen, Akteuren und Inte-
ressenvertretungen der Men-
schen mit Behinderungen. 

1. Formulierung einer Gewaltschutz-
strategie für Menschen mit Behinde-
rungen unter Beteiligung der Akteurin-
nen, Akteure und Interessenvertretun-
gen der Menschen mit Behinderungen  
 
2. Entwicklung von Einzelmaßnahmen 
zum besseren Gewaltschutz und zur 
Intervention bei Gewalt 
 
3. Durchführung einer Fachveranstal-
tung 

MASGF, Auf-
sicht für unter-
stützende 
Wohnformen 
beim LASV, 
MBJS, MIK 
 
Einbezogen: 
Landesbehin-
dertenbeirat, 
LIGA der Ver-
bände der 
Freien Wohl-
fahrtspflege, 
LAG Werk-
statträte, 
Kommunale 
Spitzenver-
bände, weitere 
 

2017-2018 Zu 1. 
keine Mittel 
erforderlich 
 
Zu 2. und 3. 
Im Rahmen 
vorhandener 
Haushaltsmit-
tel  
 

10 Weiterentwicklung des Präventionspro-
jektes gegen sexuelle Gewalt „Ziggy 
zeigt Zähne“ für die Zielgruppe Kinder 
mit geistiger Behinderung zum Thema 
sexuelle Selbstbestimmung, Prävention 
vor sexualisierter Gewalt

44
 

(Art. 16 „Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Miss-
brauch“, Art. 17 „Schutz der Unversehrtheit der Person“ 
i.V.m. Artikel 4 „Allgemeine Verpflichtungen“) 
 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 

Die Sexualaufklärung von Kindern 
mit geistiger Behinderung zur 
Förderung der sexuellen Selbst-
bestimmung ist verbessert.   

Menschen, insbesondere Kinder mit 
geistiger Behinderung, werden häufiger 
als andere Opfer sexueller Gewalt. 
Kinder sind den Übergriffen besonders 
schutzlos ausgeliefert, da sie in hohem 
Maße von den betreuenden Personen 
in ihrer Umgebung abhängig sind. 
Kinder mit Behinderungen sind oftmals 
wenig informiert über ihre Rechte und 
können Grenzverletzungen oder sexu-
elle Übergriffe häufig nicht als solche 
erkennen. Ziel ist, die Kinder mithilfe 
des Projektes aufzuklären und darin zu 
bestärken, sexuelle Grenzüberschrei-
tungen und Übergriffe zu erkennen und 
sich dagegen zu wehren bzw. Hilfe zu 
holen. 

MIK, Landes-
präventionsrat 
(LPR) in Zu-
sammenarbeit 
mit  
pro familia-
Landesver-
band e.V . 
 
 

2016-2018 93.100 € 
Aus Haus-
haltsmitteln 
des LPR 
(MIK) 

                                                      
44 Die Maßnahme ist auch im Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm benannt, da das Projekt im Rahmen des Landesaktionsplanes zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und ihre 
Kinder entwickelt wurde. 
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11 Beratungsangebot zur Sexualaufklärung 
und sexuellen Gewaltprävention für 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
(Art. 16 „Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Miss-
brauch“, Art. 17 „Schutz der Unversehrtheit der Person“ 
i.V.m. Artikel 4 „Allgemeine Verpflichtungen“, Art. 19 
„Selbstbestimmt Leben und Einbeziehung in die Ge-
meinschaft“, Art. 23 „Achtung der Wohnung und der 
Familie“) 
 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 

Es besteht ein umfassendes 
Beratungsangebot zur Sexualauf-
klärung und sexuellen Gewaltprä-
vention für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit Beeinträch-
tigungen, unabhängig ihrer Be-
hinderung und ihrer Wohnform 

1. Umsetzung des Landesmodellprojek-
tes des Landesverbandes pro familia 
Brandenburg e.V. „Sexuelle Gewaltprä-
vention von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen im Lebens- und Arbeits-
umfeld“ (2015-2018) 
 
 
2. Begleitende Analyse und Bewertung 
des Modellprojektes durch Fachbeirat 
 
3. Prüfung eines dauerhaften Förder-
ansatzes  
 
4. Kontinuierliche Erweiterung des 
Beratungsangebotes von geförderten 
Sexualberatungsstellen für Menschen 
mit Beeinträchtigungen als Förderauf-
lage (bauliche und informative Barriere-
freiheit) 

MASGF, 
MBJS, pro 
familia-
Landesver-
band e.V. 
 
Einbezogen: 
LBB, LASV, 
LIGA der 
Freien Wohl-
fahrtspflege, 
Kommunale 
Spitzenver-
bände  

2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
2016-2018 
 
 
2018/2019 
 
 
fortlaufend 

Zu. 1  
Bis zu 
109.000 € im 
Rahmen ver-
fügbarer 
Haushaltsmit-
tel 
 
Zu. 2 
Keine zusätz-
lichen Kosten 
Zu. 3 
Keine zusätz-
lichen Kosten 
Zu. 4 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel MASGF 
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3.8 Handlungsfeld: Bewusstseinsbildung, Partizipation, Interessenvertretung 
 
A) UN-BRK und teilhabepolitische Vision 
 
Im Handlungsfeld wird auf die Realisierung folgender Artikel der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) fokussiert: 
- Artikel 4 Abs. 3 „Allgemeine Verpflichtungen“ (Konsultation und Einbeziehung von Interessenvertre-
tungen der Menschen mit Behinderungen),  
-  Artikel 8 „Bewusstseinsbildung“,  
-  Artikel 21 „Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen“, 
-  Artikel 29 „Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben“.  
Die wirksame, aktive und nachhaltige Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bleibt deshalb eines 
der behindertenpolitischen Leitziele der Landesregierung. Dabei sollen die individuellen Lebensentwürfe 
und die konkreten Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung in ihrer Vielfalt Berücksichti-
gung finden. Partizipation ist ein wesentliches Prinzip von Teilhabe und ein Grundrecht. Sie soll auf 
allen staatlichen Ebenen gewährleistet werden. 
 
Der UN-Ausschuss empfiehlt in seinen Abschließenden Bemerkungen vom April 2015 der Bundesre-
publik Deutschland im Hinblick auf die Umsetzung der „Allgemeinen Verpflichtungen“ – Artikel 4, des 
Artikels 9 sowie Artikel 29: 

 in Abstimmung mit den Organisationen, die Menschen mit Behinderungen vertreten, eine Stra-
tegie zur Bewusstseinsbildung und zur Beseitigung der Diskriminierung zu entwickeln und dabei 
sicherzustellen, dass ihre Erarbeitung und Umsetzung auf wissenschaftlich fundierter Grundla-
ge erfolgt, dass ihre Wirkung messbar ist und dass die öffentlichen und privaten Medien betei-
ligt werden, 

 sicherzustellen, dass bewusstseinsbildende und menschenrechtsbasierte Schulungsprogram-
me für alle an der Förderung, dem Schutz und/oder der Umsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen beteiligten öffentlichen Bediensteten bereitgestellt werden, 

 die Entwicklung von Rahmen für die inklusive, umfassende und transparente Partizipation von 
Organisationen, die Menschen mit Behinderungen vertreten (Selbstvertretungsorganisationen), 
einschließlich derjenigen, die intersektionaler Diskriminierung ausgesetzt sind, bei der Verab-
schiedung von Rechtsvorschriften, Konzepten und Programmen zur Umsetzung und Überwa-
chung des Übereinkommens. Außerdem empfiehlt er dem Vertragsstaat, Mittel bereitzustellen, 
um die Beteiligung der Organisationen, die Menschen mit Behinderungen vertreten, insbeson-
dere von kleineren Selbstvertretungsorganisationen, zu erleichtern, 

 im innerstaatlichen Recht, den Schutz von Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung, 
als umfassendes querschnittsbezogenes Recht zu entwickeln und einschlägige Daten zur 
Rechtsprechung zu sammeln, 

 Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Regelungen zu angemessenen Vorkehrun-
gen als ein in allen Rechts- und Politikbereichen unmittelbar durchsetzbares Recht gesetzlich 
verankert werden, mit einer gesetzlich ausdrücklich festgelegten Begriffsbestimmung nach Arti-
kel 2 des Übereinkommens, und dass die Versagung angemessener Vorkehrungen als eine 
Form der Diskriminierung anerkannt und sanktioniert wird, 

 auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene in allen Sektoren und mit dem Privatsektor syste-
matisch Schulungen zu angemessenen Vorkehrungen durchzuführen,  

 Programme für Frauen und Mädchen mit Behinderungen aufzulegen, insbesondere Migrantin-
nen und weibliche Flüchtlinge, durchzuführen, einschließlich Fördermaßnahmen zur Beseiti-
gung von Diskriminierung in allen Lebensbereichen sowie Datensammlung und Berichtslegung, 
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 alle Gesetze und sonstigen Vorschriften aufzuheben, durch die Menschen mit Behinderungen 
das Wahlrecht vorenthalten wird, Barrieren abzubauen und angemessene Unterstützungsme-
chanismen einzurichten. 

 
Als Vision für das Land heißt das:  
In Brandenburg nehmen Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt teil. 
Dabei wird ihre Unterschiedlichkeit berücksichtigt, die nicht nur aus der Art der Beeinträchtigung und 
bestehenden Barrieren resultiert, sondern auch aus Kategorien wie beispielsweise Geschlecht, Genera-
tionenzugehörigkeit, soziale oder ethnische Herkunft, Aufenthaltsstatus. Die Entscheidungstragenden 
im Land und die Bürgerinnen und Bürger sind über die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus 
der UN-BRK informiert und wenden diese an. Menschen mit Behinderungen werden bei sie betreffen-
den Fragen als Expertinnen und Experten in eigener Sache systematisch und planmäßig einbezogen. 
Auf dieser Basis werden geeignete Maßnahmen getroffen, um die gleichberechtigte Teilhabe zu ge-
währleisten. Die Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen werden in ihrer Selbstorga-
nisationsarbeit unterstützt. Sie vertreten stark und effektiv im gesellschaftlichen und politischen Aus-
handlungsprozess die Interessen der Menschen mit Behinderungen. Menschen mit Behinderungen 
sollen ihr Wahlrecht möglichst selbstbestimmt und unabhängig ausführen können und erhalten dafür bei 
Bedarf auf ihren Wunsch hin technische, organisatorische und persönliche Unterstützung durch die 
örtlichen Wahlbehörden und Wahlvorstände. 
 
 
B) Grundsatzziele 
 
Mit dem Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket werden Grundsatzziele festgelegt, um die Rechte auf 
Bewusstseinsentwicklung, Partizipation, Interessenvertretung und Wahlen zu verwirklichen. Als Ziel-
rahmen für die Landesregierung zur Umsetzung des Handlungsfeldes dienten die Artikel 4 „Allgemeine 
Verpflichtungen“, Artikel 8 „Bewusstseinsbildung“, Artikel 21 „Recht der freien Meinungsäußerung, Mei-
nungsfreiheit und Zugang zu Informationen“ und Artikel 29 „Teilhabe am politischen und öffentlichen 
Leben“. Folgende Schwerpunkte werden gesetzt: 
 

 Sensibilisierung von und Information an gesellschaftliche Verantwortungsträgerinnen 
und -träger sowie Bürgerinnen und Bürger über Inhalte und Ziele der UN-BRK: Die Ent-
scheidungsträger im Land sowie Bürgerinnen und Bürger erhalten Angebote, um sich über die 
Rechte und Pflichten aus der UN-BRK zu informieren.  
  

 Verbesserung der Bewusstseinsbildung in der Landesverwaltung: Der Informationsstand 
und die Aufklärung über Inhalte und Relevanz der UN-BRK bei Beschäftigten der Landesver-
waltung wird verbessert.  
 

 Realisierung einer inklusiven, umfassenden und transparenten Partizipation von Selbst-
vertretungsorganisationen: Bei der Verabschiedung von Rechtsvorschriften, Konzepten und 
Programmen, Menschen mit Behinderungen betreffend, wird die Partizipation von Selbstvertre-
tungsorganisationen beachtet, Hinweise geprüft und Verbesserungen für die gleichberechtigte 
Teilhabe umgesetzt. 
 

 Förderung der politischen Partizipation: Die politische Partizipation von Menschen mit Be-
hinderungen wird unter besonderer Berücksichtigung des Empowerment-Ansatzes weiter ge-
stärkt. Menschen mit Behinderungen können im Rahmen der geltenden bundes- und landes-
rechtlichen Bestimmungen gleichberechtigt mit anderen an politischen Wahlen teilnehmen.  
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C) Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes 2011 im Jahr 2016 und Herausforderungen 
 
Bewusstseinsbildung 
Um im Prozess der Bewusstseinsbildung, der Partizipation und Interessenvertretung von Menschen mit 
Behinderungen voran zu kommen, ist es wichtig zu berücksichtigen, dass hier unterschiedliche Ziel-
gruppen erreicht werden müssen. Mit der Erstellung und Umsetzung des Maßnahmenpaketes war es 
erstmals möglich, die Behörden der Landesverwaltung zu erreichen und zu verdeutlichen, dass alle 
Ressorts in ihren Aufgaben im Sinne der Konvention wirksam arbeiten können, wenn sie sich auf die 
Rechte und Belange der Menschen mit Behinderungen einstellen. Entsprechend waren alle Ressorts an 
der Erarbeitung des Maßnahmenpaketes beteiligt und brachten Maßnahmen ein. Im Rahmen von spezi-
fischen und ressortübergreifenden Maßnahmen ist das auch mit der Weiterentwicklung 2016 erneut 
gelungen.  
 
Eine Sensibilisierung von handlungsleitenden Akteuren in Verwaltung, Vereinen, Verbänden und 
privatwirtschaftlichen Unternehmen erfolgte seit 2011 durch Fachveranstaltungen, Veröffentlichun-
gen, Fortbildungen und auch über die im Rahmen des Maßnahmenpaketes getroffene Festlegung, dass 
die Vergabe von Landesmitteln an das Kriterium der Barrierefreiheit gebunden wird. Bereits durch die 
Antragstellung muss eine Auseinandersetzung und Prüfung bezüglich der Zugänglichkeit erfolgen, die 
Ausschlüsse aufgrund von fehlender Sensibilität reduzieren helfen werden. Bei der Bewusstseinsbil-
dung und vertiefenden Sensibilisierung zur Praxisrelevanz der UN-BRK wird das Land auch zukünftig 
anknüpfen. Es sind weiterhin verschiedene Maßnahmen in den genannten Bereichen geplant, um die 
Kenntnis und Anwendung der UN-BRK im Land zu verbessern.  
 
Die breite Öffentlichkeit ist eine weitere wichtige Zielgruppe. Sind doch Angebote und Dienstleistungen 
für Menschen mit Behinderungen bisher nicht immer zugänglich. Es geht darum, dass möglichst viele 
Vielfalt erkennen und berücksichtigen. Beispielhaft sei hier der Inklusionspreis genannt, der 2014 
erstmalig ausgeschrieben wurde. Der Preis des Sozialministeriums in Zusammenarbeit mit dem Beauf-
tragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung wurde erstmalig unter dem 
Credo: „Design für Alle“ in den Bereichen Freizeit, Sport, Kultur, Tourismus oder Weiterbildung verge-
ben. Im Dezember 2016 wird der Preis erneut verliehen. Diesmal konnten sich Projekte zur Stärkung 
der Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen bewerben. 
 
Gleichstellung und Rechtsanwendung im Sinne der UN-BRK 
Eine für die konkrete rechtliche Umsetzung der UN-BRK wichtige und notwendige Anpassung wurde 
bereits 2013 mit der Neufassung des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen (Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz - BbgBGG) vollzogen. Brandenburg war das 
zweite Bundesland nach Sachsen-Anhalt, das sein Gleichstellungsgesetz entsprechend anpasste. Hier 
wurden durch eine breite Beteiligung schon im Entwicklungsprozess Teilhabe und Partizipation konkret 
ermöglicht. Die Kernelemente des neuen Gesetzes in Brandenburg sind: 

 Paradigma der „inklusiven Gesellschaft" der UN-BRK als Leitorientierung,  

 Ausdehnung des Geltungsbereiches von der Landesverwaltung auch auf die kommunalen Ge-
bietskörperschaften, 

 das Dolmetschen von Deutscher Gebärdensprache in Kitas und Schulen sowie in Verwaltungs-
verfahren,  

 Stärkung der Stellung des Beauftragten der Landesregierung für die Belange der Menschen mit 
Behinderung und des Landesbehindertenbeirates. 
 

Die Regelungen des BbgBGG werden 2017/2018 unter Anhörung der Interessenvertretungen der Men-
schen mit Behinderungen auf ihre Wirksamkeit evaluiert. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob 
Regelungen des novellierten Gleichstellungsgesetzes des Bundes auf das Brandenburger Gesetz zu 
übertragen sind. 
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Zur Sicherstellung der Anwendung der UN-BRK bei Neufassungen von Landesnormen wird das auch in 
anderen Bundesländern bewährte Instrument „Normenscreening“ zur Anwendung kommen. Auf Basis 
eines menschenrechtsbasierten Prüfrasters sollen die regelhaft zuständigen Mitarbeitenden der Justitia-
riate der Ministerien und weiterer Interessierter geschult werden. Damit kann ein regelhaftes Verfahren 
zur Kompatibilitätsprüfung von neuen Landesnormen im Hinblick auf die Einhaltung der UN-Konvention 
in allen Ministerien implementiert und damit dem Landtagsbeschluss vom 19. November (DS 6/2715-B) 
Rechnung getragen werden. Zudem gilt es nach prioritärer Festlegung die gültigen Landesnormen suk-
zessive in Zuständigkeit des jeweiligen Ressorts zu prüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen.  
 
Umsetzung des Wahlrechtes 
Bezüglich der Abschließenden Bemerkung des UN-Ausschusses, wonach in der Bundesrepublik alle 
Gesetze und sonstigen Vorschriften aufzuheben sind, durch die Menschen mit Behinderungen das 
Wahlrecht vorenthalten wird, ist gegenwärtig festzuhalten, dass auf Bundesebene die §§ 6a des Euro-
pawahlgesetzes (EuWG) und 13 des Bundeswahlgesetzes (BWG) und sowie auf Landesebene die §§ 7 
des Landeswahlgesetzes (BbgLWahlG) und 9 des Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) entspre-
chende Ausschlusstatbestände festlegen. Auch die Wahlgesetze der anderen Bundesländer enthalten 
entsprechende Regelungen. Aufgrund der sehr engen inhaltlichen, organisatorischen, technischen und 
personellen Verbindungen zwischen den Wahlen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene 
– regelmäßig werden auch Wahlen auf unterschiedlicher Ebene nach Möglichkeit zeitgleich oder zeit-
nah durchgeführt – kommen zur weiteren Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Wahlorganisation- 
und -durchführung nur bundesweit einheitliche Änderungen der diesbezüglichen geltenden Rechtsnor-
men in Betracht. 
 
Die Bundesländer haben deshalb durch eine Entschließung des Bundesrates vom 22. März 2013 die 
Bundesregierung aufgefordert, die in ihrem nationalen Aktionsplan beschlossene Studie zur aktiven 
und passiven Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an Wahlen zum Abschluss zu bringen 
und die von ihr angekündigten Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Partizipation vorzulegen 
(BR-Drs.: 49/13). Die Bundesregierung hat den Bundesrat mit Schreiben vom 22. Juli 2016 darüber 
unterrichtet, dass die sehr umfangreiche Studie nun vorliegt 
(Iwww.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/Forschungsberichte/Forschungsberichte-
Teilhabe/fb470-wahlrecht.html). Im Ergebnis der Studie, die für Juli 2016 angekündigt war, werden alle 
Bundesländer und der Bund darüber beraten, wie die völkerrechtlichen Vorgaben im Sinne der Men-
schen mit Behinderungen noch besser umgesetzt werden können. Eine erste Besprechung hat dazu im 
Arbeitskreis I der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren am 27.09.2016 stattgefunden. 
 
Hinsichtlich der ebenfalls formulierten Forderung, Barrieren für Menschen mit Behinderungen abzubau-
en und angemessene Unterstützungsmechanismen bei der Wahlpartizipation einzurichten, stehen das 
Ministerium des Innern und für Kommunales, der Landeswahlleiter, die Kreiswahlleiter und die örtlichen 
Wahlbehörden in einem ständigen Kontakt – ggf. unter zielgerichteter Einbindung des Beauftragten der 
Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Ziel aller Verantwortlichen ist es, 
auch Menschen mit Behinderungen eine möglichst gute Teilhabe am demokratischen Mitbestimmungs-
recht zu ermöglichen und so viele Wahllokale wie möglich barrierefrei zu gestalten.45 Die Wahlbenach-
richtigungskarte hatte bereits bei den letzten Wahlen den Hinweis enthalten, ob der konkrete Wahlraum 
barrierefrei ist. Zudem wird das MASGF Wahlseminare für Menschen mit Lernschwierigkeiten zur Vor-
bereitung auf die bevorstehende Bundestagswahl 2017 und die Landtagswahl 2019 fördern.  
 
 

                                                      
45 vgl. Antworten der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 1626, LT_Drs.: 5/4274 sowie Kleine Anfrage 3078, Lt-Drs. 
5/7731) 

http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/Forschungsberichte/Forschungsberichte-Teilhabe/fb470-wahlrecht.html
http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/Forschungsberichte/Forschungsberichte-Teilhabe/fb470-wahlrecht.html
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Partizipation  
Menschen mit Behinderungen und ihre Interessenvertretungen sind und bleiben wichtige Akteure im 
Handlungsfeld. Denn solange Inklusion noch nicht verwirklicht ist, müssen sie ihre Rechte kennen und 
artikulieren können, um Veränderungsprozesse zu begleiten. Gestärkt durch Ansätze von Empower-
ment kann eine gebündelte Expertise eingebracht werden, die der Differenzierung von Lebenslagen 
durch unterschiedliche Beeinträchtigungen, Geschlecht, Alter, ethnisch/religiöser Herkunft, Sozialstatus 
etc. gerecht werden soll. Im bisherigen Umsetzungszeitraum konnten viele Projekte von Behinderten-
verbänden gefördert werden, die Konzepte zur Stärkung des Empowerments entwickelten und im Rah-
men von Fortbildungsveranstaltungen, Workshops und Handbüchern umsetzten.  
 
In diesem Kontext kommt der Weiterentwicklung der Arbeit von Selbsthilfeorganisationen, Verbänden 
und Gremien eine bedeutende Rolle zu. Bei der Neuauflage des Maßnahmenpaketes werden deshalb 
mit den Selbstorganisationen explizit und kontinuierlich Maßnahmen dazu entwickelt werden. Dabei 
kann auf Erfahrungen aus früheren Projekten zum Thema Partizipation und Selbstbestimmung, wie vom 
Allgemeinen Behindertenverband Brandenburg e. V. durchgeführt, aufgebaut werden. Konkret geplant 
werden vom Beauftragten der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
Maßnahmen zur Stärkung der Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten und ihrem Recht auf 
partizipative Kommunikation in Leichter Sprache am Arbeitsplatz und darüber hinaus, zur Vernetzung 
und wirksamen Interessenvertretung von kommunalen Behindertenbeiräten, zum Abbau von Diskrimi-
nierung und Ausgrenzung in der Privatwirtschaft sowie zur Stärkung und interkulturellen Öffnung der 
Verbandsarbeit in der Selbsthilfe. Die Bereiche Partizipation und Interessenvertretung werden vernetzt 
geplant und umgesetzt. 
  
Partizipation im Rahmen der Aufsichtsführung bei unterstützenden Wohnformen 
Im Sinne des Art. 29 b) der UN-BRK zur Möglichkeit der Mitgestaltung öffentlicher Angelegenheiten wird 
die Prüf- und Beratungstätigkeit der Aufsicht für unterstützende Wohnformen (AuW) dichter und 
konsequenter an der Lebenswirklichkeit der Menschen ausgerichtet, die in den Wohnstätten leben. 
Hierfür überarbeitet die AuW derzeit ein einheitliches Überwachungskonzept. Damit wird ein zentraler 
Gedanke der UN-BRK umgesetzt: Es soll nicht länger für die betroffenen Menschen gedacht und ge-
handelt werden, sondern mit ihnen. Um dieses Ziel umzusetzen, erfährt das Konzept eine Überarbei-
tung sowohl inhaltlich als auch im Hinblick auf die Prüfmethoden, wobei der teilnehmenden Beobach-
tung und den Gesprächen mit Bewohnenden eine noch größere Bedeutung zukommen wird. Die inhalt-
liche Überarbeitung hat zwei Schwerpunkte: Zum einen werden fachliche Positionen des LASV, Trends 
und Entwicklungen eingearbeitet, um das Konzept auf den aktuellen Stand der fachlichen Erkenntnisse 
zu bringen. Zum anderen werden verschiedene Perspektiven, welche die Lebensqualität der Bewoh-
nenden berühren, auf deren Relevanz für die Prüf- und Beratungstätigkeit hin in den Blick genommen 
und in das Konzept einbezogen. Neu wird demnach sein, dass vor allem die Perspektiven der Bewoh-
nenden, der Betreuenden, aber auch der Mitarbeitenden der Wohnformen und externer Akteure explizit 
in das Prüfgeschehen einfließen werden. Die dabei wichtigste Perspektive der Bewohnenden wird mit-
tels Fragebögen und im Rahmen eines Workshops mit Bewohnenden Brandenburger Wohnstätten für 
Menschen mit Behinderungen ermittelt. Hierbei geht es maßgeblich um die Frage, was für die Bewoh-
nenden selbst Lebensqualität in einer Wohnstätte ausmacht und wie man diese überprüfen kann. Aber 
auch wirksame Kontrollmechanismen zum Schutz der Unversehrtheit, vor Gewalt, Freiheitsentzug und 
Missbrauch spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die Ergebnisse werden in das Prüfkonzept der AuW 
einfließen.  
Auf diese Weise bestimmen Menschen mit Behinderungen, die in Wohnstätten leben, darüber mit, mit 
welchen Methoden und anhand welcher Indikatoren die Sicherstellung ihrer Rechte und Erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen durch die Betreibenden der Wohnstätten durch die staatliche Aufsichtsbe-
hörde überprüft werden. 
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Interessenvertretung der Menschen mit Behinderungen 
Als teilhabepolitisches Gremium hat sich der Landesbehindertenbeirat etabliert. Seine Zusammenset-
zung und Aufgaben sind im BbgBGG geregelt. Die konkrete Arbeit wird von einer beim vorsitzenden 
Verband angesiedelten Geschäftsstelle, gefördert durch das MASGF, koordiniert. In den letzten Jahren 
konnte die vertrauensvolle, konstruktiv-kritische Zusammenarbeit zwischen den Ressorts der Landesre-
gierung und dem Landesbehindertenbeirat gefestigt werden. Es finden regelmäßige Beratungen auf 
Leitungs- sowie Arbeitsebene zwischen dem Landesbehindertenbeirat, dem Beauftragten der Landes-
regierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen und dem MASGF sowie dem LASV statt, 
zunehmend auch mit anderen Ministerien. Das LASV führt beispielsweise eine jährliche Verbändeanhö-
rung durch. In einer Vielzahl von Fachgremien der Ministerien bringt der Landesbehindertenbeirat die 
Belange von Menschen mit Behinderungen und das gleichberechtigte Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderungen ein. Perspektivisch ist ein kontinuierlicher Austausch auch mit den übrigen 
Ressorts anzuregen, um eine systematische und kontinuierliche Partizipation der Interessenvertretun-
gen der Menschen mit Behinderungen auf Landesebene sicherzustellen. In Würdigung des Engage-
ments und der investierten Arbeit bei Vorbereitung und Begleitung des Maßnahmenpaketes ist eine 
Stellungnahme des Landesbehindertenbeirates im Kapitel 5 aufgenommen. 
 
Die Stärkung der Selbstvertretungsarbeit von Werkstatträten nimmt seit Jahren einen wichtigen Platz 
in diesem Handlungsfeld ein. Begleitet durch eine vom MASGF kontinuierlich moderierte Zusammenar-
beit von Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Landesarbeits-
gemeinschaft Werkstatträte wurden viele konkrete Maßnahmen entwickelt, die die Werkstätten-
Mitwirkungsverordnung in Brandenburg mit weiterem Leben erfüllen. So konnte die Arbeit des Vorstan-
des der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatträte für Schulungen und Büromanagement seit 2013 fort-
laufend unterstützt werden. In 2016 wird ein umfassendes Handbuch für die Vorstandsarbeit in Leichter 
Sprache vorgelegt, das die Arbeit der Vorstandsmitglieder erleichtern soll. Gerade bei personellen Ver-
änderungen kann es bei der effektiven Einarbeitung unterstützen. Eine besondere Anerkennung ver-
dient hier auch das Engagement der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten, die aus eigenen 
Ressourcen verschiedene Veranstaltungen gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstat-
träte organisierten, um die Arbeit der Werkstatträte in Brandenburg und eine damit zusammenhängende 
„Kultur des Dialoges“ weiter zu befördern. Mit der Neufassung des BbgBGG hat die Landesarbeitsge-
meinschaft Werkstatträte einen festen Sitz im Landesbehindertenbeirat erhalten und kann nun auch in 
diesem Gremium die Belange der Beschäftigten mit Behinderungen in WfbM in den behindertenpoliti-
schen Diskurs einbringen. Perspektivisch ist im Hinblick auf eine zu erwartende Regelung im BTHG 
geplant, eine feste Geschäftsstelle für die Vorstandsarbeit der Werkstatträte einzurichten, um ihre Arbeit 
weiter zu professionalisieren. 
 
Mädchen und Frauen mit Behinderungen  
Von den 450.000 anerkannten Menschen mit Behinderungen im Land sind 227.000 weiblich und 
223.000 männlich46, wobei der Anteil der männlichen Personen bis zu einem Alter von 65 Jahren fast 
durch gängig deutlich höher ist. Erst in der Altersgruppe ab 65 überwiegt der Anteil der Frauen. Das 
spiegelt sich auch in verschiedenen Lebens- und Sozialleistungsbereichen wie der Frühförderung, der 
schulischen Bildung (Verteilung des sonderpädagogischen Förderbedarfs), in der Eingliederungshilfe 
und, anteilig daran, in Werkstätten für behinderte Menschen wieder. Auch hier ist der Anteil der Männer 
mit Behinderungen deutlich höher. Gleichwohl kann die Lebenssituation von Mädchen und Frauen mit 
Behinderungen – im Vergleich zu männlichen Personen mit Behinderungen – die Teilhabe erschweren. 
Hier gilt es die geschlechtsspezifischen Belange zu erkennen und zu berücksichtigen. Die Landesregie-
rung hat daher im vergangenen Umsetzungszeitraum Projektansätze für Frauen mit Behinderungen 
gefördert, um Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Partizipationsmöglichkeiten zu stärken. Neben 
verschiedenen Fachveranstaltungen, die vor allem die politische und soziale Teilhabe in den Mittelpunkt 

                                                      
46 Schwerbehinderten-Statistik des Landesamtes für Versorgung und Soziales, Berichtsstand 31. Dezember 2015 
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rückten, wurde auch ein Projekt „Schutz vor Gewalt“ initiiert mit Workshops in Einrichtungen und der 
Entwicklung einer Handreichung in Leichter Sprache. Deutlich dabei wurde, dass Gewaltprävention 
insbesondere in Hinblick auf Formen sexualisierter Gewalt stärker als bisher befördert werden sollte47.  
 
In den vergangenen Jahren wurden die, maßgeblich vom bundesweit tätigen Interessenverband für 
Mädchen und Frauen mit Behinderungen Weibernetz e. V. initiierten „Frauenbeauftragten in Einrich-
tungen“ tätig. Auch das Land Brandenburg unterstützt seit 2014 die Schulung von Tandems in Einrich-
tungen, bestehend aus einer Frau mit Lernschwierigkeiten und einer Assistentin. Mit dem vorliegenden 
Entwurf des Bundesteilhabegesetzes sollen die Existenz von Frauenbeauftragten in Werkstätten für 
behinderte Menschen zur Beratung und besseren Interessenvertretung der Belange weiblicher Beschäf-
tigter gesetzlich normiert werden. Bereits zum 1. Januar 2017 plant die Bundesregierung nach derzeiti-
gem Stand die Inkraftsetzung der Regelung. In Vorbereitung darauf unterstützt das MASGF die beste-
henden Initiativen im Land, um Frauenbeauftragte in Werkstätten und unterstützten Wohnformen zu 
schulen. Zudem soll der Prozess durch einen kontinuierlichen Austausch mit den Einrichtungsträgern, 
allen voran den Werkstätten, der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte, dem Landesbehinder-
tenbeirat und den Leistungsträgern befördert werden. In Analogie zu den guten Erfahrungen der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte könnte bei Interesse perspektivisch eine Landesarbeitsge-
meinschaft der Frauenbeauftragten avisiert werden. 
 
Geschlechtergerechtigkeit 
Wissend, dass die bundesweit mittlerweile weitgehend anerkannte Bewegung zur Gleichstellung der 
Geschlechter ihren Ursprung in der Frauenbewegung der 60er Jahre hatte, besteht auch bei der Frage 
der Geschlechtergerechtigkeit von Menschen mit Behinderungen ein frauenpolitischer Fokus. Die Lan-
desregierung fördert und fordert unabhängig dessen bei allen Vorhaben die Berücksichtigung der spezi-
fischen Belange von Frauen und Männern, Trans*- und intersexuellen Personen mit Behinderungen. 
Zur Förderung der Chancengleichheit der Geschlechter gehört auch die Berücksichtigung von spezifi-
schen Bedarfen und konkreten Angeboten für die verschiedenen Geschlechter.   

                                                      
47 Ausführungen zum Gewaltschutz von Menschen mit Behinderungen finden sich schwerpunktmäßig im Handlungsfeld 7 
wieder. 
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D) Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld „Bewusstseinsbildung, Partizipation, Interessenvertretung“ bis zum Jahr 2021 
 
Nr. Titel/Artikelbezug UN-BRK Ziel bis 2021  Teilziele/Vorgehen/Abrechenbarkeit Zuständigkeit Laufzeit Finanzierung 

Bewusstseinsbildung 

1 Veranstaltungsreihe zur Bewusstseins-
bildung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Landesverwaltung 
(Art. 5 „Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung“, 
Art. 8 „Bewusstseinsbildung“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: S – Sensibilisierung und 
Beratung 

Die Mitarbeitenden der Landesre-
gierung erhalten ein wiederkeh-
rendes Fortbildungsangebot zur 
Bedeutung und Implementierung 
der UN-BRK. 

Durchführung von Veranstaltungen zu 
Inhalten der UN-BRK für Mitarbeitende 
der Landesregierung unter Beteiligung 
von Interessenvertretungen der Men-
schen mit Behinderungen, zweijährig. 

MASGF 
 
Einbezogen: 
Alle Ressorts,  
BLMB, Inte-
ressenvertre-
tungen 

Ab 2017 
fortlau-
fend 

Im Rahmenver-
fügbarer Haus-
haltsmittel des 
MASGF  

2 Verleihung des Inklusionspreises Bran-
denburg 
(Art. 8 „Bewusstseinsbildung“ UN-BRK) 

 
Instrumentalziel: S - Sensibilisierung und 
Beratung 

Der Inklusionspreis wird zur An-
erkennung und Bekanntmachung 
innovativer Ansätze von Inklusion 
zweijährig vergeben. 

1. Vergabe des Inklusionspreises zu 
wechselnden Themen 
2. Auswahlverfahren unter Beteiligung 
der Interessenvertretungen von Men-
schen mit Behinderungen 

BLMB 
 
Einbezogen: 
 
Landesbehin-
dertenbeirat 

Fortlau-
fend 

Ca. 13.000 € je 
Preisverleihung 
aus Haus-
haltsmitteln des 
MASGF  

3 Anpassung des Internetangebotes des 
MASGF für Menschen mit Behinderun-
gen 
(Art. 8 „Bewusstseinsbildung“, Art. 9 „Barrierefreiheit“ 
UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Das Internetangebot zur UN-BRK 
und der Umsetzung im Land ist 
aktuell und barrierefrei zugäng-
lich. 

Anpassung des Internetauftrittes des 
MASGF  

MASGF Fortlau-
fend 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel  

Gleichstellung und Rechtsanwendung im Sinne der UN-BRK 

4 Evaluation des Brandenburgischen Be-
hindertengleichstellungsgesetzes (Bbg 
BGG) 
(Art. 1 „Zweck“, Art. 4 „Allgemeine Verpflichtungen“, Art. 
5 „Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung“ UN-
BRK) 
 

Instrumentalziel: W – Weiterentwicklung 
von Vorschriften 

Das Behindertengleichstellungs-
gesetz ist auf Basis einer Wir-
kungsevaluation an die Erforder-
nisse der UN-BRK angepasst. 

1. Prüfung der Wirksamkeit des 2013 
neugefassten Bbg BGG und der Ver-
gleichbarkeit zum 2016 neugefassten 
Behindertengleichstellungsgesetz des 
Bundes 
2. Ggf. Anpassung des Bbg BGG im 
Hinblick auf festgestellte Erfordernisse 

MASGF 
 
Einbezogen: 
alle Ressorts 
 

2016/ 
2017 
 
 
 
Ab 2017 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel  

5 Normenscreening von Rechtsnormen 
des Landes auf Einhaltung der UN-BRK 
(Art. 4 Abs. 1 a) und b) „Allgemeine Verpflichtungen“, 
Art. 8 „Bewusstseinsbildung“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: W – Weiterentwicklung 
von Vorschriften 

Die Ressorts prüfen Rechtsnorm-
setzungen und -anpassungen in 
ihrem Zuständigkeitsbereich auf 
Konformität mit der UN-BRK. 

1. Entwicklung eins Prüfrasters zur 
Kompatibilität von Rechtsnormsetzun-
gen/-anpassungen mit der UN-BRK 
 
2. Durchführung von Fortbildungsver-
anstaltung zur Rechtsnormprüfung mit 
den Justiziariaten und weiteren interes-
sierten Mitarbeitenden der Landesre-
gierung 
 
3. Kompatibilitätsprüfungen in jeweiliger 

MASGF 
 
 
 
MASGF, 
 
Einbezogen: 
alle Ressorts 
 
 
alle Ressorts 

2017  
 
 
 
2017/ 
2018 
 
 
 
 
Fortlau-

Zu 1. und 2.  
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel 
des MASGF 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
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Ressortzuständigkeit bei Rechtsnorm-
setzungen/-anpassungen 

fend 
 

Keine zusätzli-
chen Kosten 

Wahlrecht 

6 Prüfung und ggf. Anpassung des Lan-
deswahlrechtes  
(Artikel 29 „Teilhabe am politischen und öffentlichen 
Leben“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: W – Weiterentwicklung 
von Vorschriften 

Die gegenwärtige Rechtslage in 
Abstimmung mit den anderen 
Bundesländern und dem Bund ist 
überprüft und ggf. Anpassungen 
vorgenommen. Die örtlichen 
Wahlbehörden sind insbesondere 
zum Thema Barrierefreiheit sen-
sibilisiert.  

Bei der Bundestagswahl 2017 und den 
Europa- und Kommunalwahlen 2019 
sowie den Landtagswahlen 2019: 
Durchführung entsprechender Maß-
nahmen wie bei den Landtagswahlen 
2014 inklusive der Anfertigung und 
Nutzung von Stimmschablonen bei 
Parlamentswahlen, Hinweis zur Barrie-
refreiheit auf der Wahlbenachrichtigung 
und Berücksichtigung der Thematik bei 
der Lesbarkeit der Stimmzettel  
 

MIK, Landes-
wahlleiter, 
örtliche Wahl-
behörden, 
Blinden- und 
Sehbehinder-
tenverband 
Brandenburg 
e. V. 

Fortlau-
fend 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel 
der Kommu-
nen. 

7 Förderung der Wahlbeteiligung für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten 
(Artikel 29 „Teilhabe am politischen und öffentlichen 
Leben“ UN-BRK) 

 
Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung  

Es bestehen Angebote für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten zur 
Vorbereitung auf die Bundes-
tagswahl 2017 und die Landtags-
wahl 2019 in Leichter Sprache. 

Förderung von Wahlseminaren für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten zur 
Vorbereitung auf anstehende Bundes-
tags- und Landtagswahlen unter Be-
rücksichtigung der Erfahrungen des 
Landesverbandes Lebenshilfe Bran-
denburg e.V. 

MASGF 
 
Einbezogen: 
LV Lebenshilfe 
Brandenburg 
e.V. 

2017 und 
2019 

Je ca. 10.000 
Euro  

Partizipation von Menschen mit Behinderungen 

8 Abbau von Barrieren in der Kommunika-
tion 
(Präambel v), Art. 4 i) „Allgemeine Verpflichtungen“, Art. 
21 „Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfrei-
heit und Zugang zu Informationen“ UN-BRK)  
 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 

Menschen, die auf Leichte Spra-
che angewiesen sind, werden von 
den sie umgebenden Fachleuten 
in WfbM in dieser Form ange-
sprochen 

1. Durchführung von Sensibilisierungs-
workshops und Vertiefungsfortbildun-
gen 
2. Empowerment-Workshop für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten, das 
Recht auf leichte Sprache einzufordern 
3. Entwicklung von technischen Über-
prüfungsmöglichkeiten zur Identifizie-
rung von schwerer Sprache in Schrift-
beiträgen 
 

BLMB 2016-
2017 

Aus Haus-
haltsmitteln des 
BLMB 

9 Behindertenpolitische Fachkonferenzen 
(Art. 8 „Bewusstseinsbildung“, Art. 29 „Teilhabe am 
politischen und öffentlichen Leben“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 

Das Wissen und Bewusstsein zur 
Bedeutung und Anwendung der 
UN-BRK wird geschärft und die 
Beteiligungsangebote intensiviert. 

Es werden regelmäßig landesweite 
Fachkonferenzen zu verschiedenen 
Themen der UN-BRK durchgeführt 
(mindestens zweijährlich geplant). 

MASGF in 
Zusammenar-
beit mit BLMB, 
ggf. weitere 
Ressorts 

Ab 2017 Aus Haus-
haltsmitteln des 
MASGF (Maß-
nahmenpaket) 
und ggf. auch 
weiterer Mini-
sterien) 

Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen 

10 Stärkung der Selbstvertretung 
(Art. 8 „Bewusstseinsbildung“, Art. 29 „Teilhabe am 
politischen und öffentlichen Leben“ UN-BRK) 
 

Die Stärkung kommunaler Behin-
dertenbeiräte zur Wahrnehmung 
von Interessensvertretung auf 

Vernetzungstreffen mit Fortbildungsan-
geboten zu Aufgaben, Rechten und 
Pflichten von Beiräten sowie zur Ausei-

BLMB 2017 - 
2021 

Aus Haus-
haltsmitteln des 
BLMB 
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Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 

lokaler Ebene ist erfolgt. Exper-
tise zur Partizipation in kommuna-
len Teilhabeplänen ist vorhanden.  
 

nandersetzung mit Fachfragen im Ab-
stand von 1-2 Jahren 

11 Abbau von Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung in der Privatwirtschaft 
(Art. 3 „ Allgemeine Grundsätze“, Art. 4 e) „Allgemeine 
Verpflichtungen“, Art. 28 Angemessener Lebensstan-
dard und sozialer Schutz“ UN-BRK) 
 

Instrumentalziel: S – Sensibilisierung und 
Beratung 

Ein Bewusstsein über bestehende 
Rechte und Möglichkeiten zur 
Prävention von und Intervention 
bei Diskriminierung ist vorhanden. 

1. Schulung interessierter Verbände 
zum AGG und zur Möglichkeit von 
Zielvereinbarungen mit der Privatwirt-
schaft  
2. Erarbeitung von Handreichungen mit 
Argumentationshilfen in Situationen mit 
Interessenskonflikten 
 

BLMB Ab 2018 Aus Haus-
haltsmitteln des 
BLMB 

12 Unterstützung der Etablierung von Frau-
enbeauftragten in Einrichtungen 
(Art. 4 Abs. 3 „Allgemeine Verpflichtungen“, Art. 5 
„Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung“, Art.6 
„Frauen mit Behinderung“, Art. 16 „Freiheit von Ausbeu-
tung, Gewalt und Missbrauch“, Art. 19 „Selbstbestimmt 
Leben und Einbeziehung in die Gemeinschaft“) 
 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 
 

Frauenbeauftragte in Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe sind 
etabliert und können gut arbeiten. 

1. Unterstützung bei der Umsetzung 
des gesetzlichen Auftrages aus dem 
BTHG zur Einrichtung von Frauenbe-
auftragten in WfbM sowie darüber hin-
aus in unterstützten Wohnformen der 
Eingliederungshilfe 
2. Anschubförderung zur Ausbildung 
von Frauenbeauftragten 
3. Unterstützung bei der Gründung 
einer Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
der Frauenbeauftragten in Behinder-
teneinrichtungen in Brandenburg und 
Verzahnung mit der Arbeit der LAG 
Werkstatträte 
4. Förderung von Projekten und Veran-
staltungen zur Arbeit der Frauenbeauf-
tragen, Auftaktveranstaltung 11/2016  
 

MASGF, 
LASV-
überörtlicher 
Sozialhilfeträ-
ger, Aufsicht 
für unterstüt-
zende Wohn-
formen 
 
Einbezogen: 
LIGA der 
Freien Wohl-
fahrtspflege, 
LAG WfbM, 
LAG Werkstat-
träte, örtliche 
Sozialhilfeträ-
ger 

Ab 2016 
 
 
 
 
 
2017-
2019 
Ab 2019 
 
 
 
 
 
Ab 2016 

Keine zusätzli-
chen Mittel 
erforderlich 
 
 
 
Ca. 80.000 
Euro  
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel 
 
 
 
2016: 3.000 
Euro 
2017-2021 Im 
Rahmen ver-
fügbarer Haus-
haltsmittel  
 

13 Angebote zur Geschlechtergleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen 
(Art. 4 Abs. 3 „Allgemeine Verpflichtungen“, Art. 5 
„Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung“, Art.6 
„Frauen mit Behinderung“, Art. 16 „Freiheit von Ausbeu-
tung, Gewalt und Missbrauch“, Art. 19 „Selbstbestimmt 
Leben und Einbeziehung in die Gemeinschaft“) 

 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 
 
 
 

Es bestehen spezifische Angebo-
te für Frauen, Männer, Trans*- 
und intersexuelle Personen, wenn 
der Bedarf angezeigt wird. 

Förderung der Gleichstellung und 
Chancengleichheit der Geschlechter 
unter Berücksichtigung von spezifi-
schen Angeboten für Frauen, Männer, 
Trans*- und intersexuelle Personen 

MASGF 2017-
2021 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel 
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14 Unterstützung der Landesarbeitsge-

meinschaft der Werkstatträte Branden-
burg e.V.  
(Art. 27 „Arbeit und Beschäftigung“, Art. 4 Abs. 3 „All-
gemeine Vorschriften“) 
 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 

Die Landesarbeitsgemeinschaft 
der Werkstatträte ist gut einge-
bunden in die Brandenburger 
Behindertenszene und für einen 
Dialog mit den WfbM gut aufge-
stellt. 

1. Regelmäßige Dialoge zwischen LAG 
Werkstatträte und LAG WfbM, mode-
riert durch das MASGF 
2. Einrichtung einer Geschäftsstelle zur 
Unterstützung der Vorstandsarbeit 
3. Projektbezogene Unterstützung der 
LAG Werkstatträte bei ihren Vorhaben  

MASGF 
 
Einbezogen: 
LAG Werkstat-
träte, LAG 
WfbM 

Fortlau-
fend 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel 
des MASGF 
(Maßnahmen-
paket) 
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3.9 Handlungsfeld: Inklusive Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
 
A) UN-BRK und teilhabepolitische Vision 
 
Am 20. November 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland unterschrieben, am 5. 
April 1992 trat sie in Kraft. Sie gilt für Kinder und Jugendliche universell, unabhängig von bestehenden 
Beeinträchtigungen und Behinderungen. Zudem sind in der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-
BRK), abgestellt auf die Belange von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, allgemeine und 
besondere Rechte formuliert. Spezielle Beachtung finden sie in der Präambel, Artikel 4 Abs. 3 „Allge-
meine Verpflichtungen“, Artikel 7 „Kinder mit Behinderungen“, Artikel 16 „Freiheit von Ausbeutung, Ge-
walt und Missbrauch“, Artikel 23 „Achtung der Wohnung und der Familie“ sowie Artikel 24 „Bildung“ der 
UN-BRK. Das Zusammenwirken von Kinderrechts- und Behindertenrechtskonvention ist für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behinderungen grundlegend, denn sie umfassen ihre sämtlichen Rechts- und 
Lebensbereiche.  
 
Kinderrechte – Kurz gefasst!48 
1.   Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden. 
2.   Alle Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden. 
3.   Alle Kinder haben das Recht, bei ihren Eltern zu leben. Das Kindeswohl steht dabei im Mittelpunkt. 
4.   Alle Kinder haben das Recht, zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren Bedürfnissen und   
      Fähigkeiten entspricht. 
5.   Alle Kinder haben das Recht, zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein. 
6.   Alle Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, sich zu informieren, mitzubestim- 
      men und zu sagen, was sie denken. 
7.   Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. 
8.   Alle Kinder haben das Recht, das ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden. 
9.   Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Fluchte besonders geschützt zu werden. 
10. Kinder mit Behinderungen haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv   
      am Leben teilnehmen können. 
 
Der UN-Ausschuss empfiehlt in seinen Abschließenden Bemerkungen vom April 2015 der Bundesre-
publik Deutschland im Hinblick auf die Umsetzung der „Allgemeinen Verpflichtungen“ – Artikel 4, des 
Artikels 9 sowie 29 

 Garantien zu verabschieden, um das Recht von Kindern mit Behinderungen zu schützen, zu al-
len ihr Leben berührenden Angelegenheiten befragt zu werden, unter Bereitstellung von den 
Beeinträchtigungen und dem Alter gerecht werdender Assistenz, 

 sicherzustellen, dass alle Kinder mit Behinderungen in Rechtsvorschriften, Konzepten und 
Maßnahmen nach dem Prinzip der Chancengleichheit und der Inklusion in die Gemeinschaft 
Berücksichtigung finden, mit besonderem Augenmerk auf Kinder mit Behinderungen von Eltern 
mit Migrations- oder Flüchtlingsgeschichte. 

 
Als Vision für das Land heißt das:  
In Brandenburg werden weiterhin alle Menschenrechte, Grundfreiheiten und Schutzrechte von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen gewährleistet. Sie haben gleiche Chancen auf persönliche, sozia-
le und kulturelle Verwirklichung bei einer Vielfalt an Angeboten. Es findet bei wichtigen Entscheidungs-
prozessen, die sie betreffen, eine kinder- und jugendgerechte Beteiligung statt. In allen Fragen werden 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen ebenso partizipativ einbezogen.  
 

                                                      
48 Angelehnt an die Veröffentlichung „Kinderrechte - Kurz gefasst!, Younicef (www.younicef.de ist ein Internet-Auftritt von: 
Deutsches Komitee für UNICEF e.V.) 
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B) Grundsatzziele 
 
Dieses Handlungsfeld gründet sich auf vor allem auf die Artikel 7 und 23 der UN-BRK. Demnach haben 
die Vertragsstaaten alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um zu gewährleisten, dass Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen geleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 
genießen können. Ihr Wohl ist bei allen sie tangierenden Maßnahmen vorrangig zu berücksichtigen. 
Ihre Belange werden in allen Handlungsfeldern des Maßnahmenpaketes querschnittsmäßig berücksich-
tigt. Spezifische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen finden sich in den Hand-
lungsfeldern 1 „Erziehung und Bildung“, 2 „Arbeit und Beschäftigung“, 6 „Tourismus, Freizeit, Kultur, 
Sport“, 7 „Selbstbestimmtes Leben, Freiheits- und Schutzrechte“. Bei den folgenden Grundsatzzielen 
wird der Fokus auf die in den Abschließenden Bemerkungen benannten Empfehlungen gerichtet: 
  

 Besondere Berücksichtigung der Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen mit 
und ohne Behinderungen in Politik und Verwaltung: In Rechtsvorschriften, Konzepten und 
Maßnahmen soll das Prinzip der Chancengleichheit von Kindern mit und ohne Behinderungen 
mit einem besonderen Fokus Anwendung finden.  
 

 Verwirklichung der kinder- und jugendgerechten Beteiligung bei wichtigen sie betreffen-
den Entscheidungsprozessen: Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sollen gleichbe-
rechtigt mit jungen Menschen ohne Behinderungen an Formen politischer und sozialer Jugend-
beteiligung teilhaben, wie Kinder- und Jugendbüros, -beauftragte, -parlamente, -foren oder Kin-
der- und Jugendringe.  
 

 Stärkung der Kinder- und Jugendpartizipation innerhalb der Interessenvertretung der 
Menschen mit Behinderungen: Im Feld der Selbstorganisation und Interessenvertretung von 
Menschen mit Behinderungen soll die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rungen weiterentwickelt werden. Die Partizipation von Menschen mit Behinderungen in der 
Teilhabepolitik umfasst die Beratung durch Menschen mit Behinderungen aller Altersgruppen, 
dies soll sich in angemessener Form auch in der Gremienarbeit widerspiegeln.  

 
 

C) Bestandsaufnahme und Herausforderungen 
 
Kinder- und Jugendliche und ihre Familien sind die Keimzelle einer jeden Gesellschaft. Hier überneh-
men Menschen füreinander Verantwortung und leben Generationen zusammen. Zum Ziel der Landes-
regierung, Brandenburg zu einer besonders kinder- und familienfreundlichen Region zu machen, gehört 
die inklusive Teilhabe. In Brandenburg leben rund 8.585 Kinder und Jugendliche mit Schwerbehin-
derungen. Im Jahr 2015 waren darunter 815 Kinder im Alter zwischen 0 und 5 Jahren, 3.013 Kinder im 
Alter von 6 bis 14 Jahren und 4.757 im Alter von 15 bis 24 Jahren.49 Im Rahmen der schulischen Bil-
dung bestand im Schuljahr 2015/2016 bei 16.376 Kindern und Jugendlichen ein förmlich festgestellter 
sonderpädagogischer Förderbedarf.50 Dazu kommen Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche, Dyskal-
kulie.  
 
Eine an Teilhabe ausgerichtete familiengerechte Infrastruktur, gute inklusive Bildungs- und Gesund-
heitsangebote und eine tolerante, aufmerksame Gesellschaft sind Voraussetzungen für die Verwirkli-
chung eines kinderfreundlichen und inklusiven Brandenburgs. Sie sind Leitorientierung in allen Hand-

                                                      
49 Angaben der Schwerbehindertenstatistik des LASV, Stand 31.12.2015 
50 Schuldatenerhebung des MBJS, Schuljahr 2015/2016 
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lungsfeldern des Maßnahmenpaketes. Anforderungen, Ziele und Aktivitäten, die sich auch an Kinder 
und Jugendliche richten, fließen in alle Handlungsfelder ein.  
 
Der Standard an gesellschaftlicher Teilhabe von Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen 
Lebensbereichen erscheint im nationalen und internationalen recht hoch, auch wenn in verschiedenen 
rechtlichen und institutionellen Teilbereichen Optimierungen angestrebt werden. Ihre Teilhabemöglich-
keiten im Sozialleistungsrecht werden durch Bundesrecht bestimmt. Das Ziel, alle Kinder und Jugendli-
chen orientiert an der Lebensphase „Kindheit und Jugend“ und ohne Kategorisierung von Bedarfslagen 
umfassend zu stärken, kann mit der Verwirklichung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, die alle 
Kinder und Jugendliche unter einem Dach zusammenführt, erreicht werden. Mit der Reform des SGB 
VIII wird ein inklusives Leistungssystem der Kinder- und Jugendhilfe zur Überwindung bisher bestehen-
der Schnittstellenprobleme angestrebt. Im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes sollen zudem im SGB 
IX umfangreiche Änderungen im Bereich der Eingliederungshilfe und in diesem Zusammenhang auch 
zur Komplexleistung Frühförderung erreicht werden. Die Landesregierung wird sich im Rahmen von 
Bund-Länder-Abstimmungen und im Bundesratsverfahren einbringen. Die Implementierung der geän-
derten gesetzlichen Grundlagen in Brandenburg erfolgt im Sinne der Betroffenen. 
 
Die Landesregierung unterstützt auf vielfältige Weise den Ausbau der Kinder- und Jugendbeteiligung. 
Das geschieht u. a. in den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe. Ebenso werden Anstrengun-
gen von Kommunen unterstützt, in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen konkrete und bestän-
dige Beteiligungsmöglichkeiten und -strukturen zu entwickeln und zu verankern. Ein Höhepunkt war 
dabei im Jahr 2014 das „Jahr der Partizipation“, das im Zusammenhang mit der Absenkung des Wahlal-
ters auf 16 Jahre stand. Ein wesentliches Element der Unterstützung und Vernetzung ist die Fachstelle 
Kinder- und Jugendbeteiligung (http://kijubb.de, in Trägerschaft Paritätisches Sozial- und Beratungs-
zentrum gGmbH). 
Die Landesregierung ist an einer partizipativen Teilhabe- und Behindertenpolitik interessiert, an der 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen stärker beteiligt werden. Erste Versuche im Rahmen der 
Inklusionsforen 2016 zeigten, dass Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen an der Gestal-
tung des gemeinsamen Zusammenlebens interessiert sind und eigene Fragestellungen und gute Ideen 
für die geleichberechtigte Teilhabe einbringen. Die bestehenden Beteiligungsformen für Kinder und 
Jugendliche werden dahingehend überprüft, ob sie Kinder und Jugendliche mit Behinderungen einbe-
ziehen und ihre besonderen Belange hinreichend berücksichtigen. Bestehende und neue Formate sol-
len auch in Abstimmung mit dem Landesbehindertenbeirat weiterentwickelt werden. Im Rahmen der 
geplanten Rechtsnormenprüfung auf Kompatibilität mit der UN-Konvention wird ein besonderes Au-
genmerk auf die Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen gelegt. 
 
Mit der Verleihung des Inklusionspreises 2016 „Alle dabei! Inklusion durch Kinder- und Jugend-
beteiligung“ werden praktische, nachahmenswerte Bespiele für Kinder- und Jugendbeteiligung ausge-
sucht und bekanntgemacht, um Wege zur „Inklusion durch Kinder- und Jugendbeteiligung“ zu zeigen 
und allen näher zu bringen. Ausgezeichnet werden bis zu fünf umgesetzte Ideen und Aktivitäten aus 
Brandenburg, die im Wohn- und Lebensumfeld, in Vereinen und Einrichtungen.  

 Kindern und Jugendlichen, unabhängig von Behinderungen, Fähigkeiten oder anderen Grup-
penmerkmalen wie z. B. Geschlecht, Herkunft oder Religion Beteiligung im Sinne ernstgemein-
ter Mitsprache, Mitbestimmung oder Mitwirkung ermöglichen,  

 sich erfolgreich für die politische Beteiligung, d. h. die aktive Teilhabe von jungen Menschen an 
allen sie betreffenden politischen Entscheidungsprozessen einsetzen, 

 die Rechte aus Art. 7 der UN- Behindertenrechtskonvention umsetzen. Danach ist eine Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen gefordert. Dies bedeutet, dass Kinder mit Behinderungen 
planmäßig und umfassend in Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, einbezogen werden. Die 
Aktivitäten verwirklichen das Recht von Kindern mit Behinderungen, zu allen ihr Leben berüh-
renden Angelegenheiten angehört zu werden, unter Bereitstellung der Assistenz, die sie auf-
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grund ihrer Behinderung und ihres Alters benötigen. Besonderes Augenmerk liegt auf Kindern 
mit Behinderungen, deren Eltern migriert oder Flüchtlinge sind, 

 die die Verantwortungsübernahme junger Menschen für das Gemeinwohl und für ein gelingen-
des Miteinander im Gemeinwesen, etwa durch Engagement für Kultur, Sport, Umwelt und sozi-
ale Initiativen – in begleiteter oder selbstverwalteter Form befördern und inklusiv angelegt sind,  

 bei denen Träger und Einrichtungen neue Formen der Beteiligung bisher ausgeschlossener 
Kinder und Jugendlicher in der Ausgestaltung ihrer Angebote entwickelt haben,  

 die unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erfolgreiche Anregungen und Anstöße zur 
Veränderung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen geben konnten. 

 
Die Selbsthilfeorganisationen und Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen, so 
auch der Landesbehindertenbeirat, arbeiten kontinuierlich daran für Menschen mit Behinderungen jeden 
Alters, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und das geleichberechtigte Miteinander von Men-
schen mit und ohne Behinderungen zu verbessern. Die aktive Einbindung von Kindern und Jugendli-
chen befindet sich am Anfang. Die Landesregierung macht es sich zur Aufgabe, Verbände und Beiräte 
dabei zu sensibilisieren, in ihren Stellungnahmen die Perspektiven der jungen Generation aufzuneh-
men. Die Vernetzung mit bestehenden Strukturen der Kinderbeteiligung wird angeregt. 
 
Die Landesregierung hat im Jahr 2005 das Landesprogramm "Die Brandenburger Entscheidung – 
Familien und Kinder haben Vorrang!" mit einem konkreten Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. 
Es umfasst zahlreiche Maßnahmen zur Familien- und Kinderpolitik wie die "Netzwerke Gesunde Kin-
der", die "Lokale Bündnisse für Familie" oder die "Eltern-Kind-Gruppen". Sie gehören zu den wichtigen 
Strukturen bei der Unterstützung auch von Kindern, Jugendlichen und Eltern mit Behinderungen in 
Brandenburg. Ende August 2011 wurde das überarbeitete Familien- und Kinderpolitische Programm 
vom Kabinett verabschiedet und wird nunmehr weiterentwickelt. Generell sind im Familien- und Kinder-
politischen Programm systematisch und querschnittsmäßig die Belange von Kindern, Jugendlichen und 
Eltern mit Behinderungen berücksichtigt. Um Doppelungen zu vermeiden, werden diese nicht Teil des 
Behindertenpolitischen Maßnahmenpaketes. Hier finden sich spezifische Maßnahmen für Menschen mit 
Behinderungen wieder, die Entwicklungsfelder in der Umsetzung der UN-Konvention aufgreifen und mit 
konkreten Vorhaben zur Verbesserung der Situation beitragen sollen. 
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D) Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld „Inklusive Teilhabe von Kindern und Jugendlichen“ bis zum Jahr 2021 
 
Nr. Titel/Artikelbezug UN-BRK Ziel bis 2021  Teilziele/Vorgehen/Abrechenbarkeit Zuständigkeit Laufzeit Finanzierung 

(Höhe/Quelle) 

1 Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen in Gremien und bei Fachveranstal-
tungen zur Teilhabe- und Behinderten-
politik 
Art. 7 „Kinder mit Behinderungen“ UN-BRK sowie Art. 
12 „Berücksichtigung des Kinderwillens“ Kinderrechts-
konvention  
 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 

Neue Formen altersgerechter 
Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderungen in 
der Behinderten- und Teilhabepo-
litik werden erprobt. 

1. Konzipierung und Durchführung 
verschiedener Formate zur Beteiligung 
der jungen Generation bei aktuellen 
teilhabe- und behindertenpolitischen 
Fragen 
 
2. Vereinbarung von besonderen KiJu-
Sitzungen bei Fachgremien (altersge-
rechte Sitzungsgestaltung und Anspra-
che), z. B. beim Landesbehindertenbei-
rat 
3. Förderung von Projekten zur Einbe-
ziehung von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen bei Selbstorganisa-
tionen und Interessenvertretungen von 
Menschen mit Behinderungen  
   

MASGF, 
MBJS 
(zur Abstim-
mung) 
 
Einbezogen: 
Landesbehin-
dertenbeirat, 
Projektträger 

2017-
2021 

Zu 1. und 2. 
Keine zusätzli-
chen Landes-
mittel 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Jährlich bis zu 
10.000 € aus 
verfügbaren 
Haushaltsmit-
teln  

2 Mitbestimmung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderungen stärken 
Art. 7 „Kinder mit Behinderungen“ UN-BRK sowie Art. 
12 „Berücksichtigung des Kinderwillens“ Kinderrechts-
konvention 
 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 

Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen werden in einer 
ihnen angemessenen Form betei-
ligt, gehört und systematisch 
berücksichtigt 

1. Verleihung des Inklusionspreises 
2016 „Alle dabei! Inklusion durch Kin-
der- und Jugendbeteiligung“ 
 
 
 
2. Sensibilisierung der Verbände und 
Beiräte, in ihren Stellungnahmen die 
Perspektiven der jungen Generation 
aufzunehmen mittels Vernetzung mit 
bestehenden Strukturen der Kinderbe-
teiligung 
 
 

BLMB 2016 
 
 
 
 
 
Laufend 

Zu 1.   
Bis zu 13.000 €  
im Rahmen 
verfügbarer  
Haushaltsmittel  
 
Zu 2.  
BLMB im Rah-
men verfügba-
rer Haushalts-
mittel 
 

3 Normenscreening von Rechtsnormen 
des Landes auf Einhaltung der UN-BRK 
unter besonderer Berücksichtigung von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rungen 
(Artikel 4 Abs. 1 a), b), 4 Abs. 3 „Allgemeine Verpflich-
tungen“, Artikel 7 „Kinder mit Behinderungen“, Artikel 8 
„Bewusstseinsbildung“, Artikel 16 „Freiheit von Ausbeu-

tung, Gewalt und Missbrauch“) 
 

Instrumentalziel: W – Weiterentwicklung 

Bei der Rechtsnormprüfung auf 
Konformität mit der UN-BRK der 
Ressorts in ihrem jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereich werden die 
Gleichbehandlungs-, Nichtdiskri-
minierungs- sowie Freiheits- und 
Schutzrechte von Kindern und 
Jugendlichen besonders berück-
sichtigt. 

1. Entwicklung eins Prüfrasters zur 
Kompatibilität von Rechtsnormsetzun-
gen/-anpassungen mit der UN-BRK und 
den speziellen Regelungen für Kinder 
und Jugendliche  
 
2. Durchführung von Fortbildungsver-
anstaltung zur Rechtsnormprüfung mit 
den Justiziariaten und weiteren interes-
sierten Mitarbeitenden der Landesre-

MASGF  
 
 
 
 
 
MASGF  
 
Einbezogen: 
alle Ressorts 

Ab 2017 
fortlau-
fend 

Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmittel 
des MASGF 
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von Vorschriften gierung 
 
3. Kompatibilitätsprüfungen in jeweiliger 
Ressortzuständigkeit bei Rechtsnorm-
setzungen/-anpassungen 

 
 
 
alle Ressorts 
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3.10 Handlungsfeld: Inklusive Teilhabe von geflüchteten Menschen mit Behinderungen 
 
A) UN-BRK und teilhabepolitische Vision 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) macht keine Unterschiede zwischen Menschen mit 
Behinderungen, die sich aus ihrem Aufenthaltsstatus oder ihrer Staatsangehörigkeit ergeben. Ein be-
sonderer Bezug zu den Rechten geflüchteter Menschen mit Behinderungen wird in Art. 11 „Gefahrensi-
tuationen und humanitäre Notlagen“ in Verbindung mit Art. 18 „Freizügigkeit und Staatsangehörigkeit“ 
hergestellt. Die Anforderungen an die Sicherstellung von inklusiver Teilhabe in ihrer gesamten Breite 
ergeben sich daher auch für Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere für geflüchtete Men-
schen aus der Betrachtung ihrer spezifischen Rechtslage und Lebenssituation hier in Brandenburg.  
 
Der UN-Ausschuss fordert in seinen Abschließenden Bemerkungen vom April 2015 die Bundesrepub-
lik Deutschland im Hinblick auf die Umsetzung des Artikels 18 auf: 

 Sicherzustellen, dass alle Konzepte und Programme für Bevölkerungsteile mit Migrationsge-
schichte in dem Vertragsstaat Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt zugänglich sind 
und dass Konzepte und Programme, Ressourcen in den Muttersprachen der wichtigsten Mig-
rantengemeinschaften beinhalten. 

 
Als Vision für das Land heißt das:  
Im Land Brandenburg werden die Rechte von behinderten Menschen mit Migrationshintergrund, die 
sich aus der UN-BRK ergeben, gewahrt. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Situation ge-
flüchteter Menschen mit Behinderungen gelegt.  
 
 
B) Der Anspruch auf inklusive Teilhabe für geflüchtete Menschen mit Behinderungen und Grundsatzzie-
le 
 
Zu den Lebenssituationen von geflüchteten Menschen gehören zum einen migrationsspezifische Be-
dingungen wie Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede, die in unterschiedlichem Ausmaß und 
unterschiedlich lange für alle Zugewanderten eine Rolle spielen. Für geflüchtete Menschen kommt hin-
zu, dass sie mindestens für einen gewissen Zeitraum vorübergehend und dabei oft in Gemeinschaftsun-
terkünften untergebracht sind und dass sie Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes außer-
halb der Sozialgesetzbücher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Das betrifft geflüchtete 
Menschen vor Beginn und während der Dauer des Asylverfahrens sowie bei negativem Abschluss des 
Verfahrens bei ausgesetzter Abschiebung (Geduldete). Menschen, deren Asylverfahren positiv beendet 
und denen Asyl oder Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder subsidiärer Schutz gewährt 
wurde, unterliegen (derzeit) nicht denselben Verpflichtungen zur Wohnsitznahme und den Einschrän-
kungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz.  
 
Auch für Geflüchtete mit Behinderungen gilt „Nicht ohne uns über uns“. Hier stehen insbesondere die 
behindertenpolitischen Akteurinnen und Akteure vor einer weiteren Herausforderung, der Integration 
von Geflüchteten in die Partizipationsprozesse. Dabei wird auch der kulturell unterschiedliche Umgang 
mit Behinderungen und Krankheit eine Rolle spielen, auf den sich das Land, Beratungsstellen und 
Selbstvertretungen einstellen müssen. Die Umsetzung der UN-BRK fordert aber gerade auch, nicht 
zuzulassen, dass sich geflüchtete Menschen mit Behinderungen mit weniger Selbstbestimmung und 
weniger Würde zufrieden geben dürfen. 
 
Richtungsweisende Grundlagen für bedarfsgerechte Erfüllung behinderungsspezifischer Bedarfe liegen 
bereits mit zwei EU-Richtlinien vor, die sogenannte Verfahrensrichtlinie (Richtlinie 2013/32/EU des 
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Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zum gemeinsamen Verfahren für die Zuer-
kennung und Aberkennung des internationalen Schutzes) und die sogenannte Aufnahmerichtlinie 
(Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 
von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen). In der Verfah-
rensrichtlinie, die EU-weit Rahmen für die Durchführung von Asylverfahren vorgibt, wird festgelegt, dass 
für Menschen, für die angenommen werden kann, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Verfahren selbst-
ständig zu führen, entsprechende Unterstützung gegeben werden muss. Dies betrifft also auch Men-
schen mit Lern- oder Sinnesbeeinträchtigungen. Da die Asylverfahren vom Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) durchgeführt werden, ist keine Aussage dazu möglich, auf welche Weise dies 
für geflüchtete Menschen in Brandenburg zutrifft und gesichert wird. Soweit die Zentrale Ausländerbe-
hörde (ZABH) im Rahmen des Aufnahmeverfahrens von spezifischen Behinderungen Kenntnis erlangt, 
informiert sie die Außenstelle des BAMF vorab. 

 Aus der Behinderung resultierende spezifische Bedarfe werden UN-
behindertenrechtskonform sowie konform zur EU-Aufnahmerichtlinie berücksichtigt. 
Der Anspruch auf inklusive Teilhabe für geflüchtete Menschen mit Behinderungen ist deshalb 
besonders zu betrachten, da für geflüchtete Menschen (mit und ohne Behinderungen) eine In-
tegration oder gar eine Inklusion in die Aufnahmegesellschaft in Abhängigkeit vom Aufenthalts-
status ohnehin nicht (schnell) für alle möglich ist und längst nicht überall gute Rahmenbedin-
gungen dafür bestehen. Das heißt zum einen, dass die durchaus beschränkenden Bedingun-
gen für Geflüchtete, die sich insbesondere während des Asylverfahrens aus dem rechtlichen 
Rahmen (Asylgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz) ergeben, für Geflüchtete mit Behinderung 
ebenso gelten, ihre aus der Behinderung resultierenden spezifischen Bedarfe jedoch UN-
behindertenrechtskonform sowie konform zur EU-Aufnahmerichtlinie berücksichtigt werden 
müssen. Zum anderen sind migrationsspezifische und behinderungsspezifische Unterstüt-
zungsstrukturen zusammenzubringen, zu sensibilisieren und Verweisungskompetenz aufzu-
bauen, um Synergien zu nutzen und vor Ort die bestmöglichen Wege zur Inklusion zu finden.  
 

 Besondere Bedarfe werden ermittelt und deren Erfüllung gewährleistet 
Die Aufnahmerichtlinie legt die wesentlichen Bedingungen fest, die während des Asylverfahrens 
– dem Prozess der Aufnahme – menschenwürdige Lebensumstände sichern sollen. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt dabei Menschengruppen, die während des Aufnahmeverfahrens besonders 
zu schützen sind. Zu diesen schutzbedürftigen Personen gehören neben Frauen, Älteren, Min-
derjährigen oder Opfern von Gewalt und Folter ausdrücklich auch Menschen mit Behinderun-
gen, mit schweren körperlichen Erkrankungen oder psychischen Störungen (Artikel 21 EU-
Aufnahmerichtlinie). Zu diesem besonderen Schutz gehört es, zu erwartende besondere Bedar-
fe zu ermitteln und vor allem deren Erfüllung zu gewährleisten. Dies ist sehr wichtig für die An-
wendung des Asyl- und Asylbewerberleistungsgesetzes, denn es bedeutet, dass für diese Per-
sonengruppen sowohl beim Wohnort, der Wohnform und ggf. der Verpflegung und Ausstattung 
als auch bei der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz der indivi-
duell besondere Bedarf zwingend zu prüfen und zu gewähren ist.  

 

 Das Land setzt die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Umsetzung der EU-
Aufnahmerichtlinie 
Der Bund hat diese Richtlinie bislang nicht wie erforderlich in nationales Recht umgesetzt. Da-
mit wirkt sie – wie die UN-Behindertenrechtskonvention – direkt. Das Land hat die Aufgabe der 
Aufnahme und der Umsetzung des Asylbewerberleistungsgesetzes – und damit ausdrücklich 
auch die Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie – mit dem zum 1. April 2016 novellierten Lan-
desaufnahmegesetz an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Erfüllung nach Weisung über-
tragen. Der Verordnungsgeber hat von den gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen zur Konkre-
tisierung der Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung sowie der Kostenerstattung Ge-
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brauch gemacht und wird die Umsetzung durch die Landkreise und kreisfreien Städte beratend 
begleiten.  

 

 Beratungseinrichtungen und ehrenamtlich Tätige werden qualifiziert und sensibilisiert 
Notwendig sind Maßnahmen, um Beratungseinrichtungen und ehrenamtliche Unterstützende 
für den Umgang mit geflüchteten Menschen mit Behinderungen zu sensibilisieren oder zu quali-
fizieren, um vor Ort Teilhabemöglichkeiten zu erschließen oder gegebenenfalls zu entwickeln. 
Schließlich müssen alle Aktivitäten vor Ort bereits inklusionsfördernd gestaltet werden, unab-
hängig davon, wie sicher die Bleibeperspektive nach der Verteilung in den Landkreis/die kreis-
freie Stadt für den einzelnen bereits ist. 

 
 
C) Bestandsaufnahme und Herausforderung 
 
Seit 2014 und vor allem seit September 2015 sind bekanntermaßen sehr viel mehr Menschen nach 
Deutschland geflüchtet als in den Jahren zuvor. Allein im Jahr 2015 sind in Brandenburg 25.617 ge-
flüchtete Menschen von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgenommen worden. Eine noch 
weitaus größere Anzahl geflüchteter Menschen ist im gleichen Zeitraum in der Erstaufnahmeeinrichtung 
in Eisenhüttenstadt und den zunehmend neu eingerichteten Außenstellen angekommen. 
 
Zu diesen Menschen gehören auch Menschen mit Behinderungen. Zu keinem Zeitpunkt im Rahmen der 
Erstaufnahme und anschließenden Verteilung erfolgt jedoch eine systematische Feststellung der Be-
hinderungen und eine landesweite Erfassung von erkannten Behinderungen bei Geflüchteten. Dennoch 
haben sowohl das Land, das für die Erstaufnahme verantwortlich ist, als auch die Landkreise und kreis-
freien Städte Möglichkeiten, entsprechend erkannte Bedarfe zu erfüllen: 
a) Für die Erstaufnahmeeinrichtung werden die Anstrengungen zur Verbesserung der Unterbrin-
gungsqualität kontinuierlich fortgesetzt, was sich u. a. darin äußert, dass die Zahl der rollstuhlgeeigne-
ten Wohnheimplätze weiter ausgebaut wird und des Weiteren ein Wohnheim nur für alleinreisende so-
wie in Trennung befindliche Frauen und deren Kinder geschaffen wurde. Für Geflüchtete, bei denen 
absehbar mit der Anerkennung als Flüchtling oder Gewährung subsidiären Schutzes gerechnet werden 
kann sowie Asylbewerber, bei denen das BAMF mitteilt, dass nicht kurzfristig über den Asylantrag ent-
schieden werden kann (§ 50 Abs. 1 AsylG), ist die Aufenthaltszeit in der Erstaufnahme relativ kurz. Im 
Rahmen der Erstuntersuchung, die bei allen außer den unbegleiteten Minderjährigen vor einer Vertei-
lung in die Kommunen durchzuführen ist, sollten zukünftig in dieser Phase bereits spezifische Behinde-
rungen, bei denen besondere Bedarfe an Unterbringung und Versorgung gestellt sind, erkannt werden. 
  
b) Es kommt darauf an, diese Erkenntnisse bereits in die folgende Verteilentscheidung einfließen zu 
lassen. Hier bedarf es nicht nur organisatorischer Veränderungen wie der Erfassung einer Behinderung 
im Rahmen der Erstaufnahme, sondern auch detaillierterer Erkenntnisse über daraus resultierende 
Bedarfe und den Möglichkeiten der Erfüllung in den Landkreisen. Darüber hinaus ist landesweit über die 
Bildung von Ansiedlungsschwerpunkten nachzudenken. Dies wird am Beispiel der Verteilung gehörloser 
Geflüchteter plastisch. 
 
Zumeist wird wohl erst nach der Aufnahme in den Landkreis oder die kreisfreie Stadt und die konkrete 
Kommune deutlich, welche Herausforderungen eine bereits oder erst dann festgestellte Behinderung für 
die geflüchteten Personen und ihre Integration in die Aufnahmegesellschaft mit sich bringt.  
 
Die Rahmenbedingungen für die Erfüllung stellen sich aktuell wie folgt dar: 
c) Mit der Novellierung des Landesaufnahmegesetzes ist nicht nur die EU-Aufnahmerichtlinie aus-
drücklich zu beachten, sondern sind durch Änderungen der Kostenerstattung für Gesundheitsversor-
gung und besondere Bedarfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bislang bestehende Kostenrisiken 
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für die Kommunen gesenkt worden. Mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ist zudem 
ein diskriminierungsfreier Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglicht. Das Gesetz sieht darüber 
hinaus nicht nur die Berücksichtigung der Bedarfe Schutzbedürftiger bei der Unterbringung, sondern 
auch die Erstattung von damit im Zusammenhang im Einzelfall entstehenden Kosten vor. Sollten diese 
Maßnahmen nicht dazu führen, dass Geflüchtete, beispielsweise barrierefrei bzw. die Belange der Be-
einträchtigung berücksichtigend, untergebracht und versorgt werden können, sehen auch die Regelun-
gen zur Umverteilung von einem in einen anderen Landkreis Möglichkeiten zu zügigem Handeln vor, 
wenn damit den Bedarfen von Schutzbedürftigen nach Aufnahmerichtlinie entsprochen werden kann. 
 
d) Gleichfalls mit der Novellierung des Landesaufnahmegesetzes hat das Land die Möglichkeit geschaf-
fen, die migrationsspezifischen Beratungsstrukturen deutlich und im Interesse von Schutzbedürfti-
gen nach Art. 21 der EU-Aufnahmerichtlinie zu verbessern. Insgesamt werden 54 Personalstellen in den 
Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung stehen, die sich mit den Fragestellungen befassen, 
die über die direkten Alltagsfragen im Umfeld der vorübergehenden Unterbringung hinausgehen. Das 
sind jedoch nicht nur Beratungen zu Verfahrensfragen, sondern auch Vermittlungen bei besonderen 
Bedarfen. Diese Stellen müssen so auch eng mit den behinderungsspezifischen Unterstützungsstruktu-
ren zusammen arbeiten, um individuelle Bedarfe von Geflüchteten mit Behinderungen zu erkennen und 
zu erfüllen. Gleichzeitig können sie dazu beitragen, dass sich diese Strukturen, sowohl der Versorgung, 
der Beratung als auch der Selbstorganisation interkulturell öffnen. 
 
e) Neben den rechtlichen Regelungen wird es in nächster Zeit auch darum gehen, die Menschen, die in 
den bestehenden Strukturen fachlich arbeiten, dahingehend zu qualifizieren, dass sowohl der behinde-
rungsspezifisch individuelle Bedarf Geflüchteter mit Behinderungen als auch die Veränderung des Be-
darfs durch den Migrationshintergrund erkannt werden und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden. 
Dies kann nicht in jedem Fall allein vor Ort geschehen, sondern bedarf einer Zusammenarbeit aller 
Ebenen und Bereiche.  
 
Das Beispiel von gehörlosen Geflüchteten soll diese Herausforderung zeigen: 
Mit Stand April 2016 waren dem Landesverband der Gehörlosen Brandenburg e. V. 16 Gehörlose 
an neun Orten bekannt, die Bedarfe hätten, da sie taub seien. Die meisten seien durchschnittlich bereits 
ein Jahr im Land. Es handele sich um zwei Kinder, vier Frauen und 10 Männer. Sie kämen aus Syrien 
(6), Afghanistan (1), Pakistan (1), Tschetschenien (3), Iran (4), Somalia (1). Mehrere besäßen eine Dul-
dung und sechs wohnten auch schon in Wohnungen. Sie lebten regional verteilt: Zwei Personen in 
Cottbus, zwei Personen in Frankfurt/Oder, eine Person in Forst, drei Personen in Potsdam, eine Person 
in Groß Glienicke, zwei Personen in Teltow, eine Person in Prenzlau, eine Person in Fürstenwal-
de/Spree, drei Personen in Eisenhüttenstadt. Nur ein Teil hatte bisher Zugang zu Bildung, sei es in 
Form des Erlernens der Schriftsprache oder zur Anwendung der nationalen Gebärdensprache.  
 
Gehörlose Menschen unterschiedlicher Herkunft sind jedoch mehrfach isoliert: Zum einen teilen sie 
keine gemeinsame Gebärdensprache, die es ihnen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren, da Ge-
bärdensprachen sich national unterscheiden. Zum anderen gibt es keine Form der Sprachmittlung zur 
Aufnahmegesellschaft, da nach dem BbgBGG nur für Kommunikation mit der Verwaltung ein Anspruch 
auf deutsche Gebärdensprache besteht, die noch nicht verstanden wird. Hinzu kommen Ausgrenzungs-
erfahrungen und fehlende Sprachmittlung zu Landsleuten, wie sie Gehörlose in Deutschland auch ken-
nen.  
 
Zu den üblichen Möglichkeiten des Spracherwerbs besteht für diese Gruppe kein Zugang, da die Rege-
lungen für die Integrationskurse so gestaltet sind, dass Hören können vorausgesetzt wird. Dabei ist 
noch nicht berücksichtigt, dass gegebenenfalls aufenthaltsrechtliche Zugangshindernisse bestehen, die 
jedoch nicht behinderungsspezifisch sind. Allerdings muss vor dem Hintergrund der Behindertenrechts-
konvention hinterfragt werden, wie das grundsätzliche Recht auf Kommunikation, Bildung und 
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sprachliche Identität für diese Menschen gesichert werden kann. Für Gehörlose könnten nach Erler-
nen der deutschen Gebärdensprache theoretisch Gebärdensprachdolmetscher in Bildungsmaßnahmen 
eingesetzt werden. Die Kosten können jedoch von Anbietern der Erwachsenenbildung nicht getragen 
werden. 
Hier ist keine individuelle oder kreisinterne Lösung erkennbar, will man – unabhängig von der jeweiligen 
und Bildung Bleibeperspektive – den Betroffenen eine Möglichkeit geben, ihr Recht auf Kommunikation 
zu wahren. Um aber sowohl das Problem umfassend zu erkennen als auch eine solche gruppenbezo-
gene Lösung zu entwickeln, ist das Zusammenwirken bislang getrennter Fach-, Entscheidungs- und 
Handlungskompetenzen notwendig. Dies ist nicht allein von der Erstaufnahmeeinrichtung und der ZABH 
als Verteilbehörde zu erwarten und auch nicht allein von jedem Landkreis oder Migrationsfachdienst. 
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D) Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld „Inklusive Teilhabe von geflüchteten Menschen mit Behinderungen“ bis zum Jahr 2021 
 
Nr. Titel/Artikelbezug UN-BRK Ziel bis 2021  Teilziele/Vorgehen/Abrechenbarkeit Zuständig-

keit 
Laufzeit Finanzierung 

1 Recht auf Kommunikation, sprachliche 
Identität und Bildung 
(Art. 9 „Barrierefreiheit“, Art. 24 „Bildung“) 
 

Instrumentalziel: B – Barrierefreie Infra-
struktur 

Unterstützung der sprachlichen 
Identität gehörloser Menschen, 
Zugang zum Angebot an Sprach- 
und Orientierungskursen ist er-
folgt, eine Einbindung in die be-
stehenden lokalen Gruppen Ge-
hörloser ermöglicht.  

1. Durchführung eines Kurses mit Prä-
senzanteilen und e-learning im Umfang 
von ca. 660 Stunden. Inhaltliche Ausei-
nandersetzung mit den Themen der 
Integrations- und Orientierungskurse für 
Flüchtlinge sowie den Themen Schutz 
vor Diskriminierung und sexualisierter 
Gewalt.  
 
2. Erlernen und Anwendung dt. Gebär-
densprache, Befähigung zu einfacher 
Kommunikation in Schriftdeutsch mit 
Abschlussprüfung.  
 
3. Herstellung von Kontakten zu den 
Communities gehörloser Menschen  
während des Kurses.  
 

BLMB in 
Kooperation 
mit dem Lan-
desverband 
der Gehörlo-
sen Branden-
burg e.V. 

2016 - 
2018 

 
Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel 

2 Unterstützung von Menschen mit Behin-
derungen in verletzlichen Lebenslagen 
(Art.4 „Allgemeine Verpflichtungen“, Art. 5 „Gleichbe-
handlung und Nichtdiskriminierung“, Art. 6 „Frauen mit 
Behinderungen“, Art. 7 „Kinder mit Behinderungen“, Art. 

8 Bewusstseinsbildung, Art 26 „Habilitation und Rehabi-
litation“, Art. 29 „Teilhabe am politischen und öffentli-
chen Leben“, Art. 30 „Teilhabe am kulturellen Leben 
sowie an Erholung, Freizeit und Sport“)   
 

Instrumentalziel: P – Partizipation und 
Selbstbestimmung 

Interkulturelle Öffnung der Ver-
bände und Initiativen zur besse-
ren Unterstützung der Geflüchte-
ten ist erfolgt. Eine Verstärkung 
und Qualifizierung des Bera-
tungsangebotes, Finanzierung 
von Sprachmittlung und Abbau 
von Diskriminierung, Kontakt zur 
langansässigen Bevölkerung 
wurde befördert. 

1. Sensibilisierung der Aktiven in vor-
handenen Strukturen –im Aufgabenge-
biet Inklusion  
 
2. Sensibilisierung der Aktiven in vor-
handenen Strukturen der Flüchtlingsar-
beit, jeweils zur spezifischen Situation 
von Flüchtlingen mit Behinderungen zum 
Aufbau von Verweisungskompetenz 
 
3. Überbrückung von Versorgungslücken 
für Hilfsmittel und Unterstützung, Ver-
netzung vor Ort  
 
4. Empowerment der geflüchteten Men-
schen mit Behinderungen 
 
5. Regionale mehrsprachige Empower-
ment- und Informationsveranstaltungen 
zum Schutz vor Diskriminierung 
 

BLMB in 
Kooperation 
mit der LAG 
Selbsthilfe 
e.V. 

2016-2018 Im Rahmen 
verfügbarer 
Haushaltsmit-
tel  

3 Begleitung der Umsetzung der EU-
Aufnahmerichtlinie für geflüchtete Men-

Spezifische Bedarfe von Flücht-
lingen mit Behinderungen werden 

Analyse von behinderungsspezifischen 
Bedarfen der Gestaltung von Integrati-

MASGF/ 
Projekt MHB  

2017 Im Rahmen 
verfügbarer 
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schen mit Behinderungen 
(Art. 9 „Barrierefreiheit“, Art. 11 „Gefahrensituationen 
und humanitäre Notlagen“, Art. 15 „Freiheit von Folter 
oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe“, Art. 16 „Freiheit von Ausbeu-
tung, Gewalt und Missbrauch“, Art. 17 Schutz der 
Unversehrtheit der Person“, Art. 18 „Freizügigkeit und 
Staatsangehörigkeit, Art. 19 „Selbstbestimmt Leben und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft“) 
 

Instrumentalziel: N – Nachteilsausgleich 

bei der Verteilung in die Kommu-
nen, Unterbringung und Beratung 
vor Ort integrations- und inklusi-
onsförderlich berücksichtigt. 
 
 

onsmaßnahmen, Entwicklung von Lö-
sungswegen 
 
 
 

BLMB/Lande
sintegrations-
beauftragte 
 
 

Haushaltsmit-
tel  
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4. Ausblick  
 
Das Behindertenpolitische Maßnahmenpaket 2.0 wird bis 2021 Schritt für Schritt umgesetzt. Der Umset-
zungsprozess ist dynamisch gestaltet, das heißt: Handlungsfelder und Maßnahmen werden kontinuierlich 
fortentwickelt und den sich verändernden Herausforderungen angepasst. Neue Maßnahmen können lau-
fend aufgenommen werden. 
 
Insbesondere neue bundesrechtliche Regelungen, wie das Bundesteilhabegesetz, die Reform des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch („Große Lösung SGB VIII“), die III. Stufe des Pflegestärkungsgesetzes, das Re-
gelbedarfs-Ermittlungsgesetz sowie das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, werden Einfluss auf die 
konkrete Ausgestaltung von Landesmaßnahmen im Bereich der sozialen, beruflichen und medizinischen 
Rehabilitation und der Teilhabe haben. Ebenso kann sich die in der 6. Legislaturperiode anstehende Kreis-
gebietsreform in Verbindung mit der Funktionalreform, zur Übertragung von Aufgaben des Landes an die 
Kommunen, beeinflussend auswirken. 
 
Über den Stand der Umsetzung des Maßnahmenpaketes 2.0 wird regelmäßig in Gremien, in Strategie- und 
Arbeitsgesprächen mit dem Landesbehindertenbeirat sowie in schriftlicher Form, aber auch bei öffentlichen 
Veranstaltungen berichtet werden. 
 
Auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft wird nicht nur ein langer Atem, sondern werden auch viele 
Verbündete gebraucht. Auch zukünftig strebt die Landesregierung bei der Umsetzung der UN-BRK einen 
möglichst breiten politischen Konsens aller Fraktionen im brandenburgischen Landtag sowie der politisch 
Verantwortlichen in den Landkreisen und kreisfreien Städten an. Es bleibt als wesentliche Aufgabe, den 
Gedanken des inklusiven Miteinanders in die Zivilgesellschaft zu tragen. Bei der Entwicklung eines Ge-
meinwesens für Menschen mit und ohne Behinderungen sind alle gesellschaftlichen Akteure aufgerufen, 
sich einzubringen. Die Landesregierung setzt mit dem Maßnahmenpaket 2.0 einen weiteren Impuls. Auf 
dem gemeinsamen Weg zu einem inklusiven Brandenburg sollen die Aktivitäten der Kommunen, Gewerk-
schaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, Vereine, Parteien etc. mit denen der Landesregierung sinnvoll 
verzahnt werden. Nur gemeinsam kann es gelingen, gleichberechtigte und wirksame Teilhabe zu gestalten. 
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5. Anhang 
 
5.1 Daten- und Informationsanhang 
 

Ergänzende Angaben zu Kapitel 1.1 Bedeutung und Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention in Brandenburg 
 
Auszüge aus den „Abschließende Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutschlands“, 17. April 
2015, zur gemeinsamen Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen für die Gestaltung einer inklu-
siven Gesellschaft:  
 

 Allgemeine Grundsätze und Verpflichtungen (Artikel 1-4 UN-BRK) 
„Der Ausschuss unterstreicht die Pflichten des Vertragsstaats nach Artikel 4 Absatz 5 und empfiehlt 
dem Vertragsstaat, sicherzustellen, dass sich die Bundes-, Länder- und Kommunalbehörden der in 
dem Übereinkommen enthaltenen Rechte und ihrer Pflicht, deren Implementierung wirksam sicherzu-
stellen, bewusst sind.“ 
„Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, sicherzustellen, […] (b) dass die Bundesregierung und 
alle Länder- und Kommunalregierungen übergreifende Aktionspläne aufstellen, die auf den Menschen-
rechten beruhen und von einem klaren Behinderungsbegriff ausgehen und in denen sie angemessene 
Maßnahmen zur Förderung, zum Schutz und zur Gewährleistung der Rechte festlegen, samt Zielvor-
gaben und Indikatoren zur Überwachung der Umsetzung des Übereinkommens. 
 

 Gleiche Anerkennung vor dem Recht (Artikel 12  UN-BRK) 
„Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, […] (c) in enger Zusammenarbeit mit Menschen mit Be-
hinderungen auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene für alle Akteure, […], und für die umfassende-
re Gemeinschaft Schulungen zu Artikel 12 des Übereinkommens bereitzustellen, die der Allgemeinen 
Bemerkung Nr. 1 entspricht.“ 

 

Auch der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. anerkennt in verschiedenen Grund-
satzpapieren eine eigene Kompetenz und Zuständigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften bei der 
sukzessiven Einlösung von Rechten aus der UN-BRK. Diese ersetzen in keiner Weise die sich aus der 
Konvention  ergebenen Handlungsaufträge des Bundes und der Bundesländer. Im Sinne von wirksam mit-
einander verzahnten Maßnahmen werden gut vernetzte und abgestimmte Aktivitäten angestrebt (z.B. „Ers-
tes Diskussionspapier des Deutscher Vereins zur inklusiven Bildung“, 23. März 2011; „Eckpunkte des 
Deutschen Vereins für einen inklusiven Sozialraum“). Der Deutsche Verein für öffentliche und private Für-
sorge e.V. ist seit über 135 Jahren das gemeinsame Forum für alle Akteure in der sozialen Arbeit, der So-
zialpolitik und des Sozialrechts in Deutschland (https://www.deutscher-verein.de/de).   
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Ergänzende Daten zu Kapitel 3.2 Handlungsfeld: Arbeit und Beschäftigung 
 
 

 
 

    

    

  
    Beschäftigte schwerbehinderte Menschen (einschließlich gleichgestellter und sonstiger anrechnungsfähiger Personen) 

Statistik aus dem Anzeigeverfahren gemäß § 80 Abs. 2 SGB IX - Arbeitgeber mit 20 und mehr Arbeitsplätzen 
  Land Brandenburg (Gebietsstand März 2016) 

   
 

Jahresdurchschnittswert 2014 
   

 

   
 

Auflistung nach Geschlecht, Alter und Personengruppe Insgesamt Männer Frauen 
 

Insgesamt 24.121 10.997 13.124 
 

dav.  
nach dem Alter 

unter 15 Jahre                         - - -  
15 bis unter 20 Jahre                  52 34 18 

 
20 bis unter 25 Jahre                  217 120 97 

 
25 bis unter 30 Jahre                  579 308 272  
30 bis unter 35 Jahre                  830 393 437 

 
35 bis unter 40 Jahre                  1.042 493 550  
40 bis unter 45 Jahre                  1.673 758 915 

 
45 bis unter 50 Jahre                  3.387 1.400 1.986 

 
50 bis unter 55 Jahre                  5.361 2.265 3.096  
55 bis unter 60 Jahre                  6.394 2.942 3.452 

 
60 Jahre und älter                    4.587 2.286 2.301  
keine Zuordnung möglich - - - 

 
dav. nach der Perso-
nengruppe 

Auszubildende                          162 81 81  
schwerbehinderte Menschen              18.489 8.563 9.927 

 
gleichgestellte Menschen               5.470 2.353 3.117 

 
sonstige Personen                      - - -  
keine Zuordnung möglich - - - 
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5.2 Abkürzungsverzeichnis 
 
 
BbgBGG Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz 
 
BLMB  Beauftragter der Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen 
 
BMAS  Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
 
LASV  Landesamt für Soziales und Versorgung 
 
LASV-AuW Landesamt für Soziales und Versorgung – Aufsicht für unterstützende Wohnformen 
 
GBA  Gleichstellungsbeauftragte 
 
IB  Integrationsbeauftragte 
 
INISEK I Initiative Sekundarstufe I    
 
KVBB  Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg 
 
LAGO  Landesarbeitsgemeinschaft Onkologische Versorgung Brandenburg e.V. 
 
LÄK  Landesärztekammer 
 
LAVG  Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit 
 
LGBA  Landesgleichstellungsbeauftragte 
 
LGG  Landesgleichstellungsgesetz 
 
LReg  Landesregierung 
 
LSB  Landessportbund 
 
LUGV  Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
 
MASGF  Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg 
 
MBJS  Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 
 
MdF  Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg 
 
MdJEV  Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 
 
MIK  Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg  
 
MIL  Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg 
 
MLUL  Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg 
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MWE  Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg 
 
MWFK  Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg 
 
öSHT  örtlicher Sozialhilfeträger 
 
ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr 
 
SFBB  Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg 
 
SPI  Stiftung SPI – Sozialpädagogisches Institut Berlin »Walter May« 
 
StK  Staatskanzlei 
 
UN-BRK UN-Behindertenrechtskonvention 
 
ZABH  Zentrale Ausländerbehörde 
 


